
' I . ! . ^
der

geschlichen , Jerordnungs -, Aezirks - und

Hrtspokizeilichen Forschriften ,
welche von allgemeiner Wichtigkeit sind .

I . Ordnungs - und Sicherheitspolizei .
L . Wohnungs - , Fremden - und Dienstbokenanzeigen.

1 . Das polizeiliche Meldewesen.
Verordnung des Großh . Ministeriums des Innern vom 8 . Mai 1883 in der Fassung

vom 10 . Dezember 1891 .

Zu - und Wegzug .
8 1 . Wer nach zurückgelegtem vierzehnten Lebensjahr in eine Gemeinde einzieht ,

um in derselben seinen Wohnsitz oder Aufenthalt zu nehmen , ist verpflichtet , binnen
drei Tagen nach dem Einzuge sich bei der Ortspolizeibehörde unter Vorlegung der ihm
an seinem bisherigen Wohn - oder Aufenthaltsorte erteilten Abmeldebescheinigung per¬
sönlich oder schriftlich anzumelden und die im beigedruckten Formular .-1 enthaltenen
Angaben über seine persönlichen Verhältnisse zu machen .

Auf Verlangen der Ortspolizeibehörde haben die Anzumeldenden auch die in
ihrem Besitz befindlichen , zum Ausweis über ihre Person sonst dienlichen Papiere
(Reiseausweise , Pässe , Heimatscheine rc .) vorzuzeigen .

Reichsausländer müssen sich jedenfalls durch Zeugnisse ihrer zuständigen Hcimats -
behörde über ihre Staatsangehörigkeit ausweisen .

ß 2 . Die Ortspolizcibehörden haben sorgfältig darauf bedacht zu sein , daß die
Ausfüllung des Formulars ^ jeweils genau und vollständig erfolgt .

Geben die Angaben der Angemeldeten zu Bedenken Anlaß , so hat die Ortspolizei¬
behörde sofort , nötigenfalls durch Vermittlung des Bezirksamts , durch Nachfragen bei
den Behörden des früheren Wohn - oder Aufenthalts - oder des Geburtsorts ihre per¬
sönlichen Verhältnisse festzustellen .

Die Formulare sind samt den vorgelegten Abmeldescheinen von der Ortspolizei¬
behörde alphabetisch nach dem Namen geordnet aufzubewahren .

8 3 - Wer nach zurückgelegtem vierzehnten Lehensjahre aus einer Gemeinde weg¬
zieht , um seinen Wohn - oder Aufenthaltsort in derselben aufzugeben , ist verpflichtet ,
vor seinem Wegzuge sich bei der Ortspolizeibehörde persönlich öder schriftlich abzu -
melden und dabei anzugeben , wohin er zu verziehen gedenkt .

8 4 . lieber die nach den 88 l und 3 erfolgten An - und Abmeldungen ist von den
Ortspolizeibehörden eine Bescheinigung nach Formular 8 und 6 kostenfrei zu erteilen .

85 . Ueber den Einzug der in 8 1 erwähnten Personen hat die Ortspolizei¬
behörde alsbald nach der Anmeldung einen Eintrag in die nach Formular I ) zu füh¬
rende Liste zu fertigen .

Zn dieser Liste ist auch der Wegzug des Eingetragenen aus der Gemeinde zu be¬
merken .

Die Liste ist alphabetisch nach den Namen der Einzutragenden derart anzulegen ,
daß für jeden Buchstaben besondere Bogen bestimmt sind , in denen die hierher gehö¬
rigen Namen nach der Zeitfolge der Anmeldung eingetragen werden . Ist der Weg -



266

zug einer Person einzutragen , deren Ankunft seiner Zeit nicht eingetragen wurde , so
ist der Beginn des Aufenthaltes in der Gemeinde nachträglich zu ermitteln und hier¬
nach der Eintrag in der betreffenden Spalte zu fertigen .

tz 6 . Bezüglich derjenigen in 8 1 erwähnten Personen , die keinen eigenen Haus¬
stand und keine selbständige Lebensstellung haben (Lehrlinge , Gewerbsgehilsen , Dienst¬
boten , Fabrikarbeiter , Handarbeiter re .) kann in Städten , in welchen die Polizei von
einer Staatsstelle verwaltet wird , sofern die Gemeindebehörde zustimmt , und in an¬
deren Gemeinden mit besonderer Genehmigung des Bezirksamts bei der Anmeldung
(ß 1) von dem Gebrauch des Formulars sowie auch von dem Eintrag in die Liste I )

abgesehen , und dafür ein Anmeldebuch geführt werden , in welches die Angemeldeten
nach der Zeitfolge der Anmeldung einzutragcn sind .

Diese Anmeldebüchcr sollen jedenfalls über den Tag des Einzugs und der An¬

meldung , Namen , Stand , Geburtsort und Gcburtszeit , über den letzten Wohn - und

Aufenthaltsort , über die Staatsangehörigkeit , über die vorgclegten Legitimations¬
papiere , über die Wohnung , das Dienst - oder Arbeitsverhältnis und über den Tag des

Wegzugs Auskunft geben und mit einem alphabct . Nachschlagsregister versehen sein .

8 7 . Hinsichtlich der Personen unter dem in den HZ 1 und 3 bezeichneten Alter
kann

'
die Verpflichtung zur An - und Abmeldung durch orts - oder bezirkspolizeiliche

Vorschrift festgesetzt und geregelt werden .
H 8 . Bezüglich der Personen , die sich nur als Reisende in einer Gemeinde auf¬

halten , findet eine Verpflichtung zur Anzeige nur insoweit statt , daß Gastwirte ( In¬
haber re . re . von Hotels garnis ) Vor - und Zunamen , Stand , Wohnort und Tag der

Ankunft des Fremden sogleich in das von ihnen zu führende Fremdenbuch einzutragen
oder von dem Fremden cintragcn zu lassen haben .

Durch ortspolizeiliche Vorschrift kann bestimmt werden , daß von den Wirten auch
der Tag der Abreise in das Fremdenbuch einzutragcn ist .

In den Städten , in welchen die Ortspolizei von einer Staatsstellc verwaltet
wird , haben die Wirte Auszüge aus dein Fremdenbuch längstens bis zum andern

Morgen dieser Polizeibehörde mitzuteilcu .
Auch in anderen Gemeinden kann die Ortspolizeibehörde die gleiche Einrichtung

treffen .
Die Fremdenbücher können von der Polizeibehörde und deren Organen jederzeit

eingesehen werden .
Durch ortspolizeiliche Vorschrift kann ungeordnet mcrden , daß auch andere Per¬

sonen , die einen Fremden beherbergen oder anfnehmen , unter Angabe des Vor - und

Zunamens , Standes , Wohnortes und des Tags der Ankunft des Fremden , hievon , so¬
wie vom Tage der Abreise der Ortspolizeibchördc in zu bestimmender Frist Anzeige zu
machen haben .

Vorübergehende Besuche von auswärtigen Verwandten oder Befreundeten ange¬
sessener Familien sind jedoch von solchen Anzeigen auszunehmen .

K . Wohnungsänderungen .

8 9 . In den Städten von mindestens 3000 Einwohnern ist jeder Einzug und jeder
Auszug spätestens drei Tage nach seinem Beginn schriftlich bei der Ortspolizeibehörde
nach Formular L anzuzeigen :

a , von dem Besitzer des Wohnhauses oder dem von ihm oder für ihn ausgestellten
Verwalter bezüglich des Ein - und Auszugs , welcher

1) ihn selbst und seine mit ihm wohnenden Angehörigen ,
2 ) die übrigen in seinem Haushalt wohnenden Personen , wie Dienstboten , Ge¬

sellen , Gehilfen , Lehrlinge , Schlafleute , Pfleglinge ,
3 ) seine Mieter ,
4 ) die in dem Haushalte des Mieters wohnenden Personen , wie Angehörige ,

Dienstboten , Gesellen , Gehilfen , Lehrlinge , Pfleglinge und die von dem Mieter aufge -

nommcnen Schlaflcute , Aftermietcr und deren Angehörige , sow eit alIe diese Per -

souen mit dem Mieter zugleich ein - oder auszieheu ;
b . von dem Mieter bezüglich des Ein - und Auszugs der mit ihm wohnenden

Familienangehörigen , Dienstboten , Gesellen , Gehilfen , Lehrlinge , Pfleglinge , After¬
mieter , Schlafleute , welcher mit seiner eigenen Wohnungsverändernng
nicht zusammenfällt .

Kinder unter vierzehn Jahren können außer Betracht bleiben .
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Für jede Person ist die Anzeige ans eine besondere Jmprcsse zu schreiben . Nur
bei Meldungen , die sich auf ein Familienhaupt beziehen , können Ehefrau und Kinder
auf das gleiche Blatt geschrieben werden .

Die Anzeigen sind von der Ortspolizeibehörde alphabetisch nach dem Namen der
Angezcigten geordnet aufzubewahren .

8 10 . Kür die nicht unter 8 9 fallenden Gemeinden kann die Verpflichtung zur
Anzeige von Wohnungsänderuugeu durch orts - oder bezirkspolizeiliche Vorschrift fest¬
gesetzt und geregelt werden .

0 . Diensteiutritt - und Austritt .
8 11 . In Ergänzung der Vorschriften , welche zum Vollzüge
des 8 49 des Reichsgesetzcs vom 15 . Juni 1883 , betreffend die Krankenversicherung

der Arbeiter ,
der ZK 14 und 15 des Landesgesetzes vom 24 . März 1888 , die Ausführung der

Unfall - und Krankenversicherung betreffend , und
des 8 112 Absatz 2 Ziffer 2 des Reichsgesetzes vom 22 . Juni 1889 , betreffend die

Jnvaliditäts - und Altersversicherung , in den Verordnungen vom 11 . Februar 1884 ,
25 . Juni 1888 und 27 . Oktober 1890 über die An - und Abmeldung der versicherungs¬
pflichtigen Personen erlassen sind , kann die Verpflichtung der Arbeitgeber , Dienst - und
Lchrherrn zur Anmeldung des Dienstantritts und - Austritts der Arbeiter , Gelverbs¬
gehilfen , Dienstboten und Lehrlinge durch ortspoliz . Vorschrift näher geregelt werden .

Außerdem kann für Gemeinden , in welchen die Gemeindekrankenver¬
sicherung eingeführt oder eine gemeinsame Meldestelle gemäß 8 49
Abs . 3 des Krankenversicherungsgesetzes errichtet ist , eine Verbindung
der in den 88 1 , 3 und 6 , geeignetenfalls auch der in 8 9 dieser Verordnung vorge¬
schriebenen Meldungen mit denjenigen für die Kranken - und Jnvaliditätsversicherung
von dein Bezirksanit mit Zustimmung der Gemeindebehörde in der Weise angeordnet
werden , daß

1 ) sämtliche Meldungen bei einer Stelle zu erfolgen haben;
2) zu den An - und Abmeldungen für die verschiedenen Zwecke und zur Erteilung

der Bescheinigungen hierüber die gleichen Formulare zu verwenden sind , welche das
Bezirksamt mit Rücksicht auf die in 88 1 , 6 und 9 dieser Verordnung verlangten , sowie
die für die Kranken - und Jnvaliditätsversicherung erforderlichen Angaben zu bestim¬
men hat ;

3 ) durch die rechtzeitige Anmeldung versicherungspflichtiger Personen seitens der
Arbeitgeber , Dienst - und Lehrherrn auch die jenen Personen wegen ihres Einzugs in
die Gemeinde obliegende Meldepflicht erfüllt wird ;

4 ) die ausgefüllten Meldeformnlare als gemeinschaftliche Beilagen der Liste I >
dieser Verordnung und der Register für die Kranken - und Jnvaliditätsversicherung
anfbewahrt werden , nachdem in diese Verzeichnisse die nötigen Einträge auf Grund der
Angaben der Meldepflichtigen gemacht worden sind .

D . Schlnßbestimmunqen .
8 12 . Jeder , in Bezug auf dessen Person oder Angehörige nach Vorschrift dieser

Verordnung eine Meldung erstattet werden mutz , ist verbunden , den zur Meldung Ver¬
pflichteten alle zur vorschriftsmäßigen Erfüllung erforderlichen Angaben zu machen .

8 13. Die Impressen zu den Melde -Formularien sind den zur An¬
meldung verpflichteten Personen von der Ortspolizeibehörde , bezw . der
Gemeindebehörde unentgeltlich zu behiindigeu .

8 14 . In den Städten , in welchen die Polizei von einer Staatsstelle verwaltet
wird , hat diese , sofern nicht schon durch eine Einrichtung gemäß 8 11 Msatz 2 entspre¬
chende Vorkehrung erfolgt ist , im Benehmen mit der Gemeindebehörde die geeigneten
Veranstaltungen dahin zu treffen , daß dieselbe sich jederzeit von den vorgeschriebenen
Anmeldungen Kenntnis verschaffen können . Namentlich sind der Gemeindebehörde am
Schluffe jeden Monats die Erhebungen über die Neuanzichenden ( Formular 4 .) zur
Einsicht mitzuteilen .

2. Das polizeiliche Meldewesen .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 29 . Juli 1884 .

Die Inhaber von Fremdenpensioneu haben jeden Samstag Morgen der Polizei¬
behörde ein Verzeichnis der bei ihnen wohnenden Fremden , unter Angabe von Namen ,
Stand und Wohnort der betreffenden Personen vorzulegen .



Vorübergehende Besuche von auswärtigen Verwandten oder Befreundeten der
Pensionsinhaber bleiben dabei außer Betracht .

Uebertretungen werden an Geld bis zu 20 Mark bestraft , vorbehaltlich der in
8 49 P .-St .- G .- B . Absatz 2 angedrohten höheren Strafe für die daselbst vorgesehenen
erschwerten Fälle .

s . Das Vermieten von Schlafstellen .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 18 . März 1889 .

8 1 . Wer sich mit dem Vermieten von Schlafstellen an Arbcits -
gehilfen , Dienstboten und Lehrlinge befaßt , hat vorher hievon bei der
Ortspolizeibehördc Anzeigezu erstatten . (8 14 Gewerbe -Ordnung .)

8 2 . Der Vermieter von Schlafstellen hat ein Buch zu führen , in welches jeweils
nach Aufnahme des Schläfers dessen Name , Heimat , bisheriger Aufenthalt , bisherige
und gegenwärtige Beschäftigung , sowie der Tag der Aufnahme in die Wohnung und
des Verlassens derselben einzutragen ist .

Das Buch ist jederzeit der Polizeimannschaft , den Medizinalbeamten und den
Beauftragten der Ortskrankenkasse auf Verlangen zur Einsicht vorzulegcn .

Täglich in der Frühe , im Winter vor 8 Uhr , im Sommer vor 7 Uhr , ist ein Aus¬
zug aus diesem Buche bezügl . aller in der vorhergehenden Nacht beherbergten Schläfer
(nicht nur der frisch aufgenommenen ) bei der Polizeibehörde eiuzureichen .

8 3 . Der Vermieter von Schlafstellen ist verpflichtet , für Erhaltung der Reinlich¬
keit , Sitte und Ordnung in den Schlafstellen Sorge zu tragen .

8 4 . Personen , welche sich nicht durch ein von der Behörde ausgestelltes Legiti¬
mationspapier auszuweisen vermögen , dürfen nicht länger als eine Nacht beherbergt
werden .

8 5 . Das Vermieten von Schlafstellen in einer Wohnung an Personen beiderlei
Geschlechts ist untersagt .

Desgleichen dürfen in einem und demselben Hause Schlafstellen entweder nur für
männliche oder nur für weibliche Personen eingerichtet werden .

8 6 . Es darf keine größere Zahl von Personen zur gleichzeitigen Beherbergung
ausgenommen werden , als nach Verhältnis des Raumes und den vorhandenen Betten
beherbergt werden können . Nötigenfalls wird diese Zahl von dem Bezirksamt festgestellt .

Ein Bett darf stets nur von einer Person benutzt werden .
8 7 . Den Schläfern muß gestattet sein , sich auch nach den Arbeitsstunden in der

Schlafstelle aufzuhalten .
8 8 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden gemäß 8 136 Polizei -

Strafgesetzbuchs an Geld bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 8
'

Tagen bestraft .

0 . Die Urberwachung der von Privatpersonen gegen Entgelt in
Pflege gegebenen Rinder .

Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 22 . August 1889 .

8 1 . Wer Kinder unter 7 Jahren , welche von Privatpersonen in Pflege gegeben
werden , gegen Entgelt in Pflege nehmen will , hat vor der Aufnahme unter Vor¬
lage der den Personenstand feststellenden Urkunde die Genehmigung der Ortspolizei¬
behörde hiezu einzuholen . Diese Genehmigung wird nur erteilt , wenn der Pfleger be¬
züglich seines Leumunds , seiner Familicn -j Erwerbs - , Wohnungs - und sonstigen Ver¬
hältnisse die Garantie dafür bietet , daß dem Kinde bei ihm die nötige Pflege und
Fürsorge zu Teil wird .

Die Pfleger erhalten eine Genehmigungsurkunde , worauf der Name des Kindes
bezeichnet ist und die wesentlichen Bestimmungen dieser Verordnung und eine bezirks¬
ärztliche Belehrung über Ernährung und Pflege der Kinder enthalten sind , deren ge¬
naue Beachtung den Pflegeeltern besonders zur Pflicht gemacht wird .

Die Bürgermeister -Aemter haben die erforderliche Anzahl Impressen zu beschaffen
und den Pflegern bei Genehmigung der Pflege unentgeltlich abzugeben .

8 2 . Aendert der Pfleger seinen Wohnsitz oder seine Wohnung , oder wird das
Pflegeverhältnis durch Entlassung des Kindes aus der Pflege aufgehoben , so hat er
dies binnen 3 Tagen der Ortspolizeibehörde anzuzcigcn .
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Im Falle das Pflegekind stirbt , hat der Pfleger den Tod un¬
verzüglich dem Lcichenschauer (8 3 der Verordnung vom 16. Dezember 1875,
die sanitätspolizcilichen Maßregeln in Bezug auf Leichen - und Begräbnisstätten betr .)
und der Ortspolizeibehörde anzuzeigen .

tz 3 . Die Ortspolizeibehörde verlässigt sich von Zeit zu Zeit über das Befinden
des Pflegekindes und die Art seiner Abwartung , veranlaßt die sofortige Abstellung
etwaiger Mißstände und zieht geeignetenfalls die erteilte Genehmigung wieder zurück .

§ 4 . Die Pfleger sind verpflichtet , den Bezirksräten , den Mitgliedern der Armen¬
behörde , in Orten , wo Frauenvereine bestehen , die die Ueberwachung der Pflegekinder
übernommen haben , den Mitgliedern dieser Vereine , der Ortspolizeibehördc und den
von ihr beauftragten Personen jederzeit den Zutritt zu der Wohnung des Pflegekindes
zu gewähren und jede geforderte Auskunft zu erteilen .

Der Pfleger rst verpflichtet , im Falle wirklicher Erkrankung des
Kindes einen approbierten Arzt beizuziehen .

8 5 . Ueber die in der Gemeinde gegen Entgelt in Pflege gegebenen Kinder unter
7 Jahren hat die Ortspolizeibehörde ein Verzeichnis nach einem vom Bezirksamt fcst-

zustcllenden Schema zu führen und jeweils auf 15 . Januar und 15 . Juli eine Abschrift
hievon dem Bezirksamte vorzulegen .

8 6 . Pfleger , welche den Bestimmungen dieser Vorschrift zuwidcrhandeln , wer¬
den an Geld bis zu 50 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft .

r>. Die Schließung - er Wohnungen zur Nachtzeit .
Ortspolizeilichc Vorschrift vom 19 . Februar 1866 .

Jeder Hanseingang muß während der Nacht von 11 Uhr an geschlossen sein .
Uebertretungen werden nach Maßgabe des H 57 Ziff . 2 des P .-St .-G .-B . an Geld bis
zu 10 Mark bestraft .

L , Festsetzung - er Polizeistunde .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 20 . März 1877 .

Die nächtliche Polizeistunde für die Stadt Heidelberg wird auf 12 Uhr festgesetzt .

Auszug
ans der bezirksamtlichcn Verfügung vom 2 . November 1891 Nr . 76067 ,

betreffend die Handhabung obiger Vorschrift
(ergangen an sämtliche Wirte der Stadt Heidelberg ) .

Eine Festsetzung der Polizeistunde auf eine spätere Stunde als 12 Uhr , ist durch
Verordnung Großh . Ministeriums des Innern vom 22 . Oktober 1864 ausdrücklich
verboten . Diese Verordnung räumt der Polizeibehörde nur die Befugnis ein , eine
Verlängerung der Polzeistunde bei besonderen Anlässen an einzelnen Tagen für alle
oder einzelne Wirtschaften zu gestatten . Ebenso können einzelne Wirtschaften , welche
zu diesem Zweck den Nachweis eines besonderen Bedürfnisses des Publikums zu er¬
bringen haben , von der Polizeistunde vollständig befreit werden .

Bei durchaus strenger Durchführung der bestehenden Vorschriften müßte durch die
Schutzmannschaft der Eintritt der Polizeistunde eine Viertelstunde vorher , also um
11 '' /4 Uhr angckündigt werden und es würden alsdann die nach eingetrctener Polizei¬
stunde , d . h . nach 12 Uhr noch in den Wirtschaften anwesenden Gäste , welche sich trotz
ergangener Mahnung nicht entfernt haben , behufs Bestrafung zur Anzeige gebracht
werden müssen ; ebenso die Wirte , welche nach Eintritt der Polizeistunde ( 12 Uhr ) das
Wirtschaften nicht eingestellt oder ihre Gäste nicht an Entfernung gemahnt haben .

Um eine derartig strenge Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen , welche wohl
kaum im Interesse der Wirte gelegen sein dürfte , zu vermeiden , bestand bis jetzt dahier
die Uebung , daß für die Entfernung der Gäste aus den Wirtschaften nach Eintritt der
Polizeistunde ein gewisser Spielraum zngelassen wird , daß aber spätestens eine
Stunde nach Eintritt der Polizeistunde , also spätestens um 1 Uhr
die Wirtschaften geräumt und geschlossen sein müssen . Wir sind be¬
reit , gegen das Beibehalten dieser Uebung auch fernerhin nichts einzuwendcn , erwarten
aber einerseits , daß die Wirte selbst die Gäste spätestens mit dem Eintritt der Polizei¬
stunde ( 12 Uhr ) zum Ausbruch mahnen und haben andrerseits die Schutzmannschaft
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angewiesen , jeivcils um 12 Uhr , bezw . zwischen 12 und ' / «I Uhr den crfolgtcii Eintritt
der Polizeistunde in den Wirtschaften , soweit dieselben zu dieser Zeit noch nicht geschlos¬
sen sind , anznkündigen . Dabei bemerken wir jedoch ausdrücklich , daß auchohnesolche
Ankündigung durch die Schutzmannschaft der Wirt in jedem einzelnen
Falle dafür verantwortlich ist, daß seine Wirtschaft spätestens um 1 Uhr geräumt und
geschlossen ist .

IV Vesurh der Wirtschaften und Tanzlokale durch Schüler .
Verordnung Großh . Ministeriums des Innern vom 9 . .Juli 1879 .

8 1 . Den Schülern der Volks - oder Fortbildungsschule , sowie den Schülern an¬
derer Lehranstalten , sofern sie vermöge ihres Alters noch zum Besuch der Volks - oder
Fortbildungsschule verpflichtet wären , ist der Besuch der Wirtshäuser und Tanzlokale
untersagt .

8 2 . Vorstehendes Verbot findet keine Anwendung , wenn der Besuch unter Auf¬
sicht der Eltern oder anderer geeigneter Fürsorger geschieht .

Es bleibt den Bezirksämtern jedoch Vorbehalten , bei Erteilung der polizeilichen
Erlaubnis zur Abhaltung von öffentlichen Tanzbelustigungen die Zulassung von
Schülern (8 1) zu den Wirtschafts - und Tanzlokalitäten unbedingt zu untersagen .

6l. Polizeiliche Nusstchk über die Wunde .
I . Erhöhung der Hundstare . Gesetz vom 21 . November 1867.

8 1 . Jeder Besitzer eines über sechs Wochen alten Hundes hat denselben bei der
Musterung der dazu bestellten Kommission vorführen zu lassen und für denselben ohne
Rücksicht auf das Geschlecht für das von einer ständigen Musterung zur andern laufende
Jahr eine Taxe zu entrichten , welche festgesetzt wird :

1) in den Gemeinden unter 4000 Einwohnern auf 8 Mark *),
2 ) in den Gemeinden von 4000 und niehr Einwohnern auf 16 Mark *) .

8 2 . Wer innerhalb der von einer jährlichen Musterung an bis vier Wochen vor
der nächstfolgenden Jahresmusterung laufenden Zeit in den Besitz eines Hundes oder
mit einem Hunde in das Inland kommt , hat , sofern der Hund nicht an Stelle eines
andern , von demselben Besitzer schon versteuerten Hundes tritt , binnen 14 Tagen die
ihm obliegende Taxe zn entrichten . Das Gleiche gilt , sobald ein Hund innerhalb jenes
Zeitraums das Alter von 6 Wochen erreicht hat .

Dem Hundebesitzer , der im Lande keinen festen Wohnsitz hat , ist die Taxe von
8 Mark *) für einen Hund zu berechnen .

8 3 . Der Besitzer eines Hundes hat hinsichtlich der Taxe den Rückgriff auf den
Eigentümer .

8 4 . Der Ertrag der Taxen fällt nach Abzug der Musterung ? - und Erhebungs¬
kosten zur Hälfte in die Staatskasse und zur Hälfte in die Gemeindekassen .

ß 5 . Wer die Vorführung eines Hundes bei der Musterung oder die rechtzeitige
Entrichtung der Taxe unterläßt , verfällt in eine polizeiliche Strafe des doppelten
Betrages von der daneben nachzuerhebenden Taxe .

Vermag der Angezeigte nachzuweisen , daß die rechtzeitige Entrichtung der Taxe
nur aus Versehen und nicht in der Absicht einer Unterschlagung unterblieb , so kann
auf eine Ordnungsstrafe bis zu 10 Mark erkannt werden .

2. Die Hundesteuer .
Verordnung Großh . Ministeriums des Innern vom 19 . Mai 1884 .

8 1 . In jeder Gemeinde findet jährlich zwischen dem 1 . und 20 . Juni eine
Hundsmusterung statt .

8 2 . Die Musterung wird vorgenommen :
a ) durch den Bürgermeister oder dessen Stellvertreter ,
b ) durch den Steuererheber des Hauptorts der Gemeinde , welchem insbesondere

die Erhebung der Taxe obliegt .
Das Protokoll führt der Ratschreiber . Wo die Verwaltung der Ortspolizei der

Staatsbehörde übertragen ist , tritt an die Stelle des Bürgermeisters und Ratschreibcrs
ein Polizeibeamter und ein Amtsaktuar .

') Gesetz vom 22 . Mai 187«, Gesetz- und Verordnungsblatt L . IIS.
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8 3 . Tag und Stunde der Musterung ist von dem Bczirksamte festznsctzcn und
spätestens am 24 . Mai in dem Amtsvcrkündignngsblatt und von dem Bürgermeister
durch Anschlag am Rathause , sowie durch Ausschellcn am Tage der Musterung und
an den zwei vorausgehenden Tagen öffentlich bekannt zu machen .

8 4 . Die Verrichtungen der in § 2 bezeichnetcn Kommission bei der Musterung
bestehen in Folgendem :

1 . Sie läßt sich nach Anleitung der von der Ortspolizeibehörde schon einige Zeit
vor der Musterung aufzunehmenden und der Kommission vorzulegenden Liste jeden
Hund einzeln zur genauen Besichtigung vorführen . Hunde , deren Beseitigung im
Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geboten erscheint , weil sie auf
Menschen abgerichtet , bezw . bissig sind ( Z 103 P .-St .-G . - B .) oder an widerlicher oder
ansteckender Krankheit leiden , sind zu beanstanden und dem Bezirksamte behufs wei¬
terer Entschließung zu bezeichnen . Nötigenfalls können solche Hunde einstweilen in
Verwahrung genommen werden .

2 . Sic bemerkt in der von der Ortspolizeibehörde vorgclegten Aufnahmsliste
bei jeder Ordnungszahl , ob der Hund vorgeführt oder nicht vorgcführt , oder ob er
beanstandet wurde .

In diesem Falle werden die Grunde der Beanstandung in einem besonderen Pro¬
tokolle niedergelegt .

3 . Für jeden nicht beanstandeten Hund wird von der Kommission gegen Er¬
legung der Taxe , die sogleich bei der Musterung bar zu geschehen hat , ein mit der
Quittung verbundener Erlaubnisschein ausgestellt , und zwar für jeden einzeln , selbst
wenn eine Person mehrere Hunde besitzt .

4 . Rücksichtlich alles desjenigen , was wegen Erhebung und Ablieferung der
Taxen und Berichtigung der Kosten nötig ist, benimmt sich die Kommission nach den
von Großh . Steuerdirektion ausgehenden besonderen Vorschriften .

8 5 . Nach abgehaltener Musterung übersendet der Bürgermeister das Protokoll
nebst einem Verzeichnis über alle bekanntermaßen zur Musterung nicht vorgefiihrten
Hunde an das Vorgesetzte Bezirksamt , welches hiernach das Weitere verfügt . Die
Anfnahmsliste wird der Ortspolizeibehörde zugestellt .

8 6 . Wer nach Anhaltung der Musterung in die Lage kommt , die Hundstaxe
entrichten zu müssen (8 2 des Gesetzes vom 21 . November 1867 ), hat die Taxe an den
Steilererheber am Orte seines Wohnsitzes , beim Mangel eines festen Wohnsitzes am
Orte seines Aufenthaltes gegen Ausstellung einer besonderen , zugleich als Erlaubnis¬
schein dienenden Quittung zu entrichten .

Der Steuererheber teilt am Schlüsse jedes Monats ein Verzeichnis der an ihn
geleisteten Zahlungen der Ortspolizeibehördc mit , welche hiernach die Aufnahmsliste
ergänzt und den Gemeinderat behufs Erteilung der Einnahmedekrclur benachrichtigt .

8 7 . Für Hunde , welche im Laufe des Monats Mai erworben werden oder das
Alter von 6 Wochen erreichen , ist die Taxe erstmals bei der Musterung zu entrichten .

8 8 . Wer nach Entrichtung der Taxe seinen Wohnsitz verlegt , ist für die Zeit bis
zur nächsten Musterung wegen der au dem neuen Wohnorte geltenden höheren oder
niederen Taxe zu einer Nachzahlung nicht verpflichtet , noch zu einer Rückforderung
berechtigt .

Hunde , welche deren Besitzer zur Zeit der Musterung an einem von seinem Wohn¬
sitze verschiedenen Ort vorübergehend verbracht hat , können auch an diesem Orte
zur Musterung vorgeführt werden . Die Taxe ist aber in diesem Falle nach dem für
den Ort des Wohnsitzes gesetzlich bestimmten Betrage zu entrichten und fließt zur
Hälfte der Gemeinde des Wohnsitzes zu .

Hunde in abgesonderten Waldungen und Hofgütern sind in einer benachbarten
Gemeinde vorzuführcn .

Die Taxen für diese Hunde fallen zur Hälfte dem Eigentümer der Waldungen
und Hofgiiter zu .

8 0 . Die Bezirksämter haben bei Ausstellung von Wandergewerbscheinen auf
die Verpflichtung zur Entrichtung der Hundstaxe aufmerksam zu machen .

3 . Maßregeln gegen die Hundswut .
Verordnung Großh . Ministeriums des Innern vom 11 . Mai 1876 .

Auf Grund des 8 89 des P .-St . -G .- B . wird verordnet :
8 1 . Alle au öffentlichen Orten befindliche , über sechs Wochen alte Hunde müssen
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am Halse eine mindestens 3 am im Durchmesser große , den Wohnort des Besitzers an¬
gebende Marke von Messing oder Messingblech tragen . Es genügt , wenn auf der Marke
die Anfangsbuchstaben der Gemeinde und des Amtsbezirks soweit angegeben werden ,
daß Verwechslungen ausgeschlossen bleiben .

Die Marke soll am Halsband hängen , darf also auf das Letztere nicht vollständig
anfgenietet werden .

8 2 . Hunde , welche nicht die vorgeschriebenc Marke tragen , werden — vorbehalt¬
lich der Bestrafung der Besitzer — cingefangen und , wenn sie bis zum Ablaufe des
zweiten folgenden Tages nicht von dem Besitzer unter Vorzeigen der Quittung über
die an die Gemeindckasse geleistete Zahlung einer Gebühr von 2 Mark abgeholt wer¬
den , getötet .

Die Auslösungsgebühren sind zur Deckung der Kosten für die Aufbewahrung und
Verpflegung der gefangenen Hunde und zu Belohnungen für das mit dem Vollzug der
Verordnung betraute Aufsichts -Personal , welches für das Einfangen jedes Hundes
50 Pfennig erhält , zu verwenden .

4 . Die Aufsicht auf die Hunde .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 1 . Juli 1894 auf Grund des 8 103 , 58 Ziffer 1
des Polizeistrafgesctzbuches .

fsl . Es ist verboten , größere (insbesondere Fang - und Metzger - ) Hunde
ohne wohlbcfestigten Maulkorb außer dem Hause mit sich zu führen oder frei herum¬
laufen zu lassen . Zu den Fanghunden gehören unter anderm Hunde der Bernhar¬
diner -, Neufundländer - , Leonberger - und Ulmer -Rasse , sowie Buldoggen jeder
Größe .

8 2 . Ausgenommen von dem Verbot des 8 1 sind die Hunde , welche zur Jagd
oder Schäferei verwendet werden .

8 3 . Der Maulkorb muß aus starken , über Nase und Schnauze des Tieres be¬
festigten , nicht verschiebbaren Kreuzriemen oder metallenen Spangen bestehen und der¬
art beschaffen sein , daß er gegen Biß sicher schützt.

8 4 . Das Mitbringen von Hunden auf den Friedhof , in die Neckarbadeanstalten ,
in den Stadt - und Neptunsgarten , in die Gartenanlagen des Bismarckplatzes , Mönch¬
hofplatzes und um die Peterskirche , sowie in öffentliche Wirtschaften ist , ebenso wie das
Herumlaufenlassen von Hunden an diesen Orten , verboten .

8 5 . Zuwiderhandlungen werden gemäß 88103 , 58 Z . 1 P .-St .-G .-B . mit Geld¬
strafen bis zu 10 bezw . bis zu 20 Mark bestraft .

8 6 . Die ortspolizerliche Vorschrift vom 2 . Januar 1891 (ehemals bezirkspolizei¬
liche Vorschrift vom 26 . Februar 1878 ) in obigem Betreff wird aufgehoben .

II . Gesundheitspolizei.
L . Schlacht- und Viehhofordnung .

1 . Ortspolizeiliche Vorschrift vom 19 . Juli 1893 auf Grund des 8 87 a , 85 , Ziffer 2

P .- St .-G .-B .

8 l . Innerhalb der Gemarkung Heidelberg hat die Schlachtung von Großvieh
und Kleinvieh jeder Art , sowie von Pferden , welche zum menschlichen Genüsse bestimmt
sind , ausschließlich im städtischen Schlachthofe zu geschehen .

Ferner müssen alle zum gewerbsmäßigen Schlachten von auswärts cingebrachte
Tiereftn den dazu bestimmten Schlachthofstallungen eingestellt werden .

8 2 . Dem Schlachthofzwang unterliegt nicht :
1 . Die Schlachtung von selbstgezogenen Schweinen und Ziegen , deren Fleisch

nicht zum Verkauf bestimmt ist, bezw . verwendet wird .
2 . Die Notschlachtung solcher Tiere , die ohne Quälerei nicht transportiert werden

können . Jedoch ist von derartigen Notschlachtungen vor deren Vornahme oder , wenn
dies der Dringlichkeit halber nicht möglich war , wenigstens sofort nach derselhen der
Schlachthofverwaltung Anzeige zu erstatten . In jedem Falle dürfen dabei nur die
Baucheingeweide herausgenommen und etwa noch die Brusthöhle geöffnet werden ;
doch dürfen die Baucheingeweide vom Orte der Schlachtung nicht entfernt und die
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Brustorgane nicht aus dem Zusammenhänge mit dem geschlachteten Tiere gelöstwerden .
8 3 . Schlachtviehtransporte , welche mit der Eisenbahn hier eintreffen , dürfen ,insoweit ganze Wagenladungen in Frage kommen , im Sommerhalbjahr in der Zeitvon morgens 6 Uhr bis abends 8 >/s Uhr und im Winterhalbjahr von morgens 7 Uhrbis abends 7 Uhr nur auf dem Gelände des städtischen Schlacht - und Viehhofes , ein¬

zeln per Bahn eintreffende Schlachttiere auch am Hauptbahnhofe ausgeladen werden .Der Durchtrieb von Schlachtvieh durch die Stadt ist jedenfalls nur insoweit ge¬stattet , als dasselbe nicht ermüdet ist und sich leicht führen läßt . Beim Durchtrieb istdie Hauptstraße , soweit irgend thnnlich , zu vermeiden .
Zum Straßen -Transport von Großvieh , welches aus irgend einem Grunde nichtgetrieben werden kann oder darf , ist der im Schlachthofe aufgestellte Transportwagenzu verwenden .
Z 4 . Auf Milchnahrung angewiesene Tiere , also Kälber , Lämmer und Kitzlein ,müssen unbedingt am Dage des Einbringens in den Schlachthof auch geschlachtetwerden .
Unterbleibt dies von Seiten der Eigentümer , so wird die Schlachtung von der

Verwaltung auf Kosten der Besitzer angeordnet .
Ueber 12 Stunden eingestellte Tiere werden auf Kosten der Eigentümer gefüttert .Die Verwaltung ist befugt , in besonderen Fällen Nachsicht in Bezug auf die vor¬

stehenden Bestimmungen eintreten zu lassen .
tz 5 . Für einzelne , sehr entfernt wohnende Personen kann aus Ansuchen das

Schlachten im eigenen Gehöfte nach Anhörung des Stadtrates von der Polizeibehördegestattet werden ; doch haben sich diese dann neben pünktlicher Einhaltung der be¬
stehenden Vorschriften den im einzelnen Falle etwa noch besonders ergehenden Anord¬
nungen unweigerlich zu fügen .

ß 6 . Der Schlachthof ist geöffnet :
1 . an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zum Abholen und Rückbringen von

Fleisch in der Zeit vom 1. April bis 1. Oktober von 5 bis 8 Uhr morgens und von11 bis 1 Uhr mittags ,
in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . April von 6 bis 8 Uhr morgens .Als gesetzliche Feiertage gelten der erste und zweite Weihnachtsfeiertag , Neujahr ,Charfreitag , Ostermontag , Christi Himmelfahrt , Pfingstmontag und Fronleich¬namstag .

2 . an Werktagen :
a ) zum Abholen und Rückbringen von Fleisch in der Zeit vom 1 . April bis1 . Oktober von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ,in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . April von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends ;d ) zum Schlachten von Tieren in der Zeit vom 1 . April bis 1 . Oktober von7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ,

in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . April von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends .Das Kühlhaus bleibt täglich von 8 —11 Uhr morgens geschlossen . Abgesehenhievon ist es in den gleichen Zeiten zugänglich , wie solche oben für das Abholen und
Rückbringen von Fleisch festgesetzt sind .

Jeweils eine Stunde vor Schluß darf keine Schlachtung von Großvieh und
jeweils eine halbe Stunde vor Schluß keine Schlachtung von Kleinvieh mehr in An¬
griff genommen werden .

z 7. Jedes Tier ist beim Einbringen alsbald anzumeldcn und da unterzu¬
bringen , wo es von der Verwaltung bezw . dem dienstthuenden Bediensteten für zweck¬mäßig erachtet wird . Erweist sich ein Tier als zur Zeit nicht schlachtfähig , weil das¬
selbe erhitzt , ermüdet , krank oder schlecht genährt ist , so ist es in besonders hiezu be¬
stimmten Räumlichkeiten unterzubringen . Tiere , welche kein bankwürdiges Fleischliefern , werden der Freibank überwiesen .

8 8 . Beim Transport in den Schlachthof oder innerhalb desselben müssen dieTiere gehörig verwahrt und vorsichtig geführt werden .
In die Schlachträume dürfen sie dann erst gebracht werden , wenn die Schlachtung

auch ohne Verzug vorgenommen werden kann . Vor Beginn der Schlachtung ist jedesTier an der betr . Stelle sicher zu befestigen .
Bei Großvieh geschieht dies mit den hiezu bestimmten Kopfseilen , welche den

19
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Tieren in Halfterform schon im Schlachthofstalle anznlegen sind . Schweine sind vor
dem Schlagen an den hiezu bestimmten Ringen anzubinden .

Z 9 . Das Töten von Großvieh erfolgt vermittelst des Schußapparats , welchen
die Schlachthofbediensteten handhaben , das Töten von Kleinvieh mit den vorhandenen
Schlägern oder den sonst von der Verwaltung für nützlich erkannten Werkzeugen . Das

Schlagen von Kleinvieh erfolgt durch die Metzgergehilfen . Gehilfen , welche hierin Un¬

geschicklichkeit , Unfähigkeit oder nicht den nötigen Ernst an den Tag legen , kann das

Schlagen von der Verwaltung dauernd oder zeitweise verboten werden .
8 10 . Beim rituellen Schächten der Israeliten hat das Fesseln und Niederlegen

von Großvieh in schonender Weise mit dem dazu vorhandenen Wurfzeuge zu geschehen
und muß der Halsschnitt sofort nach dem Werfen ausgeführt werden . Hiebei ist der

Kopf gut festzuhalten . Der Schächter hat den ganzen Vorgang des Schächtens
einschließlich des Niederlegens zu leiten und ist für die richtige Durchführung verant¬
wortlich . Gelingt das Schächten nicht alsbald , so ist das Tier sofort durch Schlag oder

Schuß zu betäuben . Das beim Schächten , sowie hei allen Arten der Schlachtung , wo
eine Durchschneidung des Schlundes stattfindet , gewonnene Blut darf zu Speisezwecken
nicht verwendet werden . Dessen Verwendung zu technischen Zwecken steht nur der Ver¬
waltung zu .

§ 11 . Die beim Schlachten beschäftigten Personen haben den Anordnungen der

dienstthuenden Beamten hezüglich der Manipulationen beim Töten der Tiere , der

Fleischbeschau , der Reinlichkeit und Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung unwei¬

gerlich Folge zu leisten . Vor vollständigem Eintritt des Todes dürfen keinerlei Schnitte
oder sonstige schmerzhafte Einwirkungen an den Tieren ausgeführt werden .

8 12 . Das Fleisch der geschlachteten Tiere einschließlich der Eingeweide darf erst
nach Vornahme der Beschau und , nachdem es für bankwürdig befunden und abgestem¬
pelt ist, vom Schlachtorte entfernt werden . Der dienstthuende Fleischbeschauer ist be¬

rechtigt , Tiere oder einzelne Teile , soweit es zur Vornahme der Beschau notwendig ist ,
zu zerlegen oder zerlegen zu lassen .

Ueber unbankwürdig oder ungenießbar erklärte Tiere oder Teile von solchen hat
der dienstthuende Fleischbeschauer weitere Verfügung zu treffen .

Jede Vornahme von Veränderungen an beschlagnahmten Tieren und Teilen von
solchen , bezw . jede Entfernung derselben , ist strenge verboten .

§ 13 . Nach Vornahme der Beschau sind Klauen , Hörner , Knochen , Talg , Blut ,
Gedärme , Häute und andere Abfälle aus den Schlachträumen zu entfernen und in die

zur zeitweisen Aufbewahrung bezw . Reinigung bestimmten Räumlichkeiten zu bringen .
Flüssige Abfallstoffe sind wegzuspülen , feste in den Dungraum zu verbringen . Des¬

gleichen sind die Schlachtstelle und die benützten Gerätschaften gründlich zu reinigen ,
soweit diese Pflicht nicht den Schlachthofbediensteten obliegt .

8 14 . Für Reinhaltung der Kühlzellen sind die Inhaber derselben verantwortlich .
Z 15 . Beim Verkaufe nach Schlachtgewicht sind die Tiere , sofern nichts Anderes

vereinbart ist , nach Ortsgebrauch (s. diesen ) zu schlachten und zu wiegen . Bei wider¬
rechtlicher Entfernung zum Schlachtgewicht zählender Teile wird deren mutmaßliches
Gewicht vom dienstthuenden Fleischbeschauer festgestellt und das Ergebnis auf dem
Wagscheine bemerkt .

8 16 . Im Schlachthofe ist alles untersagt , wodurch die Ruhe und Ordnung ge¬
stört oder die Schlachthofanlagen irgendwie beschädigt werden könnten ; insbesondere
ist verboten :

1 . Das Mitbringen und Halten von Hunden , soweit dieselben nicht zum Zua -

dienst verwendet oder deren Haltung von der Verwaltung für erforderlich erachtet wird .
2 . Das Rauchen innerhalb der zum Betrieb gehörigen Räumlichkeiten .
3 . Das Ausheben der Verschlüsse der Kanalisation und das Einlasfen fester Be¬

standteile in dieselbe .
4 . Das Offenstehenlassen der Wasserhähne .
5 . Das Offcnstehenlaffen der Kühlhausthüren .
6 . Das Einschlagen von Nägeln und das Anbringen von Kästchen , Schäften und

dergleichen in Gebäulichkeiten ohne Erlaubnis der Verwaltung .
7 . Das Einfahren nnt Wagen in die Schlachthallcn und das Fahren „ außer

Schritt " im ganzen Schlachthofe .
8 . Das Wegwerfen von Papier oder sonstige Verunreinigung der Schlachthof¬

räumlichkeiten .
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9. Das Ausblasen von Tieren oder Non Lungen mit dem Munde .
10. Das Annehmen oder Verabreichen von Trinkgeldern durch, resp. an die Be¬

diensteten .
tz 17. Der sogen. Viehhof und etwa entstehende Viehmärkte werden an den von

der Schlachthofverwaltung bestimmten Plätzen abgehalten , welche auch die etwa nötigen
Stallräume anweist .

8 18. Die Metzgermeister sind für die mit ihrem Vorwissen begangenen Ueber-
tretungen ihrer Arbeiter mitverantwortlich .

8 19. Die ortspolizeilichen Vorschriften vom 18. August 1879 in der Fassung vom
20 . April 1888, vom 18. Oktober 1886 und vom 8 . Februar 1875 werden aufgehoben .

8 20 . Zuwiderhandlungen gegen die W 1 —18 dieser Vorschrift werden gemäß
tz 87 a, 93 und 95 des P . - St .-G .-B . an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu
14 Tagen bestraft .

Tarif
betreffend die Benützung des städt . Schlacht - und Viehhofs und seiner Einrichtungen .

Schlachtgebühren :
a . Großvieh :

1. für ein Stück I . Schwere . 6
2 . für ein Stück II . Schwere . 4 ^
3 . für ein Stück III . Schwere . 3 ^

b . Kleinvieh :
1 . für ein Schwein . . . . . . . . 1 50 ^
2 . für ein Kalb . 60 A
3. für ein Schaf oder eine Ziege . . . . 50 I
4 . für ein Kitzlein oder ein Ferkel . . . . 10 A

o . Pferde :
für ein Pferd . 5

8 . Waggcbühren :
1 . für ein Stück Großvieh . 50 ^
2 . für ein Stück Kleinvieh . 20 Z

0 . Marktgebühren
(zu entrichten von Händlern , welche Vieh nach dem städtischen Schlacht - und Viehhof

bringen ) :
1 . für Großvieh per Stück . 60 ^
2 . für Kleinvieh per Stück . . 20ä
3 . für Kitzlein und Ferkel per Stück . . . . 10 ^

Mit Entrichtung dieser Gebühr erlangt der Händler zugleich das Recht, das
betreffende Stück Vieh bis zu 24 Stunden in den Viehhofstallungen einzustellen.

v . Stallgebühren :
1 . für ein Stück Großvieh per Nacht . . . . 20 ^
2 . für ein Stück Kleinvieh per Nacht . . . . 10 I

L Futtergebühren :
Schlachttiere , welche über 12 Stunden eingestellt bleiben oder übernachten , werden

von der städtischen Schlachthofverwaltung gefüttert . Die Gebühren richten sich nach
den jeweiligen Futterpreisen und werden durch Anschlag bekannt gegeben.

Als tägliche Rationen gelten
1 . für ein Rind 10 Kg Heu,
2. für ein Schaf 1LZ Heu ,
3 . für ein Schwein 1 kg Futtermehl nebst Kleie und Salz .

b'
. Fleischbeschaugebühren :

1 . für eingebrachtes Fleisch per Kilogramm . . . 2 L
2. für ausgeführtes Fleisch ohne Rücksicht auf Gewicht . 40 ^



276

6 . Trichinenschaugebühren
(an den Trichinenschauer direkt zu entrichten ) :

1 . für die mikroskopische Untersuchung eines Stücks
Schweinefleisch auf Trichinen . 25 ^

2 . für die mikroskopische Untersuchung eines ganzen
Schweins auf Trichinen . . .

'
. . . . 50 ^

2 . Kühlhausordnung . Ortspolizeiliche Vorschrift vom 30 . Oktober 1893 .

Z 1 . Bezüglich der Benützung des Kühlhauses , bezw . der Zeit des Zutrittes zu
demselben ist 8 6 der ortspolizeil . Vorschrift vom l9 . Juli d . I . maßgebend . Zweck¬
entsprechende Aenderungen in der Benützungszeit bleiben Vorbehalten .

8 2 . Während des Winters kann das Kühlhaus auf einige Zeit geschlossen wer¬
den , und sind dann die Zellen mit allen darin enthalten gewesenen Jnventarstücken
der Verwaltung zu übergeben . Schluß und Wiedereröffnung mird jeweils 8 Tage vor¬
her bekannt gegeben .

8 3 . Jeder Inhaber von Zellen ist verpflichtet , der Verwaltung einen Schlüssel
zu übergeben . Vermieten der Zellen , oder Mitbenützen durch Andere ist verboten .

8 4 . Die im Schlacht - und Viehhofe geschlachteten Tiere dürfen in das Kühlhaus
nur in abgehäutetcm Zustande verbracht werden ; ausgenommen hievon sind die Käl¬
ber , wenn deren Fell nicht schmutzig ist .

Sülze , Gekröse , Kalbsköpfe und Kalbsfüße dürfen nur gebrüht und gereinigt ,
Blut nur in verschlossenen Gefäßen eingebracht werden . Andere Eingeweideteile , übel¬
riechendes , von Fäulnis angegangenes Fleisch , Häute , Felle , Haare , Borsten , Klauen ,
Hörner , Unschlitt und ungereinigte Därme dürfen nicht in das Kühlhaus verbracht
werden ; desgleichen nicht schmutzige Tücher , Schuhwerk , Stricke , Kübel und sonstige
Gerätschästen . Vorgefundene Gegenstände dieser Art hat der Zelleninhaber alsbald zu
entfernen , widrigenfalls die Verwaltung berechtigt ist , solche auf Kosten und Gefahr
der Inhaber fortnehmen zu lassen .

8 5 . Die Zelleninhaber haften der Stadtgemeinde gegenüber für jede durch sie
oder ihre Arbeiter verursachten Beschädigungen . Veränderungen können nur auf Ver¬
anlassung der Verwaltung vorgcnommen werden .

8 6 . Das Salzen und Pöckeln von Fleisch ist nur im Salzkeller an Werktagen
gestattet .

Hackklötze und Tische sind stets rein zu halten . Zum Zerteilen von Knochen dürfen
außer Sägen nur Hackmesser verwendet werden .

8 7 . Behufs Erleichterung des Reinigens der Salzzellen sind die Pöckelfässer u .s.w .
auf 20 em Hohe Unterlagen so zu stellen , daß die Reinigung bequem vorgenommen wer¬
den und das Wasser ablaufen kann .

Das Reinigen der Fässer und Gefäße darf nur außerhalb des Kühlhauses , bei der
Kaldaunenwäsche oder an einem sonst von der Verwaltung für geeignet erachteten Orte
geschehen .

8 8 . In jeder Zelle muß die größtmöglichste Sauberkeit herrschen . Die Haftbar¬
keit hierfür hat der Inhaber . Zweimal wöchentlich , Dienstags und Freitags von 5 — 6
Uhr ist eine allgemeine gründliche Reinigung des Kühlhauses nach Anordnung der Ver¬
waltung vorzunehmen . Außerhalb dieser Zeiten ist die Reinigung der Kühlräume
mit Wasser nur mit besonderer Erlaubnis der Verwaltung gestattet . Die Reinigung
der Zugänge und Gänge geschieht durch die Bediensteten der Verwaltung .

Die Reinigung schmutziger Zellen wird von der Verwaltung auf Kosten der In¬
haber angeordnet und ist hierfür an der Kasse eine Gebühr von I Mark zu entrichten .

8 9 . Die Zugänge und Gänge des Kühlhauses sind für den Verkehr stets frei zu
halten , insbesondere dürfen keinerlei Arbeiten oder Verrichtungen in denselben vorgc¬
nommen werden . Das Einfahren mit Karren ist untersagt .

8 10 . Nichtbeschäftigte dürfen nur mit Erlaubnis der Verwaltung die Kühlräume
betreten .

8 11 . Der Vorstand des Schlacht - und Viehhofes oder dessen Vertreter ist berech¬
tigt , jederzeit eine Revision der Zellen und deren Inhalt vorzunehmen und die nötig
scheinenden Anordnungen zu treffen .

8 12 . Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 95 P .-Str .-G .- B . an Geld bis zu
20 Mark bestraft .
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s . Fleischbeschau.
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . Juni 1882 in der Fassung vom 30 . Juli 1891
mit Abänderung durch die ortspolizeiliche Vorschrift vom I8 .

'
Juli 1893 und vom

7 . Dezember 1894 .

8 1 . Der Verkauf des nicht baukwürdigen , aber als genießbar erklärten Fleisches ,
nämlich des Fleisches :

1 ) von verunglückten Tieren , welche nicht unverzüglich nach dem Unfall geschlach¬
tet werden ,

2 ) von alten und von abgemagerten Pferden ,
3 ) von Kälbern , die nicht 14 Tage alt sind ,
4 ) von kranken Tieren , soweit solches Fleisch überhaupt verkauft werden darf ,
5) das von dem Flcischbeschaner als ungeeignet für den unbeschränkten Verkauf

in Fleischbänken bezeichnet wird ,
ist nur auf der Freibank gestattet und darf nur zu der vom Fleischbeschauer fest¬
gesetzten Taxe stattfinden .

Der Besitzer des vom Fleischbeschauer als nicht bankwürdig aber als genießbar
bezeichneten Fleisches kann , wenn er sich hierbei nicht beruhigen will , den endgültigen
Ausspruch einer Kommission einholen , welche aus drei , vom Stadtrate zu berufenden ,
auswärtigen Bezirkstierärzten besteht .

Die Kosten dieses Obergutachtens hat , wenn dasselbe zu Ungunsten des betreffen¬
den Besitzers ansfällt , letzterer , andernfalls die Stadtkasse zu tragen .

8 1 a . Pferdefleisch , welches zum Verkauf ausgesetzt wird , darf ausdrücklich nur
als Pferdefleisch und nur in solchen Fleischbänken feilgeboten werden , in welchen an¬
deres Fleisch nicht zum Verkauf ausgesetzt ist und welche durch entsprechenden augen¬
fälligen Anschlag :

„Pferdefleisch und Pferdefleischwaren "

als solche kenntlich gemacht sind .
8 2 . Fleisch von auswärts geschlachteten Tieren darf nur dann in die hiesige Stadt

eingcführt werden , wenn dasselbe von dem Fleischbeschaucr der Gemeinde , wo die
Schlachtung statthatte , untersucht und entweder als bankwürdig befunden , oder
wenn nicht für bankwürdig , doch für genießbar erklärt worden ist.

8 3 . Jeder derartige Fleischtransport muß mit einem vom Fleischbeschauer des
Schlachtungsortes ausgestellten , die genaue Bezeichnung des Fleisches nach Art , Ge¬
wicht und Stückzahl enthaltenden und von der Ortspolizeibehörde unter Beidrückung
des Ortssiegels beglaubigten Gesundheitsscheine begleitet sein . Das auf diesem
Scheine ausgeprägte Ortssiegel muß auch aus dem Fleisch selbst oder auf einer dem¬
selben angehefteten Karte oder Plombe angebracht sein . Wo die Fleischbeschauer eigene
Dienststempel haben , treten diese an Stelle der Ortssiegel und die Beglaubigung durch
die Ortspolizeihehörde fällt weg .

Der Gesundheitsschein hat nur für einen Tag Giltigkeit .
8 4 . Ist das Fleisch für Metzger , Wurstler , Wirte oder Kostgeber oder zum Ver¬

kauf auf dem Markt bestimmt , so darf es nur in Vierteln oder einzelnen ganzen Stücken ,
z . B . Lenden , Rippenstücken rc ., niemals aber in ausgebeintem Zustande eingeführt
werden .

Verstümmelung einzelner Fleischstücke ist verboten ; die Lenden müssen auf minde¬
stens zwei Rippen abgestochen und der betreffende Teil des Brustfelles unversehrt vor¬
handen sein .

8 5 . Alles in hiesige Stadt einaeführte Fleisch von auswärts geschlachteten Tie¬
ren unterliegt , bevor dasselbe zum Verkauf gebracht wird , einer nochmaligen Be¬
schau durch den hiesigen Fleischbeschauer , welcher das Ergebnis auf dem Gesundheits¬
scheine zu beurkunden hat .

Die Besichtigung findet an allen Wochentagen in den üblichen Geschäftsstundrn
im Schlachthof statt .

8 7 . Amerikanisches Schweinefleisch , welches in Fleischbänken , Verkaufslokali¬
täten , auf dem Markte oder an anderen öffentlichen Orten in hiesiger Stadt feilgehal¬
ten oder verkauft wird , muß vorher einer mikroskopischen Untersuchung auf Trichinen
unterworfen worden sein . Nach geschehener Untersuchung ist jedes trichinenfrei gefun¬
dene Stück vom Fleischbeschauer abzustempeln .
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8 7 a . Der Verkauf von Pferdefleisch und anderem nicht bankwürdigein Fleisch
an Metzger , Wirte , Wurstler und sonstige Wiederverkäufer von Fleisch , ebenso der An¬
kauf durch solche Gewerbetreibende , ferner der Verkauf in Quantitäten von über zwei
Kilogramm an den nämlichen Käufer ist untersagt .

8 8 . Als Gebühren für die Fleischbeschau sind an die städtische Schlacht - und
Viehhofkasse zu entrichten :

1 . für eingebrachtes Fleisch pro Kilogramm . 2 Pfg .
2 . für ausgeführtcs Fleisch ohne Rücksicht auf Gewicht . . . . 40 Pfg .

Als Gebühren für die Trichinenschau sind an den Trichinenschauer zu entrichten :
1 . für die mikroskopische Untersuchung eines Stücks Schweinefleisch auf

Trichinen . 25 Pfg .
2 . für die mikrosk . Untersuchung eines ganzen Schweins auf Trichinen 50 Pfg .

o . Das Halten von Schweinen .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 7 . März 1878 .

8 1 . Das Halten von Schweinen innerhalb der Stadt ist nur gestattet , wenn
hiezu genügender Raum vorhanden , der Fußboden des Schweinestalls , sowie dessen
nächste Umgebung vollkommen wasserdicht hergestellt , d . i . cementiert , asphaltiert oder
mit Cemcntsugung gepflastert , oder geplattet , eine mit dem Schweinestall durch eine
Rinne verbundene wasserdichte Grube zur Aufnahme des Urins und Ausspülwassers
vorhanden , und stets für entsprechende Reinlichkeit und den nötigen Luftzug gesorgt ist .

§ 2 . Um in einem Hause oder Hofe mehr als zwei Schweine halten zu dürfen , ist
außerdem in jedem einzelnen Falle die Genehmigung der Polizeibehörde erforderlich .

Dieselbe kann insbesondere schon mit Rücksicht auf die Lage des Hauses in einer
bestimmten Straße versagt und für den Fall , daß sich Belästigungen für die Nachbar¬
schaft ergeben , jederzeit widerrufen werden .

Z 3 . Uebertretungen werden an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu
14 Tagen bestraft .

O . Die Beseitigung tierischer Abfälle .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . Januar 1890 .

8 1 . Sämtliche Metzger , Wildpret - und Geflügelhändler , sowie alle diejenigen
Gewerbetreibenden hiesiger Stadt , in deren Geschäftsräumen leicht in Fäulnis über¬
gehende tierische Abfälle sich ansammeln , sind verpflichtet , zur Aufnahme und Abfuhr
dieser Abfälle sich je zwei Tonnen nach einem von der städtischen Verwaltung festzu¬
stellenden Muster zu halten .

Diese Tonnen , welche aus Holz gefertigt und mit eisernen Reifen versehen sein
sollen , müssen einen abnehmbaren , dichtschließenden Deckel haben .

8 2 . Die Auswechselung , Wfuhr , Entleerung und Reinigung dieser Tonnen hat
durch die städtische Abfuhranstalt zu geschehen und ist die Selbstentleerung dieser Ab¬
fallstoffe den in 8 l genannten Personen untersagt .

8 3 . Das Bezirksamt kann in einzelnen Fällen nach Anhörung des Stadtrats
gestatten , daß die in 81 genannten Gewerbetreibenden die Entleerung der Abfalltonnen
selbst besorgen .

8 4 . Die Abholung und Entleerung der Tonnen durch die städtische Abfuhranstalt
erfolgt nach Maßgabe des von dieser städtischen Behörde festzusetzenden hestimmten
Turnus . Letzterer ist in der Weise einzurichten , daß im Winter , d . i . in der Zeit vom
1 . Oktober bis 31 . März , wöchentlich mindestens eine , im Sommer , d . i . in der Zeit
vom 1 . April bis 30 . Septemher , wöchentlich mindestens zwei Abholungen für jeden
in Betracht kommenden Gewerbebetrieh vorgesehen werden .

Die einzelnen Abholungstage sind den m Betracht kommenden Gewerbetreibenden
rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen . Die Verwaltung der städtischen Abfuhranstalt ist
für die ordnungsgemäße Abfuhr , Entleerung und Reinigung der Tonnen verantwort¬
lich . Dem Personale der Anstalt müssen dieselben äußerlich rein übergeben werden .

8 5 . Für jede Auswechslung , Atffuhr , Entleerung und Reinigung der Tonnen
ist eine vom Stadtrat mit Zustimmung des Bürgerausschusses festzusetzcnde Gebühr zu
entrichten .

8 6 . Die tierischen Abfälle dürfen nicht in die Kehrichtbehälter , Aborttonnen und
-Gruben geworfen werden .
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Z 7 . Übertretungen dieser ortspolizeilichen Vorschrift werden auf Grund der ein¬

gangs genannten Bestimmung (8 87 » P .- Str .-G .-B .) an Geld bis zu 6V Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

tz 8 . Die vorstehende ortspolizeiliche Vorschrift tritt am 1 . Februar 1890 in Kraft ,
zu welchem Zeitpunkt die erwähnte ortspolizeiliche Vorschrift vom 23 . Juli 1873 außer
Geltung gesetzt wird .

L . Das Sammeln und Lagern von Knochen.
Ortspolizeil . Vorschrift v . 14 . August 1875 in der Fassung vom 19 . November 1888 .

8 1 . Das Sammeln von ungereinigten Knochen und ähnlichen Tierabfällen darf
nur in guten , nicht durchlöcherten Säcken geschehen .

Zum Sammeln von Knochen ist die Benützung von Fuhrwerken mit Ausnahme
von Handkarren untersagt . Falls letztere zum Sammeln benützt werden , müssen die¬

selben mit gut schließenden Deckeln versehen und innen mit Blech ausgeschlagen sein .

Weiterhin dürfen dieselben im Sommer nur bis morgens 9 Uhr , im Winter nur bis

morgens 10 Uhr in Gebrauch genommen werden und dürfen jeweils nicht länger als

dringend nötig vor den Häusern stehen bleiben .
8 2. Die Verbringung der gesammelten Knochen in das Lager hat noch am glei¬

chen Tage zu geschehen .
Hiebei können Wagen benützt werden ; doch sind die besuchteren Straßen zu ver¬

meiden und es ist untersagt , die ganz oder teilweise geladenen Wagen unterwegs hal¬
ten zu lassen .

8 3 . Lager von ungereinigten Knochen dürfen in der Stadt nicht bestehen . Aus¬

nahmen kann nur in besonderen Fällen der Bezirksrat gestatten .
8 4 . Uebertretungen werden an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu vier¬

zehn Tagen bestraft .

ri Das Sammeln und Lagern von Lumpen.
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 26 . Februar 1886 .

§ 1 . Das Sammeln von Lumpen darf nur in guten , nicht durchlöcherten Säcken

geschehen .
Die Benützung von Wagen beim Sammeln von Lumpen ist nicht gestattet .

8 2 . Das Lagern von Lumpen in Gebäuden , welche zu Wohnungen von Menschen
dienen , ist verboten .

8 3 . Die Errichtung neuer und die Erweiterung bereits bestehender Lager von

Lumpen innerhalb der Stadt ist nur mit Genehmigung des Bezirksrats zulässig .

8 4 . In Lagern innerhalb der Stadt sind die Lumpen jeweils unmittelbar nach

ihrer Einlieferung in Säcke oder Ballen zu verpacken , desgleichen hat ein etwaiges
Sortieren (Verlesen ) der Lumpen sofort nach der Einlieferung zu erfolgen .

Es ist untersagt , Lumpen in größeren Mengen als 50KZ frei liegen zu lassen oder

auf einmal zu sortieren .
8 5 . Die Lumpenhändler sind verpflichtet , ihre Lager auf Anordnung des Groß¬

herzoglichen Bezirksamtes nach dessen Angabe zu desinfizieren .
8 6 . Uebertretungen werden an Geld bis zu 60 Mark oder mit Hast bis zu

14 Tagen bestraft .

s . Dis Einrichtung und Reinhaltung der Vierpresstonen.
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . September 1888 .

8 1 . Die Einrichtung jeder Bicrpresston muß folgenden Bestimmungen entsprechen :

a . Die zur Pression verwendete Luft muß aus dem Freien oder aus gut venti¬

lierten und reinlich gehaltenen Räumen entnommen werden , welche nicht zugleich zur

Aufbewahrung übelriechender Gegenstände dienen dürfen .
b . Die Lustkessel müssen so konstruiert sein , daß sie mittelst einer an der tiefsten

Stelle angebrachten verschließbaren Oeffnung einer Reinigung unterworfen werden

können . Außerdem muß an dieser Stelle em Ablaßhahnen angebracht sein , um die

im Luftkessel etwa angesammelte Flüssigkeit jederzeit entfernen zu können .
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o . Zwischen Bierfaß und Luftkessel ist zur Aufnahme des in die Luftleitung
zurückgedrückten Bieres ein leicht im Innern zu reinigender Zwischenapparat (Vierfach
einzuschalten , an dessen tiefster Stelle ein Ablaufhahnen anzubringen ist.ä . Zur Leitung des Bieres wie zur Leitung der Luft von der Luftpumpe bis zumBierfaß dürfen nur Röhren von reinem Zinn verwendet werden . Röhren von soge¬nannter Komposition , von Blei oder von Kautschuk sind durchaus verboten .s . Für die Rohrleitung soll überall der kürzeste Weg vom Bierfaß zum Zapf¬hahnen eingehalten werden ; auch soll die ganze Leitung derart zu Tage liegen , daß
sie überall zur Besichtigung und Reinigung zugänglich ist .

k. Als Kühlapparate dürfen in die Leitungen nur solche des sog . Schlangen¬
systems eingeschaltet werden . Diese Kühlapparate sind über die Winterszeit (wenig¬stens von November bis März ) aus den Leitungen herauszunehmen .

g . Werden am Bierfasse sogen . Stcchhahnen verwendet , so müssen dieselben im
Innern gut verzinnt sein nnd in diesem Zustande stets auch erhalten werden .

§ 2 . Sämtliche Leitungen müssen stets rein gehalten werden und sollen so ein¬
gerichtet sein , daß sic an die Wasserleitung angeschlossen werden können .

Zur Reinigung darf Sodalösung nicht verwendet werden . Die Reinhaltungwird durch regelmäßige polizeiliche Nachschau unter Beizug eines Sachverständigen
überwacht .

§ 3 . Die Eigentümer der Pressionen und ihre Stellvertreter sind verpflichteta . dem Polizeipersonal und dem Sachverständigen zu jeder Tageszeit den Zugang
zu allen Teilen der Pression zu gestatten ;

d . denselben bei der Untersuchung , insbesondere beim Abschraubcn der Pressions¬teile die erforderliche Unterstützung zu gewähren , auch die dazu erforderlichen Schlüsselund Werkzeuge so aufzubewahren , daß sie jederzeit bei der Untersuchung zurHand sind .
8 4 . Zuwiderhandlungen werden nach 8 87a P .-St .-G .-B . an Geld bis zu60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen hestraft .
Wiederholte Bestrafungen können zur Folge habeu , daß dem betreffenden Eigen¬tümer re . der Pression dre fernere Benützung derselben entweder gänzlich untersagtoder nur unter ganz besonderen , von dem Bezirksamte festzusetzenden Bedingungen

gestattet wird .

8 . Die Rn läge der Abtritte , Dunggruben und Pfnhllöcher .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 22 . Januar 1881 .

I . Abtritte .
1 . Allgemeine Vorschriften .

8 1 . Die Abtritte müssen abseits der Straßen und öffentlichen Plätze angelegtwerden .
Sie sollen in der Regel in einem besonderen Anbau außerhalb des Gebäudes

errichtet werden . Wird eine Ausnahme hievon gestattet , so müssen die Abtritte jeden¬
falls an einer Umfassungswand des Gebäudes liegen .

8 2 . Alle Abtritte müssen mit ins Freie gehenden Fenstern versehen sein . Die
bewegliche Fenstcrfläche darf nicht unter fl- Quadratmeter betragen .

Bon der Straße ans sichtbare Abtritte sind nur dann gestattet , wenn sie nicht
störend ins Auge fallen .

8 3 . Die Abtritträume eines jeden Hauses müssen für jeden Sitz mindestens80 Centimeter breit und 1 Meter tief angelegt werden .
8 4 . Die Abtrittröhren müssen aus Eisen oder Steingut gefertigt und mindestens21 Centimeter weit sein .
Die Scitenröhren , welche von den Abtrittsitzen zum Hauptrohr führen , müssen

ebenso weit und in möglichst spitzem Winkel (nicht über 25 Grad ) dem Hauptrohr
eingefügt sein .

Die Abtrittröhre muß 3 Centimeter von Wänden und Mauern entfernt angelegtwerden .
8 5 . Die Abtrittröhre muß als Dunstrohr 21 Centimeter weit , möglichst senk-

krecht bis über das Dach und über die in der Nähe liegenden Wohnräume des Nach¬bars geführt und mit einem Hut versehen werden .
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Das Dunstrohr kann aus Zinkblech hergestellt werden .
Jeder Abtrittsitz ist mit einem gut schließenden Deckel zu versehen .
8 6 . Die Abtritte sind entweder nach dem Tonnen - oder nach dem Grubensystem

anzulegen . Die KZ 1 bis incl . 4 dieser Vorschrift sind auf die schon bestehenden Ab¬
tritte , falls die letzteren nicht abgebrochen oder verlegt werden , nicht anzuwenden ,
insofern nicht ein erheblicher Mißstand nachgewiesen ist .

2 . Besondere Vorschriften .
4̂ . Abtritte nach dem Tonnensystem .

8 7 . Das Abtrittrohr muß durch ein gutschließendes gußeisernes Schiebrohr
mit der Tonne verbunden sein .

Z 8 . Am unteren Ende des Abtrittrohres muß entweder ein sogen . Syphon -
abschluß angebracht sein , oder es muß , wenn der Syphon durch einen geraden Schieber
ersetzt ist , am unteren Ende des Abtrittrohres noch ein besonderes Dunstrohr ange¬
fügt sein , welches , wenn möglich , nach dem Küchenkamin geführt wird , um neben ,
aber Getrennt von diesem , bis über das Dach zu laufen .

Die Baupolizei -Behörde kann von dieser Bestimmung in geeigneten Fällen
Dispens erteilen .

8 9 . Die Abtritt -Tonnen müssen entweder aus verzinktem oder auf beiden
Seiten mit Oelfarbe angestrichcnem Eisenblech oder aus Holz gefertigt sein ; ihre
Größe , Form und Verschraubung muß der polizeilich genehmigten Normalzeichnung
genau entsprechen , welche sich auf dem städtischen Bauamte befindet .

Bei besonderen Verhältnissen sind Ausnahmen , jedoch nur mit Genehmigung der
Baupolizcibehörde , gestattet .

8 10 . An der Tonne muß ein Ueberlaufröhrchcn angebracht sein , durch welches
die Flüssigkeit in ein daneben stehendes Ueberlaufbecken abfließen kann , wenn die
Tonne übervoll sein sollte .

Damit keine Verstopfung des Röhrchens stattfindc , muß in der Tonne , an der
Stelle , wo das Röhrchen angeschraubt wird , ein Seiher angebracht sein .

8 11 . Für jedes Haus müssen die nötigen Wccbseltonnen vorhanden sein .
8 12 . An jeder Tonne muß die Straße und Nummer des Hauses , zu welchem

sie gehört , deutlich mit Oelfarbe angestrichen sein .
8 18 . Die Tonne muß an einem solchen Orte zum Gebrauch aufgestellt sein ,

daß sie leicht entfernt und mit der Wechseltonnc vertauscht werden kann .
Der Boden , auf welchem die Tonne steht , muß gut cementicrt sein .
Bei Neubauten ist darauf zu halten , daß der Raum , in welchem die Tonne aus¬

gestellt wird , von den übrigen Teilen des Gebäudes möglichst luftdicht abgeschlossen ,
von außen direkt zugänglich und nach seiner Ausdehnung , sowie Höhenlage derart
beschaffen ist , daß für die Aufstellung eines Ueberlaufbeckens , sowie , wenn eine
größere Wohnung in Frage steht , von Kuppcltonnen mit Ueberlaufbecken genügend
Raum vorhanden ist , und das Auswechseln der Tonnen rasch und leicht ausgeführt
werden kann .

Weiter ist bei Neubauten darauf zu bestehen , daß der Boden des Raumes und
die Wände auf eine Höhe von mindestens 30 cm wasserdicht hergestellt werden und
daß an dem Boden eine Entleerungsvertiefung angebracht wird , nach welcher von
allen Seiten Gefäll zu geben ist .

8 14 . Wird als Tonncnraum die bisherige Abtrittgrube benützt , so ist diese
sorgfältig zu räumen und zu reinigen , an zweckmäßiger Stelle eine kleine Stiege und
außerdem eine Vorrichtung ( Rolle ) anzubringen , welche die leichte Herausnahme der
abzuführenden Tonne ermöglicht .

8 15 . Jede neue Tonncneinrichtung muß vor der Benützung von dem amtlichen
Sachverständigen besichtigt und genehmigt werden .

8 16 . An Stelle der beweglichen Tonnen ist auch die Aufstellung der soge¬
nannten Pumptonnen gestattet .

Die Pumptonne muß aus verzinktem oder auf beiden Seiten mit Oelfarbe an¬
gestrichenem Eisenblech gefertigt sein . Die Aufstellung hat in einem Raume zu ge¬
schehen , der so groß ist , daß die Tonne von allen Seiten umgangen werden kann ; der
Boden dieses Raumes muß gut cementiert sein . Die Tonne ist mit einem Mannloche
und mit einem Entleerungsrohre zu versehen . Letzteres ist luftdicht in die Tonne
einzulassen und muß bis auf den Boden derselben reichen .
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Am oberen Ende dieses Rohres ist ein Gewinde anzubringen , an das der Schlauch
der Entleerungspumpe angeschraubt werden kann .

Im klebrigen finden die 88 7, 8, 10 und 15 dieser Vorschrift auch auf die
Pumptonnen Anwendung .

L . Abtritte nach dem Grubensystem ,
a . Vorschriften für Neuanlagen .

8 17. Abtrittgruben sind außerhalb der Gebäudegrundfläche , abseits der Straße ,
von den Grundmauern des Gebäudes getrennt und mindestens 3 m von Brunnen¬
schächten , Brunnenstuben und von den zum Hause nicht gehörigen Wasserleitungs¬
rohren , sowie 1,80 m von der Nachbargrenze entfernt anzuleacn .

Die Entfernung von der Nachbargrenze wird von der Innenseite der Grube an
gemessen.

Wo eine genaue Erfüllung dieser Vorschriften örtlicher Verhältnisse wegen nicht
stattfinden kann, sind die Gruben nach den besonderen Anordnungen der Baupolizei¬
behörde herzustellen .

8 18 . Jede Grube muß nach allen Seiten ihre eigenen Mauern erhalten , welche
bei Verwendung von Bruchsteinen 0,45 m , bei Verwendung von Backsteinen mindestens
l ' . s Normalstem >25cm lang , 6,5cm dick, 12cm breit ) stark sein und mit Cement
oder hydraulischem Mörtel gemauert werden müssen.

Ferner sind die Gruben im Innern mit einer mindestens 0,12 m starken Back-
stcinwand in Cement gemauert in der Weise zu verkleiden , daß zwischen beiden
Mauern ein 2 cm breiter Zwischenraum bleibt , welcher mit Cement auszugießen ist.

8 19 . Der Boden der Grube muß aus einer 18 cm dicken Betonschichte herge¬
stellt werden , auf welche sodann ein Backsteinboden in Cement zu legen ist.

Der Boden der Grube muß von allen Seiten gegen die Entleerungsvertiefung
hin Gefäll haben . Letztere muß 30 cm weit und ebenso tief sein, sowie sich unmittelbar
unter der Einsteigeöffnung befinden .

Z 20 . Jede Grube muß mit einem mit Cement gemauerten , 25 cm starken Ge¬
wölbe überwölbt werden .

8 21 . Der Boden der Grube , die vier Wandflächen und das Gewölbe sind mit
einem geglätteten , 1 ^/2 cm starken Cementvcrputze zu versehen.

8 22 . Die Einsteige -Oeffnung der Grube ist entweder mit einer Stein - oder
mit einer Eisenplatte luftdicht zu verschließen und dürfen in der letzteren keinerlei
Ocffnungen zum Einleeren von Kehricht, Asche , Küchenabfällen und dergleichen an¬
gebracht werden .

8 23 . Die aus den Gebäuden in die Abtrittgrube führende Zuleitung muß aus
Eisen - oder Steingutröhren in gleicher Weite wie die Abfallröhren (21 cm) bestehen.

Keine Grube darf mehr als 5llbw Rauminhalt haben .
8 24 . Jede hiernach ausgeführte Grube muß , ehe sie verputzt wird , und vor

ihrer Benützung geprüft werden .
Zum Zwecke der Prüfung ist Anzeige bei der Baupolizcibehörde zu erstatten .
Es darf keine Grube in Gebrauch genommen werden , bevor sie von dem amt¬

lichen Sachverständigen vorschriftsmäßig befunden wurde .
8 25 . Zum Zweck der Ausbesserung sind die Gruben einer periodischen Unter¬

suchung unter polizeilicher Aufsicht zu unterziehen .

d . Vorschriften für bestehende Anlagen .
8 26 . Alle bereits bestehenden Abtrittgruben , welche sich nach dem Gutachten

des amtlichen Sachverständigen nicht als wasserdicht erweisen , sind alsbald dadurch
wasserdicht herzustellen , daß die Umfassungswände einschließlich des Bodens abge¬
waschen und mit Cement ausgefugt , sodann im Innern mit einer 12 cm starken, in
Cement gemauerten Backsteinwand in der Weise verkleidet werden , daß zwischen den
bestehenden Umfassungsmauern und der neuen Backsteinwand ein mindestens 2 cm
breiter Zwischenraum verbleibt , welcher mit Cement auszugießen ist .

Der Boden der Grube ist durch zwei in Cement übereinandergelegte Backstein¬
schichten zu verwahren , und so anzulegen , daß er nach der Entleerungsvertiefung hin
Gefall erhält .

Wo eine Neuherstellung des Bodens erforderlich wird , ist derselbe nach den Be¬
stimmungen über Anlage neuer Gruben herzustcllen .
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Alle Abtrittgruben müssen im Innern mit einem geglätteten , 1 ' / - om starken
Cementvcrputz versehen und außerdem mit einem 2S ein starken Gewölbe überwölbt
werden .

Wo eine Abdeckung mit Dielen erfolgen soll , ist das Verfahren nach tz 30 einzu¬
halten .

8 27 . Sollten alte Abtrittgruben mehr als SLbm Rauminhalt haben , so ist durch
Ausmaucrn der Grube , ehe die innere Verkleidung mit Backstein vorgenommen wird ,
der Rauminhalt aus das vorgcschriebene Maß zu verringern .

8 28 . Vor Fertigstellung der Abtrittgruben ist nach 8 24 zu verfahren .

II . Dunggruben und Pfuhllöcher .
8 29 . Für die bauliche Anlage und Untersuchung der Dunggruben und Pfuhl¬

löcher gelten die gleichen Vorschriften , wie für die Abtrittgruben . Jedoch muß die

Entfernung der Dunggruben und Pfuhllöcher von Brunnenschächten , Wasserleitungen ,
Brunnenstuben und der Nachbarsgrenze mindestens 5 m betragen .

Kein Pfuhlloch darf mehr als 15kbm Rauminhalt haben .
8 30 . Wo statt der Ueberwölbung aus besonderen Gründen die Abdeckung mit

Dielen geschehen soll , hat letztere aus einer doppelten Bretterlage , bei der die Fugen
gut geschlossen sein müssen , zu bestehen .

Hiezu ist jedoch stets die Genehmigung der Baupolizeibehörde einzuholen .
8 31 . Die Benützung der Dunggrube als Abtrittgrube oder umgekehrt ist un¬

statthaft .

Nbfuhr der Nblrittstoffe .
Ortspolizeilichc Vorschrift vom 24 . März 1881 in der Fassung vom 10 . Juli 1890 .

I . Allgemeine Vorschriften .
Z 1 . Die Auswechslung , Abfuhr , Entleerung und Reinigung der Abtritttonnen

wird , insolange die Stadtgemeinde dieses Geschäft nicht etwa selbst übernimmt, *)
namens derselben gegen Erhebung der in anliegendem Tarif bezeichneten Gebühren
durch einen Unternehmer besorgt . Der Unternehmer , bezw . dessen Äertreter , welcher
für die Erfüllung dieser Vorschrift der Polizeibehörde gegenüber einzustehen hat , ist
der letzteren vom Stadtrat namhaft zu machen .

Das gleiche gilt bezüglich der Reinigung der Abtrittgruben .
Sollte die Stadtgemeinde das in Frage stehende Geschäft selbst übernehmen, **)

so hat sie der Polizeibehörde einen städtisch » ! Bediensteten zu bezeichnen , welcher für
Erfüllung dieser Vorschrift verantwortlich ist , und es unterliegt dann derselbe den

nämlichen Bestimmungen , die in dieser Vorschrift für den Unternehmer enthalten sind .
8 2 . Der Stadlrat kann in einzelnen Fällen , namentlich zu Gunsten hiesiger

Landwirte , mit Zustimmung des Bezirksamts gestatten , daß der betreffende Haus¬
besitzer selbst die Auswechslung , Abfuhr , Entleerung und Reinigung seiner Tonnen

bezw . die Entleerung seiner Abtrittgrube bewirkt .
8 3 . Findet bei der Abholung der Tonnen oder bei der Entleerung der Abtritt¬

gruben eine Verunreinigung der Straße oder des Hauses statt , so ist der Unternehmer ,
bezw . dessen Dienstpersonal verbunden , dieselben sofort wieder zu beseitigen , wozu
die betreffenden Hausbesitzer das nötige Wasser zu liefern haben .

II . Besondere Vorschriften .
1 . Bezüglich der Auswechslung , Abfuhr , Entleerung und

Reinigung der Abtritttonnen .

8 4 . Der Unternehmer , be ^w . dessen Vertreter ist verbunden , die Auswechslung ,
Abfuhr , Entleerung und Reinigung der Tonnen stets rechtzeitig zu besorgen . Die

Zeit der Abholung der Tonnen wird für jedes Haus von vornherein vom Stadtbau¬
amt festgesetzt .

Die in Frage stehende Festsetzung muß so getroffen werden , daß jede Tonne , be¬

vor sie vollständig gefüllt ist , zur Abholung gelangt . Eine im Gebrauche befindliche
traghare Tonne darf nie länger wie 8 Tage in einem Hause stehen bleiben .

») Die Stadtgsmsinde hat das Geschäft » ntsrm I . Januar 18SS selbst übernommen.
**) Ist geschehen unterm l . Januar 188g.
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Wenn besondere Gründe vorliegen , welche es als erforderlich erscheinen lassen ,daß die Tonnen öfter als zu den durch das Stadtbauamt festgesetzten Zeiten abgeholtwerden , wenn z . B . in einem Hause eine ansteckende Krankheit ausgebrochen ist , so istder Unternehmer , bezw . dessen Vertreter auf Begehren des Tonnenbesitzers , sowie auch
falls die Polizeibehörde dies verlangt , zur häufigeren Abholung der Tonnen verpflichtet .

8 5 . An Sonntagen , sowie an den dem Sonntag verordnungsmäßig gleich -
stehenden Feiertagen ist die Abholung der Tonnen — vorbehaltlich besonderen poli¬
zeilichen Dispenses in dringenden Fällen — nur bis morgens 9 Uhr zulässig .

8 6 . Die Reinigung der Tonnen muß außerhalb 6er Stadt geschehen und die
gereinigte Tonne bei der nächstfolgenden Abholung dem Besitzer wieder zurückgcgebenwerden .

8 7 - , Jeder Tonnenbesitzer , welcher nicht die in 8 2 dieser Vorschrift vorgeseheneErlaubnis erhalten hat , ist , bevor er seine Tonnen -Einrichtung in Gebrauch nimmt ,
verpflichtet , zum Zweck der Abholung der Tonnen dem Stadtbäuamt schriftliche An¬
zeige zu machen .

8 8 . Diejenigen Tonnenbcsitzcr , welche die in 8 2 dieser Vorschrift vorgeseheneErlaubnis erhalten haben , sind für die rechtzeitige Auswechslung ihrer Tonnen ver¬
antwortlich . Für die Frage der Rechtzeitigkeit sind die in 8 4 Abs . 2 dieser Vorschrift
aufgestellten Grundsätze maßgebend .

Auch haben die in Rede stehenden Tonnenbesitzer den 8 5 dieser Vorschrift zu be¬
achten , jede Verunreinigung der Straße , welche bei der Abholung der Tonnen statt¬
findet , sofort wieder zu beseitigen , die Reinigung der Tonnen außerhalb der Stadt
vorzunehmen und etwaige besondere Weisungen , welche ihnen die Polizeibehörde aus
Anlaß der Besorgung des fraglichen Geschäfts erteilen wird , zu befolgen .

2 . Bezüglich der Entleerung der Abtrittgruben .
Z 9 . Die Entleerung der Abtrittgruben hat mittelst der Säugpumpe zu geschehen .

Letztere muß stets in einem solchen Zustand sein , daß die Arbeit in geruchloser Weiseund ohne Verunreinigung der Umgegend vollzogen werden kann .
8 10 . Die Hauseigentümer , bezw . deren Bevollmächtigte sind verpflichtet , die Ab¬

trittgruben entleeren zu lassen , sobald solche über zwei Drittel angefullt sind .
Zu diesem Zweck ist dem Unternehmer , bezw . dessen Vertreter bei einer der hier¬

für cmzurichtcnden Meldestellen Anzeige zu erstatten , welche auf Verlangen zu be¬
scheinigen ist , und es hat hierauf die Entleerung binnen 4 Tagen zu erfolgen .

8 11 . Die Entleerung der Gruben darf in der Regel nur an Werktagen und in
der Zeit vom 1 . Mai bis 1 . Oktober in der Haupt - , Plöck - und Leopoldstrape nur von
5 bis 9 Uhr morgens und von 7 bis 11 Uhr abends voracnommcn werden . In den
übrigen Stadtteilen und allgemein in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . Mai kann die
Entleerung von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends stattfinden .

8 12 . Den in den Gruben zurückgebliebenen Bodensatz , sowie Scherben , Schutt
und dergl . hat der Unternehmer , bezw . dessen Vertreter alsbald nach der Vornahmeder Entleerung gegen besondere Vergütung zu entfernen .

Der Bodensatz ist vor seiner Entfernung zu desinfizieren .
Vorgefundene Mängel der Grube hat derjenige , welcher die Entleerung der Grube

besorgt , der Baupolizeibehörde anzuzeigen .
8 13 . Zur Abfuhr des Grubeninhalts dürfen nur vollständig wasserdichte und

luftdicht abgeschlossene Fässer verwendet werden , welche samt den dazu gehörigen
Wagen mit Oelfarbe angestrichen und stets sauber gehalten sein müssen .

§ 14 . Diejenigen Hausbesitzer , welche die in 8. 2 dieser Vorschrift vorgesehene
Erlaubnis erhalten haben , sind für die rechtzeitige Entleerung ihrer Gruben verant¬
wortlich . Dieselben haben ferner die 88 17,18,18 a und 20 der ortspolizeilichen Vor¬
schrift vom 22 . Dezember 1865 , die Straßenpolizei betr ., zu beachten , jede Verunreini¬
gung der Straße , welche bei der Entleerung der Grube stattsindet , sofort zu beseitigen
und etwaige besondere Weisungen , welche ihnen die Polizeibehörde aus Anlaß der
Besorgung des fraglichen Geschäfts erteilen wird , zu befolgen .

III . Ueberglmgsbestimmung .
f8 15 . Alle diejenigen , welche z . Z . im Besitze einer Erlaubnis sind , wie sie der

8 2 dieser Vorschrift vorsieht , haben solche bis zum 1 . Juli 1881 erneuern zu lassen ,
widrigenfalls die detr . Erlaubnis von diesem Zeitpunkt an ihre Giltigkeit verliertZ
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Tarif .
Beschluß des Bürgerausschusses vom 17. Februar 1890 , mit Staatsgenehmigung

vom 9. April 1890 Nr . 24513 .
Der Unternehmer ist berechtigt zu erheben :

I . Bei Abtritten nach dem Tonnensystem :
1) Für die Auswechslung , Abfuhr , Entleerung und Reinigung einer tragbaren

Tonne 20 Pfg .
2) Für das gleiche Geschäft bei zwei verkuppelten Tonnen je 15 Pfg .
3) Für das nämliche Geschäft bei einer fahrbaren Tonne (bis 800 Liter fassend)

SO Pfg .
II . Bei Abtritten nach dem Grubensystem :

1) Für die gewöhnliche Entleerung der Grube mittelst der Maschine 1 Mark per
llbm (1000 Liter ).

2) Für die Entfernung des in den Gruben zurückgebliebenen Bodensatzes , sowie von
Scherben , Schutt u . dgl . (8 5 der ortspolizeil . Vorschrift ) 4 Mark per kkm .

3) Für die Entleerung solcher Gruben , deren Inhalt aus Wasser besteht (von Water -
klosets), 2 Mark per kbm .

L Die Nbfuhr des Kehrichts, des Schnees und der
Haushallungsabfälle .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 6. Dezember 1888.

8 1 . Die Abfuhr des Kehrichts und Schnees , welche sich bei der Reinigung der
Fahrbahnen und Gehwege durch die in 8 2 der ortspolizeilichen Vorschrift vom 22sten
Dezember 1865 bezeichneten Personen ergeben , sowie der Haushaltungsabfälle , be¬
sorgt die Stadt -Verwaltung , ohne hiefür ein Entgelt zu erheben . Sie macht der
Polizeibehörde einen städtischen Bediensteten namhaft , welcher der letzteren gegenüber
für Erfüllung gegenwärtiger ortspolizeilicher Vorschrift verantwortlich ist .

8 2. Das städtische Äbfuhrpersonal hat die Verpflichtung , nach einem seitens der
städtischen Verwaltung von Zeit zu Zeit zu veröffentlichenden Fahrplan die Straßen
der Stadt mit Wagen zu befahre » , welche zur Aufnahme des Kehrichts und der Haus¬
haltungsabfälle dienen.

Die zur Abfuhr bestimmten Wagen müssen absolut undurchlässig , mit gut schlie¬
ßenden Deckeln , sowie gut sichtbaren Nummern versehen sein und stets in dichtem und
brauchbarem Zustande erhalten werden .

8 3 . Die Abfuhr beginnt in der Zeit vom 1 . Mai bis 1 . Oktober morgens um
6 Uhr , in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . Mai morgens um 7hs Uhr und wird derart
betrüben , daß die Abholung in jedem Hause dreimal in der Woche erfolgt .

8 4 . Der Kehricht und die Haushaltungsabfälle find von den Ein¬
wohnern der Stadt in besonderen Behältern bereit zu halten , welche zu
den im Fahrplan der Abfuhr festgesetzten Abholungszeiten unmittelbar
hinter einem nach der Straße gerichteten Haus - , Hof - oder Garten - Ein¬
gange leventuell in dem unmittelbar hinter dem Vorderhaus gelegenen
Hofraum ) zu ebener Erde aufgestellt werden muffen .

8 5. Die Hausbewohner haben dafür zu sorgen , daß das Abfuhr -
personal die betreffenden Eingänge offen findet , daß dasselbe die Gefäße
leicht wahrnehme « , und daß das Ausladen ihres Inhalts ohne Verzug
geschehen kann .

8 6. Die den Kehricht und die Abfälle enthaltenden Gefäße muffen
vollständig dicht , haltbar und mit zwei Henkeln versehen sein . Sie
dürfen bis zu ihrem oberen Rande nicht mehr als 5V Liter Inhalt haben
und höchstens bis zu 5 ein unter diesen Rand gefüllt werden .

8 7 . Das Abfuhrpersonal ist verpflichtet , in jedem Hause die Gefäße , welche obi¬
gen Bestimmungen entsprechen, aus der unmittelbar an der Straße gelegenen , offenen
Haus -, Hof - oder Gartenflur (eventuell aus dem unmittelbar hinter dem Vorderhaus
gelegenen Hofraum ) zu holen , sie zu entleeren und sodann wieder an diese Stellen
zurückzutragen .
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H 8 . Ausgeschlossen von der unentgeltlichen Abfuhr sind die gewerb¬lichen Abfälle der Klein - und Großindustrie und zwar sowohl Feuerungs¬rückstände , als Materialabfälle sowie Bauschutt .
8 9 . Das Einwerfen von Straßenkchricht oder Haushaltungsabfällen in die Ab-

ortgrubcn und Abtritttonnen ist strenge verboten .
8 10 . Wegen der Abfuhr des Schnees wird jeweils seitens der städtischen Abfuhr¬anstalt von Fall zu Fall das Nötige vorgekehrt werden . Das Aufhauen und Sammelndes Schnees und Eises bleibt Sache der Hauseigentümer .
8 11 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden gemäß M 87 a des

P .-Str .-G .-B . , K 9 Ziffer 4 V .-O . vom 27 . Juni 1874 die Sicherung der öffentlichenReinlichkeit und Gesundheit betr . und 366 "> des R .-Str .-G .-B . mit Geldstrafe bis zu60 Mark oder mit Haft vis zu 14 Tagen bestraft .
8 12. Diese Vorschrift tritt mit dem 1 . Januar 1889 in Kraft . Durch dieselbewerden die dem Unternehmer der Pferdebahn vertragsmäßig bezw . durch die orts¬

polizeiliche Vorschrift vom 27 . April 1885 auferlegten Verpflichtungen in Bezug aufdie Reinigung des Bahnkörpers und der Halteplätze , sowie hinsichtlich der Abfuhr von
Kehricht , Schlamm , Schnee und Eis in keiner Weise berührt .

I- . Die Reinhaltung der Schlamnrsammlers .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 2 . September 1876 .

8 1 . Das Ablagern von Straßenkehricht , Unrat , Staub , Schutt und Abfällenjeder Art in die städtischen Kanaleinläufe und Schlammsammler ist untersagt .
8 2 . Uebertretungen werden an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu14 Tagen bestraft .

LL. Die Vornahme der Desinfektion nach ansteckenden Krankheiten .
Amtliche Anordnung vom 21 . April 1892.

1) Bei allen in hiesiger Stadt vorkommenden Fällen von Diphtherie , Schar¬lach , Typhus und tätlich verlaufender Lungentuberkulose muß innerhalbspätestens 48 Stunden nachdem der Kranke vom behandelnden Arzte für nichtmehr ansteckend erklärt , bezw. nachdem der Tod eingetreten ist , eine
Desinfektion

der im Krankenzimmer gebrauchten Kleidungsstücke und Betten vorgenommen werden .2) Zur Vornahme dieser Desinfektion ist ausschließlich der bei
Friedrich August Grün , Hauptstraße Nr . Isttt

dahier , mit welchem die Stadtverwaltung einen diesbezüglichen Vertrag abgeschlossenhat , aufgestellte
Dampf -Drsinfektions -Apparatbestimmt

3) Der Desinfektion unterliegen alle Gegenstände , welche sich im Krankenzimmerbefinden , bezw. während der Krankheit regelmäßig befunden haben , sofern ste ihrer
Beschaffenheit nach zur Reinigung im Dampfapparate sich eignen , insbesondere hier¬durch nicht gebrauchsunfähig werden .

jedenfalls sind das Bett , die Leibwäsche und Kleider des Kranken ,sowie sämtliche Teppiche und Vorhänge des Krankenzimmers zu desinfi¬zieren .
4) Ausgenommen von der Desinfektion in : Dampfapparate sind :a. solche Gegenstände, welche im Hause durch Kochen gereinigt , bezw. desinfi¬ziert werden ;
d . solche nicht dem Kranken gehörige , bezw . nicht von ihm gebrauchteGegenstände , welche unentbehrlich sind.5) Von der vorzunehmenden Desinfektion ist jeweils der Besitzer des Dampf -

avparates , Herr F . Ä . Grün , zu benachrichtigen , worauf durch letzteren im eigenenWagen die Abholung der zu desinfizierenden Gegenstände und Zurückverbringungderselben nach geschehener Desinfektion veranlaßt werden wird .
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6) Die Kosten der Desinfektion , einschließlich derjenigen für Abholung und
Rückverbringung der zu desinfizierenden Gegenstände trägt die Stadtkaffe .

7> Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen werden gemäß
8 83 Z . 2 . 87 P . - St . - G . - B . an Geld bis zu 1VV Mark oder mit Haft bis zu
14 Tagen bestraft .

III . Feuer - und Baupolizei .
L , Fouerlöschordnung.

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 5 . Mai 1894 .
8 1 . Wer den Ausbruch eines Feuers oder Anzeichen eines solchen wahrnimmt ,

hat dies sogleich durch die nächste Feuermeldestelle zur Anzeige zu bringen . Die Be¬
wohner des Hauses , in welchem Feuer ausgebrochen , sind hierzu , bei Vermeiden
strenger Bestrafung , besonders verpflichtet .

8 2 . Die Gebäude , in denen sich Feuermeldestellen befinden , sind durch weiße,
emaillierte Tafeln mit roter Aufschrift „ Feuermeldestelle " kenntlich gemacht. An
den öffentlichen Gebäuden mit Feuermeldestclle ist eine der Hausglocken durch ein
rothes Schild mit der Aufschrift „ Feuerglocke " bezeichnet.

. Fcuermeldestellen befinden sich :
Verbunden mit der Centrale Rathaus (Polizeistation ) :

1 . Schulhaus Schlierbach ,
2 . Wohnung des Zimmermeisters Th . Oberfeld , Schlierbacher Landstr . 30,
3 . Wohnung des Kaminfegers Sendele , Karlsstraße 18,
4 . Wohnung des Brunnenmcisters Fritz , Untere Neckarstraße 90
5 . desgl . des Bäckermeisters Neuer , Schloßberg 49,
6 . Kasernen -Wachtstube , Seminarstraße 2,
7 . Spritzenhaus I , Kettengasse 16,
8 . Wohnung des Bäckermeisters Stadler , Plöck 58,
9. desgl . des Bäckermeisters I . Hoffmann Hauptstraße 117,

10 . desgl . des Bäckermeisters Ritzhaupt , Hauptstraße 74 (Ecke der Märzgasse ),
11. desgl . des II . Kommandanten Edel , Brunnengasse 8,
12. desgl . des I . Kommandanten Karl Müller , Untere Neckarstraße 19,
13 . Latcrnenwärterstube , Große Mantelgasse 4,
14 . Wohnung des Schreinermeisters I . Röder , Kleine Mantelgasse 1 ,
15 . Oktroierheberstelle II , Nordende der alten Brücke.

L . Verbunden mit der Centrale Bismarckplatz (Polizeistation ) :
1 . Männer -Armenhaus , Plöck 24,
2 . Bäckermeister Bauer , Rohrbacherstraße 45,
3 . Polizeistation im Schulhaus III , Landhausstraße 20,
4 . Bäckermeister Fink , Römerstraße 17,
5 . Städtisches Gaswerk , Gaswerkstraße 2,
6 . Städtische Abfuhranstalt , Bergheimerstraße ,
7 . Oktroierheberstelle IV, Bergheunerstraße 83 (beim botanischen Garten ),
8 . Zimmermeister Reiher , Untere Neckarstraße 14,
9 . Polizeistation Rathaus Neuenheim ,

10 . Wohnung des Landwirts Friede !, Nhm . Brückenstraße 29.
Innerhalb eines jeden Gebäudes ist an emer leicht in die Augen fallenden Stelle

ein Plakat anzubringen , auf welchem die nächstgelegene Feuermeldestelle ver¬
zeichnet ist.

Außerdem befinden sich an den öffentlichen Briefkästen und Plakatsäulen Tafeln
mit dem Vermerk der nächsten Feuermeldestelle . Ein Verzeichnis dieser Stellen ist in
das städtische Adreßbuch ausgenommen .

Für die zur Bedienung der Meldeapparate ausgestellten Personen gelten beson¬
dere Instruktionen .

8 3 . Die eine Feuersgefahr meldende Person hat unter Nennung ihres Namens
und Berufs über Ort , Straße , Hausnummer und Größe der Feuersgefahr möglichst
vollständige und genaue Angaben zu machen.
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8 4 . Sämtliche Feilermeldungen gelangen an eine der Centralen (Rathausoder Polizeistation Bismarckplatz ), die unter sich verbunden sind.Von den Centralen führen nach den Wohnungen der Chargierten und Signalistender Feuerwehr , des Kaminfegers und nach der Kasernenwache 2 besondere Ringlei¬
tungen , durch welche die in den betreffenden Wohnungen re . angebrachten Alarm¬
glocken gleichzeitig angeschlagen werden .

8 5. Bei Einlauf einer Feuermcldung auf einer Centrale hat der diensthabende
Schutzmann nach Maßgabe der hierüber bestehenden besonderen Instruktion die Mel¬
dung abzunehmen und die Alarmierung zu veranlassen .Bei Grvhseuer hat sich die Alarmierung auf die beiden Kompagnien der eigent¬
lichen Stadt Heidelberg , sowie auf die Neuenheimer Feuerwehr zu erstrecken.Bei einem Kaminbrande beschränkt sich die Alarmierung auf die Benachrichtigungder beiden Kommandanten , des Hauptmanns der Westkompagnie und des Kamin¬
fegers .

Von allen Brandfällen , ausgenommen Kaminbrände , sind zu benachrichtigen :Der Großh . Amtsoorstand , der Respizient des Bezirksamtes , der Oberbürgermeister ,der Vorstand des städtischen Hochbauamts , die Direktion der städtischen Gas - und
Wasserwerke, sowie die Kasernenwache (die beiden letztgenannten Stellen durch Be¬
nützung der besonderen Telephonleimngen ).

Bei Ausbruch eines Brandes zur Nachtzeit ist die Direktion des städtischen Gas¬werks verpflichtet , alsbald die Stadt beleuchten zu lassen und einen tüchtigen Werk¬
führer mit einem Gehilfen mit den nötigen Geräten versehen zur Brandstätte zu
schicken.

8 6 . Bezüglich der Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr durch die Signa¬listen und Tambours bestimmt eine vierteljährlich auszugebende Anweisung die
Straßen , in denen jeder einzelne Signalist Alarm abzugeben hat .

8 7. Bis zum Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr , welche bei allen Brand¬fällen zunächst die Lösch- und Rettungsmannschaften stellt, haben die Haus¬bewohner mit den zu ihrer Hilfe herbei eilenden Personen alles aufzuwenden , umdas Feuer zu löschen oder dessen Ausbreitung zu verhindern .
8 8 . Die Anordnung und Leitung der Löschmaßregeln steht dem Großh . Amts -

vorstande bezw. seinem Stellvertreter zu, welchem hierbei der Oberbürgermeister , der
Stadtbaumeister , sowie der Kommandant der freiwilligen Feuerwehr beratend zurSeite stehen.

Die Befehle zur Ausführung der speziellen Anordnungen erteilt der Komman¬dant der freiwilligen Feuerwehr oder dessen Stellvertreter .
Z 9 . Dem Großh . Amtsvorstande bezw. dessen Stellvertreter steht die Befugniszu, im Notfälle nicht zur freiwillen Feuerwehr gehörige arbeitsfähige Einwohnerzur Hilfeleistung beizuziehen ; letztere sind bei Strafvermeiden verpflichtet , den An¬

ordnungen der im vorigen Paragraphen bezeichnten Personen Folge zu leisten .In gleicher Weise sind die Besitzer von Privatfeuerspritzen gehalten , solche auf
Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Bei strenger Kälte sind die Bewohner der benachbarten Häuser verpflichtet , warmes
Wasser bereit zu stellen und abzugeben , und bei Glatteis zu streuen .8 10 . Wenn auswärtige Hilfe eintrifft , so hat sich dieselbe unter die Leitungund Befehle der in 8 5 genannten Personen zu stellen und darf ohne deren besondereAufforderung nicht in Thätigkeit treten .

tz 11. Brandfälle in Neuenheim oder Schlierbach. Die Alarmierungerstreckt sich in der Regel nur auf die in den betreffenden Stadtteilen befindlichen
Kompagnien . Bei Großfeuer wird durch die Feuermeldestcllen Hilfe herbeigerufen ,und rücken dann je nach Bedarf 1 oder 2 Kompagnien aus der inneren Stadt zurHilfeleistung aus .

8 12. Müßige Zuschauer sind von der Brandstätte fortzuweisen . Eltern , Vor¬münder und Erzieher sind verpflichtet , ihre jugendlichen Angehörigen während desBrandes zu Hause zu behalten .
8 13 . Außer den Bewohnern des Hauses und den in 8 8 bezeichneten Personenhaben nur Feuerwehrmänner Zutritt in das brennende Haus bezw. in die Nachbar¬häuser , von welchen aus gelöscht werden oder das Retten von Fahrnissen stattfindenkann .
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Wer während des Brandes Gegenstände an einen anderen Ort verbringen will
und sich nicht auf der Stelle genügend auszuweisen vermag , ist festzuhallen ünd vor
die Polizeibehörde zu führen .

Die Absperrung des Brandplatzes , sowie die Ueberwachung der geretteten Gegen¬
stände übernimmt das Feuerpiquet des Militärs und die Schutzmannschaft .

8 14. Kann einem Brande nur durch Einreißen der brennenden oder eines
der benachbarten Gebäulichkeiten Einhalt gethan werden , so hat sich der Eigentümer
den desfalls getroffenen amtlichen Anordnungen zu unterwerfen , da er nach deni
Brandversichcrungsgesetz Entschädigung erhält .

8 15. Die erforderlichen Anordnungen nach Löschung eines Brandes , insbe¬
sondere auch wegen Ueberwachung und Räumung der Brandstätte , trifft der Kom¬
mandant der freiwilligen Feuerwehr im Benehmen mit dem Großh . Amtsvorstande
und dem Bertreter der Stadt .

8 16. Die geretteten Gegenstände werden nur zu einer hierzu festgesetzten Zeit
und gegen Bescheinigung zurückgegeben: wer sich jedoch bei der Polizeibehörde als
Eigentümer unentbehrlicher Gegenstände , als : Betten , Kleider re . ausweist , dem
können solche gegen Empfangsbescheinigung sogleich verabfolgt werden .

8 17 . Die beim Aufräumen der Brandstätte gefundenen Gegenstände sind, so¬
fern der Eigentümer nicht sofort ermittelt werden kann , an die Polizeibehörde ab-
znliefern .

8 18. Uebertretungen dieser Feuerlöschordnung werden auf Grund des § 114
Ziff . 4 P .-St .-G .-B . an Geld bis zu 60 Mark oder an Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

8 19. Der Stadtrat ist berechtigt , sobald das Bedürfnis hervortritt , die nicht in
der freiwilligen Feuerwehr stehenden männlichen staats - und reichsbürgerlichen Ein¬
wohner im Alter von 20 bis 45 Jahren — die aktiven Militärpersonen ausgenommen— als Hilfsmannschaft zu organisieren und unter das Kommando der freiwilligen
Feuerwehr zu stellen.

Instruktion für dir Bedienung der Feuermelder und Alarmanlage .
L . Polizei st ation Rathaus .

1 ) Sobald an dem Klappenschrank im Nebenzimmer der Wachtstube eine Klappe
niederfällt , hat der dienstthuende Schutzmann nach Maßgabe der für die Telephon¬
leitungen bestehenden Borschriften die cinlaufende Meldung abzunehmen und , wenn
er über den Inhalt keinen Zweifel mehr hat , mit dem Worte „Perstanden " zu
bestätigen .

2) Betrifft die Meldung einen Brand innerhalb der städtischen Gemarkung oder
wird durch die Meldung von einer zuständigen Behörde die Alarmierung der frei¬
willigen Feuerwehr verlangt , so ist alsbald nach Bestätigung der empfangenen Mel¬
dung die Alarmlettnng in Thätigkeit zu setzen . Dies geschieht, indem die Kurbel des
an der östlichen Wand angebrachten Kastens unter gleichzeitiger Niederdrückung
des daneben befindlichen Knopfes — etwa 40 Mal rasch gedreht wird . Die Kontrole
darüber , daß die Leitung richtig funktioniert , giebt eine oberhalb des Kastens an der
Wand angebrachte Glocke , welche mitklingen muß , wenn die Leitung in Ordnung ist.
(Durch das Anschlägen der Glocken werden sämtliche Chargierte und Signalisten der
I . Feuerwchrkompagnie gleichzeitig geweckt , sowie die Kasernenwache benachrichtigt .)
Zugleich ist mittelst der über dein Kasten befindlichen elektrischen Schelle der Rats¬
diener herbeizurufen .

8) Hierauf wird die Meldung weitergegeben an :
Polizeistation Bismarckplatz ,
Städtisches Gaswerk .

Der dienstthuende Schutzmann hat sodann den Klappenschrank aufmerksam zu
beobachten , um weitere Meldungen , die alsbald von den Chargierten der Feuerwehr ec .
einlaufen werden , abzunehmen und zu erledigen . Hierbei ist derselbe von dem Rats¬
diener zu unterstützen .

20
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4) Besonderes Augenmerk ist zu richten auf die mit „ Telegraphenamt " bezeich¬
net ? Klappe , weil hier sämtliche Meldungen einlaufen von denjenigen Häusern , welche
eine besondere Meldestelle nicht besitzen und durch Vermittelung des Hauptmeldeamts
sprechen.

5) Großfeuer .
Lautet die einkommcnde Meldung auf „ Großfeuer '

, so ist dies bei der in Ziff . 3
vorgeschriebenen Weitergabe der Meldung an die Polizeistation Bismarckplatz durch
die Worte : „Großfeuer gemeldet " ganz besonders hervorzuheben .

6) Kaminbrand .
Wird nur der Ausbruch eines Kaminbrandcs gemeldet , so hat die Alarmierung

mittelst der Kurbel zu unterbleiben . In diesem Falle sind nur folgende Personen
telephonisch zu verständigen:

1) Der 1 . Kommandant ,
2) Der 2 . Kommandant der freiwilligen Feuerwehr ,
3) Der Kaminfeger .

7 ) Meldungen über Brände im westlichen Stadtteil , welche von der Poli -
zeistatio « Bismarckplatz einlaufen und wegen deren dort bereits alarmiert ist .
Kommt eine solche Meldung von der Polizeistation Bismarckplatz ein , so ist die Kurbel
nur dann zu drehen , wenn „ Großfeucr " gemeldet wird .

Andernfalls sind nur die in Ziffer 6 genannten Personen , und , sofern es sich
nicht lediglich um einen Kaminbrand handelt , auch der städtische Brunnenmeister
telephonisch zu verständigen .

8) Prüfung der Leitung .
Täglich um 12 ' /r Mittags ist die Alarmleitung auf ihre Fähigkeit zu prüfen .

Dies geschieht dadurch, daß unter Benützung des bei der Kurhel befindlichen Drückers
mit dem Läutewerk 3 kurze Schläge gegeben werden . Tönt in solchen Fällen die ober¬
halb des Apparates befindliche Glocke nicht mit , so ist sofort dem Ratsdicner Anzeige
zu erstatten .

Soll eine Prüfung der Leitung zu anderer Zeit vorgenommen werden , so müssen
jeweils 3 kurze Schläge abgegeben werden , damit sofort ersichtlich wird , daß es sich
nicht um einen Alarm handelt .

K . P o l i z c i st a t i o n Bismarckplatz .

1j Sobald an dem Klappenschranke eine Klappe niederfällt , hat der dicnftthuende
Schutzmann nach Maßgabe der für die Telephonleitungen bestehenden Vorschriften
die einlaufende Meldung abzunehmen , und wenn er über deren Inhalt keinen Zweifel
mehr hat , mit dem Worte „ Verstanden " zu bestätigen .

2) Betrifft die Meldung einen Brand innerhalb der städtischen Gemarkung oder
wird durch die Meldung von einer zuständigen Behörde die Alarmierung der frei¬
willigen Feuerwehr verlangt , so ist alsbald als Bestätigung der empfangenen Mel¬
dung die Alarmleitung in Thätigkcit zu setzen . Dies geschieht, indem die Kurbel des
an der östlichen Wand angebrachten Kastens — unter gleichzeitiger Mederdrückung
des daneben befindlichen Knopfes - etwa 40 Mal rasch gedreht wird . Die Kontrolc
darüber , daß die Leitung richtig funktioniert , giebt eine oberhalb des Kastens an der
Wand angebrachte Glocke, welche mitklingcn muß , wenn die Leitung in Ordnung ist .
(Durch das Anschlägen der Glocken werden sämtliche Chargierte und Signalisten der
II . Feuerwehr -Kompagnie gleichzeitig geweckt , sowie die Kasernenwache benachrichtigt .)
Zugleich ist der Oktroierheöer herbeizurufcn .

3) Hierauf wird die Meldung weitergegcbcn an :
Polizeistation Rathaus ,
Städtisches Gaswerk .

Der dienstthucnde Schutzmann hat sodann den Klappcnschrank aufmerksam zu
beobachten, um weitere Meldungen , die alsbald von den Chargierten der Feuer¬
wehr re . einlaufen werden , abzunehmcn und zu erledigen . Hierbei ist derselbe von dem
Oktroierheber zu unterstützen .
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4) Besonderes Augenmerk ist zu richten auf die mit „Tclegrapheuamt " bezeich¬net«; Klappe , weil hier sämtliche Meldungen einlaufen von denjenigen Häusern , welcheeine besondere Meldestelle nicht besitzen und durch Vermittelung des Hauptmeldeamtes
sprechen.

5) Großfeuer .
Lautet die einkommende Meldung auf „ Großfeuer "

, so ist dies bei der in Ziff . 3
vorgeschriebenen Weitergabe der Meldung an die Polizeistation Rathaus durch die
Worte „ Großfeucr gemeldet " ganz besonders hcrvorzuyeben .

Außerdem ist in solchem Fall die Polizeistation Neuenheim und die Meldestelle
Brückenstraße Nr . 29 (Landwirt Friede !) zu benachrichtigen .

6) Kaminbrand .
Wird nur der Ausbruch eines Kaminbrandes gemeldet , so hat die Alarmierung

mittelst der Kurbel zu unterbleiben . In diesem Falle muß die emlaufende Meldung
sofort der Polizeistation Rathaus weiter gegeben werden , welche dann ihrerseits die
beiden Kommandanten ' und den Kaminfeger benachrichtigen wird . Außerdem ist vondem Kaminbrande der Hauptmann der II . Feuerwehr -Kompagnie telephonisch in
Kenntnis zu setzen .

7) Meldungen über Brände im östlichen Stadtteil , welche von der Polizei¬station Rathaus einlaufen und wegen deren dort bereits alarmiert ist.
Kommt eine solche Meldung von der Polizeistation Rathaus ein , so hat Weiteres

nur dann zu geschehen , (Drehung der Kurbel und Weitergabe nach Neuenheim ) , wenn
„Großfcuer " gemeldet wird .

8) Prüfung der Leitung .
Täglich um 12' /s Uhr Mittags ist die Alarmleitung auf ihre Fähigkeit zu prüfen .Dies geschieht dadurch , daß unter Benützung des bei der Kurbel befindlichen Drückersmit dem Läutewerk 3 kurze Schläge gegeben werden . Tönt in solchen Fällen die ober¬

halb des Apparates befindliche Glocke nicht mit , so ist sofort dem Ratsdiener Anzeige
zu erstatten .

Soll eine Prüfung der Leitung zu anderer Zeit vorgenommen werden , so müssenjeweils 3 kurze Schläge abgegeben werden , damit sofort ersichtlich wird , daß es sichnicht um einen Alarm handelt .

s . Gebrauch von Pichl in Stallungen .
Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 9. März 1889.

8 1 . Scheuern , Ställe , Böden und andere Räume , welche zur Aufbewahrungseuerfangender Sachen dienen , dürfen mit Licht nur unter Gebrauch wohlverwahrterLaternen betreten werden . Die Benützung von Cylinderlampcn jeder Art ist in sol¬chen Räumen verboten .
8 2 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden gemäß 8 368 Ziffer 8R . - St .-G . bestraft .

o. Karninrrinigung .
1. Kaminfeger - Ordnung vom 29 . November 1887.

Die Bestimmungen , welche im Allgemeinen und insbesondere für die beteiligtenHausbesitzer und Bewohner von Bedeutung sind, lauten :
8 8 . Der Bezirkskaminfeger ist berechtigt und verpflichtet , in seinem Kehrbezirkein allen Gebäuden die vorgeschriebenen Reimgungen vorzunehmen .
8 9 . Bei dem Reinige » hat der Kaminfeger zugleich auf schadhafte Stellen oder

vorschriftswidrige Beschaffenheit der Kamine oder Feuerungseiurichtungen , sowie aufsonstige feuergefährliche Verhältnisse genau zu achten . Etwaige Mängel sind von ihm
sogleich dem Besitzer der Feuerungsanlage zur Kenntnis zu bringen und der Orts¬
polizeibehörde anzuzeigen , welche die nötige Einleitung zur Beseitigung zu treffen hat .Erscheinen beim nächsten Reinigen die gerügten Mängel nicht beseitigt , so hat der
Kaminfeger das Bezirksamt hiervon in Kenntnis zu setzen .



lieber Mängel , welche eine unmittelbare Feuersgefahr bedingen , ist jeweils so¬

fort auch dem Bezirksamt Anzeige zu machen .
§ 10 . Außer seinem Bezirk darf der Kaminfeger die in seinen Berufskrcis fal¬

lenden Verrichtungen nur dann vornehmen , wenn er vorübergehend als Stellvertreter

bestellt ist (8 7) oder von dem betreffenden Bezirksamt besonders berufen wird .

8 11 . Der Kaminfeger hat die ihm obliegenden Geschäfte entweder selbst vorzu -

nehmen oder durch einen zuverlässigen Gehilfen vornehmen zu lassen .
Im Falle der Verwendung von Gehilfen bleibt der Kaminfeger für vorschrifts¬

mäßige und geordnete Besorgung der Verrichtungen durch dieselben jeder Zeit ver¬

antwortlich ; er hat daher die Arbeit der Gehilfen sorgfältig zu überwachen , sowie
dafür zu sorgen , daß dieselben den Hausbesitzern und deren Stellvertretern gegenüber
jederzeit ein angemessenes Benehmen einhaltcn .

Die Gehilfen müssen gut beleumundet sein und die fiir ihr Geschäft erforderliche
Gewandtheit besitzen .

Gehilfen , welche sich als vorbezcichneten Anforderungen nicht genügend erweisen ,
hat der Kaminfeger sofort aus seinem Dienste zu entlassen .

Das Reinigen durch Lehrlinge darf nur unter persönlicher Anwesenheit und Auf¬

sicht des Meisters oder eines tüchtigen Gehilfen geschehen .
Mindestens einmal iin Jahr ist jedes Kamin gelegentlich des Reinigens desselben

durch den Kaminfeger selbst oder wenigstens unter seiner unmittelbaren persönlichen
Leitung mit Zuhilfenahme eines Lichts einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen .

Z 12 . Die für sein Geschäft erforderlichen Werkzeuge hat der Kaminfeger stets
in gutem Zustande zu erhalten und auf Verlangen jederzeit der Polizeibehörde oder
deren Organen vorzuzeigen .

8 13 . Das Reinigungsgcschäft (§ 8 ) hat sich auf die Kamine , Rauchfängc nnd

Hurten , ferner auf diejenige » Rohre , welche als Fortsetzung von Ofenröhren in weiten
Kaminen zur Verbesserung des Zuges der Oefen eingcfiihrt sind (d . h . die Knie - und

senkrecht in den weiten Kaminen emporgeführten Rohrstiicke ) und auf die Fenerzüge
der Herde zu erstrecken .

Dabei ist insbesondere folgendes zu beachten :
1 . Die bczeichncten Feuerungsanlagen müssen vom Ruß vollständig gereinigt

werden .
2 . Die weite » Kamine sind bis über das Dach hinaus zu besteigen , der Ruß mit

einer eisernen Scharre sorgfältig abzukratzen und mit einem guten Besen sauber abzu¬
kehren , sowie etwaige Absätze im Kamin , auf welchen sich Ruß ansammclt , gehörig zu
reinigen .

3 . Zum Reinigen der engen Kamine sind Pumpbesen anzuwenden . Wo sich

Glanzruß gebildet hat , ist zur Entfernung desselben das Kamin auszubrennen .
4 . Nach dem Reinigen ist Ruß nnd losgefallener Verputz aus den Kaminen in

das vom Hausbewohner bereit zu haltende Gefäß zu schaffen und sind die etwa her -

ansgenommcnen Röhre wieder einzusetzen .
Auch sind Putzthiirchen und Aussteigladen wieder sorgfältig zu schließen .
Finden sich unverschlossene Rohröffnungcn in Kaminen vor , so ist die Anbring¬

ung von Verschlußkapseln zu verlangen .
8 14 . Ist nach 8 13 Ziff . 3 das Ansbrennen des Kamins erforderlich , so hat der

Kaminfeger den Hauseigentümer hiervon in Kenntnis zu setzen und sich mit demselben
über den Tag der Vornahme des Geschäfts zu verständigen . Das Ausbrcnnen hat
unter persönlicher Leitung des Meisters und mit Beachtung nachstehender Vorsichts¬
maßregeln zu geschehen :

1 . Es ist rechzeitig vorher durch dcu Kaminfeger der Ortspotizcibehörde von dem

Vorhaben Anzeige zu machen , damit diese die Nachbarn davon benachrichtigen und

dieselben veranlassen kann , alle Ocffnungen , durch welche Funken einfallen können ,
sorgfältig zu verschließen .

Bei Staarsgebäuden ist außerdem gleiche Anzeige der Bezirksbauinspektion durch
den Kaminfeger rechtzeitig zuvor zu erstatten .

2 . Während der Vornahme des Geschäfts sind die Klappen der Ofenröhren und
die Ofcnthüren verschlossen zu halten und eine weiße Signalfahnc ans dem Dache

anfzustecken .
3 . Das auszubrennendc Kamin darf keine Risse haben und muß in gutem bau¬

lichen Zustande sein . Die in dasselbe mündenden Ofenröhren dürfen nicht schadhaft
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sein und keine leicht entzündlichen Gegenstände sich in der Nähe befinden . Die Kamin -
putzthürchen müssen verschlossen sein ? Ueber alle diese Punkte (1 bis 8 > hat sich der
Meister vor Beginn der Arbeit genau zu verlässigen .

4 . Die Zeit für das Aus
'
brcnnen ist so zu wählen , daß das Geschäft bis späte¬

stens zwei Uhr nachmittags beendet ist . Das Ausbrcunen darf an keinem stürmischen
Tage und weder bei großer Kälte noch bei anhaltender Hitze geschehen .

In Gebäuden mit Stroh - oder Schindclbedachung soll das Ausbrennen nur in
den Monaten November bis April vorgenommen werden .

5 . Bor dem Beginn desselben sind die nötigen Borsichtsmaßregeln zu treffen ,
um dem hinausschlagcnden oder überhandnehmenden Feuer durch Verschluß der Ocff -
nung des Kamins mit Platten oder eisernen Deckeln und dergl . sogleich mit Erfolg
begegnen zu können . Auch ist vom Hausbesitzer ein zureichender Wasservorrat in das
Haus und insbesondere in die Nähe des Kamins zu schaffen . Auf dem Dache ist eine
Ueberwachung der Kaminausmiiudnng durch einen Gehilfen nötig , und in den Zwi -
schenstockwerkcn das Kamin durch eine zuverlässige Person zu beobachten . In beson¬
ders gefährlichen Fällen , wie insbesondere auch beim Ausbreunen in Gebäuden mit
Stroh - oder Schindelbedachung , ist für Bereithaltung einer Spritze sowie für den
Beizug von Hilfsmannschaft Sorge zu tragen .

Ist in einem Gebäude mit Stroh - oder Schindelbedachuug das Ausbrennen aus¬
nahmsweise ( s. Ziff . 4 a . E .) in der Sommerszeit vorzunehnien , so müssen außerdem
» affe Tücher in die Nähe des Kamins außerhalb des Daches aufgelegt und dieselben
fortgesetzt mittelst einer Handjpritzc bespritzt werden .

6 . Ist ein Kamin in das andere geführt , so muß zunächst das obere und dann
das untere ausgebrannt werden . Ebenso ist bei mehr als dreistöckigen Häusern zuerst
im oberen Stock mit Dachraum auszubrenncn und daun erst in dem unteren Stock¬
werke . Bei ncbeneinandcrliegcnde » Kaminen ist durch sorgfältigen Abschluß Fürsorge
zu treffen , daß sich nicht beide gleichzeitig entzünden .

7 . Nach dem Ausbreunen ist das Kamin mit Kugel und Bürste zu durchziehen .
Auch ist vom Kamiufcger dafür zu sorgen , daß das Kamin nach beendigtem Geschäfte
noch einige Zeit durch eine vom Hausbesitzer bestellte zuverlässige Person beobachtet
wird .

8 . Das zum Ausbrcunen erforderliche Material har der Kaminfeger auf eigene
Kosten zu stellen , worauf bei Festsetzung der Taxe für das Geschäft Rücksicht zu
nehmen ist .

8 15 . Ueber die Zeit der Reinigungen wird bestimmt :
1 . Küchenkaminc sind alle drei Monate , wenn sie aber den Rauch von drei oder

mehr Ofenröhren - gleichviel in welchen Stockwerken — aufnehmen , während der
Ofenfcuerungszeil alle zwei Monate zu reinigen .

2 . Kamine , welche ausschließlich zu Oefen und anderen nur im Winter gebrauch¬
ten Feuerungs -Anlagen gehören , sind während der Ofenfeuerungszeit alle 2 Monate
zu reinigen . Bei Kaminen von Luft -, Dampf -, Warm - und Heißwasserheizungen hat
während der BenüyungSzeit die Reinigung alle Monate stnttzufindcn .

3 . Monatlich müssen gereinigt werden :
Die Kamine der Bäcker und Wurstler , die Küchenkamiuc bei Gastwirten und

ähnlichen Gewerben , die Kamine der Bierbrauer während der Brauzeit , der Brenne¬
reien , Trocken - oder Dörranstalten während der Gebrauchszeit . Alle zwei Monate
sind die Kamine der Schreinerwerkstätten zu reinigen . Die Kamine der Schlosser - und
Schmiedewerkstätten , sowie die Kamine sonstiger Feuerarbeiter sind einmaljähr -
lich zu reinigen ( Gcs .-Bl . 1889 S . 104 ) .

Enge , sogen , russische Kamine unterliegen hinsichtlich der Zahl der Reinigungen
den allgemeinen Bestimmungen .

ö . Kamine , welche ausschließlich für Badezimmer oder welche für Wasch - und
Backöfen dienen , die nur zeitweise benützt werden , sind jährlich zweimal zu reinigen .

6 . Fabrikkamine , welche umbaut sind oder in der Nähe von Gebäuden stehen ,
sind zweimal , freistehende Fabrikkaminc jährlich einmal zu reinigen .

Wenn die Vornahme der Reinigung eine besondere Störung des Fabrikbetriebes
verursacht und nachgewiesen wird , daß sich bei dem sehr starken Zuge des Kamins kein
Ruß , noch weniger Glanzruß ansetzt , kann das Bezirksamt die Zahl der Reinigungen
noch weiter hcrabsetzen oder bei gut erhaltenen , ganz freistehenden Kaminen auch dem
Eigentümer die Besorgung der Reinigung überlassen .
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In letzterem Falle genügt eine jährlich einmal vorzunehmende Untersuchung des
Kamins durch den Fcuerschaucr unter Mitwirkung des Kaminfegers .

Die Reinigung ist in der Zeit vom 1 . Oktober bis 1 . April von morgens 7 bis
abends 5 Uhr , in den übrigen Monaten von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends vorzu -
nehmcn .

8 . Mit Rücksicht auf den starken Gebrauch , auf die Verwendung stark rußenden
Brennmaterials und auf die bauliche Anlage der Kamine kann durch orts - oder bezirks¬
polizeiliche Vorschrift die Vornahme einer größeren Zahl von Reinigungen angeordnet
und können die in Z . 7 festgesetztenTagesstunden anders bestimmt werden .

9. Der Kaminfeger ist verpflichtet , auf ausdrückliches Verlangen des
Gebäudebesitzers oder dessen Stellvertreters die Kamine auch öfter , als vorgcschriebcn,
zu reinigen .

8 16 . Bei Kaminen , welche nicht benützt werden , ist, solange dies der Fall ist ,
eine regelmäßige Reinigung nicht geboten ; dieselben sind übrigens dann , wenn sie nicht
ganz unbrauchbar gemacht, oder die betreffenden Gebäude nicht ganz außer Gebrauch
gesetzt sind, jedenfalls einmal des Jahres durch den Kaminfeger genau zu untersuchen .

K 17. Den Beginn der vorschriftsmäßigen Reinigung hat der Kaminfeger den
Hausbewohnern so zeitig anzukündigen , daß diese ihre häuslichen Geschäfte darnach
einrichten können .

An dem Vollzug des Reinigungsgeschäfts darf der Kaminfeger ohne
ganz dringende Gründe von den Hausbewohnern nicht gehindert werden .

8 18. Bei vollständiger Neuaufführung von Kaminen , sowie bei Ausbesserung
und teilweiser Erneuerung der Kamine unter Dach hat der Kaminfeger dieselben , bevor
sie verputzt werden , auf Veranlassung der Ortspolizeibehörde nach Maßgabe der hier¬
über bestehenden besonderen Instruktion einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen ,
lieber den Erfund hat der Kaminfeger der Ortspolrzeibchörde Anzeige zu erstatten .

8 19 . Der Kaminfeger hat ern Tagebuch zu führen , aus welchem der ordnungs¬
gemäße Fortgang des Remigungsgeschäfts , die Personen , welche dasselbe vorgenom -
mcn haben , sowie etwa Vorgefundene feuerpolizeiliche Mängel ersichtlichsind . Dasselbe
ist von den Ortspolizcibehordcn bezüglich Beginns und Fortgangs des Reinigungs¬
geschäfts zu beurkunden . Der Kaminfeger hat zu diesem Zweck von Beiden , rechtzeitig
Anzeige zu erstatten . Die Bezirksämter haben von dem Tagebuch zum 1 . Juni jeden
Jahres Einsicht zu nehmen .

8 20 . Die Taxen für die Verrichtungen des Kaminfegers ( 88 8,14,15,16,18 )
werden , sofern der Kehrbczirk nicht über die Grenzen einer Gemarkung hinausgcht ,
durch ortspolizeiliche , in den übrigen Fällen durch bezirkspolizeiliche Vorschrift be¬
stimmt .

Der Kaminfeger hat die Forderung für die geleistete Arbeit stets an den Haus¬
besitzer oder dessen Stellvertreter zu richten .

Das Anfordern von Trinkgeldern ist unbedingt untersagt .
8 21 . Bei ausbrcchendem Brand hat der Kaminfeger des betreffenden Bezirks

sich so schnell wie möglich in Begleitung seiner Gehilfen und mit Leitern versehen
nach der Brandstätte zu begeben imd sich bei der Löschdirektion anzumelden . Im Ver¬
hinderungsfälle hat er jedenfalls seine Gehilfen nach der Brandstätte abzuscndcn .

8 22 . Diese Verordnung tritt am 1 . April 1888 in Wirksamkeit .

2 . Kaminfegerordnung .

Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 10 . März 1888 in der Fassung vom 9. März 1889 .
8 1 . Jeder Schornstein , der zu einer gewöhnlichen HcizungSeinrichtung gehört ,

muß vier Mal in gleichen Zeitabständen vom 1 . September bis 30 . April gereinigt
werden . Alle Küchenkamine unterliegen überdies einer fünften Fegung , welche in den
Monaten Juni und Juli vorzunehmcn ist .

8 2 . Alle 2 Monate während des ganzen Jahres sind die Kamine zum Geschäfts¬
betrieb der Metzger, Färber , Hutmacher , Essig- und Leimsieder , Tuchschcerer, Seifen¬
sieder, der Wäschereien und Büglereien und ähnlicher Gewerbebetriebe zu reinigen .

8 2s . Die Schmiede - und Schlosserkamme sind behufs Prüfung des baulichen
Zustandes und Kontrolierung der Art der Benützung derselben jährlich einer einmali¬
gen Reinigung zu unterziehen .
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8 9 . Außer den durch §8 1 und 2 dieser Vorschrift uud die Kaminfcgerordnung
vom 29 . November 1887 vorgcschriebencn regelmäßigen Reinigungen können auf An¬
trag des Kaminfegers , sofcrn cs das Interesse der Fenersicherhert erfordert , in einzelnen
Fällen noch weitere regelmäßige Reinigungen vom Bezirksamt vorgeschriebe» werden .

tz 4 . In den Landgemeinden ist die Reinigung der Kamine in der Zeit vom
l . Oktober bis 1 . April von morgens 7 Uhr bis abends 5 Uhr , in den übrigen Mona¬
ten von morgens 5 Uhr bis abends 7 Uhr vorzunehmcn . Sofern Berns oder Beschäf¬
tigung der beteiligten Hausbewohner cs erfordern , kann die Reinigung auf deren
Verlangen oder in deren Einverständnis auch außerhalb dieser Zeit vorgcnommen
werden .

8 5 . Für Reinigung und Besichtigung von Kamineil hat der Kaminfeger fol¬
gende Taxen zu beanspruchen :

Für das Reinigen
I . von deutschen oder stcigbarcn Kaminen :

1 ) für ein einstöckiges Kamin ( d . h . ans dem obersten « lock durch den Dach-
raum führend ) . . . . . 12 Pf .

2) für ein zweistöckigesKamin . . 18 „
3) für ein dreistöckiges Kamin . . 24 „
4) für ein vierstöckiges Kamin . . 30
5) für ein fünfstöckiges Kamin . . M „

von russischen Kaminen :
1) für ein einstöckiges Kamin . 15 „
2) für ein zweistöckigesKamin . . 24 ..
3) für ein dreistöckigesKamin . . 33
4) für ein vierstöckiges Kamin . . 42
5) für ein fünfstöckiges Kamin . . 50 ^

III . für das Ausbrcnnen der Kamine :
1 ) bei einem einstöckigenBau . 1 Mk . 05 Pf .
2) bei einem zweistöckigenBan . . . 1 „ 12 „
3) bei einem drei- oder mehrstöckigen Bau . . 1 „ 25 „

Für die Stellung des zum Ausbrcnnen erforderlichen Materials , soweit es nicht
von den Hausbewohnern in zureichender Weise dargeboten wird , hat der Kaminfeger
eine Zuschlagstaxe von 20 Pfg . zu beanspruchen , einerlei ob das Kamin nur durch ein
oder durch mehrere Stockwerke hindurch ausgebrannt wird .

IV . Der Kaminfeger hat zu beanspruchen für das Reinige » von Fabrikkamincn
bei einer Heizfläche des Dampfkessels bis zu 10gm eine Taxe von 2 Mk.

von 10 bis 20 gm . 4 „
von 20 bis 40 gm . . . . . . . . 6 „
über 40 gm . 8 „

In der Reinigung der Fabrikkaminc ist die Reinigung der wagrecht vom Kessel
nach dem Kamin führenden Feuerzüge nicht inbegriffen . Für die Prüfung eines neu-
crbauten und die Untersuchung eines solchen Fabrikkannnes , dessen Reinigung dem
Eigentümer überlassen ist , hat der Kaminfeger ohne Rücksicht auf die Höhe des Kamins
eine Taxe von 2 Mark zu beanspruchen . Bei Reinigung und Besichtigung ( Prüfung ,
Untersuchung ) von Fabrikkaminen außerhalb des Wohnorts des Kaminfegers erhält
derselbe, wenn sie nicht gelegentlich anderer Geschäfte vorgenommcn werden können ,
eine Ganggcbiihr nach Maßgabe von Ziffer VI .

V . Für die nach 8 16 der Kaminfcgerordnung vorzunehmende Untersuchung der
außer Gebrauch gesetzten Kamine , mit Ausschluß der Fabrikkaminc , hat der Kamin¬
feger die gleichen Taxen , wie für eine Reinigung der betr . Kamine zu heanspruchen .

VI . Der Kaminfeger erhält von dem Bauherrn für die Untcr >uchung eines nen-
erbauten Kamins bei einstöckigem Kamin einschließlich des Dachraums 30 Pfg .

bei zwei- und dreistöckigen Kaminen . . . . 60 Pfg .
bei mehrstöckige» . 90 Pfg .

und außerdem bei eincr Besichtigung außerhalb des Wohnorts des Kaminfegers , wenn
sic nicht gelegentlich von Kamm -Reinigungen vorgeuommen werden kann , bei einer
Entfernung bis zu 4 Km einschließlich eine Ganggebühr von mindestens 1 Mark , bei

». weiteren Entfernungen erhöht sich die Ganggebühr für jeden angefangene » Kilometer
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um 20 Pfg . - Unter Entfernung ist die wirkliche räumliche Entfernung des Wohn¬
orts vom Ort der Vornahme des Geschäfts , gemessen nach der beide Orte in kürzester
Linie verbindenden Straße verstanden , also : der einfache Hinweg (nicht Hin - und
Rückweg ) . Werden mehrere Besichtigungen an einem Tage vorgenommcn , so ist nur
eine Ganggebühr von den Bauherren gemeinsam zu entrichten .

VH . Die Taxe für das Reinigen einer Hurte oder eines sogenannten Ranchlochs
beträgt 6 Pfg .

VIII . Hierbei wird noch bemerkt :
a . Oeffnen und Schließen der Klappen und Pntzthürchen wird nicht besonders

vergütet .
d . Halbstöcke , Mansarden , Souterrains oder Keller zählen als Stockwerke .
o. Der Kaminfeger hat sämtliche Reinigungsapparate zu stellen und den Ruß

aus den Kaminen herauszuschaffen .
ä . Das Begehen des Daches durch den Kaminfeger von einem Kamin zum an¬

dern ist verboten .
tz 6 . Diese Vorschrift tritt mit dem 1 . April 1888 für den ganzen Amtsbezirk —

Stadt Heidelberg und Landgemeinden - in Kraft . Mit diesem Tage sind die bezirks¬
polizeilichen Vorschriften vom 29 . Februar 1872 und 12 . Dezember 1874 aufgehoben .

ß 7 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden gemäß 8 23 der Kamin¬
fegerordnung vom 29 . November 1887 und 8 368 Ziffer 8 R .-St .-G .-B . bestraft .

r>. Bauordnung .
(Ist in amtlicher Sonder - Ausgabe erschienen und bei I . Hörning ,

Universitäts -Buchdruckerei , Hauptstr . öS a zu haben .)

L . Die Errichtung neuer Wohngebäude und Brunnen
in der Nähe des Friedhofes .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 4 . Juni 1891 .

Neue Wohngebäude , welche in der Umgebung des städtischen und israelitischen
Friedhofs erbaut werden sollen , dürfen , soweit das nordöstlich des Steigerwegs und
südlich des sogenannten Hasenbühlerwegs gelegene Gelände in Betracht kommt , nur
in einer Entfernung von mindestens 50 m, im übrigen mit Ausnahme der schon in
den Baubezirk einbezogenen Ecke der Rohrbacher - und Schwetzingerstraßc nur in einer
solchen von mindestens 90m von der Nächstliegenden Grenze des Fricdhofgebietes er¬
richtet werden .

Brunnen dürfen nur auf der Rückseite der in der bezeichneten Umgebung des
Friedhofes zur Errichtung gelangenden Gebäude und mindestens 10 m hinter der be¬
stimmten Bauflucht derselben erschlossen werden .

Ausnahme von obiger Vorschrift kann in besonders dringenden Fällen die Bau¬
polizeibehörde mit Zustimmung des Stadtrates und nach Anhörung des Großh . Be¬
zirksamtes bewilligen .

F . Belästigung durch Rauch , Wutz und üble Ausdünstungen .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . November 1890 .

8 1 . Die Besitzer gewerblicher Anlagen , die bei ihrem Geschäftsbetriebe nach sach¬
verständiger Feststellung durch starken Rauch , Dampf oder ühle Gerüche die Luft in
einer die Gesundheit gefährdenden oder in erheblichem Grade belästigenden Weise ver¬
unreinigen , sind gehalten , aus Anfordcrn der Polizeibehörde diejenigen Vorkehrungen
zu treffen , die zur Beseitigung dieser Verunreinigung als dienlich erscheinen , und sind
strafbar , wenn sie den hierauf bezüglichen Anordnungen der Polizeibehörde nicht oder
nicht vollständig innerhalb der bestimmten Frist Nachkommen .

8 2 . Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 366 R .-Str .-G .-B . an Geld bis zu
60 Mark , eventuell mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .



6 . Li »richln »g von Gns - und Mastbrlvituiigon.
Ortspolizciliche Vorschrift vom 17. Januar 1889.

>4 . Gasleitungen .
Z 1 . Zu den Gasleitungen dürfen künftighin nur noch eiserne Röhren benützt

werden . Die Verwendungvon Bleirohr ist nur zulässig , wenn es sich um Reparaturen
oder um kleine Erweiterungen und Veränderungen bereits bestehender Bleirohr¬
leitungen handelt.

8 2 . Die Röhren und Verbindungsstücke sind vor dem Verlegen in dem Zustande ,
wie sie zur Verwendungkommen sollen, auf ihre Luftdichtigkeit zu prüfen und dürfen
nur dann benützt werden , wenn sie sich vollkommen dicht erwiesen haben . Es ist un¬
statthaft, etwa gefundene Fehler an eisernen Röhren und Verbindungsstücken durch
Verstreichen mit Kitt oder Verhämmern, oder durch Schnell -Lot zu reparieren.

Verstreichen mit Kitt oder Verhämmernundichter Stellen ist auch bei Bleirohr¬
leitungen untersagt, dagegen bei diesen das Verlöten zulässig.

8 8 . Die Verbindungen und Verschlüsse der Röhren müssen auf dauerhafte und
solide Weise luftdicht hcrgestellt werden , bei Eisenröhren durch Muffen , Metallstopfcn
und Flanschen oder Kappen , bei Bleiröhren, wo diese nach 81 überhaupt zulässig sind,
durch Verlöten.

Wo Bleirohrleitungen durch Mauerwerk oder Gebälke gehen, muß ein schmied¬
eisernes Futterrohr über dieselben geschoben werden , welches etwa 1 cm weiter als
der äußere Durchmesser des Bleirohrs ist und auf jeder Seite der Mauer oder des
Gebälkes mindestens 1 om vorsteht .

8 4. Wo Eisenrohr an bestehende Btcirohrleitung angeschlossen werden soll , darf
die Verbindung von Eisen und Blei nicht durch unmittelbares Anlötcn erfolgen , viel¬
mehr muß dieselbe mittelst messingener Verbindungsschrauben, welche an das Blei¬
rohr anzulötcn sind, ausgeführt werden .

8 5. Bei Bestimmung der Rohrweiten ist für gewöhnliche Verhältnisse die fol¬
gende Tabelle maßgebend , während in außergewöhnlichen Fällen der betreffende In¬
stallateur mit der Direktion des Gaswerks über die zu wählendenRohrdimensioncn rc.
sich zu verständigen hat.

Länge der Leitung
in Meter

Durchmesser der Röhren in
und Millimeter

Zoll

10
1/2"
13

l-/4 "
20

1 "
25

1 '^
32

"
iVr"
38

2̂
51

3 3 10 32 65 120 188 395
6 2 7 22 46 84 133 280
9 2 6 18 37 69 109 228

12 1 5 16 32 60 94 198
15 I 4 14 29 54 84 179
18 1 4 14 26 48 77 162
21 — 4 11 24 45 72 150
24 _ 3 11 23 42 67 140
27 — 3 11 21 40 63 130
30 — 3 10 20 38 59 123
86 _ 2 10 19 34 54 113
42 — 2 9 17 32 50 105

Ein Beispiel wird die Anwendung der Tabelle erläutern :
Angenommen , es sollte eine Rohrleitung von 26 m Länge für 18 Flammen

hcrgestellt werden , so hat man in der ersten Vertikälspalte der Tabelle diejenige Zahl
zu nehmen , welche der angegebenen Leitungslänge am nächsten kommt. Gegeben
ist in unserem angenommenen Fall die Länge 26, es würde also in der Tabelle die
Zahl 27 dafür zu nehmen sein. Man sucht nun in derselben Horizontalzeile von
links nach rechts die nächst höhere als die angegebene Flammenzahl, statt der an¬
genommenen 18 mithin 21 , und da diese in der Spalte für 1 Zoll englisch — 25 Milli-
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inctcr Rohr steht , ist also ein Rohr von dieser Weite erforderlich und genügend ,
18 Flammen bei einer Leitnngslänge von 26 m noch mit Sicherheit zu versorgen .

§ 6 . Die Röhrenleitnng soll in der Regel zu Tag und muß stets mit dem
nötigen Gefälle gelegt werden . Auch bei Veränderungen und Erweiterungen be¬
stehender Bleirohrleitungen müssen eiserne Röhren zur Verwendung kommen , sobald
dieselben in die Wand , unter die Decken oder unter die Dielen gelegt werden sollen .
Zum Ablassen der in den Röhren sich sammelnden Kondensationsflüssigkeiten sind
an geeigneten Stellen , namentlich da , wo die Leitung von wärmeren in kältere
Räume

'
Übertritt , Wasscrsäcke mit sicherem Verschluß anzubringen . An feuchten

Stellen sind Eisenröhren durch Anstrich gegen Oxhdation zu schützen.
8 7 . Die Haupt - und Zwischenhahnen müssen in der Regel dieselbe Dnrch -

laßöffnung haben , wie die Röhren , an denen sie angebracht sind ; sie müssen ferner
mit Stellstift versehen sein und nicht aus ihrer Hülse heraus gezogen werden können .
Der Kopf des Hahnens muß — am besten mit einer tief eingefeilten Rille — so ge¬
kennzeichnet werden , daß man auch im Dunkeln leicht erkennen kann , ob er geöffnet
oder geschlossen ist .

Bei ausgedehnten Leitungen sind an geeigneter Stelle Zwifchenhahncn in dieselbe
cinzusetzcn , auch müssen Kronleuchter , schwere Jntensiv -Lampen re . gut und sicher an
der Decke befestigt werden und durch leicht zugängliche Hahnen für sich abgeschlossen
werden können .

8 8 . Vor dem Anschrauben der Lampen ist die Leitung mittelst eines Mano¬
meters mit einem Luftdruck von Wem Wassersäule zu prüfen , und muß der Wasser -
stand im Manometer innerhalb einer Bcobachtungszcit von 3 Minuten keine wahr¬
nehmbare Veränderung ze gen .

Jede Gaslampe ist vor dem Anschrauben aus das Genaueste auf ihre Dichtigkeit
zu prüfen , und nicht eher anzuschraubcn , bevor sie sich nicht vollkommen dicht er¬
wiesen hat .

Nach dem Anschrauben der Lampen ist die Prüfung der ganzen Leitung zu wie¬
derholen .

Ist dieselbe gut ausgefallen , so ist bei der Gaswerksdirektion der schriftliche An¬
trag zu stellen , nunmehr die innere Leitung mit der Gasuhr zu verbinden , welche so¬
dann ihrerseits die Leitung prüfen und nach Gutbesindung derselben thunlichst bald die
Arbeit ausführen lassen wird . Es ist unstatthaft , die Gasleitung , welche der Probe
unterzogen werden soll , mit Wasser zu füllen . Der Kontrol - Bcamte ist nicht ver¬
pflichtet , eine solche Leitung , auch wenn sie wieder entleert wurde und sich anscheinend
vollkommen dicht zeigt , als gebrauchsfähig anzuerkennen .

8 9 . Der Gasabnehmer hat die Verpflichtung , die Gaseinrichtung in gutem Zu¬
stande zu erhalten und vorgekommene Beschädigungen sogleich wieder Herstellen zu
lassen .

8 . Die Wasserleitungen .
8 10 . Die Privat -Wasserleitungen , welche an die städtische Wasserleitung ange -

schlofscn werden , müssen aus gußeisernen oder gutgalvanisierten schmiedcisernen Röhren
und Verbindungsstücken hergestellt werden , und sollen , was die Hauptleitung im
Hause rc . betrifft , eine Lichtweite von mindestens 18 — 25 mm erhalten .

8 11 . Die Leitungen sind so zu legen , daß dieselben mittelst eines im tiefsten
Punkte anzubrinaenden Hahnens entleert werden können und sind , wenn etwa das
Gefälle zum Entleerungshahnen unterbrochen werden muß , an dieser Stelle mit be¬
sonderen Entleerungs -Vorrichtungen zu versehen . Sie sind im Innern der Gebäude
in der Regel in einem Abstand von mindestens 3 —4em von der Wand offen zu befesti¬
gen und möglichst durch frostfreie Räume zu legen , auch müssen sie, wenn sie durch den
Erdboden führen , in diesen mindestens 1,25m tief eingelegt werden .

8 12 . Bei Führung der Rohrleitungen durch einen unzugänglichen Raum , eine
dicke Mauer u . dgl ., sollen die Röhren an den Stellen genügend freien Raum haben ,
an welchen durch etwaiges Setzen des Gebäudes oder des Bodens oder durch Frost
eine Beschädigung derselben stattfinden könnte .

8 13 . Die Verbindung der Röhren hat durch Vermittelung von Flanschen , Muf¬
fen oder sogen . Holländer -Verschraubungen zu geschehen .

8 14 . Wo Leitungen nach Gärten , Höfen , ungeheizten Räumen , überhaupt sol¬
chen Orten abzweigens wo dieselben vom Frost beschädigt werden könnten , müssen
Abschluß - und Entleerungsvorrichtungcn so angebracht werden , daß diese Leitungs¬
strecken bei eintretcndem Frost fürsich abgeschlossen und völlig entleert werden können .
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8 15 . Die Stelle , wo die Zuteilung in das Haus oder Grundstück Angeführt und
der Wassermesscr gesetzt wird , bestimmt die Direktion der städt . Gas - und Wasserwerke
nach Anhörung des Abonnenten . Der Privat -Jnstallateur darf seinen Rohranschluß
nur im Einvernehmen mit elfterer anlegen .

ß 16 . Mit Ausnahme des von den Installateuren des Wasserwerks in der Zu¬
leitung anzubringcnden HauptabsperrhahnenS im Innern der Liegenschaft , darf in
der Lettung kein Hahnen angebracht werden , welcher einen Wasserstoß in derselben
Hervorrufen könnte , vielmehr dürfen nur Niedcrschraubhahnen , Niederschraubventile
oder sonstige Abschluß - oder Auslaufseinrichtungen von gleicher Wirkung angewcndet
werden . Der Durchmesser der Auslauföffnung der Niederschraubhähnc und Ventile
soll jederzeit kleiner als der lichte Durchmesser des Rohres sein , an welchem sie ange¬
schraubt sind . Ihre Ventilplattcn müssen mit der Schraubcnspindel so verbunden sein ,
daß erstere beim Ocffnen des Hahnens sich mithcben niuß .

Z 17 . Dampfkessel , Closets , Pissoirs ec . dürfen unter keinen Umständen direkt
mit der Wasserleitung verbunden werden . Hydraulische Hebevorrichtungen , Badecin -
richtungen , Motoren ^ Ventilatoren , Aquarien , Heizschlangen und alle sonstigen Ein¬
richtungen , bei denen ein Zurücktreten des Wassers in die Leitung oder ein unbe¬
merktes Fortlaufen desselben unter Umständen möglich wäre , dürfen nur nach Maß¬
gabe etwaiger von der Direktion der städtischen Gas - und Wasserwerke gegebenen , vom
Installateur genau zu befolgenden Vorbeugungsmaßregeln in jedem einzelnen Falle
direkt angcschlosfen werden .

ß 18 . Reservoire , Pissoirs ec ., welche mit Schwimmerhahnen versehen werden
sollen , müssen ein derartig anzulegendes Uebcraichrohr erhalten , daß das Ucberlaufcn
des Reservoirs ec . , also jede Undichtigkeit des Schwimmerhahncns sofort bemerkt
werden muß .

Die Anbringung von Schwimmcrhahnen ist daher nur nach vorgängigcr Ver¬
ständigung mit der Direktion der städtischen Gas - und Wasserwerke gestattet .

8 19 . Bei der Anlage von Springbrunnen hat der Privatinstallatcur sich vorher
mit der Direktion der städtischen Gas - und Wasserwerke zu benehmen .

8 20 . Nach Fertigstellung einer an der städtischen Wasserleitung angeschlosscncn
Privat -Wasserleitung hat der Privatinstallateur hiervon der Direktion der städtischen
Gas - und Wasserwerke schriftlich Anzeige zu erstatten und die Prüfung der Leitung
zu beantragen . Der betreffende Kontrolbeamte wird diese Prüfung in thunlichcr Kürze
vornehmen und den Privatinstallateur von dem Termine in Kenntnis setzen . Die
Leitung niuß den vorliegenden Bestimmungen entsprechen und sich, falls sie an die
Wolfsbrunnenleitung angeschlossen werden soll , für einen Druck von zehn Atmo¬
sphären , bei der Rombachlcitung aber , je nach Lage , für einen solchen bis zu fünfund¬
zwanzig Atmosphären völlig dicht erweisen .

(Vergl . 8 22 der gemeinschaftlichen Bestimmungen .)
6 . Gemeinschaftliche Bestimmungen

für die an die städtischen Gas - und Wasserleitungen angeschlosscncn Privatleitungen .
8 21 . Die Herstellung und Unterhaltung der Gas - und Wasser -Zuleitungen vom

Hauptrohr bis zum Gas - bezw . Wassermesser geschieht ausschließlich durch Installa¬
teure der städtischen Werke .

Den Privat -Jnstallateuren ist cs untersagt , irgend welche Arbeiten an den Zu¬
leitungen oder den Gas - und Wassermessern vorzunehmen , sie mit der Leitung zu ver¬
binden , abzuschrauben , aufzufüllen , zu entleeren , die Straßcnschachte zu öffnen und
die am Straßenrohr befindlichen Hauptabsperrhahnen der Wasserzuleitungen zu stellen ,
zu öffnen oder zu schließen . Letzteres ist ausnahmsweise nur dann gestattet , wenn
Gefahr im Verzüge ist , doch muß in diesem Falle der Direktion der städtischen Gas -
und Wasserwerke unmittelbar darnach schriftliche Mitteilung von dem Vorgänge ge¬
macht werden .

8 22 . Nur die erstmalige Prüfung der Gas - und Wasserleitungen , welche in ihrer
ganzen Ausdehnung sichtbar sein müssen , erfolgt kostenfrei , für die zweite und jede
weiter notwendig werdende Probe ist der Betrag von 1 Mk . 50 Pfg . an die Kasse der
städtischen Gas - und Wasserwerke zu entrichten . Der die Probe abnehmende Beamte
hat nicht die Verpflichtung — falls ein Zurückgehen des Manometers einen Fehler
markiert — diesen Fehler aufzusuchen , vielmehr genügt die einfache Thatsache , daß der
Manometer nicht unverändert seinen Stand innchält , eine zweite und folgende Lei -
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tungsprobc zu verlangen . Alle zur Abnahme der Probe erforderlichen Apparate ,
Werkzeuge u . s . w ., wie Komprcssionspumpe , Manometer , Verbindungsschläuchc u . s. w.
hat der Privatinstallatcur zu besorgen und alles zur Probe Nötige derart vorzubcreiten ,
daß dieselbe zur vorher vereinbarten Stunde ohne Weiteres erfolgen kann , widrigen¬
falls die Probe als mißglückt angesehen und eine weitere mit 1 Mk. 50 Pfg . zu ver¬
gütende Prüfung angeordnet werden muß .

8 23 . Die Privat -Installateure sind verpflichtet , die Gas - und Wasserleitungen
im Uebrigen in llebereinstimmung mit den zur Zeit der Anfertigung der Leitung gil -
tigen Vertragsbestimmungen über die Abgabe von Gas und Wasser an Privat -Abon -
ncnten auszufiihren und sind ferner verpflichtet , von allen größeren Aendcrungen und
Erweiterungen bestehender Gas - und Wasserleitungen der Direktion der städtischen
Gas - und Wasserwerke sofort nach ihrer Fertigstellung schriftlich Anzeige zu erstatten .
Dies bezieht sich namentlich auch auf Badeeinrichtungen , Closets , Pissoirspiilungen
und alle sonstigen Apparate und Einrichtungen , welche von der Wasserleitung versorgt
werden , wie Ventilatoren , Zimmerfontainen , Aquarien , Wassermotoren und der¬
gleichen mehr .

8 24 . Gas - und Wasserleitungen , die überdeckt werde » sollen , müssen städtischer-
scits geprüft sein, bevor die Ueberdeckung erfolgt , widrigenfalls die Entfernung der
letzteren verlangt werden kann , was besonders dann geschehen soll , wenn die betreffende
Leitung sich nicht vollkommen dicht erweist .

8 25. Die Direktion der städtischen Gas - und Wasserwerke hat jederzeit das Recht,
die Arbeit der Privatinstallateure zu kontrollieren und bei etwa Vorgefundenen Fehlern
in der Ausführung sofort Abhilfe zu verlangen .

8 26 . Gas - und Wasserleitungen , welche den vorstehenden Bestimmungen nicht
entsprechen oder sonstige grobe Mängel aufwcisen , dürfen nicht in Gebrauch genom¬
men werden . Bereits in Gebrauch genommene Leitungen kann die Direktion der städ¬
tischen Gas - und Wasserwerke , falls nach ergangener Aufforderung die Abstellung der
betreffenden Mängel nicht sofort erfolgt , ohne weiteres abschließen lassen.

Privat -Gas -
'
und Wasserleitungen , welche zur Zeit des Inkrafttretens vorstehen¬

der Bestimmungen sich bereits im Gebrauche befinden , müssen, besonders wenn sich
gefahrdrohende Mängel an denselben ergeben , nach Vorschrift geändert oder dürfen
nicht weiter benützt werden .

8 27 . Uebertretungen dieser Bestimmungen werden gemäß 8 1k 6 u . 8 108 Ziff . 5
P .-St .-G .-B . an Geld eventuell bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft .

s . Der Schutz der städtischen Wasserleitung.
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 26 . März 1874.

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft :
1 . Wer unbefugter Weise durch Oeffnen der Schächte oder sonstwie in die in -

und außerhalb der Stadt befindlichen Einrichtungen der städtischen Wasserleitungen
eingreift .

2 . Wer unbefugter Weise die Böschungen und Einfriedigungen , sowie die Schacht¬
häuser beim Hochrcservoir und über den Ouellenfassungcn am Wolfsbrunncn betritt .

3 . Wer unnützer Weise den Wasserlauf der öffentlichen Wasserleitungsbrunnen
öffnet oder offen läßt und wer die Aus - und Ablaufsvorrichtungen derselben verstopft .

IV . Straßenpolizei .
L . Stratzenpoltzeiordnuttg

vom 12 . Mai 1882 mit den durch Verordnung vom 19 . Dezember 1884 getroffenen
Aendcrungen .

§ 1 . Schnelles und unvorsichtiges Reiten und Fahren . Es ist
untersagt , durch schnelles oder unvorsichtiges Reiten oder Fahren ans öffentlichen
Wegen Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr zu setzen.

ß2 . Gebot des Schritt - Reitens und Fahrens . Auf Straßenstreckcn ,
für welche ein bezügliches Gebot der zuständigen Behörde ergangen und im Wege
der Polizeivorschrift oder durch obrigkeitlichen Anschlag bekannt gemacht worden ist,
darf nur im Schritt geritten und gefahren werden .
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8 3 . Fahren während der Sch II cebah II . Es ist untersagt , während der
Schnecbahn auf öffentlichen Wegen ohne Geläute oder Schellen zu fahren .

Z4 . Lagern von Gegenständen auf öffentlichen Wegen und
Plätzen . Es ist untersagt , ohne Genehmigung der zuständigen Behörde auf öffent¬
lichen Wegen und Plätzen Gegenstände , durch welche der freie Verkehr gehindert wer¬
den kann , aufzustellcn , hinzulegen oder liegen zu lassen oder den bei der Genehmigung
festgesetzten Bedingungen znwiderznhandcln .

8 5 . Beleuchtung solcher Gegenstände . Wer auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenstände der in 8 4 bczeichncten Art aufstcllt , hinlcgt oder liegen läßt ,
hat dafür zu sorgen , daß dieselben während der Dunkelheit genügend beleuchtet sind .
Diese Verpflichtung liegt , wenn Fuhrwerke durchreisender Personen auf öffentlichen
Wegen und Plätzen während der Dunkelheit ausgestellt sind , sowohl dein Leiter des
Fuhrwerks als dem Wirte ob , bei welchem der Reisende eingestellt hat .

8 6 . Schleifen von Gegenständen auf Landstraßen und Kreis¬
straßen . Es ist untersagt , auf den Landstraßen und Kreisstraßen Gegenstände
zu schleifen , welche , wie Steine , Bäume , Bauholz , Sägeklötze , Faschinen , Stangen ,
Pflüge , vermöge ihrer Gestalt , Größe oder Schwere die Fahrbahn angreifen .

Ausnahmsweise kann durch die zuständige Behörde das Schleifen solcher Gegen¬
stände oder einzelner Gattungen derselben auf bestimmten Landstratzeii , Kreisstraßen
oder Strecken derselben gestattet werden , sofern Benachteiligungen der Straße
<namentlich bei genügender Schneebahn ) in Folge des Schlesiens nicht zu befürchten
sind oder nach den örtlichen Verhältnissen der Land - und Forstwirtschaft eine ans -

iiahiMveise Gestattung als dringend wünschenswert erscheint .
Werden Gegenstände auf den Landstraßen oder Kreisstraßen geschleift , so sind

die Vorsichtsmaßregeln zu beachten , die zur Verhütung von Störungen des Ver¬
kehrs , von Gefährdungen der Sicherheit und von erheblicheren Beschädigungen des
Straßenkörpers allgemein erforderlich oder bei Erteilung der Genehmigung besonders
vorgeschrieben worden sind .

8 7 . Schleifen von Gegenständen auf Gemeindewegen . Die Be¬
stimmung des letzten Absatzes des tz 6 findet auch auf Gemeindewege Anwendung .

Im Uebrigen kann das Schleifen solcher Gegenstände auf Gemeindewcgcn durch
orts - oder bezirkspolizeiliche Vorschrift untersagt oder beschränkt werden .

8 8 . Aufgraben und sonstige Arbeiten an öffentlichen Wegen .
Es ist untersagt , obne vorgängige Genehmigung der zuständigen Behörde an öffent¬
lichen Wegen Ausgrabungen und sonstige , den Straßenkörper oder dessen Zubehörden
berührende Arbeiten vorzunehmen oder den Bedingungen der in dieser Hinsicht er¬
teilten Genehmigung zuwiderzuhandeln .

Die Genehmigung ist auch dann einzuholen , wenn die Aufgrabungen und
sonstigen Arbeiten zum Zweck der Herstellung und Unterhaltung von Zufahrten ,
Dohlen und anderen Vorrichtungen geschehen sollen , welche den Anstößern oder
sonstigen Personen an dem öffentlichen Wege krast Duldung oder eines in Anspruch
genommenen Rechtstitcl znstehcn .

8 9 . Breite der Ladung . Lastwagen dürfen bei der Fahrt auf öffent¬
lichen Wegen nicht so breit geladen sein , daß sie den doppelten Raum der Radspur
einnehmen .

Ausnahmen können für bestimmte Wegstrecken durch die zuständige Behörde
allgemein oder in einzelnen Fällen gestattet werden .

8 10 . Schwere der Ladung . Es ist untersagt , öffentliche Brücken mit

Lasten , welche mit der Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr im Verhältnis stehen ,
zu befahren , oder den von den zuständigen Behörden hinsichtlich der Befahrung
öffentlicher Brücken mit schweren Lasten festgesetzten Bedingungen zuwiderzuhandeln .

Sollen öffentliche Brücken mit Lasten befahren werden , welche 10000 Kilo¬

gramm übersteigen , so bedarf es dazu der vorgängigen Genehmigung der zustän¬
digen Behörde , welche allgemein für eine bestimmte Brücke oder in den einzelnen
Fallen der Benützung erteilt werden kann .

8 10a . Beschaffenheit der Ladung . Es ist untersagt , auf öffentlichen
Wegen mit einem Fuhrwerk zu fahren , dessen Ladung derart lose aufliegt , daß
durch ein gänzliches oder teilweises Herab - oder Herausfallen der geladenen Gegen¬
stände die Sicherheit und Bequemlichkeit des Verkehrs gefährdet , bezw . beeinträch¬
tigt werden kann , oder ans dessen Ladung spitze oder scharfe Gegenstände (wie Sen¬

sen , Gabeln , Sägen u . dgl .) in gefährlicher Weise hervor - oder heransragen .
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8 10 b . Beschaffenheit des Fuhrwerks . EsH untersagt , auf öffent¬
lichen Wegen mit Fuhrwerken zu fahren , an deren Seite ein hervorstehendes
Sitzbrett ( sog . Faullcnzer ) angebracht ist .

Lastwagen , welche auf öffentlichen Wegen mit stärkerem Gefälle fahren ,
müssen mit einer ausreichenden Brems (Sperr - )Vorrichtung versehen oder mit einem
Rndschuh ausgestattet sein .

8 10a . Beschaffenheit der Augtiere . Es ist untersagt , beim Fahren
auf öffentlichen Wegen bissige Zugtiere , sofern sie nicht mit einem vollständig
sichern Maulkorb versehen sind , sowie als Schläger bekannte , kollerige oder fall¬
süchtige Zugtiere zu verwenden .

is 106 . Verhalten der das Fuhrwerk leitenden oder benützen¬
den Personen . Es ist untersagt , beim Fahren auf öffentlichen Wegen

1) Wagen , welche so hoch beladen sind , daß dadurch die sichere Leitung vom
Fuhrwerk aus gefährdet wird ( insbesondere Heu -, Frucht -, Stroh - und Laubwagen )
vom Wagen aus zu leiten oder Zugtiere überhaupt ohne Leitseil vom Wagen aus
lediglich mit Zuruf und Peitsche zu lenken ,

2) auf der Deichsel des Fuhrwerks , auf einem nach 8 10b verbotenen Seiten¬
brett oder bei Lastwagen derart auf dem Vorderteil des Wagens zu sitzen, daß die
Beine in der Luft schweben oder auf die Wagendeichsel zu stehen kommen .

8 10o . Tragen von Sensen auf öffentlichen Wegen . Wer beim
Gehen oder Fahren auf öffentlichen Wegen eine Sense mit sich führt , hat die
Spitze der Sense nach oben oder an den Schaft angelegt zu tragen .

tz 11 . Aneinanderhängen von Wagen . Beim Fahren dürfen nie mehr
als zwei Wagen aneinandergehängt sein .

Das Zusammenhängen von zwei Wagen ist nur gestattet , wenn der Hintere
Wagen nicht stärker beladen , nicht größer und nicht stärker ist , als der vordere
Wagen , und wenn außerdem durch eine feste Verbindung beider Wagen ( insbeson¬
dere durch Unterschiebung der Hinteren Deichsel unter den vorderen Wagen ) für eine
sichere Steuerung des Hinteren Wagens gesorgt ist .

Durch die zuständige Behörde kann für öffentliche Wege oder Strecken der¬
selben , bei denen das Fahren mit znsammengehängten Wagen wegen der Größe des
Gefälls , der Schärfe der Krümmungen oder der Schmalheit der Fahrbahn die Ver¬
kehrssicherheit gefährdet , das Zusammenhängen von Wagen ganz untersagt oder auf
das Anhängen unbeladener Wagen , von Beiwägelchen oder in sonstiger Weise be¬
schränkt werden .

§ 12 . Langholztransport . Fuhrwerke , welche zum Transport von Lang¬
holz auf öffentlichen Wegen benützt werden , sind derart einznrichten und zu leiten ,
daß Gefährdungen der Verkehrssicherheit vermieden werden .

Für öffentliche Wege oder Strecken derselben , welche wegen der Größe des Gc -
fälls , der Schärfe und Zahl der Krümmungen oder der Schmalheit der Fahrbahn
besondere Schwierigkeiten für den Langholztransport bieten , kann durch die zustän¬
dige Behörde vorgeschrieben werden , daß beim Langholztransport der Vorderwagen
mit einem drehbaren Schemel , der Hinterwagen mit einer Vorrichtung zum Leiten
(Schwicke ) versehen sein und dem Wagen das zur Leitung und Bedienung erforder¬
liche Personal lzwei erwachsene Personen ) beigegeben sein muß .

818 . Beleuchtung der während der Dunkelheit fahrenden Fuhr¬
werke . Fuhrwerke , welche nach eingetretener Dunkelheit auf öffentlichen Wegen
fahren , müssen mit einer hellleuchtenden Laterne versehen sein .

8 14 . Begegnung von Fuhrwerken im Allgemeinen . Kommen zwei
Fuhrwerke auf öffentlichen Wegen einander entgegen , so sollen sie sich nach rechts aus -
weichen .

Findet jedoch die Begegnung auf steilen Wegen längs eines Abhanges statt , so
soll mit dem bergauf fahrenden Fuhrwerk gegen den Abhang ausgewichen werde » .

815 . Begegnung von Fuhrwerken auf engen Wegen . Ist wegen der
Enge oder sonstigen Beschaffenheit des Weges das Ausweichen nicht möglich , so hat
derjenige , welcher das ihm entgegenkommende Fuhrwerk zuerst bemerken kann , an einer
zum Vorbeilassen passenden Stelle so lange zu halten , bis das andere Fuhrwerk vor -
bcigefahren ist .

Auf solchen Wegen sollen sich die Fuhrleute durch Zuruf , Knallen mit der Peitsche ,die Postillone mit dem Horn , Zeichen geben .
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K 16. Verhalten von Fuhrwerken bei Unmöglichkeit des Vorbci -
sahrens . Treffen zwei Fuhrwerke an einer Stelle zusammen , wo auch kein Vorbei -
lasscn möglich ist , so muß dasjenige zuriickfahren , für welches dies nach den Umständen ,
insbesondere nach der Entfernung der nächsten Ausweichestelle , nach Beschaffenheit,
Gcfäll und Richtung des Weges und nach der Ladung mit den wenigsten Schwierig¬
keiten verbunden ist .

Z 17. Begegnung von Reitern und tzeerden mit Fuhrwerken . Reiter
und Heerden haben jedem ihnen begegnenden Fuhrwerke auszuweichen . Bei engen
Wegen soll das Fuhrwerk denselben , um ihnen das sichere Vorbcikommen zu ermög¬
lichen, soviel als thunlich Raum lassen, auch nötigenfalls , namentlich bei Begegnung
mit Heerden , Schritt fahren oder anhaltcn . Treffen Reiter oder Heerden mit Fuhr¬
werken auf Wegen zusammen , wo kein Ausweichen oder Vorbeilassen möglich ist , so
müssen die elfteren nmkehren .

§ 18. Begegnung von tzeerden und Reitern mit einander . Wenn
zwei Heerden oder Reiter einander entgegcnkommen , so soll es unter ihnen ähnlich
gehalten werden , wie für die Fuhrwerke in den KK 14—16 vorgeschrieben ist .

8 19. Nachfahren und Nachrciten . Die Führer von Heerden , sowie von
langsam fahrenden Fuhwerken sollen, wo dies nach der Breite und Beschaffenheit des
Weges thunlich ist , die nachkommenden schneller fahrenden Fuhrwerke und die nach-
kommenden Reiter auf gegebenes Zeichen (K 15 Absatz 2) links an sich vorüberlasscn ,
indem sie nach rechts ausweichen .

K 20 . Straßenlo ko Motiven und der gl . Wagen , welche durch Dampf
oder sonstige elementare Kräfte (z . B . heiße Luft , Gas ) fortbewegt werden (Straßen -
lokomotiven , Dampskutschcn u . dgl .) dürfen zum Fahren auf öffentlichen Wegen und
Plätzen nur mit besonderer Genehmigung der zuständigen Behörde und unter Ein¬
haltung der dabei zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs und zum Schutze des
Straßenkörpers festgesetztenBedingungen verwendet werden . Handelt es sich nur um
einmalige Fahrten auf kurze Strecken , so ist das Bezirksamt befugt , im Einverständ¬
nis mit der Straßenlmuinspcktiou und nach Anhörung der Ortspolizcibehörden der
durch die Fahrt berührten Gemeinden die Genehmigung zu erteilen . Zur Eröffnung
eines dauernden Fährbetriebes mit Wagen , welche durch Dampf oder sonstige elemen¬
tare Kräfte fortbewegt werden , ist die Genehmigung des Ministeriums des Innern
erforderlich . Soweit Gcmeindewege und in der Kreisverwaltung stehende Wege durch
den Fährbetrieb berührt werden , wird die Genehmigung nach Anhörung der betref¬
fenden Gemeinde - bezw. Kreisbehörden erteilt .

K 21 . Oeffentliche Wege und Plätze . Zu den öffentlichen Wegen im
Sinne dieser Verordnung sind auch die Brücken und Plätze , soweit sie bestimmungs¬
gemäß dem öffentlichen Verkehr dienen , zu rechnen.

tz 22 . Zuständige Behörden bei Landstraßen und Kreisstraßen .
Zur Erlassung der auf Landstraßen und Kreisstraßen bezüglichen Anord¬

nungen und NachsichtSerteilungen ist in den Fällen der 88 4 , 6 , 8 , 9,10 die Straßen¬
bau -Inspektion , in den Fällen der KZ 121 und 123 Ziff . 4 des P .-Str .-G .-B . und der

KK 2,11 und 15 dieser Verordnung das Bezirksamt nach Benehmen mit der Straßen¬
bau -Inspektion zuständig . Jedoch haben die Bezirksämter und Straßenbaubehörden ,
ehe sie eine solche Anordnung oder Nachsichtsertcilung in Bezug auf eine Kreis¬

straße oder eine vom Kreise nach K 15 des Ftraßengcsetzes zur Unterhaltung über¬
nommene Landstraße erlassen , soweit es ohne Verzögerung thunlich ist und nament¬

lich im Falle allgemeiner und dauernder Verfügungen den KrciSausschuß (beziehungs¬
weise den Sonderausschuß ) zu hören .

Wenn der Kreisvcrband zur Leitung und unmittelbaren Beaufsichtigung der

Kreisstraßen und der vom Kreise zur Unterhaltung übernommenen Landstraßen tech¬
nische Kreisbeamtc bestellt hat <K 11 Abs . 3 des Straßengesetzes ), so werden für diese
Straßen die nach obigem der wtraßenbaubehörde znkommenden Befugnisse von den

technischen Kreisbeamtcn wahrgenommen .
Handelt es sich um Anordnungen , welche für eine Landstraße , Kreisstraße oder

bestimmte Strecke derselben allgemeine Bedeutung haben , so ist die Anordnung im

Amtsverkündigungsblatt oder in sonst geeigneter Weise, z . B . durch Anbringung eines

Anschlages , zur öffentlichen Kenntnis zu bringen .
Für Land - und Krcisstraßenstreckcn , welche gleichzeitig Ortsstraßen sind, können

in dringende » Fällen solche Anordnungen , namentlich im Falle des K 4 dieser
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Verordnung , auch durch die Ortspolizeibchördc erlassen werden ; alsdann ist aber die
an sich zuständige Behörde (die Straßenbau -Inspektion bczw . der technische Kreis -
beamtc oder das Bezirksamt ) zum Zwecke der etwaigen weiteren Verfügung alsbald
von der getroffenen Anordnung in Kenntnis zu setzen .

8 23 . Zuständige Behörden bei Gemeindewegen . Zur Erlassung der
auf Gemeindewcgen bezüglichen Anordnungen ist in den in 8 22 bezeichneten Fällen
die Ortspolizeibehörde zuständig .

Steht der bezügliche Gemeindeweg unter der Aufsicht der technischen Staatsbe¬
hörde oder unter der Verwaltung des Kreisverbandcs , so ist zuvor die Straßenbau¬
inspektion und im letzteren Falle , soweit ohne Verzögerung thunlich und namentlich
vor Erlassung allgemeiner und dauernder Anordnungen , auch der Kreisausschuß ( be¬
ziehungsweise Sonderausschuß ) zu hören .

Handelt es sich um Anordnungen , welche für einen Gemeindeweg oder bestimmte
Strecken desselben eine allgemeine Bedeutung haben , so sind dieselben in der Regel in
der Form einer bezirks - oder ortspolizeilichcn Vorschrift zu erlassen und jedenfalls in
geeigneter Weise (vgl . 8 22 Abs . 2) zur öffentlichen Kenntnis zu bringen .

8 24 . Orts - und bezirkspolizeilicheVo rschriften . Im Uebrigen bleibt
es hinsichtlich der Kreisstraßen , Gemeindewege und Ortsstraßen gemäß 8 34 Absatz 2
des Straßengesetzes den Bezirks - und Ortspolizeibehörden Vorbehalten , nach Maßgabe
der besonderen Bedürfnisse und Verhältnisse weitere Bestimmungen zur Erhaltung
der Sicherheit , Bequemlichkeit , Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen zu
erlassen . Auch können wir mit besonderer Genehmigung des Ministeriums des In¬
nern solche bezirks - oder ortspolizeiliche Vorschriften für Landstraßen außerhalb Orts¬
etters erlassen werden .

Vor Erlassung derartiger bezirks - oder ortspolizeilicher Vorschriften ist die
Straßenbauinspektion und , sofern es sich uni eine Kreisstraße oder um Landstraßen
oder Gemeindewege handelt , welche vom Kreise zur Unterhaltung übernommen sind ,
der Kreisausschuß (bezw . Sonderausschuß ) zu hören .

Die Anhörung der Straßenbauinspektwn kann bei Ortsstraßen und Gemeinde¬
wegen , welche der regelmäßigen Aufsicht der technischen Staatsbehörde nicht unter¬
stehen , unterlassen werden .

8 25 . Handhabung der straßenpolizeilichen Aufsicht . Neben den
Bediensteten der Staats - und Gemeindepolizei sind insbesondere die Straßenwarte
und die Straßenmeister dazu berufen , bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
dieser Verordnung , gegen die in den 88 107 — 109 , 116,120 — 124 , 129 des Polizci -
strafgesetzbucheS , dem 8 366 Ziffer 2— 5, 8 und 9 , dem 8 367 Ziffer 12 — 15 und 8 370
Ziffer 1 und 2 des R .-Str .-G .-B . enthaltenen straßenpolizeilichen Bestimmungen ,
sowie gegen die etwa erlassenen bezirks - oder ortspolizeilichen Vorschriften sachent -
jprcchend einzuschreiten , die Fortsetzung derselben zu verhindern und sowohl hinsicht¬
lich der selbst wahrgenommenen als der anderwärts in Erfahrung gebrachten Zu¬
widerhandlungen alsbald Anzeige zu erstatten .

Die Anzeige des Straßcnwarts ist , wenn es sich um eine auf einer Landstraße
begangene Zuwiderhandlung gegen 8 120 des P .-Str .-G .-B ., um Zuwiderhand¬
lungen gegen 107 , 108 Ziffer 2 , 1Ü9 Ziffer 1 und 3 , 116 und 129 des Polizei¬
strafgesetzbuches oder um Zuwiderhandlungen gegen die §8 367 Ziffer 13 — 15 und
370 Ziff . 1 und 2 des R . -St .-G .- B . handelt oder wenn die Zuwiderhandlung in
Gemeinden begangen wurde , wo die Ortspolizei durch die Staatsbehörde verwaltet
wird , an das Bezirksamt , in den übrigen Fällen an den Bürgermeister der Ge¬
markung zu richten , innerhalb welcher die Uebertretung begangen wurde ; auch hat
der Straßenwart solche Zuwiderhandlungen , falls sie auf Landstraßen , Kreisstraßen
oder auf einem der Aufsicht der technischen Staatsbehörde unterstehenden Gemeinde -
Weg begangen wurden , zur Kenntnis des Vorgesetzten Straßenmcisters zu bringen .

Die Bürgermeister haben die Anzeige in den durch die 88 131 und 132 des
Einführungsgesetzes und § 23 der Vollzugsverordnung vom 11 . September 1879
über das Polizcistrafverfahren bezeichneten Fällen an das Bezirksamt abzugeben .

8 26 . Schlußbestimmung . Diese Verordnung tritt vom Tage der Ver¬
kündung an in Kraft .

Die i » den Brückenordnungen (8 154 des P .-St .-G .-B .) aufgenommenen be¬
sonderen Vorschriften werden durch diese Verordnung nicht berührt .
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s . Die Sicherheit , Requemlichkeit , Reinlichkeit und Ruhe auf
öffentlichen Straffen .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 22 . Dezember 1865 mit Aenderungen und Zusätzen .
Die iu lateiniseller 8eürift geärnelrten 88 äiosor Veroränung tinäen anell out
äon Ltaätteil diouvnbeim ^ nrvonäunz. (Ortspol . Vorscllrikt vom 12. -Uuniar 1891.)

X . Öffentliche Reinlichkeit .
Reinigung der Straßen und Gehwege .

Z 1 . Sämtliche Straßen der Stadt (ohne Unterschied , ob Haupt - oder Neben¬
straßen ) sind an den ersten fünf Wochentagen , und zwar in den Monaten vom 1 . April
bis 1 . Oktober , morgens 8 Uhr , und in den Monaten vom 1 . Oktober bis 1 . April
morgens 9 Uhr , und Samstag , abends 5 Uhr , resp . 4 Uhr , die Trottoirs an letzterem
Tag überdies auch schon morgens zu reinigen .

8 2 . Die Verlnndlichkei
'
t des Reinigens für die betreffenden Bewohner erstreckt

sich auf den ganzen Teil des öffentlichen Weges längs der Häuser , Höfe , Gärten oder
privateigentümlichcn Plätze bis in die Mitte der Straße .

Dem Eigentümer des Hauses , wenn er solches bewohnt , im andern Falle dem
Hauptmieter , liegt es ob , dafür zu sorgen , daß diese Verbindlichkeit gehörig erfüllt
werde .

Ist das Haus an mehrere Hausbewohner vermietet , so entscheidet zunächst die
etwa zwischen dem Eigentümer und den Mietern oder zwischen diesen unter sich ge¬
troffene Vereinbarung über die Verbindlichkeit znm Straßenreinigen . Fehlt eine solche
Vereinbarung , oder ist sie unvollständig , oder ihre Existenz nicht sofort überzeugend
nachzuwcisen , so bleiht der Eigentümer oder Hauptmieter allein für den Vollzug des
Straßenkehrens verantwortlich .

Bei unbewohnten Gebäuden , sowie bei allen Stallungen , Remisen , Gärten n . s . w .
hat der Eigentümer oder Benützer der Lokale für das Kehren zu sorgen .

ß 3 . Das Kehren der Straßen hat im nachbarlichen Einvernehmen so viel als
möglich zu gleicher Zeit zu geschehen . Dasselbe muß so vorgenommen werden , daß die
Straße gehörig rein ist .

8 4 . Auch außer den regelmäßigen Kehrzeiten können die Reinigungspflichtigen
vom Polizeipcrsonal angehalten werden , die Straße zu reinigen und den Verkehr
hemmende Gegenstände zu entfernen , wenn dies im Interesse der Reinlichkeit und
des ungehinderten Verkehrs geboten erscheint . Sie sind namentlich dazu verpflichtet , so
oft die Verunreinigung der Straße durch sie veranlaßt wird , und alsdann erstreckt sich
selbstverständlich die Verpflichtung auf den ganzen Umfang der verunreinigten Straße ,
wenn , wie z . B . beim Abladen von Kohlen u . dgl ., auch der Platz vor den Nachbar¬
häusern davon betroffen wird .

8 5 . Bei trockener Witterung sind die Straßen vor der Reinigung zur Verhinde¬
rung des Aufstäubens mit Wasser zu begießen .

8 6 . Alle auf die Straße führenden Kändel und Winkel sind jeden Tag mit elfte¬
rer gleichzeitig zu reinigen und die Graben (sofern kein Frost vorhanden ) mit frischein
Wasser auszuschwemmen .

8 7 . Alles in den Straßen aufwachsende Gras ist jeweils sogleich zu entfernen .
8 8 . Der Straßenkehricht darf nicht in die Ocffnungen der städtischen Kanäle

(Kanalspunden ) geschafft und muß sogleich von der Straße entfernt werden .

Begießen der Straßen .
8 9 . Beim Eintritt der heißen Jahreszeit und anhaltender Trockenheit sind die

Straßen und Gehbahnen wenigstens einmal des Tages , und zwar zwischen 6 — 7 Uhr
abends mit frischem Wasser zu begießen .

In der Hauptstraße und Leopoldstraße (Anlage ) hat dieses auch noch morgens
zwischen 7— 8 Uhr zu geschehen .

Bezüglich der Verpflichtung zum Begießen ist 8 2 maßgehend .

Droschkenhalteplätze *) .
fß 10 . Die Droschkenkutscher haben die für sie bestimmten Sammelplätze von dem

Dung ihrer Pferde , so oft derselbe in erheblicher Weise vorhanden ist , jedenfalls aber

*) aufgehoben ; — vgl . Droschkenordnung .
21
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dreimal täglich , und zwar morgens, mittags und abends reinigen und diese Plätze
während der heißen Jahreszeit täglich mehrmals mit reinem Wasser abschwenkcnzu
lassen .^

Beseitigung von Eis und Schnee.
tz 11 . Lol eintrotenäom Sobneowetter oder bei strenger Kälte sind die Oeb-

badnen vor den Häusern und die Wegübergängs ns cd der andern Leite der
Strasse durob die Hauseigentümer insoweit von Kis und Lot,nee rein rm batten ,
dass dis Kommunikation ungestört ersebeint .

Bei etwaigem starkem Schnecfalle ist aus den engeren und den Verkehr am meisten
ausgesetzten Straßen, wie namentlich aus der Hauptstraße, der Schnee jeweils nach
dem Neckar schaffen zu lassen.

tz 12 . tlus den Häusern dürfen Lebnee und Kis nur unter der Voraus-
setMNg auk dis Strasse getragen werden , dass dieselben sofort von da wieder
weggebraobt werden.

Schneeballwerfcn , Schlittenfahren u . s. w .
tz 13. Das Sebneeballwerlsn , das Sebteiken auf den Lekbabnen , das Kabrsn

mit Rutsebsoblitten auf denselben , auk den Strassenabbängen und ölkentlioben
LILt^ou bei eingetretenem Sobnsefall , das Kabren mit Kudrwerken aller Krt, ins¬
besondere Seblitten , Obaissn und sonstigen teiektern 6ekäl,rten obns Sebvllen -
debänge oder 6Iooken , der Eebraueb von langen, sog. Seblittenpeitsoken in der
Stadt ist untersagt . Glatteis .

Z 14 . Lei sintretsndem dlattsis oder sobald dio debwege nickt oboo de -
fabr begangen werden können , sind diese gsbörig rm bestreuen.

8 15 . Ks dark rm dieser Keit kein Wasser vom Hausbedarf aus den Häusern
in die Strassenrinnen geleitet werden, deberdaupt dark naeb eingetrstenem Krost
kein Wasser webr in die Rinnen oder auf die Strassen — namentlicb in der
Kaks der Brunnen — gssobüttst , es muss dies violmebr unmittelbar in die Oetk-
nungsn der Kanäle eingogossen werden.

Thauwettcr .
8 16. Bei eintretendem Thauwetter haben die Hauseigentümer Schnee und Eis ,

welches vor ihren Häusern und in den Straßenrinnen sich angesammelt hat, wegführen
zu lassen.

Kloaken - und Abtrittreinigung .
8 17 . Die Reinigung von Kloaken und Abtritten und die sogleich vorzunehmende

Abfuhr ihres Inhalts , sowie die Ausfuhr der Seifensiederlaugedarf nicht vor nachts
11 Uhr und in den Monaten April bis Oktober nicht nach 5 Uhr, in den übrigen Mo¬
naten nicht nach 6 Uhr morgensbewirkt werden . Ebenso ist es den Seifensiedern unter¬
sagt , während der Tageszeit Fett zu schmelzen.

Es ist untersagt, die zur Abfuhr des Inhalts der Abtrittsgruben dienenden
Wagen, seien diese gefüllt oder geleert , auf den öffentlichen Straßen oder Plätzen der
Stadt nnd deren nächsten Umgebung längere Zeit stehen zu lassen, als dies zum
Zwecke der Grubenentleerung erforderlich ist .

Die Bestimmungen dieses Paragraphen haben für den Stadtteil
Neuenheim mit der Maßgabe Anwendung , daß die Reinigung von
Kloaken und Abtritten und die sogleich borzunehmende Abfuhr ihres
Inhalts nicht vor nachts 11 Uhr und in den Monaten April bis
Oktober nicht nach 7 Uhr, in den übrigen Monaten nicht nach
8 Uhr morgens bewirkt werden darf.

§ 18 . Kur ^ btubr dos Kloaken - und .-Ibtrittdüngors und jedes Rkublwassers
übsrbaupt , sowie aueb 2ur .Ibiübr von Sebutt und dergl . dürfen nur woblver-
wabrte Wagen und Lekälter verwendet werden . Wer die Strasse bei Lbtukr von
Länger etc . verunreinigt , wird bestraft .

Kur rlbkubr des rVbtrittinbalts dürfen nur wasserdiebte Kässor verwendet
werden, welebe durob Lriobtorötknungeo, dis in der Nitte ibror Liefe mit wobl oln -
gekügtsn Lriekterdsekeln vsrsobliessbar sind , rm füllen und durob gut in dis Kass-
böden und die Largeln eingexasste , durob Sokliossvn befestigte Lkürobsn v.u ent¬
leeren sind.
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^ »ck der Dnnggrudsninkalt , d . i . Viskdünger und anderer , nickt mit mensckli -
cken Lxcromenten vermisckter Unrat dark, soweit er flüssig ist , nur in obigen bes¬
sern , im übrigen aber nur in festgefügten lkastonwagen (Ilordwagen ) abgekükrt wer¬den . Weder Abtritt - noob Dunggrukoninkalt darf auf dis 8trasse gelegt werden .bür dis niebt nack obiger Vorsebrift bewirkte Ladung sind niodt allein dis
bubrlsute , sondern auok dis die Ladung bewirkenden Dnngkändlor und bsxw . Arbei¬
ter verantwortlieb . — Die xur Dungakkukr dienenden Nässer oder Wagen sind in
dsutlieber und baltbarsr Weise mit dem Namen des kligsntümers r.u vsrsekon .

Z 18 s . Der Hausbesitzer ist vsrpllicktot , auk Verlangen der Tolirioi den
Nmnon dessen anrugskeo , der die Entleerung von 6rube und Abtritt und die ^ d-
fubr des Inbalts vorgenommen bat ; andernfalls bleibt er selbst für alle llekertre -
tungen verantwortlieb .

Ausführung von Dünger und Pfuhl durch Landwirte .
8 19 . Den hiesigen Landwirten , welche trockenen Stalldünger oder Pfuhlwasser

auf ihre Felder zu führen haben , ist — vorausgesetzt , daß sie geschlossenen Hofraum
besitzen , in dem die Ladung geschehen kann — gestattet :

während der Monate September bis 1 . Juli trockenen Stalldünger bis
mittags 12 Uhr und Pfuhlwasser zu jeder Stunde des Tages ,

wahrend der Monate Juni , Juli und August trockenen Stalldünger bis
morgens 8 Uhr zu laden und anszuführen ; bezüglich der Abfuhr von Pfuhl -
Wasser während der letztgenannten drei Monate bleibt es bei den in H17 Abs . 1
festgesetzten Zeitbestimmungen .

Diejenigen Landwirte , welche aus Mangel an Hofraum genötigt sind , auf der
Straße zu laden , sind hinsichtlich der Abfuhr von trockenem Dünger und von Pfuhl -
Wasser an die in 8 17 festgesetzten Zeitbestimmungen gebunden .

Bei besonderen Witterungsverhältnisscn , z . B . bei Glatteis , kann das Bezirks¬
amt nach vorherigem Benehmen mit der Feldkommission den hiesigen Landwirten die
Abfuhr von trockenem Stalldünger an einzelnen Tagen auch zu andern als den vor -
bezeichneten Zeiten gestatten . Endlich dürfen dieselben , wenn die Dungstätten in
Folge eines Platzregens überschwemmt sein sollten , Pfuhlwasser zu jeder Jahres - und
Tageszeit aussühren , ohne daß es hierzu einer besonderen Erlaubnis bedarf .

8 20 . Zur Ausführung des Düngers ist , soviel immer möglich , der Weg über
die Haupt - und Leopoldstraße zu vermeiden , und soll die Zwingerstraße , Plöckstraßc ,St . Annagasse oder die Ncckarstraße eingeschlagen werden .

Reinigung der Seitenkanäle .
8 21 . Die Reinigung der unterirdischen Seitcnkanälc ist von den betr . Haus¬

besitzern jedes Jahr und zwar gleichzeitig mit der von der Gemeindebehörde angeord¬
neten Reinigung der unterirdischen Hauptkanälc , in welche jene eiumünden , vor¬
nehmen zu lassen .

Reinigung von Fuhrwerken .
8 22 . Das Demi gen und ilbsckwemmen der Nukrworke darf nickt ank den

8trassen und an öllentlicken Drunnen goscdeken ; es muss im Innern der Kebäuds
oder am Neckar vorgenommen werden .

Störung des Gchwcgverkehrs .
8 23. Diejenigen , welcke grössere 6egsnständo , sogen . Traglasten , nament -

lick auck solcke , wodurck dis Vorübergeksnden kosckmutxt oder kesckädlgt werden
können , über dis Ltrasse tragen , kaben sick von dem Trottoir entfernt rui kalten und
dürfen nur auf der Nakrstrasse gsksn .

klbeuso dark die Tassage auk den Trottoirs nickt durck unberufenes längeres
Xusammensteken mokrsrer Tersonsn gekemmt worden .

Schleifen von Holz .
8 23 a . Das Lckleiken von Desekolx in der kiesigen 8tadt einsckliesslick des

8cklossbergs ist untersagt und kann nur ausnakmsweise von der Tolixsikekörde ge¬
stattet werden .

Laufenlassen von Vieh und Geflügel .
8 24 . Junges Bich , Schweine , Federvieh sind in den Häusern zu halten ; das

freie Laufenlassen derselben auf der Straße ist untersagt .
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Verunreinigung der Straßen durch Hinauswerfcn re .
von Gegenständen.

8 25. La ist verdaten, tote Tiers , stinkenden Lot , Klas , kesckirr oder sonsti¬
gen Dnrat aut die Strassen unä ökkentlicken I ' Iät^s ru werken oäer klüssigkoit irgend
einer ^ rt ans den Fenstern oäer Tküron äsr Häuser auk äis 8trassen unä ötkentli-
oden Blätre rn sekütten , «svl « kkeppielltv mick Viivksr «llalkin » n «
»msttrinben . Kann äer Tkäter nickt ermittelt werden , so kaktot äer Inkader äes
6edänäeteils , woselbst äis Dsbsrtrotung verübt woräen ist , kür äis 8traks , wenn er
nickt nackwsist, «dass er äie Dsbsrtretung nickt verküten konnte , in äen Häusern,
deren Linriektung das ^ nsiseren äes >Vassers im Innern unmöglick maekt, muss
äas aussugiesssnäs ^Vssser auk äis 8trasse getragen unä äort okne Belästigung äer
Vorübergekenäeo in äis Kinnen ausgeleert wsräen.

Auslegen von Betten re.
tz 25 a . Es ist verboten, nach 7 Uhr morgens Betten , Wäsche , Teppiche und ähn¬

liche Gegenstände in öffentlich sichtbarer Weise auszuhängen oder auszulegen .
Aushängen von Bcrkanfsgegenständen .

ß 25 b . Das ^ .uskängen von Verkauksgegenständsnan äer äusssrou tVanä äer
Häuser oäer äas ^ usstellen solcker auk äer 8trasse ist untersagt .

Anslaufenlassen von Jauche rc.
8 26 . Ls ist untersagt , äis 8trassell äurek ^ uslaukenlassen von äaucke , Illut,

Karbe oäer anäere, Lkel oäer üble Ausdünstung erregsnäe Kegsnstänäe üu verun¬
reinigen.

Anspichen von Fässern .
8 27 . Das ^ .uspieksn äsr Lasser auk 8trassen unä ökkentlicken Blätaen ist

verboten. Dasselbe äark innsrkalb äer Ltaät nur in äen singekrieäigtsnDok- unä
Lierksllerräumeu äer Brauer stattklnäsn unä kann auek kier von äer Bolmeiboköräe
untersagt wsräen, wenn naek äer Dago äes Kalles anrunekmsn ist , ässs äurek äas
kicken eine keuersgekakr entsteken könnte.

Fackelzüge.
Bei äen Lackelsügen äürken äis kaekeln nickt an äie Däuser oäer A-Iauern gs-

stossen wsräen.
Verrichtung der Notdurft .

Z 28 . Ls ist verboten, auk ökksntlieken Strassen unä Blätson »eins Dotäurkt
rn verricktou.

II. Sicherheit und Bequemlichkeit des Verkehrs .
Transport von Schlachtvieh.

8 29 . Krosses 8eklacktviok äark nickt okne kinreiekenäe Begleitung über
äie 8trasss gskükrt werden; es muss äadsi mit einem Dasenbanä versekon unä
an Hörnern unä küssen mit starken 8tricksn so gebunden werden , dass es bei
dem geringsten Vsrsuek sum Dvsrsisssn oäer Durcllgskon gebändigt oder rar
Boäen gerissen werden kann , bei Vermeiden der in 8 102 , Aki. 1 B. -8t .-6 .- B.
angeärokten 8trako bis su 50 Nark .

Lebendes Vieh , welches zum Handel bestimmt ist, darf nicht in der Stadt Herum¬
getrieben, muß vielmehr nach dem Viehhof gebracht werden.

Pferde .
§ 30 . Dnbsspannts Bierde äürken über äie Strasse nickt anders als am

Laum oäer Dalkter , nebeneinsoäer nie mekr als rwci gskükrt wsräen.
Bespannte >Vagen äürken nie okne Vuksickt äes kukrmanns oäer eines

Stellvertreters desselben bleiben .
Holzmachen .

8 31 . Das Dolawscden vor äen Däusern auk den Strassen, wenn es nickt
äurek gänrlieken Nangel an Dokraum geboten , ist untersagt .

In der Hauptstraße darf vor den Häusern unter keinen Umständen Holz gemacht
werden.
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Werfen mit Steinen .
H 32. Das Werken mit Steinen auf äsn Strassen und an öüentlioksn Dlätrsn

ist verboten .
Befestigung der Fensterläden .

8 33 . Donsterlliden , seien sie geöiknet oder gescklosssn, müssen fest sngs-
maebt werden .

Dis Dääen des unteren Stockes dürfen in keinem Dalle nur bis mir Dälkte
gesckiosson werden . Das Oeiknsn derselben muss mit der gskörigen Vorsickt
gesekeken , damit auf der Strasse Vorükorgsdende dnrob sie nickt verletzt werden .

Auslegung von Waren. Firmenschilder . Sonnendächer.
§ 34 . 4Varen , wslcks in Donstorn und an Vkürgestellon rur Sckau ausge¬

stellt oder ansgskängt werden , dürfen nickt über dis Lantluokt des Hauses ker-
vorragen. DIeisek und andere >Varen , deren Dsrükrnng bosekmutrt, dürfen ausser¬
dem nickt an llkürgestollon und überkaupt nickt auf eins >Veiss ausgekängt
werden, dass Vorübergekends dadurek kosckmutxt werden können.

Sekilder und andere Degenständs, welcke in den Strassenraum vorspringen,
dürfen nur in einer Ilöks von mindestens 2,40 m über dom Dekweg angebraekt
werden , ^ .bgeseken kisvon sind dieselben in llemig auf die ^unäekst beündlieden
üllontliodon öaslaternen so bock anmibringen , dass dis Deleucktungdes Verkekrs-
raumes nickt bseinträektigt wird.

Dis Sekilder dürfen köekstons einen Vorsprung von 1,20 m gegen die Strassen
oder öifentlicdsn DlätüS kabon.

Vor Anbringung eines Sekildos oder andern derartigen Osgsnstaudes ist
jeweils unter Dinreieknng einer klanskiür:s beim Bezirksamt um Denskmigung
naelmusueken; über das Desuek wird naek Vnkörung dos Ortsbaukontroleurs
und der Direktion der städtiscken Das - und tVassorworko vom Bezirksamt ent-
sckieden. Sonnendäcksr dürfen nickt tiefer kerabkängeu, als bis auf 2,25 m über
dem 'I'rottoir . Dieselben dürfen köckstens eins Breite lisben, welede um 40 cm
geringer ist , als die Breite des darunter boündiiekon Vrottoirs. Den Verkekr
störende ssitlicko Vorkängs dürfen an Sonnsndäcksrn nickt angsbraekt werden .

Weg für Lastfuhren.
8 35 . Alle Lastfuhren, wie z . B . Holz, Kohlen, Stein, Laub, Heu, Stroh, Mehl

und Möbelwagen ec ., welche durch die Stadt fahren, dürfen die Hauptstraßevom Markt¬
platze bis zum Darmstädter Hof nicht benützen , müssen vielmehr über den Marktplatz
oder bei Cafe Wächter in die Haspelgasseund die obere und untere Neckarstraße entlang
fahren ; liegt der Bestimmungsort innerhalb der Stadt , so dürfen sie die Hauptstraße
nur soweit benützen , als unbedingt notwendig ist . Znsammengebnndene Last¬
wagen dürfen nicht durch die Stadt fahren.

Alle Heu- und Strohwagen , welche von und nach dem Heumarkte fahren, dürfen
ihren Weg nicht durch die sehr steile , verlängerte große Mantelgasse zwischen den Häu¬
sern des Kaufmanns Rupprecht und Privatmanns Hoffmeisternehmen.

Den Führern von Lastfuhren, insbesondere auch von Kalksteinfuhren, welche aus
der Rohrbacherstraßekommen und nach der Bergheimerstraße oder durch letztere nach
einer anderen Straße fahren wollen , ist untersagt, bei diesem Anlasse die Kaiser -,
sowie die Römerstraße zu benützen .

Befahren der Plöckstraße .
Z 35 a. Das Fahren der Droschken und Privat- Equipagen durch die Plöckstraße

ist verboten, ausgenommen wenn die Plöckstraße selbst , die Theaterstraße oder Fried¬
richstraße das Ziel der Fahrt ist.

Fahren um Straßenecken .
4̂. Ile Dukrwsrks müssen beim Dskrsn um eine Strasssnecks im Sokritt

fakren.
Beim Einbiegeu in die Hauptstraße haben sich die Führer zu verlässigen, ob

die Strecke frei ist , nötigenfalls haben sie so lange zu warten, bis der Pferdebahn-
Wagen vorüber ist.
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Lastwagen.
8 35 d . Oastwagen ^eder Vrt, mit Vusnakms der Nöbelwagvu , sollen eine

Lodenbreits von köctzstsns Im 80 em baden und dürfen nickt so beladen werden,dass Bsgenständo über diese Breite binausstsben .
tziactzsietzt bievon bann in einzelnen Bällen das Lssirksamt mit Zustimmung

des 8tadtrats erteilen.
Oie Wagen der Bierbrauer und Bractztkutzrlsute , sowie üderbaupt alle Wagen,welcbo niebt auf Bedsrn rutzsn , baden innerbalb der 8tadt langsam und niekt

im Brabe su fabrso.
Kohlenwagen .

.4n Wagen , welebe Brennmaterialien in der 8tsdt umbsrfüdren, dürfen
Blocken niekt befestigt werden ; der Butzrmann muss die Blocke in der Band
tragen und darf nur in geeigneten Zwisckenräumsn läuten.

Abladen von Brennmaterial .
In den 8trassen abgeladens Brennmaterialien müssen jeweils sofort in die

Häuser gesckaüt werden.
Transport geräuschvoller Gegenstände.

Oegvvständs, dis bei Bewegung des Wagens einen störenden Bärin verur-
ssebsn können (2 . L . namentlieb metallene Blatten, 8tangen und 8täbe), müssen
bekufs Vermeidung ^eden Bsräuscbes entsprectzend verpackt und unterlegt werden .

Fahren am Klingenteichweg und Schloßberg .
Z 35 0. Steinwagen, welche geladen den Klingcnteichwcg oder Schloßwcg herab¬

fahren, müssen stets von zwei Männern begleitet sein , von denen der eine bei den
Pferden , der andere an der Bremse sich aufzuhaltcn hat.

Bei Uebertretungen werden sowohl die Besitzer der Steinwagen, als die Führer
derselben bestraft.

Z 35 d . Es ist untersagt, den alten Schloßberg mit Droschken oder Fuhrwerken
zu befahren, sofern nicht eines der anstoßenden Häuser selbst der Ausgangs- oder
Zielpunkt der Fahrt ist.

Das rasche Fahren auf der neuen und alten Schloßbcrgstraße ist verboten.
Befahren der Kisscl -, Sand -, Florin - , Apotheker-, Pfaffen -,Oberefaulepelzgasse und Hirschstraße.
8 35o. Das Befahren der Kissclgasse mit bespanntem Fuhrwerk ist verboten.
Die Sandgasse darf nur in der Richtung von der Hauptstraße nach der Plöck, die

Floringasse und Apothckergasse nur von der Jngrimstraße , die Hirschstraßc nur vom
Marktplatze, die Pfaffengassc nur von der Unterestraße und die Oberefaulepelzgasse
nur von der Schlotzstraße aus , nicht aber umgekehrt, befahren werden.

Velocipcdfahren .
tz 35 k. Das Velocipediatzren ist in der Haupt- und Blöckstrasse üderbauptund auf allen Bebwegen sämtliober 8trassen untersagt.

Kranke und bissige Zugtiere .
8 35 g . Nit ansteckenden Kranktzeitenoder mit auffälligen 8cbäden bebaftvto

Zugtiers dürfen nickt eingespannt werden . Insbesondere ist dis Lenütsuvg »täti¬
ger oder abgetriebener Bierde, sowie von sogen . Ourekgängern auf öikentlicdsr
Btrasso verboten. Bissigen Zugtieren sind Nanlkörbo von Nsssingblecb ansulegsn.

Beschaffenheit der Wagen und Geschirre .
8 35 k . VIIs in Bebrauek genommenen Wagen (mit Vusnatzms der Blerde-

baknwagen) und Zetzlitton müssen mit fester Oeiobsel oder Banns versetzen sein .
Oie Oadung darf dis Beistungsiatzigkeitder gebrauctzten Zugtiere nickt über¬

steigen.
8 35 i . Oie Besetzirrs der Zugtiere müssen sieb ständig in kaltbarem und ord-

nungsmässigsm Zustands bellnden.
Oie Verwendung einkaotzer Beitseüe (Zoptsügel) ist nur gestattet , wenn der

Bützrer des Bsspanns auf der linken 8eits desselben gebt und das Bier kesw . das
Bespann am Kopfs leitet.
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Vom IVageit aus dürfen Dkordegespanne — sowobl Klu- als Zweispänner —
nur mit dem Doppel - berw . Kreursugel geleitet werden .

I 'kerde müssen mit Oebiss aufgeräumt werden .

Peitschenknallen .
Das unnötige Knallen mit <ler Deitsobs und der Oebrauek sogenannter Iletrpeit -

sokon ist verboten .

Anfahren zum Theater , zu Bällen , Konzerten u . s . w.
8 36 . Das Anfahren zum Theater hat in der Weise zu geschehen , daß nicht in

der Theaterstraße umqewendet wird .
Beim Abholen haben sich die Wagen oberhalb des Theaters aufzustellen und

dürfen erst dann Vorfahren , wenn das Publikum sich zum großen Teil entfernt hat ,
welchen Zeitpunkt der dienstthuende Polizeibedienstetc bezeichnen wird .

Bei Ballen , Konzerten , Versammlungen u . dgl . haben sich die Fahrenden bezüg¬
lich des An - und Abfnhrens nach den von der Polizei getroffenen besonderen Anord¬
nungen zu richten .

Aufstellung von Wagen .
8 37 . Die Aufstellung von Fuhrwerken auf der Hauptstraße in ihrer ganzen

Ausdehnung ist verboten .
Um jedoch den an der Hauptstraße wohnenden Wirten beim mangelnden Raum

im Innern ihrer Häuser die Möglichkeit der Aufnahme von Fremden mit Fuhrwerken
nicht zu verschließen, werden folgende Plätze zum Aufstellen der Wagen gestattet : die
Straße zwischen dem Olasthaus zum Eisernen Kreuz und dem Karlsplatze , jene zwi¬
schen dem <- chupp

'schcn Hause und Karlsplntz und die Karlsstraße , wofür zur Meß¬
zeit der obere Teil der letzteren nebst der Plankengasse benutzt werden kann ; ferner
die Hirschstraße , die verlängerte Ingrimstrntze , vom Prinz Friedrich bis zur Univer¬
sität , nötigenfalls auch die zwischen dem Museum und der Universitätsbibliothek be¬
findliche -Ktraße und endlich der Lndwigsplatz nächst dem Halteplatz für die Droschken.

Die Holzfuhren , insbesondere auch die Wellcnfuhren , dürfen nicht in der Stadt
hcrumfahren , sie haben vielmehr ihre Wagen auf dem eben bezeichneten Teile des
Ludwigsplages nufzustellen .

Den Besitzern der zunächst der Heiliggeistkirche gelegenen Wirtshäuser ist auch
gestattet , die bei ihnen einkehrcnden Fuhrwerke auf dem Platze vor der Pforte dieser
Kirche, gegenüber dem Ritterwirtshaus aufzustcllen ; dies muß jedoch in einer Weise
geschehen , daß das Anfahren der für die Kirche bestimmten Chaisen nicht unmöglich
gemacht und überhaupt den Kirchengängern der freie und ungehinderte Eingang nicht
benommen wird . An solchen Wagen muß die Deichsel zurückgelegt oder abgenommen
und Nachts Beleuchtung durch Laternen angebracht werden .

Ist die Uebertretung vor einem Wirtshaus durch einkehrende Reisende oder fremde
Fuhrleute begangen worden , so wird die Strafe gegen den Wirt vorbehaltlich seines
Rückgriffs auj den Uebcrtrcter erkannt .

Anfbrechen des Straßcnpflasters .
8 38 . dederwanu , welober ru irgend einem Zweck (las Ltrasssnpllaster auk-

breobeu lassen muss , ist gsbalten , 24 8tumlen vor Deginn der Arbeit und narb
Deendigung derselben üen 8tadtrat in Kenntnis ?.u setren .

Der 8tadtrat wird alsdann , um eine glsiobmässige unä sebnelle Herstellung des
aukgorissonen Dilastsrs rm erreioben , unter Fuksiebt des 8tadtbaumsistors dasselbe
auk Kosten desjenigen , welober es bat aukkreebsn lassen , binnen längstens 24 8tun -
den wieder in den gebörigen 8tand setzen lassen .

Ankcrwerfcn auf dem Vorland .
8 39 . Das Fnkerwerkon auk dom Vorland ist überall da , wo dasselbe gepiiäs -

tert ist und Dinge angebracbt sind , untersagt .
Kbenso ist verboten , auk diese Dinge Ilolr , 8tsins oder anders Oegenstände ,

wodureb deren Denütrung ersebwert wird , ru legen .
8 40 . Ilebertrotungeu obiger Vorscbrikt werden naek § 366 2 . 10 D .-8t .- 6 .- D .

mit 6eldstrake bis ru 60 Narlr oder mit Hakt bis ru 14 Tagen bvstrakt .
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0 . Der Wagenverkehr in der Vergheirnerstrahe .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 11 . August 1891 .

8 1 . Dos Befuhren der Bergheimerstraße mit den städtischen Abfuhrwngcn , so¬wie mit den Dossenheimer Schotterfuhrwerken ist auf der Strecke von der Rohrbocher¬
straße bis zur Römer - und Mühlstraße verboten , ausgenommen , wenn innerhalb der
bezeichnet «:» Strecke

a ) die Bergheimerstraße selbst ,
i>) eine Seitenstraße derselben

das Ziel der Fahrt ist .
Die bezeichnet «:» Fuhrwerke haben die Uferstraße oder Bahnhofstraße nebst deren

Zufahrtsstraßen zu benützen .
K 2 . Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 366 " R .-St .-G .-B . mit Geldstrafe

bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

v . Die Handhabung der Skrahenpolixei im Heidelberger Stadlivald .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 23 . Oktober 1880 .

8 1 . Es ist verboten , auf Wegen Fuhrwerke statt durch Anwendung eines Rad¬
schuhs oder einer Mücke rauh zu sperren .

8 2 . Das Fahren , Reiten und Viehtreiben auf Fuß -, sowie auf Gehwegen ist
untersagt .

8 8 . Das Verunreinigen der Wege , freien Plätze , Schutzhäuschen , sowie der an
den Wegen ausgestellten Tische und Bänke ist verboten .

8 4 . Uebertretungen der 88 1 und 2 werden gemäß 8 366 Z . 10 R .-Str .- G .-B . an
Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen , Uebertretungen des 8 3 gemäß
8 129 P .-Str .-G .-B . mit gleicher Strafe geahndet .

L . Die Erhaltung des Nlingenkeichiveges und der übrigen Wege
des Sladtivaldes .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 20 . Januar 1883 .
8 1 . Alle Wagen , mit welchen aus den Steinbrüchcn oder aus dem Stadtwalde

Mauersteine abgeführt werden sollen , müssen mit geschlossenen Kasten versehen sein ,
welche nicht länger als 3,60 m sind und mit Einschluß der Leiterbänme die Höhe von
0,60 m nicht übersteigen .

Der Wagenkasten muß unten eine lichte Weite von 0,60 m und oben eine solche
von 0,90 m haben .

8 2 . Die Räder der Steinwagen müssen annähernd vorn 105 m , hinten 1,30 m
Höhe haben . Die Reife derselben dürfen nicht unter 9 em breit sein .

8 3 . Das Gewicht der Ladung eines Wagens darf 80 Centner nicht übersteigen , die
Abfuhr von 27 kbm seiner badischen Kubikrute ) Mauersteine darnach nicht in weniger
als 10 Wagenladungen erfolgen .

8 4 . Bei allen Steinfuhren sind zwei sog . Mücken anzuwenden und ist das Nauh -
sperren und das Anlegen eines Radschnhs untersagt .

Die Steinfuhren sind stets von zwei Männern zu begleiten , von welchen der eine
die Pferde zu beaufsichtigen , der andere die Mücken zu bedienen hat .

8 5 . Bei den Holzfuhrwerken und Fuhrwerken anderer Art ist das Nanhsperren
untersagt , dagegen die Anwendung eines Radschuhs gestattet .

8 6 . Vorstehende Bestimmungen treten mit dem Tage der Veröffentlichung dieser
ortspolizeilichen Vorschrift in Kraft .

8 7 . Uebertretungen . werden auf Grund des K 366 , Ziff . 10 R .- Str .-G .-B . an
Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

rv Das Sperren der Wagenräder .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 18 . November 1865 bezw . 2 . Januar 1891 .
Das Hcrabfahren mit Fuhrwerken ohne Sperre von dem Schloßberge , von dem

Klingenthor an auf dem Wege über die Eisenbahn bis zum Gymnasiumsgcbäude , von
der Ncckarbrücke , von der Bremeneckgasse bis zur Oberbadgasse , von dem Philosophen -
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weg und der Hirschgasse , ferner bei den Einfahrten in sämtliche nach dem Neckar
ziehenden Gassen , namentlich in die Leyergasse , Fischergasse , nach dem Heumarkt , in
die Marstallstraße , Schiffgasse , Brunnengasse n . s . w . ist bei Vermeiden einer Geld¬
strafe bis zu 60 Mark oder einer Haftstrafe bis zu 14 Tagen untersagt .

cr . Das Fahren mit Vrloripeden .
Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 21 . April 1888 .

8 1 . Jedes Vclociped muß mit einer helltönenden Glocke und einer schnell
und sicher wirkenden Bremsvorrichtung versehen sein .

Z 2 . Personen , welche sich auf der Fahrbahn befinden , sowie Fuhrwerke , wel¬
chen der Radfahrer vorzufahren beabsichtigt , sind bei Annäherung des Velocipeds
rechtzeitig durch ein deutliches Glockcnsignal aufmerksam zu machen .

8 3 . Nach eingctretencr Dunkelheit darf der Radfahrer nur mit angezündcter
Laterne fahren .

8 4 . Durch Ortschaften , sowie beim Begegnen mit Fuhrwerken , Reitern und
Heerden ist langsam zu fahren .

8 5 . Velocipede und Fuhrwerke , welche sich begegnen , haben einander soweit
rechts auszuwcichen , daß das sichere Vorbeifahren ermöglicht wird ; dasselbe gilt beim
Begegnen von Velocipcden mit Reitern und Hcerdcn .

8 6 . Nachfahrendc Velocipede haben an langsamer fahrenden Fuhrwerken (Rei¬
tern , Heerden ) links vorzufahren . Das zu überholende Fuhrwerk (Reiter , Heerde )
hat auf das gegebene Signal (Ziffer 2) soweit nach rechts auszuweicheu , daß der
Radfahrer links Vorfahren kann .

8 7 . Mehr als zwei Velocipede dürfen nicht nebeneinander fahren . Beim Be¬
gegnen mit Fuhrwerken , Reitern und Heerden haben die Radfahrer einzeln an jenen
vorbeizufahren .

8 8 . Gehwege dürfen mit Velocipcden nicht befahren werden .
8 9 . Jede Handhabung des Velocipedes , welche geeignet ist , Menschen oder

fremdes Eigentum zu gefährden oder den Verkehr zu stören , ist verboten .
8 10 . Der Bezirkspolizeibchördc bleibt Vorbehalten , die Straßen (Straßcn -

strecken ) zu bezeichnen , ans welchen , sei es wegen der Beschaffenheit des Verkehrs
oder wegen des Gefälles der Straße , mit Velocipcden nicht gefahren werden darf .

8 11 . Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit Geld bis zu 60 oder
Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

n . Der Betrieb der »Pferdebahn .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 27 . April 1885 .

8 1 . Die für den Betrieb der Pferdebahn zu benützenden Wagen dürfen keine
größere Breite als zwei Meter haben , alle Vorsprünge eingerechnet .

Sic müssen versehen sein :
a . mit einer kräftig und schnellwirkenden Bremsvorrichtung ;
b . mit einer Zugleine oder ähnlichen Vorrichtung , welche einen Signalverkehr

mit dem Kutscher von der Rückseite des Wagens aus ermöglicht , und
o. mit zwei Laternen (je eine an der Vorder - und Rückseite ), welche gleichzeitig

den inneren Wagenraum zur Nachtzeit ausreichend erhellen .
8 2 . Jeder Wagen muß mit einer Nummer versehen sein , welche sowohl inner¬

halb als auch außerhalb des Wagens leserlich anzubringen ist . An jedem Wagen muß
ferner die Zahl der Personen , welche er sowohl im Innern , als auch auf der Platt¬
form aufnehmen kann , angeschrieben sein , lieber diese Zahl hinaus dürfen keine Per¬
sonen zur Fahrt ausgenommen werden .

8 3 . Die zum Dienste bei der Pferdebahn verwendeten Pferde müssen kräftig ,
vollkommen diensttauglich und von schädlichen Fehlern frei , die Geschirre solide , von
gutem Ansehen und in gutem Stande sein .

8 4 . Das Dienstpersonal besteht für jeden Wagen aus einem Schaffner und einem
Kutscher . Die Bediensteten haben während der Dienststunden die von dem Unter¬
nehmer eingcführte Dienstkleidung , sowie vorn an der Kopfbedeckung eine Nummer
zu tragen .

'
Das Tabakrauchen während des Fahrens und während des Verkehrs
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mit dem Publikum ist ihnen nicht gestattet . Ihr Betragen muß ein höfliches und be¬
scheidenes sein .

Den auf den Bahnbetrieb bezüglichen Weisungen der Polizeibeamteu haben sic
Folge zu leisten .

Bedienstete , welche zu begründeten Beschwerden Veranlassung geben , sind aus
dem Dienste zu entlassen .

8 5 . Der Betrieb richtet sich nach dem Fahrplane ; die Fahrpreise werden durch
den Tarif festgesetzt . Fahrplan und Tarif unterliegen der Zustimmung des Stadt¬
rats und der Genehmigung der Polizeibehörde .

Z 6 . Auf denjenigen Bahnstrecken in der Hauptstraße , auf welchen zwei Geleise
liegen , ist bis 12 Uhr mittags nur das nördliche , nach 12 Uhr mittags nur das südliche
Geleise von der Pferdebahn zu befahren . Abweichungen hiervon können von der Po¬
lizeibehörde und in dringenden Fällen von dem Kondukteur des betreffenden Wagens
angeordnet werden .

Unbespannte Pferdebahnwagen dürfen auf dem Bahnkörper nicht stehen bleiben .
87 . Die Signale erfolgen durch die Zugglockc und Pfeife .
Die Signale

'
zwischen Kondukteur und Kutscher erfolgen mit der Wagenglocke ,

während die Ausweiche - und Warnungssignale mit der Signalpfeife gegeben werden .
8 8 . Für jeden Schaden , der durch den Betrieb der Pferdebahn angerichtet wird ,

haftet der Unternehmer .
8 9 . Der Schaffner hat dafür zu sorgen , daß sein Wagen die planmäßigen Ab -

fnhrls - und Ankunftszeiten einhält , die Ausweichestellen rechtzeitig berührt , während
der Dunkelheit vollständig erleuchtet ist und sich stets in reinlichem Zustande befindet .

8 10 . Das Wciterfahren ist erst gestattet , wenn der Entsteigende Platz genom¬
men , bezw . der Aussteigendc den Erdboden erreicht hat .

Der Schaffner hat auf die Ausführung der 88 16 bis 19 zu halten , zu diesem
Zwecke auch nötigenfalls die dorr bezeichnet « : unzulässigen Fahrgäste , insbesondere
auch solche , welche die Mitfahrenden durch Rohheiten oder Unanständigkeiten be¬
lästigen , aus dem Wagen zu entfernen , und wenn erforderlich , die Mitwirkung der
Polizei in Anspruch zu nehmen .

Wenn in dem Wagen sich soviele Personen befinden , als derselbe vorschrifts¬
mäßig aufnehmcn darf , so hat der Schaffner an demselben eine für das Publikum
erkennbare Tafel mit der Aufschrift „ Besetzt " anznbringen .

8 11 . Sofort nach dem Eintreffen des Wagens an den Endpunkten der Linie
hat der Schaffner denselben genau zu untersuchen und etwa zurückgebliebene Gegen¬
stände den betreffenden Fahrgästen — wenn solche noch anwesend — sofort zu bestän¬
digen , andernfalls auf dem Bureau des Unternehmers behufs Ablieferung an die
Polizeibehörde abzngeben .

8 12 . Alle den Bahnbetrieb berührenden außerordentlichen Vorfälle hat der
Schaffner sofort dem Betriebsbcamten zur Kenntnis zu bringen .

8 13 . Der Kutscher darf während der Fahrt den ihm angewiesenen Platz nicht
verlassen .

8 14 . In schnellerer Gangart , als im Trabe zu fahren , ist untersagt .
An den Straßenkreuzungen , sowie in den Ausweichungen muß im Schritt ge¬

fahren werden .
Treffen zwei sich entgegenkommende Wagen nicht gleichzeitig auf einer Aus¬

weichestelle ein , so hat der früher ankommende den andern zu erwarten und das
Nebengeleise für das Vorbeifahrcn des später ankommenden frei zu lassen .

8 15 . Ter Kutscher hat bei der Abfahrt des Wagens von den Endpunkten der
Bahn und von den Haltestellen , ferner beim Passieren der Straßenkreuzungen und
sobald Hindernisse auf der Bahn bemerkt werden , ein Signal zu geben und erforder¬
lichen Falles seinen Wagen zum Halten zu bringen , bis das Hindernis beseitigt ist .

8 16 . Das Besteigen und das Verlassen des Wagens ist nur von der Hinteren
Plattform desselben aus gestattet . Die Fahrgäste haben das Fahrgeld beim Ent¬
steigen zu bezahlen .

Lärmen und Singen ist ihnen untersagt . Das Tabakraucher : ist nur aus den
Anßenplätzen gestattet .

8 17 . Sichtlich kranke , sowie trunkene Personen oder solche , welche durch unrein¬
liches Aeußere die Mitfahrenden belästigen , dürfen nicht ausgenommen werden und
sind eventuell sofort wieder zu entfernen , ohne daß dieselben , im Falle eigenen Ver¬
schuldens , das etwa bereits bezahlte Fahrgeld zurückverlangen können .
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§ 18. Hunde und andere Tiere dürfen in den Wagen nicht mitgenommen wer¬den , ebensowenig Gepäck , welches durch seinen Umfang , üblen Geruch oder schmutzige
Beschaffenheit den Mitfahrenden lästig werden kann .

Geladene Gewehre sind vorn Transport gänzlich ausgeschlossen.
8 19 . Mit dem Ertönen der Bahnsignafe hat das Publikum sich überall von der

Bahn zu entfernen . Kein Fuhrwerk darf die Geleise der Bahn — sobald und soweitder Fahrdamm der Straße frei ist — befahren .
Alle Fuhrwerke haben den ihnen entgegenkommenden oder nachfolgenden Pferde -

bahnwagcu vollständig und soweit auszuweichen , daß der Pfcrdebahnwagen ohne
Aufenthalt passieren kann .

Beim Begegnen von Truppen und Pferdebahnwagen gelten jedoch folgende be¬
sondere Vorschriften :

1 ) Im Falle eine geschlossene , im Tritt marschierende Truppeuabteilung die
Pferdebahn kreuzt, dürfen die Wagen nur am Ende der Abteilung durchfahren .

'
2 ) Bei Kreuzung mit einer Truppenabteilung , welche sich nicht in streng geschlos¬sener Ordnung und im Tritt bewegt , ist das Durchfahren der Bahnwagen schon amEnde der einzelnen Kompagnien gestattet .
3) Wenn Pferdebahnwagcn

'
einer marschierenden Truppenabtcilung begegnenoder diese cinholen , müssen jene so lange halten bezw. hinter der Abteilung hcrfahrcn ,bis es dieser möglich geworden , das Bahngcleise frei zu machen.

Fcucrwchrabtcilungen , welche zu einer Brandstätte eilen , muß die Pferdebahn
vollständig , nötigenfalls durch Entstellen der Fahrt Platz machen . — Rückt die Feuer¬
wehr zu einer Uebung aus , so gelten die Vorschriften dieses § Abs. 3.Das Nachnhmcn der Signale und andere Handlungen , durch welche eine Stö¬
rung des Betriebes veranlaßt werden kann , sind verboten .

8 20. Der Unternehmer ist verpflichtet , den von ihm zu unterhaltenden Bahn¬körper und die Halteplätze zu reinigen und von Schnee und Eis zu befreien . In den
ungcpflästertcn Straffen ist besondere Sorgfalt auf die Reinhaltung der Pflastcriiber -
gängc zu verwenden . Soweit sie innerhalb der Geleise liegen , sind

'
dicselben bei Ein¬

treten von Frost oder Schnecfall nach der Reinigung mit Sand zu bestreuen .Der bei der Reinigung der Schienen des Bahnkörpers und der Halteplätze sich
ergebende Schmutz ist sofort abzuführen . Dessen Zusammcnhäufung hat bei gekuppel¬ter Doppclbahn innerhalb beider Geleise, bei einfacher Bahn zur Seite derselben zu
geschehen .

Die Abfuhr des von dem Bahnkörper entfernten Schnees hat nur bei stärkeren
Schnecfällcn und nur auf besonderes Verlangen der Polizeibehörde zu geschehen.Das Streuen von Salz ist nur mir besonderer Bewilligung der Polizeibehörde
zulässig .

Falls durch die Eisbildung auf der Straße sich dieselbe gegenüber der Schienen -
planie erhöht , so hat der Unternehmer diese Erhöhung gegen die Bahn abzuflachenund den Abraum abzufahrcu , damit für das übrige Fuhrwerk keine Störung im Ver¬
kehr auf der Straffe beim Ucbcrschreiten der Bahn entsteht .

Werden bei stärkerem Schneefall durch die Räumung der Bahn und Abfuhr des
Schnees aus derselben für die Fuhrwerke Verkehrsstörungen erzeugt , so ist , jedoch nur
sofern der Stadtrat oder die Polizeibehörde dies verlangt , der Bahnbetrieb vorüber¬
gehend cinzustcllcn .

tz 21 . Durch das Auf - und Abladen von Gütern , durch die Reinigung von La¬
trinen , sowie durch das Nicderlcgen von Baumaterialcn , Kohlen , Koaks ünd sonstigen
Gegenständen darf der Betrieb der Pferdebahn nicht behindert werden .

Liegt die Bahn nicht in der Mitte , sondern auf einer Seite der Straße , so darfdas Auf - und Abladen von Gütern , das Niederlcgen von Baumaterialien ec. nur aufder entgegengesetzten Straßenseite vorgenommeu werden . Im besonderen dürfen
Fuhrwerk und Vieh in der Nähe der Geleise der Pferdebahn nicht aufsichtslos gelassenwerden oder stehen bleiben .

8 22 . Der Fahrplan , der Tarif und ein Exemplar dieser Vorschrift sind in jedem
Wagen nnzuschlagcn .

8 23. Beschwerden entscheidet das Bezirksamt .
Uebertretungen dieser Vorschrift werden gemäß 8 134 a des P .-Str .-G .-B . und

8 366 Ziffer 10 des R .-Str .-G .-B . mit Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu14 Tagen bestraft .
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Der Betrieb der Bergbahn .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 5 . April 1890 .

§ 1 . Die Leitung des Betriebes der Drahtseilbahn , sowie die Aufsicht über die
Unterhaltung der Bahn und deren Betriebsmittel ist einem Vorstande zu übertragen ,
welcher für die Geschäftsführung , insoweit dieselbe der staatlichen Beaufsichtigung
unterliegt , der Aufsichtsbehörde verantwortlich ist .

H 2 . Die Bahn mit ihren sämtlichen Nebenanlagen und Betriebsmitteln ist fort¬
während in vollkommen betriebssicherem Zustande zu erhalten , dergestalt , daß dieselbe
ohne Gefahr mit der gestatteten Geschwindigkeit (H 5t befahren werden kann .

Jeder Wagen muß außer einer von Hand zu bedienenden Bremsvorrichtung mit
einer bei einem Seilbruche sicher wirkenden selbstthätigen Bremse versehen sein .

ferner sind die Fenster der Wagen aus der inneren Bahnscite so zu versichern ,
daß ein Hinansbcugcn seitens der Fahrgäste oder ein Hinausstrecken von Körperteilen
ausgeschlossen ist .

Die drei Stationen sind durch elektrische Läutewerke zu verbinden .
8 3 . Die Geleise sind außerhalb der Bahnstationen 0,3 m über die Wagenbrcite

hinaus von allen Anhäufungen von Erde , Kies und sonstigen Fahrhinderuisscn frei
zu halten .

Die Bahnstrecke und sämtliche Betriebsmittel sind während der Betriebsdauer täg¬
lich mindestens zweimal , darunter einmal vor Beginn der Fahrten durch Begehen der
Bahn , sodann durch den Revisionszuq zu revidieren ; dabei ist insbesondere auch auf
den Zustand der Zahnstange und der Bremsen zu achten .

Allen wegen der Unterhaltung der Bahn und der Betriebsmittel (HZ 2 und 3) , so¬
wie wegen der Bahnpolizei in der Folge etwa ergehenden weiteren Anordnungen der
Aufsichtsbehörde hat die Betriebsuuternchmerin Folge zu leisten .

Zu den von der Aufsichtsbehörde für notwendig erachteten , auf Kosten der Be¬
triebsunternehmerin vorzuuehmenden technischen Revision hat die letztere das etwa er¬
forderliche Hilfspersonal zu stellen .

Z 4 . Jeden : Zuge ist das znr Führung und Bedienung erforderliche Personal
beizugcben . Dasselbe muß zur Besorgung der ihm übertragenen Verrichtungen be¬
fähigt und zuverlässig sein ; die Nachweise hierüber sind dem Bezirksamte einzureichen
und darf die Einstellung zur selbständigen Verwendung erst erfolgen , wenn die amt¬
liche Zulässigkeitsbcschcmiguug erteilt und ausgehändigt ist .

Die Betriebs -Ordnung sowie die Dienstweisungen für die Bediensteten bedürfen
der polizeilichen Bestätigung .

Bedienstete , welche fich Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Betriebs¬
ordnung oder ihrer Dienstweisung bezw . sonstige Nachlässigkeiten im Dienste zu Schul¬
den kommen lassen , sind — unbeschadet ihrer Bestrafung auf Grund dieser Vorschrift
— auf Verlangen der Aufsichtsbehörde zu entlassen ; das letztere gilt auch von solchen
Bediensteten , welche sich zur weiteren Besorgung des Dienstes in der Folge als unbe¬
fähigt erweisen .

8 5 . Die Fahrgeschwindigkeit darf 14/2 m in der Sekunde nicht übersteigen .
Bei Fahrten während der Dunkelheit muß das Bahrraeleise vermittelst einer an

den Wagen nach vorn anzubringcnden Laterne derart erhellt werden , daß das Geleise
auf mindestens doppelte Bremslänge übersehen werden kann . Außerdem sind die
Wagen im Innern , sowie die Warteräume und Stationszugänge zu beleuchten .

Z 6 . Die Züge dürfen nur aus einem auf - und einem absteigenden Wagen be¬
stehen . Die höchste Zahl der in einem aufsteigenden Wagen zuzulasseuden Personen
beträgt 50 , nämlich 40 in : Innern und 10 auf der oberen Plattform . Für den ab -
ivürtsgehenden Wagen wird als Höchstmaß der Wasserfüllung festgesetzt :

bei 10 Fahrgästen auf 8kbm ,
„ 20 „ „ 7 ,.
„ 30 „ „ 6 „
„ 40 „ „ 5 „
„ 50 „ „ 4 „

Bei Beförderung von Gepäck ist die festgesetzte Personenzahl oder Wasserfüllung
dem Gewicht des Gepäcks entsprechend zu vermindern .

H 7 . Das Betreten des Bahnkörpers ist nur den Bahnbcdiensteten und dem Auf¬
sichtspersonal gestattet .
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Das Einsteigcn in einen bereits in Gang gesetzten Zug , der Versuch , sowie die
Hilfeleistung dazu ist verboten , desgleichen das Aussteigen , so lange der Zug sich noch
in Bewegung befindet .

Ebenso ist es untersagt , auf der Plattform des Wagens sich über dieselbe hinaus¬
zubeugen oder einzelne Körperteile hinauszustrecken .

8 8 . Vorbehaltlich der weitergehenden Strafvorschriftcn der M 305 , 315 und 316
des R .-St .-G .-B . ist es untersagt , die Drahtseilbahn und die zugehörigen Anlagen und
Betriebsmittel zu beschädigen . Desgleichen ist jede Handlung strafbar , welche — wie
die Anbringung von Fahrhindernissen , unbefugter Gebrauch der Bremsvorrichtung ,
Nachahmung der Signale u . dgl . — den Bahnbetrieb gefährden oder stören könnte .

8 9 . Alles Lärmen und Singen in den Wagen ist untersagt und das Tabakrauchcn
nur aus den Außenplätzen und in den als Rauchcoupo bczeichücten Wagenabteilungen
gestattet .

8 10 . Personen , welche wegen einer sichtlichen Krankheit oder aus anderen Grün¬
den den Mitfahrenden augenscheinlich lästig werden , sind von der Fahrt auszn -
schließen . Etwa schon bezahltes Fahrgeld ist denselben zurückzugeben . Personen , welche
betrunken sind oder sich unanständig benehmen , sind vor der Abfahrt auszusetzen und
haben keinen Anspruch auf Rückgabe des Fahrgeldes .

8 11 . Hunde dürfen bei den regelmäßigen Fahrten nur im Gepäckraum und nur
in Begleitung von erwachsenen Personen mitgenommen werden . Gepäck - und Güter¬
beförderung ist in dem Gepäckraum zulässig , jedoch dürfen innerhalb des für den
Wagenführer bestimmten Raumes keinerlei Gegenstände gelagert werden . Kleineres
Handgepäck kann in die Wagenabteilungen mitgenommen werden , sofern hierdurch die
Mitfahrenden nicht belästigt werden .

8 12 . Ein Abdruck der §8 7— 11 und 13 dieser Drahtseilbahnordnung ist in
den Einsteighallen und im Innern eines jeden Wagens an geeigneter Stelle anzicheften .

8 13 . Uebertretungen dieser Vorschriften werden gemäß § 366 Ziff . 10 des Rcichs -
strafgesetzbuches mit Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

ic . Vahnpolixeiliche Vorschriften für den Betrieb von Tolial -
und Nebenbahnen .

Verordnung vom 28 . März 1894 .

8 1 . Das Hinübcrschaffen von Pflügen , Eggen und anderen Geräten , sowie von
Baumstämmen und anderen schweren Gegenständen über die Bahn darf , sofern solche
nicht getragen werden , nur auf Wagen oder untergelegten Schleifen erfolgen .

§ 2 . Bei Bahnen bezw . Bahnstrecken , deren Gleis in die Straßenfahrbahn ein¬
gebettet oder auf einem unmittelbar neben der Straßenfahrbahn hinzichcnden Ban¬
kett angebracht ist , müssen bei Annäherung des Zuges Fußgänger , Fuhrwerke , Reiter
und Viehtransporte sich rechtzeitig von den Gleisen entfernen und dem Zug vollständig
answeichcn . Zug - oder Reittiere sind fest im Zügel oder Leitseil zu halten . Ferner
dürfen , soweit nicht für einzelne Straßen oder Straßenstrccken Ausnahmen von der
Ortspolizeibehörde allgemein gestattet sind , zwei oder mehrere Fuhrwerke beim Zu¬
sammentreffen mit einem Bahnzuge nicht lieben einander fahren . Sich begegnende
Fuhrwerke haben so lange zu halten , bis der Zug vorüber ist .

8 3 . Das Lagern von Gegenständen ans dem Fahrgeleise oder näher als ein und
einen halben Meter von der nächsten Schiene , sowie das Stehenlassen von Fuhrwerken
oder Vieh ohne Aufsicht aus oder in der Nähe des Gleises ist verboten . Die Personen ,
welchen die Aufsicht über die Fuhrwerke und Tiere obliegt , sind dafür verantwortlich ,
daß die Bahn beim Herannahen eines Zuges rechtzeitig freigegeben und von den
Tieren nicht betreten wird .

8 4 . Aufsichtslos stehendes Fuhrwerk , Vieh oder andere Gegenstände , welche das
Gleis versperren , ist das Bahnpersonal daraus zu entfernen befugt .

T>. Die Lokalbahn Heidelberg -Weinhpim.
Ortspolizciliche Vorschrift vom 23 . Oktober 1890 .

Zur Verhütung von Unfällen wird für die Kreuzung der Lokalbahn Heidelberg -
Weinheim mit der Industriebahn des „Portland -Cementwerks Heidelberg " auf Grund
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von Z 366 Ziffer 10 R .-Str .- G .-B . und 8 108 Ziffer 5 P .-Str .-G . -B . hiermit orts -
polizcilich vorgeschrieben :

8 1 . An der Stelle der Kreuzung ist das Jndustriegeleise beiderseits durch Bar¬
rieren abzuschlicßcn.

Außerhalb der Barrieren sind in angemessener Entfernung Signalschciben und
Signallaternen , wie solche für den Bahnbetrieb vorgeschricbcn sind , aufzustcllen und
durch automatische Signallcitungeu mit den Barrieren in Verbindung zu setzen .

8 2 . Nach Einbruch der Dunkelheit bezw. bis vor Tagesanbruch müssen die Sig¬
nallaternen brennen , so lang noch ein Zug , sei cs der Lokalbahn , sei cs der Industrie¬
bahn über die Bahnkreuzung verkehrt.

8 3 . Die Gelcisekreuzungen , sowie die Signalleitungen mit Signalscheiben und
Signallaternen sind von der Lokalbahn , die Barrieren dagegen von dem Cementwerk
herzustellen .

Die Unterhaltung der Geleisekreuzungen und der Signalleitungen mit Signal¬
scheiben liegt der Lokalbahn , die Unterhaltung der Barrieren und der Signallaternen
dagegen einschließlich Bedienung und Beleuchtung der letzteren dem Cementwerk ob .

§ 4 . Während der Zeit , innerhalb welcher das Cementwerk Züge auf dem Jn¬
dustriegeleise laufen läßt , hat dasselbe für die Bewachung der Bahnkreuzung und für
die Bedienung der Barrieren und der Signallaternen einen verpflichteten Bahnwart
zu stellen.

8 5. Der Lokalbahnverkehr hat den Vorrang vor dem Betrieb der Industriebahn .
Letzterer ist daher nach dem Fahrplan der Lokalbahn einzürichten . Das Lokalbahn -
gelcisc darf von Zügen des Ccmentwerks erst dann gekreuzt werden , wenn die Bar¬
rieren geschlossen sind, und es darf der Bahnwart letztere erst schließen, wenn er sich
überzeugt hat , daß kein Lokalbahnzug in Annäherung begriffen ist. Nach erfolgtem
Ucbcrleiten der Züge (Einzelfahrzcuge ) der Industriebahn sind die Barrieren sofort
wieder zu öffnen.

8 6 . Uebertretungen dieser Vorschrift werden , soweit nicht auf Grund anderer
Strafbestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist , auf Grund von 8 366 Ziffer 10
R .-St .-G .-B . bezw. 8 108 P .-St .-G .-B . bestraft .

Ll . Die Eiscnbahnüberfahrken über öffentliche Wege .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 5. Oktober 1893.

8 1 . Das Bahngcleise darf mit Lokomotiven nur derart befahren werden , daß
ein eigentliches Rangieren auf der Bergheimerstraße nicht stattfindet .

8 2 . Das Verbringen der Güterwagen nach der Schwedischen Brauerei oder
das Äbholcn von dort wird entweder durch eine vom Bahnhof der Nebenbahn beson¬
ders entsendete Lokomotive oder aber in der Art erfolgen , daß die betreffenden Wagen
von einem Zuge der Lokalbahn abgehängt , bezw. an einen solchen angehängt werden .

8 3 . Die Güterwagen müssen zu diesem Zweck (8 2) auf dem Anschlußgeleise der
Schwedischen Brauerei durch Menschcnkräfte bewegt werden und sind deshalb jeweils
am Schluffe des Zuges anzubringcn und abzuhängen .

Die abgehängten Wagen sind sofort von der Straße zu entfernen und die anzu¬
hängenden dürfen nicht früher , als unbedingt nötig , auf die Straße verbracht werden .

8 4 . Jnr Hofe der Brauerei ist eine Ausweichspur anzulegcn .
8 5 . Beim Passieren des Straßen -Uebcrgangs mit einem Extrazug hat ein Ar¬

beiter mit einer roten Fahne bezw . Laterne der Lokomotive voranzugehcn .
8 6 . Extrazüge vom Bahnhof der Nebenbahn nach der Brauerei Schrocdl sind

nur während derjenigen Tagesstunden zulässig , welche je nach dem Wechsel der Jahres¬
zeit und des Fahrplans der Nebenbahn , sowie nach den Bedürfnissen des Verkehrs
vom Bczirksamte nach Anhörung des Stadtrats , der Straßenbauverwaltung und des
beteiligten Unternehmers festgesetzt werden .

8 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden auf Grund des 8 366 '"
R .-Str .-G .-B . mit Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .
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n . Die Ordnung uns den Anlagen , im Sladl - und Nrplnnsgarten ,
sowie aus dem Msmarckplahe .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 19. Juni 1888.
8 1. DieBankreihe in den städtischenAnlagen der Leopoldstraße unmittelbar längs

des Promenadewegs , sämtliche Bänke in den Gartenanlagen um die St . Peterskirche ,in dem Stadt - und Neptunsgarten , sowie in den Gartenanlagen des Bismarckplatzes
sind nur für Erwachsene und Kinder in Begleitung ihrer Angehörigen bestimmt .

8 2 . Dienstboten in Begleitung von Kindern dürfen nur die in den Anlagen
hinter dem obengenannten Promenadeweg stehenden, sowie die auf dem Wredeplatz
aufgestellten Sitzbänke benützen.

8 3 . Kinder unter 12 Jahren , welche sich nicht in Begleitung ihrer Angehörigen
befinden, sowie Dienstboten mit Kindern ist der Eintritt in den Stadt - und Neptuns¬
garten untersagt .

8 4 . Kinderwagen dürfen nur auf dem hinter der südlichen Baumreihe der An¬
lage hinziehendcn Wege und niemals nebeneinander gefahren werden.

8 5 . Hunde dürfen in den Stadt - und Neptunsgarten , sowie in den Garten¬
anlagen des Bismarckplatzes und um die Peterskirche weder mitgebracht werden noch
überhaupt dort frei herumlaufen .

8 6 . Verboten ist ferner :
1 ) Das Fahren und Reiten auf den Gehwegen .
2) Das Betreten der Rasenplätze und Pflanzengruppen , das Uebersteigen und

Durchbrechen der Einfriedigungen , das Laufenlassen von Hunden in die Einfriedi¬
gungen , das Abpflücken, Losreißen , Abschneiden oder Abschlagen, sowie das Ent¬
wenden von Blumen , Pflanzen und Zweigen .

3) Das Verunreinigen von Gebäuden , Gartenanlagen , Wegen und Bänken .
4) Das Befahren des Stadtgartens mit Kinderwagen .
8 7 . Uebertretungen werden gemäß 8 36W" R .- St .-G .-B . und 88 l29 , 144, 145

P .-St .-G .-B . bestraft .
o . SchlotzgÄrken -OrÄnung.

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 29 . Nov . 1880 in der Fassung vom 10. Nov . 1892,mit Aenderung durch ortspolizeiliche Vorschrift vom 30 . Oktober 1893 .
8 1 . Verboten ist im ganzen Schloßgartengebiet :
1 . Das Hausieren mit Waren jeder Art , insbesondere das Feildieten von Blumen ,Backwaren , Obst und dergleichen ;
2 . Das Tragen schwerer Lasten, als Holz - und Grasbündel ;
3 . Das Werfen mit Steinen ;
4 . Das Fahren , auch dasjenige mit Schubkarren und Velocipeden und das Reiten

(auch auf Eseln ) ;
Velocipede dürfen durch den Schloßgartcn nur geschoben werden ;
Kutscher und Eseltreiber haben ihre Fahr - bezw. Reitgäste auf den Halteplätzen

bei der Schloßstation der Bergbahn abznsetzen und ebenda ihre Fuhrwerke und Tiere
aufzustcllen .

Das Hinausfahren bezw. -Reiten über das östliche Ende des Halteplatzes ist ver¬
boten .

5 . Mit Kinderwagen darf während der Abhaltung von Konzerten in der Schloß¬
wirtschaft , sowie an Sonn - und Feiertagen zur großen Terrasse nur auf dem Wege
gefahren werden, welcher hinter den Wirtschaftsgebäuden an dem Weiher vorbei zum
Scheffeldcnkmal führt .

8 2 . Verboten ist ferner :
1 ) Das Betreten der Rasenplätze und Pflanzengruppen , das Uebersteigen und

Durchbrechen der Einfriedigungen , das Abpflücken, Losreißen , Abschneidcn oder Ab¬
schlagen, sowie das Entwenden von Gartcnfrüchten , Blumen , Pflanzen und Zweigen .

2) Das Verunreinigen von Gebäuden , Gartcnanlagen , Wegen , Brunnen , Tischen
und Bänken .

3) Das Erklettern der Ruinen .
8 3. Auf dem Burgweg darf nicht gefahren werden , dagegen ist das Reiten auf

Eseln oder Pferden bis dahin , wo der Weg nach der Karlsschanze und nach dem Friesen¬
berg sich teilt , gestattet .
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Die vergehenden Tiere sind in langsamem Schritt zu führen .
Die von den Tieren herrührenden Verunreinigungen des Weges müssen sogleich

beseitigt werden .
8 4 . Hunde sind im ganzen Schloßbczirk an kurzer Leine zu führen .
8 5 . Bezüglich der Polizeistunde in der Schloßreffauration , sowie bezüglich des

Mitnehmens von Hunden in diese Wirtschaft gelten die allgemeinen polizeilichen Vor¬
schriften.

8 6. Wer den Bestimmungen der 88 1, 3 und 4 zuwiderhandclt , hat nach Maß¬
gabe des 8 366 Ziffer 10 des R . - Str .-G .-B . Geldstrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis
zu 14 Tagen zu gewärtigen .

Zuwiderhandlungen gegen den 8 2 Ziffer 1 ziehen gemäß 8 144 und l45 Ziffer 3
des P .- St .- G .- B . Geldstrafen bis zu 50 Mark oder Haft bis zu 8 Tagen , bezw. Geld¬
strafen bis zu 20 Mark nach sich .

Zuwiderhandlungen gegen 8 2 Ziffer 2 werden nach 8 129 des P .-Str .- G .-B . mit
Geldstrafen bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen , und Zuwiderhandlungen
gegen 8 2 Ziffer 3 nach 8 100 des P .-Str .-G .-B . mit Geldstrafen bis zu 10 Mark ge¬
ahndet .

? . Der GÄrnison-Uelmngsplal ; am Neckar.
Ortspolizcilichc Vorschrift vom 26 . April 1883 .

Das Fahren und Reiten über den Garnison -Uebungsplatz am Neckar ist unter¬
sagt . Während der Dauer der militärischen Hebungen ist auch Fußgängern das Be¬
treten des Platzes verboten .

Zuwiderhandlungen werden auf Grund des 8 366 Ziffer 10 R .-Str .-G .-B . mit
Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

<Z , Dir Einzäunung der Grundstücke nril Skacheldraht.
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 6 . Juli 1887 .

8 1 . Einfriedigungen von Grundstücken gegen öffentliche Wege und Plätze , ins¬
besondere solche aus Stachcldraht dürfen nicht auf eine Weise hergestellt werden , daß
die Sicherheit oder Bequemlichkeit des Verkehrs gefährdet ist.

8 2. Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu
14 Tagen bestraft .

R» Verunreinigung von , dem öffentlichen Anblick zugänglichen
Räumen von -Privakgebäuden .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 11 . März 1869 .
Es ist verboten , dem öffentlichen Anblick zugängliche Gärten , Höfe und andere

Räume von Prioatgebänden durch Hineinwcrfcn von Unrat , Abgängen , Scherben ,
toten Tieren und dcrgl . zu verunreinigen .

8 . Das Plakatwesen .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 10 . März 1887 .

8 1 . Straßenplakate aller Art — sofern dieselben ihrem Inhalte nach überhaupt
gesetzlich zulässig sind — dürfen nur an den zu diesem Zwecke bestimmten , von der
Stadtgemetnde erstellten Anschlagsäulen oder Anschlagtafeln angcklebt , angeschlagen
oder sonst befestigt werden .

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die Bekanntmachungen öffentlicher Be¬
hörden und nicht auf diejenigen Plakate , welche von Grundstücksbesitzern oder Mie¬
tern ausschließlich in ihrem Privatintcresse an ihren eigenen Häusern , Grundstücken
oder Mietsräumen ausgchängt oder angeschlagen werden .

Den Verlegern der hier erscheinenden öffentlichen Blätter ist die untere Hälfte der
errichteten Anschlagsäulen zum ausschließlichen Ankleben re . ihrer Zeitungen durch
eigenes Personal überlassen .

Den Verlegern der Heidelberger Zeitung und des Heidelberger Anzeigers ist
ferner gestattet , das jeweils von ihnen verlegte Blatt an die zur Zeit schon von den¬
selben erstellten Anschlagstafeln noch weiter anzukleben.
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Diese beiden Arten von Anschlagstafeln dürfen indessen , wenn aus irgend wel¬
chem Grunde von der staatlichen Behörde deren Entfernung angeordnet oder wenn sie
sonst abgängig werden sollten , durch neue Tafeln nicht mehr ersetzt werden .

8 2 . Die Befestigung der Plakate an den im vorstehenden Paragraphen genann¬ten , von der Stadtgcmeinde erstellten Vorrichtungen , sowie die Wiederahnahme von
denselben darf nur von solchen Personen bewirkt werden , welche vom Stadtrate dazu
berechtigt sind und seitens der Polizeibehörde die nach 8 43 der Reichs -Gcw .-Ordnung
erforderliche Erlaubnis erhalten haben . Dieselben haben neben dem nach § 43 a . a . O .
vorgeschriebenen Leaitimationsschein auch den vom Stadtrat über die erteilte Berech¬
tigung erhaltenen Nachweis stets bei sich zu führen .

8 3 . Die Benützung der in Rede stehenden Vorrichtungen seitens der Staats¬
und Gemeindebehörden , wozu insbesondere auch das Ankleben der Zettel des hiesigen
Stadtthcaters gehört , erfolgt kostenfrei . Im übrigen darf für die Inanspruchnahme
derselben nur die von der Stadtgemeinde durch Beschluß vom 26 . Januar 1887 fest¬
gesetzte Gebühr gefordert werden .

4 . Zum Anschlägen ec . an den öffentlichen Anschlagtafeln dürfen — abgesehenvon etwaigen durch die Ortspolizeibehörde gestatteten Abweichungen — nur solche
Anzeigen benützt werden , welche eine der nachstehend angegebenen Grüßen haben :

1 ) 1 . Größe Bogenformat 87cm hoch, Wem breit ,2) 2 . Größe ' /s - Vogenformat , 44om hoch, 62 em breit ,3 ) 3 . Größe H4- Bogenformat , 3l om hoch , 44 om breit ,4 ) 4 . Größe ' /«-Bogenformat , 22 om hoch , 31 om breit ,5) 5 . Größe >/i °- Bogenformat , 16em hoch, 22 om breit .
Plakate von größerem Umfange dürfen nur nach vorheriger Genehmigung des

Grosch . Bezirksamts zum Anschlag gelangen
tz 5 . Wer diesen Bestimmungen zuwiderhandelt oder die oben genannten Vorrich¬

tungen bezw . die Anschläge an denselben beschädigt , beschmutzt , oder sonst Unfug an
ihnen verübt , wird , sofern nicht die Anwendung anderweitcr Strafgesetze Platz greift ,auf Grund des 8 366 Ziffer 10 R . - St .-G .- B . mit Geld bis zu sechszig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen bestraft .

V . Feldpolizei .
L . Die Herbstordmmg.

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 1 . November 1875 .
8 1 . Das Bürgermeisteramt wird den Tag , von welchem an die Rebberge ge¬

schloffen sind , nach Anhörung des Gemeinderats festsetzen und mindestens 48 Stunden
vorher durch die Schelle oder durch Anzeige in öffentlichen Blättern öffentlich be¬
kannt geben .

8 2 . Mit der Schließung der Rebberge beginnt die Nebhut , welche durch den
Feldhüter und auf Kosten der Gemeinde vom Gemeinderat auzustellende und bezirks¬
amtlich zu verpflichtende Rebhüter so lange besorgt wird , bis die letzten Trauben
geherbstet sind .

8 3 . Nach der Schließung der Rebberge ist das Begehen und Befahren aller
die Reben durchziehenden Fuß - und Fahrwege zu jeder Tag - und Nachtzeit bei
Strafe verboten .

Die verbotenen Wege werden durch aufgesteckte Strohwische kenntlich gemacht .
8 4 . Das Bürgermeisteramt wird im Benehmen mit dem Gemeindcrat die

Tage und Tageszeit bestimmen und durch die Schelle bekannt geben , an welchen ,
während der Dauer der Schließung der Reben , das Begehen der Reben und das
Arbeiten in denselben gestattet ist . An allen übrigen Tagen ist hiezu schriftliche Er¬
laubnis des Bürgermeisters oder seines gesetzlichen Stellvertreters notwendig .

8 5 . Der Anfang des Herbstes (Tag und Stunde ) wird durch den Bürger¬
meister im Benehmen mit den Bürgermeisterämtern der benachbarten Rebgemeinden
nach Anhörung des Gemeinderats und der größeren Rebbesitzer festgesetzt und
mindestens 48 Stunden vorher durch die Schelle bekannt gegeben .

Die Tage , an welchen in den einzelnen Teilen der Gemarkung das Herbsten
seinen Anfang nehmen darf , sind strenge einzuhalten .

22
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Die Erlaubnis zum ausnahmsweise früheren Herbsten kann aus besonderen
Gründen ( Fäulnis der Trauben u . s. w .) durch das Bürgermeisteramt gegeben werden .
Der darum Nachsnchendc muß aber vorher zur Stellung der nötigen nnd geeigneten

Aufsichtspersonen und zur Tragung der hieraus erwachsenden Kosten sich verpflichten .

Zu welcher Zeit während des Herbstes die Reben am Morgen betreten werden

dürfen und wann am Abend das Herbsten einzustellen ist , wird vom Bürgermeister

bestimmt .
8 6 . Während des Herbstes ist es verboten , auf die Kehr - und Ausweichplätze

Wagen oder andere den freien Verkehr hemmende Gegenstände aufzustellen .

8 7 . Sobald während des Herbstes anhaltendes Regenwetter eintritt , wird

das Bürgermeisteramt durch die Ortsglocke oder durch die Rebhüter ein Zeichen

geben lassen , auf welches hin jedermann sofort die Reben verlassen muß .
8 8 . Das Traubenstuppeln in den Rebbergen ist verboten .

§ 9 . Bei Beschädigungen von Neben oder Entwendungen von Trauben wird

strenge Bestrafung nach den gesetzlichen Strafbestimmungen erfolgen .
8 10 . Zuwiderhandlungen gegen die Herbstordnung werden nach 8 368 Ziff . 1

R .-St .-G .-B . und 8 145 Ziff . 2 P .- St .- G .- B . mit Geld bis zu 60 Mark oder mit

Haft bis zu 14 Tagen bestraft .

s . Die Vlattfallkrankheik , hier das Bespritzen der Reben .
Ortspolizcilichc Vorschrift vom 31 . Dezember 1891 .

8 1 . Die Besitzer von Rebgütern und Weinbergen hiesiger Gemarkung sind
verpflichtet , ihre Reben einmal vor oder gleich nach der Blüte und sodann mindestens

noch einmal 4 — 5 Wochen später mit einer Flüssigkeit zu bespritzen , welche geeignet

ist , die Neben gegen die Blattfallkrankheit zu schützen oder dieselbe zu vertreiben .
8 2 . Die Unterlassung des Spritzens oder das Nichteinhalten der im 8 1 vor¬

geschriebenen Zeit wird an Geld bis zu 20 Mark bestraft . Außerdem wird in solchen
Fällen die Bekämpfung der Blattfallkrankheit auf Kosten der Säumigen durch die

Ortspolizeibehörde bewirkt .

VI . Wasserpolizei, Fischerei.
L . Verhütung von Unglücksfällen bei den Neckarüberfahrten im

Bezirke Heidelberg mit Fähren und fliegenden Brücken .
Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 6 . Mai 1873 .

8 1 . Es dürfen auf den Fähren nur so viele Fuhrwerke hintereinander auf¬
gestellt werden , daß das Zugvieh des vorderen und die Hinteren Räder des Hinteren
Fuhrwerks nicht auf die sogenannte Landungsbrücke zu stehen kommen .

8 2 . Ist das Fuhrwerk auf die Brücke eingefahreu , so hat der Kutscher bezw .

Fuhrmann vom Fuhrwerk abzusteigen , seine Zugtiere so lange zu halten , bis die

Fähre jenseits angelandet ist.
8 3 . Ist am Fuhrwerk eine Sperrvorrichtung angebracht , so ist diese bei dem

vordersten und hintersten Fuhrwerk , so lange dieselben auf der Fähre stehen , an -

zuwendeu , andernfalls sind die Hinteren Räder des letzten und die vorderen Räder
des vordersten Fuhrwerks mit einem nicht rollenden Stücke Holz oder Stein zu
unterschlagen .

8 4 . Bei Nachtzeit müssen auf jeder Fähre an beiden Enden an eigens an den
Seiten derselben errichteten Stäben Laternen angebracht werden .

8 5 . Die Fährleute sind für die Beobachtung dieser Vorschrift verantwortlich ,
bei Uebertretung derselben werden die Fährleute an Geld bis zu 50 Mark oder mit

Haft bis zu 8 Tagen bestraft .

R . Fährordnung für die Neberfatzrk über den Neckar zwischen
Schlierbach und Ziegelhsusen .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 6 . März 1885 .

8 1 . Die obengenannte Fähre ist zum Verkehr von Personen , Fuhrwerken aller
Art , sowie zur Ueberfahrt von Viehheerden bestimmt .
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8 2 . Es dürfen auf den Fähren nur sovielc Fuhrwerke hintereinander aufgestelltwerden , daß das Zugvieh des vorderen und die Räder des Hinteren Fuhrwerks nicht
auf die sogenannte Landungsbrücke zu stehen kommen .

Die Fahrzeuge dürfen nicht über ihre Tragfähigkeit belastet werden und müssenmit einer deutlich erkennbaren und dauerhaften Bezeichnung des sogenannten Freibordsin einer Breite von 15 cm von dem oberen Bordrand nach dem Wasserspiegel gemessen
auf beiden Außenseiten versehen sein .

Betrunkene Personen darf der Fährmann nicht übersetzen .
8 3 . Ist das Fuhrwerk auf die Brücke eingefahrcn , so hat der Kutscher bezw .

Fuhrmann abzusteigcn und seine Zugtiere so lange zu halten , bis die Fähre jenseits
angelangt ist .

8 4 . Das vorderste und hinterste Fuhrwerk sind , solange dieselben auf der Fähre
stehen , zu sperren oder gehörig zu unterschlagen .

8 5 . Heerden und Fuhrwerke dürfen nicht gleichzeitig übergesetzt werden .
Einzelne Stücke Vieh müssen während des Uebersetzcns angebunden sein .
8 6 . Die Unternehmer der Fähre haben für die gute Instandhaltung derselben

Sorge zu tragen .
Die Fähre samt Zubehör sind bezüglich ihrer Ladungsfähigkeit , Tauglichkeit und

Vollständigkeit zweimal jährlich — im März und Oktober — ans Kosten der Unter¬
nehmer durch die Großh . Rheinbauinspektion zu untersuchen .

8 7 . Die Fährleute werden vom Stadtral bestellt und vom Bezirksamt verpflichtet .Es dürfen hiezu nur zuverlässige , des Fahrens kundige , kräftige , erwachsene männliche
Personen verwendet werden .

8 8 . Die Ucberfahrtszeit wird , wie folgt , festgesetzt :
Pom 15 März bis 15 . Oktober : von morgens 4 bis abends 11 Uhr .
In der übrigen Zeit : von morgens 5 bis abends 8 Uhr .
8 R Bei Hochwasser , Eisgängen und ungünstigem Wetter soll die Ueberfahrt ,sofern dieselbe mit Gefahr verbunden ist , ganz eingestellt werden . Befugt zur Ein¬

stellung und verantwortlich für dieselbe ist das Großh . Bezirksamt als Polizei¬
behörde .

8 1V. Wird die Fähre bei Nacht betrieben oder muß dieselbe wegen besonderer
Umstände während der Nacht am Leinpfadufer beigelegt werden , so daß dadurch der
Lcinzug gehindert wird , oder die Fähre in den Bergwcg hineinragt , so ist die Fähremit einer ununterbrochen helllcuchtenden Laterne von weißem Glas 5 m hoch über dem
Wasser zu versehen .

8 11 . Der Fähre soll ein Nettungsnacheu mit vollständiger Fahreinrichtung sowieein Rettungsring (Korkring ) mit Leinen beigehäugt werden .
8 12 . Ehe die Fähre in Bewegung gesetzt wird , muß ein weithin hörbares Zeichenmit einer Glocke gegeben werden ; wenn es dunkel oder nebelig ist , wird dieses Zeichenin kürzeren Zwischenräumen so lange wiederholt , als die Fähre in Bewegung ist .
8 13 . Der Lagerplatz der Fähre im Ruhezustand und für die Berg - und Thal¬

schissfahrt ist ans dem linken Ufer bei Schlierbach . Die Fähre darf also auf dem
rechten Ufer bei Ziegelhäuser : nicht länger anhalten , als zum Ein - und Ausladen er¬
forderlich ist .

8 14 . Die Fähre darf von ihrem Lagerplatz nicht abfahren , wenn sich ein Schiff ,Schiffszug oder Floß der Fähre so weit genähert hat , daß ein Zusammentreffen der
letzteren mit den auf der Fahrt begriffenen Fahrzeugen zu befürchten ist .

Zur genauen Beobachtung dieser Vorschrift werden an der Fähre auf eine nachder Oertlichkeit zu bcmessendc Entfernung ober - und unterhalb Wahrschaupfähle
errichtet . Sobald das Schiff oder das Vorderteil des Floßes diese Wahrschau erreicht
hat , ist der Führer der Fähre verpflichtet , das Fahrwasser frei zu halten , bezw . unver¬
züglich frei zu machen .

8 15 . Alle Handlungen , welche die Ueberfahrt erschweren , die Ueberfahrenden be¬
lästigen oder gefährden , sind verboten .

Die Fährleute haben für Erhaltung der Ordnung und Sicherheit des Verkehrsbei der Ueberfahrt zu wachen ; anständiges und höfliches Betragen wird denselben zur
Pflicht gemacht .

Beschwerden Hierwegen gehen an das Großh . Bezirksamt .
8 16 . Die bestehende Taxordnung vom 12 . Dezember 1874 bildet einen Bestand¬teil dieser Fährordnung .
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Abänderungen der Taxe unterliegen bczirksamtlicher Genehmigung .
Das Sicherheitspersonal des Staats und der Gemeinden , die Bediensteten der

Großh . Rheinbau - , sowie der Großh . Wasser - und Straßenbauinspcktion und die
Soldaten im Dienste sind taxfrei .

8 17 . Die Bestimmungen der ZK 4 — 6 ec,, 8 — 12,14,15,16 , sowie die Taxord -

nung sind mit Plakattafcln auf Kosten der Unternehmer an beiden Ufern anzuschlagen .
18 . Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden gemäß 8 153

P .-St .- G . - B . bezw . 134a desselben mit Geld bis 150 Mk . bezw . Haft bis zu 8 Tagen
bestraft . _

I . Zusatz bezüglich des Betriebes der Drahtseilsähre .

8 1 . Wenn der Betrieb der Gierfähre infolge hohen Wasserstandes oder sonstiger
Ursachen eingestellt und dieselbe abgeführt ist , wird die oberhalb errichtete Drahtscil -

fähre für Personen - und Gepäckbeförderung in Betrieb genommen .
Derselbe darf solange fortgesetzt werden , bis der Leinpfad ans dem rechten Ufer

unter Wasser kommt .
Der Betrieb der Drahtseilfähre ist nur bei Tage , sowie in den frühen Morgcn -

und späten Abendstunden dann gestattet , wenn Mond - oder Sternenhelle besteht .
8 2 . Zum Betrieb der Drähtseilfähre ist ein solider , gut ausgerüsteter Nachen zu

verwenden , an welchem auf der Innenseite links und rechts an geeigneter Stelle die

höchste Anzahl der Personen bezeichnet ist , welche auf einmal übergesetzt werden dürfen .
Diese Anzahl wird durch die technische Behörde festgesetzt .

8 3 - Im Hinterteile des Nachens beim Standorte des Fährmanns muß ständig
ein Rettungsring (Korkring ) mit Leine vorhanden sein .

8 4 . Im allgemeinen finden alle einschlägigen Bestimmungen der Fährordnung
für die Gierfähre auch für die Drahtseilfähre Anwendung .

H . Zusatz bezüglich des Betriebes der Gierfähre .

8 1 . Bei Wasserständen des Neckars unter 1,40m am Heidelberger Pegel darf die
Einrichtung der Drahtseilfähre (Quer - und Treibseil ) mit Laufrolle auch zum Ueber -

führen der Nähe benützt werden .
Bei starken ! Thalwind , bei Südost - und Südwestwind und bei Gewittern muß

jedoch die Nähe an der Gierkette befestigt bleiben .
8 2 . Der Wasserstand von 1,40m am Heidelberger Pegel ist an der Ueberfahrts -

stelle auf beiden Ufern in deutlicher Weise zu vermerken .

v . Der Verkehr mit Nachen ( Nachenvrdnung ).
Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 22 . Januar 1892 .

8 1 . Wer gewerbsmäßig auf dem Neckar in kleinen Schiffen oder Nachen Per¬
sonen zil führen oder Fahrzeuge der gedachten Art gewerbsmäßig zu vermieten beab¬
sichtigt , hat sein Vorhaben gemäß 8 14 Gew -Ordn . beim Bezirksamt anzuzeigen und
ist ferner verpflichtet , jede Einstellung eines Gehilfen unter Angabe der persönlichen
Verhältnisse desselben sofort dem Bezirksamt zur Kenntnis zu bringen .

Zu den Gehilfen im Sinne des Absatz 1 sind auch die eigenen Angehörigen des
Unternehmers zu rechnen , insofern dieselben als Schiffsführer Verwendung finden
sollen .

8 2 . Jeder Schiffsführer , sowohl der selbständige als der Gehilfe , hat auf Ver¬
langen seine persönliche Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbe¬
betrieb darzuthun und muß sich ans Anordnung des Bezirksamts einer Prüfung über
seine Fahrkundigkeit unterziehen .

8 3 . Die zur Verwendung kommenden Fahrzeuge müssen mit der genügenden
Anzahl von Sitzbänken und der erforderlichen Ausrüstung versehen sein .

An denselben muß die zulässig größte Einsenkungstiefe mit Klammern beiderseits
bezeichnet und die Höchstzahl der Personen , welche in dem betr . Stachen aufgenommen
werden darf , an gut sichtbarer Stelle auf beiden Seiten mit Oelfarbe — weiß , auf
schwarzem Grunde — und in entsprechend großer Schrift ungeschrieben sein .

Tue Unternehmer haben ihre Fahrzeuge und deren Ausrüstung stets in reinlichem ,
brauchbarem und vollkommen sicherem Zustande zu unterhalten .
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tz 4 . Wenn ein Fahrzeug neu oder nach Vornahme einer erheblichen Reparaturin Gebrauch genommen werden soll , so ist vorher dem Bezirksamte Anzeige zu er¬
statten . — Das Bezirksamt veranlaßt sodann jedenfalls im ersteren Fall eine Prü¬
fung des angemeldeten Fahrzeugs hinsichtlich seiner Sicherheit , Brauchbarkeit und
Tragfähigkeit , sowie hinsichtlich der Ausrüstung und erteilt dem Besitzer eine schrift¬
liche Bescheinigung über das Ergebnis dieser Prüfung .

Außerdem sind die Unternehmer verpflichtet , ihre sämtlichen , im Gewerbebetrieb
verwendeten Fahrzeuge nebst Ausrüstung einer jeweils im Frühjahr stattfindenden
alljährlichen Kontrole zu unterstellen und etwaige hiebei Vorgefundene Mängel so¬
fort zu beseitigen . Die Fahrzeuge werden nach der Reihenfolge ihrer Anmeldung
m ein beim Bezirksamt zu führendes Verzeichnis eingetragen und erhalten die
diesem Eintrag entsprechende Ordnungszahl als Nummer , welche an der Außenseite
des Fahrzeugs an gut sichtbarer Stelle des Vorderteils beiderseits in entsprechend
großer und deutlicher Schrift mit Oelfarbe — weih auf schwarzem Grunde —
anzubringen und zu unterhalten ist .

8 5 . Die in 8 4 erwähnte Prüfung , sowie die alljährliche Kontrole der Fahr¬
zeuge wird von Großh . Rheinbauinspektion Mannheim vorgenommen .

8 6 . Bei Besetzung eines Fahrzeuges mit mehr als 15 Personen müssen zwei
zuverlässige und des Fahrens kundige Schiffsführer (vgl . 8 2 dieser Vorschrift ) bei
der Fahrt thätig sein .

In kein Schiff dürfen mehr Personen ausgenommen werden , bczw . einsteigen ,als die auf demselben angebrachte , amtlich festgesetzte Tragfähigkeitsziffer bestimmt .
8 7 . Das Äusmieten eines Schiffes an Personen unter 12 Jahren , Betrunkene

oder des Fahrens offenbar völlig Unkundige rst untersagt .
Kindern unter 12 Jahren darf der Eintritt in ein Boot nur in Begleitung von

Erwachsenen gestattet werden .
Die sogen . Grönländer und andere einsitzige Boote dürfen nur an solche Per¬

sonen abgegeben werden , welche nachweislich dieser Fahrweise vollkommen kundig sind .
8 8 .

'
Bei Nebel , Sturm und Eisgang , sowie dann , wenn der Wasserstand die

Höhe von 3,2 m am Heidelberger Pegel überschritten hat , dürfen (ohne ganz triftigen
Grund ) keine Fahrten stattfinden .

Bei Fahrten während der Dunkelheit muß jedes Fahrzeug genügend hell be¬
leuchtet sein .

8 9 . Auf Uebersahrtsanstaltcn im Sinne des Art . I Absatz 3 des Wasser -
gesctzes vom 25 . August 1876 (sogen . Fähren ) , welche der besonderen Genehmigung
der Verwaltungsbehörde bedürfen , findet diese Vorschrift keine Anwendung .

8 10 . Die bezirkspolizeilicheu Vorschriften vom 8 . Juli 1865 , vom 8 . Mai 1869
und vom 12 . Mai 1873 (Nachen - und Fährordnungen ) , sowie die ortspolizeiliche
Vorschrift für die Stadt Heidelberg vom 24 . September 1880 (den Verkehr mit
Nachen auf dem Neckar betr .) werden aufgehoben .

8 II . Zuwiderhandlungen gegen M l — 8 obiger Vorschrift werden an Geld
bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft .

Taxordnung.
Ortspolizciliche Vorschrift vom 22 . Januar 1892 .

8 1 . Für die Ueberfahrt über den Neckar , gleichviel von welcher Seite aus
dieselbe stattfindct , werden erhoben :

I . Von den sogenannten Bögen bezw . dem Viehmarktplatz an der
Ncckarmünzgasse nach der Hirschgasse (oderumgekehrt )

a . für eine erwachsene Person . 10 ^
b . für ein Kind unter >2 Jahren (soweit dasselbe nicht in Gemäßheit

des § 4 taxfrei zu befördern ist ) . 5 ^
o. für einen Hund . 3 A

II . Von allen andern Punkten des Neckarufers aus
a . für eine erwachsene Person . 5 ^
b . für ein Kind unter 12 Jahren (soweit dasselbe nicht in Gemäßheit

des § 4 taxfrei zu befördern ist ) . 3 ^
e . für einen Hund . 2 I
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§ 2. Für sonstige Nachenfahrten auf dem Neckar in Begleitung eines Schiffers
werden folgende Taxen festgesetzt :

I . Von der Schlierbacher Fähre
1 ) bis zum Karlsthor : bis zu 10 Personen . 2 ^

jede weitere Person außerdem . — 20 I
2) bis zur inneren Stadt einschließlich der Schiffgasse . . . 3 — A

jede weitere Person außerdem . — -F 20 I
3) über die Schiffgasse hinaus bis zu 10 Personen . . . 3 50 I

jede weitere Person außerdem . — ^ 20 I
II . Vom Stiftswehrle ( Gasthaus zum Schiff ) oder Stiftsmühle .

1 ) bis zum Karlsthor . 1 50 ^
2) bis zur inneren Stadt incl . Schiffgasse . 2 50 Z
3) darüber hinaus (ohne Rücksicht auf die Persouenzahl ) . . 3 „L — I

III . Vom Roscnbusch (unterhalb der Teufelskanzel )
1) bis zum Karlsthor . I ^ l — ^
2) bis zur inneren Stadt (einschließlich der Schiffgassc) . . 2 -F — I
3 ) darüber hinaus (ohne Rücksicht auf die Persouenzahl ) . . 2 50 I

IV . Vom II . Bahndurchgang der Odenwaldbahn
1 ) bis zum Karlsthor . — „L 60 ^
2) bis zur inneren Stadt (incl . Schiffgasse) . 1 50 I
3) darüber hinaus (ohne Rücksicht auf die Personeuzahl ) . 2 — I

V . Von den „ Bögen " oder der Hirschgasse
1 -^ — ^
1 -^ 50Z
2 -^ - ^

kundige Personen

II

1 ) bis zur Dreiköuigstraße .
2) bis zur Schiffgaffe .
3) darüber hinaus (ohne Rücksicht auf die Personenzahl )
Z 3. Ausmieten von Nachen an erwachsene, des Fahrens

ist gegen Erhebung folgender Taxen gestattet für einen :
I . Nachen :

a . für 1 Stunde . — ^ 80 ^
b . für 2 Stunden . 1 40 ^
e. für 3 Stunden . 1 80 A
>1. über 3 Stunden bis zu */ - Tag . . 3 — I
s . über ' / - bis zu einem ganzen Tag . 5 H
Für Begleitung eines « chiffers bei Nachenfahrten sind

20 ^ per Stunde zu entrichten .
Z 4 . Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener ausge¬

nommen werden und sind taxfrei zu befördern .
8 5 . Das Wasserbaupersonal , sowie die Gendarmerie und Schutzmannschaft im

Dienst hat die Berechtigung zu unentgeltlicher Uebcrfahrt über den Neckar.
8 6. Jeder Schiffsführer hat ein Exemplar dieser Taxorduung stets bei sich

zu führen und auf Verlangen den Fahrgästen vorzuzeigeu .
8 7. Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 150 bestraft .

Grönländer :
— ^ ! 60 ^

1 10I
1 -F50Z
2 ^ 50Z
4 ^ — ^

außer obigen Taxen

v . Fährordnung für die Nachenüberfahrt (wischen der allen und
neuen Krücke .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 28 . Juli 1884 .
8 1 . Die Fahrtaxen betragen :

für erwachsene Personen . 5 Pfg .
für Kinder unter 6 Jahren allein . . . . 3 Pfg .
in Begleitung ihrer Eltern . frei
für einen Hund . 2 Pfg .

Das Wasserbau -Personal , sowie die Gendarmen und Schutzmannschaft im
Dienste haben die Berechtigung zu unentgeltlicher Uebcrfahrt .

8 2 . Die Fahrt dauert im Sommer von morgens 6 Uhr und im Winter von
7 Uhr bis zur Dunkelheit .

8 3 . Bei Nacht , Nebel, Sturm , Eisgang , bei starkem Regen und wenn das
rechtseitige Neckarufcr ganz unter Wasser steht, wird die Uebcrfahrt eingestellt.
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8 4 . Das Ueberfahrts - Unternehmen erstreckt sich ausschließlich auf die Beför¬
derung von Personen , Hunden , Handgepäck, Arbeitsgeschirr re .

Z 5 . Jede einzelne Person hat das Recht auf sofortiges Uebersetzenvon einem
Ufer auf das andere . Die Passagiere haben sich während der Fahrt ruhig zu ver¬
halten . Betrunkene dürfen nicht ausgenommen werden .

tz 6 . Die höchst zulässige Zahl der Passagiere ist nach Genehmigung Groß -
herzoglicher Rheinbauinspektiön an dem Nachen ersichtlich anzubringen . Die Nachen
sind in gutem Stand zu halten und vor Jnbetriebnehmen sowie periodisch zu unter¬
suchen. Zur Bedienung dürfen nur erwachsene und des Geschäfts hinreichend kundige
Personen verwendet werden .

8 7 . Zuwiderhandlungen werden an Geld bis zu 150 Mark eventuell mit Haft
bis zu 8 Tagen bestraft .

D . Das Betreten von Eisflächen .
Bezirspolizeiliche Vorschrift vom 13 . Februar 1875.

tz 1 . Wer öffentlich durch die Zeitungen , durch Anschläge oder durch Aufstellen
von Bänken , Fegen der Eisfläche und ähnliche Veranstaltungen das Publikum zum
Besuche von Eisbahnen veranlaßt , hat spätestens am vorhergehenden Tage dies bei
dem Bezirksamte anzuzeigen und auf Verlangen dieser Behörde durch ein schriftliches
Zeugnis des zu diesem Zwecke bestellten Sachverständigen über die Tragfähigkeit des
Eises sich auszuweisen .

8 2 . Ein solches Zeugnis kann auch außerdem jederzeit von dem Bezirksamt ver¬
langt werden .

8 3 . Diese Verbindlichkeiten liegen ebensowohl Privatpersonen (Unternehmern )
als den Vorständen von Vereinen (Schlittschnhkluos re .) ob .

8 4 . Die Ernennung des Sachverständigen und seines etwaigen Stellvertreters ,
sowie die Bestimmung der Gebühr , welche er für die Untersuchung und Ausstellung
des Zeugnisses zu verlangen hat , geschieht durch das Bezirksamt .

8 5. Das Bezirksamt kann , sobald die Gefahr eines Einbruchs vorliegt , jederzeit
das Betreten der Eisfläche und die Erlassung von Einladungen hiezu untersagen .

8 6. Wer , nachdem das in 8 5 erwähnte Verbot bekannt gemacht ist , die Eis¬
fläche noch ferner betritt , wird an Geld bis zu 10 Mk. bestraft (H 100 P .-St .-G .-B .).

Alle sonstigen Uebertretungen dieser Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu
150 Mark oder mit Haft bestraft (8 108 Z . 5 P .- St .-G .-B .).

1?. Das Betreten gefährlicher Orte .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 13 . November 1865.

Das Begehen der am Neckarufcr dahier liegenden Flöße wird allen denjenigen ,
welche hierzu nicht durch die Eigentümer die Erlaubnis erhalten haben , bei Vermei¬
den einer Geldstrafe bis zu 10 Mark auf Grund des 8 100 P .-St .-G .-B . verboten .

S . Das Pfcrdefchwämmen im Neckar .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 26 . Juli 1883 .

8 1 . Das Schwemmen der Pferde im Neckar darf nur stattfinden :
1 . an der Schachtel bei der ehemaligen Neuenheimcr Fähre in der Verlänge¬

rung der Fahrtgasse ,
2 . an der Schachtel hinter dem Schlachthause ,
3 . an der Schachtel auf dem rechten Neckarufcr unterhalb der neuen Brücke.

An beiden Stellen dürfen die Pferde nicht weiter in den Neckar getrieben oder
geführt werden , als bis das Wasser die halbe Höhe des Bauches erreicht .

8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu
150 Mark oder mit Haft bestraft .

n . Tändeordmmg .
Erlassen von Großh . Bezirksamt mit Zustimmung des Bezirksrats , aber nicht als

bczirkspolizciliche Vorschrift im Sinne des 8 23 des P .-St .-G .-B .

8 1 . Geländcte Gegenstände sind von dem Finder alsbald bei dem Bürgermeister¬
amt des Fundortes bezw . ans dem Polizeibureau der Stadt Heidelberg unter näherer
Angabe der Zahl und Beschaffenheit anzumeldcn .

1

! ? !
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§ 2 . Das Bürgermeisteramt wird alsbald ein Verzeichnis aufstellen , in welches
obige Angaben unter Beifügung des Namens und Wohnorts des Finders eingetragen
werden und hat sich von der Richtigkeit der gemachten Angaben zu verlässigen even¬
tuell die Liste zu berichtigen .

§ 3 . Der Gemeinderat wird alsbald anordncn , wo und in welcher Weise die
gelandeten Gegenstände aufzubewahrcn sind . Wenn der Gemeinde keine geeigneten
Räumlichkeiten zur Unterbringung der Gegenstände zur Verfügung stehen , können solche
dem zuverlässigen Finder mit der Verpflichtung überlassen werden , dieselben bis auf
weiteres unversehrt zu bewahren .

Z 4 . Der Finder hat alsbald eine von dem Gemeinderat im Voraus festzu¬
setzende , der Uebung und dem Werte der Fnudgegenstände entsprechende Ländungs -

gcbühr zu beanspruchen , welche aus der Gemeindekasse vorläufig auszubezahlen ist.
ß 5 . Der Gemeinderat legt , sofern der Eigentümer nicht sofort ermittelt wird , als¬

bald mit Bericht über die Art der Aufbewahrung und Ausbezahlung der Ländungs -

gebühren dem Bezirksamt eine Doppclschrift des Anmeldcverzeichnisses vor .
8 6 . Letzteres wird für das öffentliche Ausschrcibcn der gefundenen Gegenstände

Sorge tragen und weitere Maßregeln zur Ermittlung des Eigentümers treffen . Gleich¬
zeitig wird die Frist festgesetzt , innerhalb welcher die geländetcn Gegenstände zur Ver¬
fügung des Eigentümers aufbcwahrt bleiben .

Der Gemeinderat erhält hievon Nachricht . Die Frist beträgt , sofern keine beson¬
deren Verhältnisse vorlicgcn , 4 Wochen .

8 7 . Der Gemeinderat darf die geländetcn Sachen nur mit Erlaubnis des Be¬
zirksamtes an den sich meldenden Eigentümer verabfolgen , wenn dieser über seine An¬
sprüche sich genügend auszuweiscn vermaß .

Vor der Verabfolgung der Gegenstände hat der Eigentümer der Gemcindekasse
die Ländungsgebührenstiud sonstige Unkosten zurückzuersetzen .

8 8 . Meldet sich innerhalb der vom Bezirksamt festgesetzten Frist kein Berechtig¬
ter , so kann der Gemeinderat sich durch das Bezirksamt ermächtigen lassen , die gelän¬
detcn Gegenstände zu veräußern .

Diese Veräußerung muß in öffentlicher Versteigerung geschehen , sofern der Erlös
hierdurch nicht ganz au

'
fgezehrt wird .

8 9 . Der Steigerungserlös , abzüglich der Steigerungs - und Aufbewahrungs¬
kosten sowie Ländegebühren ist während der dreijährigen Frist des L .- R .- S . 717 a in
der Gemcindekasse aufzubewahren , dieser kann dem Finder dann verabfolgt werden ,
wenn derselbe garauticfähig ist .

Ucber die Erledigung dieses Geschäftes ist dem Bezirksamt Bericht zu erstatten .
8 10 . Unter den Voraussetzungen des 8 7 ist diese angelegte Summe dem berech¬

tigten Eigentümer auszubczahlen .
8 11 . Meldet sich innerhalb dreier Jahre , von dem Tage der Ländung berechnet ,

kein Berechtigter , so wird der Erlös an die Finder nach dem Ergebnis des Ver¬
steigerungsprotokolls zur freien Verfügung ausbczahlt , sofern dies sticht schon früher
geschehen ist .

Die Erlaubnis dazu ist von dem Bezirksamt einzuholen , welchem zu diesem
Zwecke die sämtlichen Akten und die Berechnung der Verteilung vorzulegen stnd .

8 12 . Sämtliche auf eine derartige Fundanmeldung bezüglichen Akten sind auf
der Gemcinderegistratur aufzubewahrcn .

Zusammenstellung der von den (Hemeinderäten festgesetzten
Ländungsgebühren .

1 . Heidelberg .
Für einen Ster Holz oder 100 Wellen . 2 Mark

(bei geringeren Quantitäten entsprechend weniger )' " 1 Mark
„ „ kleinen Stamm — SOPfg .
„ „ Nachen . . . ^ i I
„ „ schweren Diel 30

"

„ gewöhnlichen Diel . . — „ 20
„ ein Brett . . . . - " « 10
(Fuhrlohu vom Neckar : der Aufwand der Gemeinde ) .
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2 . Handschuhsheim .
Für einen Ster Holz . . . . . 2 Mark

100 Wellen
einen größeren Stamm

„ kleineren Stamm
ein Bord
einen Diel .
ein Petrolcumfaß

50 Pfg .
20
40 „
30

(Fuhrlohn vom Neckarnfcr in das Ort per Fuhre 2 Mark ) .
3. Dilsberg , Dossenheim , Kleingemiind , Mückenloch , Neckargemünd

und Wieblingen .
Für einen Ster Holz . 2 Mark

großen Stamm
ein Brett
einen schweren Diel .
einen leichten Diel
100 Wellen . . .
ein Faß . . .
einen Nachen

10 Pfg .
30 „
20 „

30 I

-1. Eisfischerei .
Bezirkspolizeiliche Vorschrift vom 30 . Januar 1891.

8 I . Im Neckar, sowie dessen Seitenbächen einschließlich der Altwasser und
Hafenbassins ist die Eisfischerei , das heißt das Fangen von Fischen in den zuge-
frorenen Teilen der Wasserläufc mittelst in das Eis gehauener Ocffnnngen unter¬
sagt : zum Zwecke des Fangcns von Futter - und Köderfischen kann jedoch auch die
Eisfischerei mit dem Eisgarn Seitens des Bezirksamtes in widerruflicher Weise
einzelnen zuverlässigen Fischern gestattet werden .

8 2 . Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der Eisfischerei werden nach Ar¬
tikel >4 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. März 1870, betr . die Ausübung und den Schutz
der Fischerei mit Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft .

VII . HaftitPolizei .
L . Ordnung über Verwendung der einzelnen Abschnitte des Neckar -

nfrrgcländes zu Vrrkehrszwecken .
(Bekanntmachung vom 25 . April 1877 auf Grund des 8 2 der Verordnung

vom 25 . August 1873 .)
8 1 . Der freie Platz oberhalb der alten Neckarbrücke bis zum Ende des Schlacht¬

hauses soll, besondere Fälle ausgenommen , nicht zur Verladung , sondern nur zum
Aufstellcn von leeren Wagen an Markttagen benutzt werden .

8 2 . Der Raum unmittelbar unter der alten Brücke bis zur Dreikönigstraße ist
zur Verladung und Lagerung von Brennholz bestimmt .

8 3 . Der Platz bei der Einfahrt in die Drcikönigstraße ist für den Fischmarkt
Vorbehalten .

8 4 . Der Raum von der Dreikönigstraße bis zur großen Mantelgasse ist zur
Verladung und Lagerung von Steinen , Rinden und anderen Rohprodukten bestimmt .

8 5. Der Raum von der großen Mantelgasse bis zur Marstallstraße ist zum
Heu - und Strohausladcn zu benützen.

8 6 . Der Platz von der Marstallstraße bis zum Hause der Frau Professor Walz ,
Untere Neckarstraße Nr . 9, ist nach Verordnung der Großh . Zolldirektion vom 22 . Sep¬
tember 1865 vorzugsweise als Ein - und Ausladestätte für die Kaufmanns - oder sogen.
Stückgüter bestimmt und untersteht der Beaufsichtigung des Gr . Hauptsteueramtes .

8 7. Der Platz von dem Hause der Frau Professor Walz , Untere Neckarstraße
Nr . 9, bis an das Haus von Frl . S . Funk , Untere Neckarstraße Nr . 5, hat zum Ver¬
laden von Brennholz , Hopfenstangen , Brettern , Latten und Rahmenschenkeln zu dienen .
Sobald die Bcdarfszeit für Hopfenstangen vorüber ist und spätestens mit Ablauf des
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Monats Mai müssen die in Resten noch lagernden Stangen von ihren Plätzen geräumt
und auf einen vom Lauerpächter für sie zu bestimmenden Platz gebracht werden .

Z 8 . Das Vorland von dem Hause von Frl . Funk , Untere Neckarstraße Skr. 5 ,
bis zur neuen Brücke ist zum Lagern von Steinen , Bauholz , Floßholz , Hopfenstangen ,
Brettern , Latten , Rahmenschenkeln und Gerüststangcn bestimmt .

R . Nusladeordnung .
a . Lage und Ordnung des Ausladeplatzes .

§ 1 . Der Platz , an welchem die mit Holz beladenen Schiffe zur Ausladung
kommen , besteht aus

1) dem eigentlichen Ausladeplatz und
2) dem Aushilfsausladeplatz .

8 2 . Der eigentliche Ausladeplatz beginnt an der breiten Treppe ober¬
halb des Prof . Walz ' schen Hauses und erstreckt sich bis zum unteren Ende dieses Hauses .
An diesem Platze können zwei Schiffe zugleich ansgeladen werden . Derselbe muß an
der Uferseite stets in einer Breite von mindestens 4 Meter freigehalten werden .

8 3 . Der Aushilfsausladeplatz erstreckt sich vom Walz 'schen Hause , am
unteren Ende des obigen Platzes bis zur Einmündung der Bienenstraße . Er ist zur
Aushilfe bestimmt , wenn drei oder inehr Schiffe zu gleicher Zeit zur Ausladung
kommen . Dieser Platz ist in gleicher Weise freizuhalten wie der eigentliche Ausladeplatz .

b . Ordnung der zum Ausladen ankommcnden Schiffe .
8 4 . Das erste ankommende Schiff hat seinen auf Schiffslänge bestimmten Raum

am oberen Ende des eigentlichen Ausladeplatzes direkt von der breiten Treppe an ,
einznnehmeu . An dieses Schiff schließt sich unmittelbar das nächstkommendc an .
Kommen zugleich noch mehrere Schiffe zur Ausladung , so schließt sich stets das
nächsteintreffende direkt an das vorher angekommenc an .

8 5 . Sobald ein Schiff von seiner Ladung entleert ist , hat es sofort den Auslade¬
platz zu verlassen . Dessen Raum daselbst hat das nächste untere Schiff einzunehmen .
Sind mehrere Schiffe zugleich beim Ausladen , so rücken sämtliche in die Räume ihrer
Vorderschiffe ein .

8 6 . Nach der Ausladung eines Schiffes ist der Ausladeplatz sofort zu räumen ,
so daß der Ausladeplatz nicht länger in Anspruch genommen wird , als bis das
Schiff von seiner Ladung entleert ist .

8 7 . Mit dem Ausladen oder dem Abführen von gelagerten Gegenständen darf
erst begonnen werden , nachdem dem Lauerpächter oder seinem Stellvertreter eine
bezügliche Anzeige erstattet worden ist .

Strafbestimmung .
Ucbertretungen der unter ^ und L gegebenen Vorschriften werden gemäß 8 155

des P .-Str .-G .-B . an Geld bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bettraft .
Der Lauerpächter sowie die Polizeimannschaft sind zu strenger Aufrechtcrhaltung

dieser Ordnung und sofortiger Anzeige von Ucbertretungen angewiesen .

<0 . Taueror - nung nebst Tarif .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 13 . Dezember 1893 auf Grund des 8 69 149 a G .-O .

8 1 . An dem Heidelberger Ufer soll der freie Platz vom alten Schlachthausc an
bis zur Drcikönigstraße , besondere Fälle ausgenommen , nicht zur Verladung , sondern
nur zum Aufstellen von leeren Wagen an Markttagen benützt werden .

8 2 . Der Platz bei der Einfahrt in die Dreikönigstraße ist für den Fischmarkt Vor¬
behalten .

8 3 . Der Raum von der Dreikönigstraße bis zur großen Mantelgasse ist zur Ver¬
ladung und Lagerung von Steinen , Rinden und anderen Rohprodukten bestimmt .

8 4 . Der Raum von der großen Mantelgasse bis zur Marstallstraße ist zum Aus¬
laden und Feilhalten von Heu und Stroh zu benützen .

8 5 . Der Platz von der Marstallstraße bis zum Hause Untere Neckarstraßc Nr . 9
ist nach Verordnung der Großh . Zolldircktion vom 22 . September 1865 vorzugsweise
als Ein - und Ausladestätte für die Kaufmanns - oder sogenannten Stückgüter bestimmt
und untersteht der Beaufsichtigung des Großh . Hauptsteueramts .
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Z 6 . Der Platz von dem Hause Untere Neckarstraße Nr . 9 bis an das Haus Untere
Neckarstraße Nr . 5 hat zur Verladung und Lagerung von Brennholz , Hopfenstangen
und Holzschnittwaren zu dienen . Sobald die Bedarfszeit von Hopfenstangen vorüber
ist, spätestens mit Ablauf des Monats Mai , müssen die in Resten liegenden Stangen
von ihren Plätzen geräumt und auf einen vom städtischen Laucrvcrwalter für sie zu
bestimmenden Platz gebracht werden .

8 7 . Das Vorland von dem Hause Untere Neckarstraßc Nr . 6 bis zur neuen Brücke
ist zum Lagern von Steinen , Bauholz , Floßholz , Stangen und Holzschnittwaren
bestimmt .

8 8 . An dem Neuenhcimer Ufer befindet sich der Ausladeplatz für sämtliche zu
Wasser ankommenden Gegenstände oberhalb der neuen Brücke bei der sogenannten alten
Fähre . Nur in Ausuahmefällen wird das Ausladen bei der Wasserschachtel unterhalb
der neuen Brücke gestattet .

8 9 . Als Lagerplatz auf der Neuenheimer Seite dient das von der alten Fähre
aufwärts zwischen der Landstraße und dem Leinpfad gelegene Vorland und zwar der
westliche Teil desselben zum Lagern von Hölzern und der östliche Theil zum Lagern
von Steinen , Kies und Sand .

8 10 . Der vom Stadtratc angcstcllte Laucrvcrwalter weist den Schiffern bezw .
den Holzhüudlern die zur Lagerung ihres Holzes bestimmten Plätze an .

An den Holzschichten find die Namen der Verkäufer sowie die von denselben be¬
stimmten Verkaufspreise mit schwarzer Farbe deutlich anzuschrcibeu . Die Holzarchen
müssen so gesetzt werden , daß sie nicht einstürzcn können . Das Holz darf nur auf
3 >/2 Meter Höhe gesetzt werden . Ausnahmen sind nur zulässig , wenn und insolange
infolge hohen Wasserstandcs des Neckars Raummangel eintritt .

8 11 . Von allen Gegenständen , welche auf städtischem Gelände an den beiden
Neckarufern ausgcladen werden , hat der Verkäufer , oder wenn solche schon verkauft
ungefähren werden , der Käufer die in angeschlosscnem Lauergeld -Tarife festgesetzten
Gebühren zu zahlen .

Die erstmalige Gebührenzahlung berechtigt den Eigentümer der betr . Gegenstände ,
dieselben ohne weitere Vergütung eine Woche auf dem städtischen Lauer lagern zu
lassen .

Bei längerem Lagern steigert sich die Gebühr in der Weise , daß für jede weitere
angefangene Woche nach Ablauf der ersten Woche die erstmals bezahlte Gebühr jeweils
in vollen : Umfange , und von Mauersteinen zur Hälfte zu entrichten ist . Eine Gewähr
für Sicherheit oder gegen Beschädigung der auf dem Lauer lagernden Gegenstände wird
seitens der Stadtgemeinde nicht übernommen .

8 12 . Vor dem Ausladen der Schiffe und vor der Abfuhr von auf dem Lauer
gelagerten Gegenständen ist dem städtischen Laucrvcrwalter Anzeige zu erstatten über
die Menge derjenigen Gegenstände , welche ausgeladen oder abgeführt werden sollen .
Derselbe erhebt alsdann gegen Quittung die Gebühren nach Maßgabe des Laucrgeld -
Tarifs . Die Waren dürfen nicht abgefahren werden , solange die Gebühren nicht be¬
zahlt sind .

Dem mit der Kontrole betrauten städtischen Beamten sind , auf dessen Verlangen ,
die Gebührcnquittungen ebenfalls vorzuzcigeu und die von ihm gewünschten Auskünfte
zu erteilen .

8 13 . Zur Vermessung des ausgcladenen Brennholzes , ebenso zur Vermessung
der ausgcladenen Steine können die vom Stadtrat bestellten und vom Gr . Bezirksamts
verpflichteten Holzmesser und Steinaufsetzer beigezogcn werden .

Dieselben haben folgende Gebühren zu beanspruchen :
Die Holzmesscr von jedem vermessenen Ster Brennholz . . 30 Pfg .
Die Steinaufsetzer von jedem aufgesetzten Kubikmeter Steine 12 Pfg .

Beide Gebühren hat der Käufer zu entrichten .
Anderen Personen ist das gewerbsmäßige Messen von Brennholz oder Steinen

auf dein städtischen Lauer untersagt .
8 14 . Den Anordnungen des städtischen Lauerverwalters ist unbedingt Folge zu

leisten ; Beschwerden gegen denselben , sowie gegen die Höhe der Gebühren sind bei dem
Vorsitzenden der Lauer - Kommission oder bei dem Stadtrate schriftlich vorzubringen .

8 15 . Uebertretungen der Lauerorduuug werden bezüglich des 8 11 nach 8 2 des
Gesetzes vom 18 . Dezember 1867 , bezüglich der übrigen Bestimmungen nach 8149 Z . 6
der Gewerbe -Ordnung an Geld bis zu 30 Mark oder im Falle des Unvermögens mit
Haft bis zu acht Tagen bestraft .
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Lauergeld - Tarif .
Von allen Gegenständen , welche an den Lauerplätzcn oder an Uferstellen , die Ge -

meindecigentum sind , ausgeladen werden , muß der Verkäufer , oder , wenn sie schon
verkauft hierher gebracht werden , der Käufer au den Lauervcrwalter folgende Gebühren
entrichten :

1 . für einen Stamm Holz bis mit 15 m Länge . . . lO Pfg .
„ „ „ „ von über 15 bis mit 20 m Länge 15 „
„ „ „ „ „ „ 20 m Länge . . . 25 „2 . für 100 Stück tannene oder forlene Borde . . . . 30 „

3 . für 100 Stück Schlaufdielen oder eichene Borde . . . 46 „4 . für 100 Stück Nahmenschenkel oder Faßdauben . . . 26 „
5 . für 100 Stück Latten . 15 „6 . für 100 Stück Hopfenstangen oder Rippenstücke . . . 35 „7 . für 160 Stück Truderftangen . 20 „
8 . für 100 Stück Bohnenstecken . 10 „
9 . für 100 Stück Normalwcllcn . 30 „

10 . für ein Ster Brennholz ohne Unterschied . . . . 10 „
11 . für l 00 leg Holzkohlen . 10 „
12 . für 1000 üg Steinkohlen , Rohmaterialien,Kanfmannsgüter 10 „
13 . für 1000 Kg Rinden , Heu und Stroh . 15 „
14 . für 1000kg Kartoffeln , Kraut , Rüben und Obst . . 20 „
15 . für 1000 Stück Backsteine , Ziegel , Tuffsteine . . . 25 „
16 . für 1 obm Mauersteine . 3 „
17 . für I cbm Sand , Kalk , Lehm , Kies , Erde . . . . 5 „18 . für jeden Wagen Eis . 10 „

Was das Eis anbelangt , das an Ort und Stelle gewonnen wird , so ist für Be¬
nützung des städtischen Vorlandes im Voraus eine von der Lanerkommission zu be¬
stimmende Pauschsummc zu entrichten .

Für nicht im Tarif benannte Gegenstände werden die Gebühren erhoben , welche
für einen im Tarif aufgeführten ähnlichen Gegenstand zu bezahlen sind .

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Pflichtigen und dem Lauervcrwalter
bestimmt die Lauerkommission die Gebühren .

Vorstehende Gebühren sind allein schon für das Ausladen auf dem Lauer zu ent¬
richten . Deren Zahlung berechtigt jedoch den Eigentümer der betreffenden Ölegen¬
stände , dieselben ohne besondere Vergütung eine Woche lang auf dem städtischen Lauer
lagern zu lassen .

Für jede angefangene weitere Woche der Lagerung sind sodann vorstehende Ge¬
bühren wieder zu entrichten , für Mauersteine jedoch nur im hälftigen Betrage .

VIII . Markt - und Gewerbepolizei .
L . Worhenmarktordnung .

Ortspolizeiliche Vorschrift nebst Tarif vom 4 . Dezember 1893
mit Aenderung vom 15 . August 1894 .

ß 1 . Der Wochenmarkt findet außer an Sonn - und Feiertagen täglich statt , und
zwar : auf dem Marktplatz am Mittwoch , Donnerstag und Samstag ,

auf dem Wredeplatz am Dienstag und Freitag ,
auf dem Wilhelmsplatz am Montag .

An den Tagen , an welchen der Markt auf dem Wredeplatz und Wilhelmsplatz ab -
gehaltcn wird , darf auch auf dem Marktplatze feilgehalten werden .

Der Markt beginnt in der Zeit vom 1 . April bis 30 . September morgens um
6 Uhr , vom 1 . Oktober bis 31 . März morgens um 7 Uhr und endigt jeweils mittags
um 12 Uhr . Vor bezw . nach dieser Zeit darf auf dem Markte kein Handel betrieben
werden . Eine Stunde nach Schluß des Marktes muß jeder Verkäufer seine Gerät¬
schaften , Reste und Abgänge jeder Art entfernt haben .

Z 2 . Gegenstände des Wochenmarktverkchrs sind :
a . Rohe Naturerzeugnisse jeder Art ;
b . Fabrikate , deren Erzeugung mit der Land - und Forstwirtschaft , dem

Garten - und Obstbau oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung steht
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oder zu den Nebenbeschäftigungen der Landleute der Umgebung gehört ,
oder durch Taglöhnerarbeit bewirkt wird ;

o . frische Lebensmittel aller Art , sowie geräucherte und gesalzene Fleischwaren ;
ck. die Waren der Töpfer , Kiibler , Korbmacher und Bcsenbinder , ferner Haus¬

macherleinwand , insoferne sie nicht in Ständen verkauft wird .
tz 3 . Ausgeschlossen vom Wocheumarktvcrkchr ist der Verkauf der in H 2 nicht

genannten Gegenstände , insbesondere des Schlachtviehes , der Trödel -, Kolonial - ,
Spezerei - , Kurzwaren und geistiger Getränke jeder Art , ebenso der Waren der
Bürstenbinder , Kammmacher und Zuckerbäcker , sowie der Verkauf von Seefischen und
von Käsen , mit Ausnahme des weißen Käses und der nicht fabrikmäßig hergestelltcn
Handkäse .

8 4 . Die Verkäufer haben die zum Verkauf ihrer Waren bestimmten Plätze nach
Anweisung des vom Stadtrat ernannten Marktmeisters einzunehmen und dürfen die
ihnen angewiesenen Plätze nicht wechseln .

An zwei verschiedenen Orten fcilzuhalten , ist nur Verkäufern solcher Waren ge¬
stattet , für welche verschiedene Verkaufsplätze bestimmt sind .

Personen , welche einen bestimmten Platz ständig benützen wollen , können das
Recht dazu durch Bezahlung einer im Tarif verzcichneten besonderen Gebühr erlangen .
Dieselben erhalten eine sogenannte Platzsicherungskarle , welche jedoch nur für die
Dauer einer Woche vom Tage der Ausstellung an Giltigkeit besitzt . Die Verpflichtung
zur Zahlung des geordneten Marktgeldes wird durch die Entrichtung dieser Sicherungs¬
gebühr in keiner Weise berührt .

Hiesigen Einwohnern , welche den Markt ständig besuchen , kann bezüglich bestimm¬
ter Plätze zum Ausstellen ihrer Stände ein länger dauerndes Abonnement bewilligt
werden . Der Preis solchen Abonnements , welchen die Marktkommission festsetzt, wird
in Monatsbeträgcn gegen eine von der Stadtkasse ausgestellte Karte zum Einzug
gebracht .

Während der Marktzeit dürfen die Plätze zu keinem anderen Zwecke benützt oder
versperrt werden , und es ist untersagt , über den abgegrenzten Marktplatz während der
Dauer des Marktes zu reiten , mit Wagen zu fahren , Vieh zu treiben , Hunde zu führen
oder laufen zu lassen .

Z 5 . Es dürfen nur gesunde , unverdorbene und unverfälschte Waren zu Markt
gebracht werden .

Verdorbene , verfälschte oder sonst der Gesundheit schädliche Waren werden —
vorbehaltlich des Einschreitens mit Strafe — weggenommen .

§ 6 . Die Gefäße , in welchen entrahmte Milch verkauft oder feilgehalten wird ,
müssen an offensichtlichen Stellen eine deutliche , nicht vcrwischbare Inschrift tragen ,
welche die Bezeichnung „ Entrahmte Milch " enthält . Die Inschrift ist auf den
Seitenwänden und wenn thunlich auch auf dem Deckel des Gefäßes anzubringen und
hat durch Aufmalen mit schwarzer Farbe auf Hellem Untergrund zu erfolgen . Die
Buchstaben der Inschrift sollen mindestens 3em lang sein .

8 7 . Auf dem Wochenmarkt darf nur den Vorschriften der deutschen Maß - und
Gewichtsordnung entsprechendes Maß und Gewicht in Anwendung kommen .

Die Polizeimannschast ist außer der ihr nach 8 2 des Reichsgesctzes vom 14ten
Mai 1879 Anstehenden Befugnis zur Entnahme von Proben weiter befugt , Markt¬
waren , welche nach angegebenem Maß oder Gewicht fcilgeboten werden , nachzuwicgen
bezw . nachznmesscn , und Gegenstände , welche das bezeichnte Maß oder Gewicht nicht
haben , vom Fcilhalten auszuschließen , vorbehaltlich etwa verwirkter Strafen , sofern
nicht in anderer Weise , z . B . durch Zerkleinern , einem weiteren Feilhalten nach dem an¬
geblichen Maß oder Gewicht vorgebcugt werden kann .

ß 8 . Getreide , Hülscnfrllchte , Diirrobst , Kartoffeln und Bohnen dürfen nur nach
Gewicht verkauft werden .

Ans Verlangen des Käufers muß auch jede andere Marktware auf dessen Kosten
gewogen werden .

Zum Verwiegen der Waren kann die auf dem Wochenmarkte aufgestellte städtische
Wage benützt werden . Die im Tarif vorgesehene Waggebühr hat der Käufer zu zahlen .

8 9 . Jeder Verkäufer von Backwaren hat während der Verkaufszeit ein für das
Publikum leicht erkennbares Plakat an seinem Wagen oder Vcrkausstisch anzubringen
mit Angabe des Gewichts der Brote sowie des Preises .

Dieses Plakat ist jeweils am l . und IS . jeden Monats mit dem polizeilichen
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Stempel versehen zu lassen . Innerhalb dieser Zeit darf das Gewicht nicht geändert
und der Preis nicht erhöht werden .

Die Verkäufer von Backwaren haben stets Wage und Gewicht mit sich zu führen
und dem Publikum auf Verlangen das Brot vorzuwiegen .

tz 10 . Von allen zu Markt gebrachten Gegenständen wird die dafür bestimmte
Platzgebühr (das Marktgeld ) von den Verkäufern gegen Ausfolgung der Marktzeichen
( Gebührenquittungen ) erhoben .

Die Marktzeichcn sind von den auswärtigen Marktbesuchern bei den Verbrauchs -
steuererhebungsstellen , von den iibrigen Verkäufern bei den auf den Wochenmärkten
befindlichen Erhebungsstellen zu lösen und auf Verlangen jederzeit den mit der Kon -
trole beauftragten Personen vorzuzeigeu .

Die Marktzeichcn sind mit Datumstempel versehen und nur für den Tag giltig ,
an dem sie gelöst sind .

Den Verkäufern von Obst und Milch kann , insoweit der Verkehr dadurch nicht
gestört wird , gestattet werden , auch auf anderen Straßen und Plätzen als den znm
Markt gehörigen , feilzuhalten , wenn sie das Marktgeld entrichten .

Der Wochenmarkttarif ist bei den Erhebungsstellen öffentlich angeschlagen .
8 11 . Mit dem Polizeipersonal hat auch der vom Stadtrat aufgestellte Markt -

mcister und dessen Stellvertreter den Vollzug der Marktordnung zu überwachen und
in Zweifclsfällen Auskunft zu erteilen .

Z 12 . Ucbertrctungen der Marktordnung werden bezüglich des 8 10 nach § 2 des
Gesetzes vom 18 . Dezeniber 1867 , bezüglich der übrigen Bestimmungen nach 8 149
Ziff . 6 der Gewerbeordnung an Geld bis zu 30 Mark oder im Falle des Unvermögens
mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft .

8 13 . Diese Vorschrift tritt auf l . Januar 1894 in Kraft . Auf genannten Zeit¬
punkt wird die Wochenmarktordnung vom 6 . Oktober 1890 aufgehoben .

Wochenmarkt - Tarif .
Beschluß des Bürgcrausschuffes vom 3 . November 1893 , genehmigt von Gr . Bezirks¬

amt «: mit Verfügung vom 4 . Dezember 1893 Nr . 92910 .
I . Platzgebühren :

1 . für jeden Gegenstand , welcher bis zu gm Flächeninhalt ein¬
nimmt und nicht höher ist als 50 cm . 5 Pfg .

2 für jeden Gegenstand , welcher bis zu ' /s gm Flächeninhalt cin -
nimmt und Höher ist als 50cm . . . . . . . 8 „

3 . für jeden Gegenstand , welcher mehr als gm , aber nicht mehr
als 1 gm Flächeninhalt einnimmt und nicht höher ist als 50 cm 10 „4 . für jeden Gegenstand , welcher mehr als gm , aber nicht mehr
als 1 gm Flächeninhalt einnimmt und höher ist als 60 cm . 15 „5 . für jeden Gegenstand , welcher mehr als 1 gm Flächeninhalt
einnimmt — außer der Gebühr von 10 bezw . 15 Pfg . — hin¬
sichtlich des über I gm hinausgehcnden Flächeninhalts

s . insoweit letzterer mehr als ' / - gm , aber nicht mehr als
Igm beträgt , je 10 bezw . 15 Pfg . ( vgl . Z . 3 und 4 ) ,

b . insoweit er fls gm oder weniger beträgt , je 5 bezw . 8 Pfg .
(vgl . Z . 1 und 2) ;

6 . für einen Schubkarren . . 10 „7 . für einen zweirädrigen Handkarren . 20 „8 . für einen Einspännerwagen . 35 „9 . für einen Zweispännerwageu . 50 „10 . für einen mit Waren einfach belegten Stand oder Tisch bis
zu Igm . 10 „11 . für einen mit Waren einfach belegten Stand oder Tisch bis
zu 2 gm . 20 „12 . für Küblcr - oder Töpferwaren pro gm Bodenfläche . . 5 „

13 . für alle übrigen offen ausgelegten Marktwaren pro gm Boden¬
fläche . 10 „14 . für einen ständigen Platz (8 4 Abs . 4 der W .- M .-O .) wöchentlich 40 „

15 . für Benützung eines Sitzplatzes . 3 „
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II . Waggebühren :

1 . für Kartoffeln , Kraut und Rüben
von 1 bis 50 Kilo 3 Pfg .,

„ 51 100 „ 5 ..
2 . für alle sonstigen Marktwaren

von 1 bis 25 Kilo 3 Pfg .,
„ 26 „ 50 „ 5 „
„ 51 „ 75 „ 8 „

S . Mcszordnung.

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 24 . August 1891 .

8 1 . Es werden jährlich zwei Messen abgehalten . Die Frühjahrsmesse beginnt
Mitte Mai und die Herbstmesse Mitte Oktober . Jede Messe dauert neun Tage ; der
Anfangstag wird jeweils in den hiesigen Blättern veröffentlicht .

An Sonn - und Feiertagen dürfen die Verkaufsbuden nicht vor 11 Uhr und die
Schaubuden nicht vor 3 Uhr Mittags geöffnet werden .

Vor Beginn oder nach Schluß der Messe auf den Meßplätzcn zu verkaufen ist
verboten .

Z 2 . Aus den Messen dürfen , außer den zum Wochcnmarktverkchr zugclasscncn
Waren , Verbrauchsgegcnstände und Fabrikate aller Art feilgeboten werden . Ausge¬
schlossen vom Mcßverkehr sind die in tz 56 der Gew .-O . aufgeführten Waren .

Z 3 . Als Meßplätze sind bestimmt :
1 . der Karlsplatz ,
2 . der Kornmarkt ,
3 . der Jubiläumsplatz und
4 . der Marktplatz , soweit solcher nicht für den Wochenmarkt erforderlich ist .

8 4 . Geschäftsleute , welche die hiesige Messe besuchen , haben sich wegen Zuteilung
der erforderlichen Plätze , Buden oder Stände an die Meßkommission oder deren Be¬
auftragte zu wenden .

Die Besitzer von Schaubuden und anderen wandergewerbescheinpflichtigen Ge¬
werbebetrieben haben vor deren Aufstellung die bezirksamtliche Erlaubnis hiezu ein¬
zuholen und die von der Polizeibehörde bezüglich der öffentlichen Schau - und Vor¬
stellungen getroffenen Anordnungen bei Vermeidung der Entziehung der Produktions -
crlaubnis genau zu befolgen .

Personen , welche mit einer abschreckenden Krankheit oder mit Krüppelhaftigkeit
behaftet sind , werden zum Feilbieten von Waren , sowie zum Mitwirken bei musikali¬
schen Aufführungen und Schaustellungen nicht zugelassen ; ebenso sind alle herum -
ziehcnden Musikbanden , Drchorgelspieler , Dudelsackpfeifer und dergl . von der Messe
ausgeschlossen .

tz 5 . Die Anweisung der Verkaufsplätze hat unter möglichster Rücksichtnahme auf
die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs zu geschehen . Die Gehwege müssen freige -
haltcn werden , Haus - und Ladeneingänge dürfen nicht versperrt , Hydranten nicht un¬
zugänglich gemacht werden .

Die Waren dürfen nur so ansgelcgt und ausgehängt werden , daß dadurch die Aus¬
sicht auf die nächstgelcgenen Buden nicht genommen und der Verkehr nicht gehemmt
wird . Es ist verboten , Buden und Stände außerhalb der angewiesenen Plätze und der
bezeichnet « : Grenzlinie aufzustellen .

8 6 . Die Buden werden den Mietern durch das städtische Hochbauamt übergeben
und erhält jeder Mieter einen Schlüssel zu der von ihm gemieteten Bude , für welche
er verantwortlich ist, beim Verlassen der Bude ist dieselbe gut zu verschließen und der
Schlüssel an das Hochbauamt oder dessen Beauftragten zurückzugeben . Eigenmächtige
Veränderungen an den Buden sind nicht erlaubt . Es können solche nur mit Geneh¬
migung der Meßkommission dnrchdas Hochbauamt vorgenommen werden . Die Kosten
für die Abänderung und für die Wiederherstellung hat der Mieter zu tragen .
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8 7 . Jeder Vcrkanfsstand , Bude oder Platz muß mit einem deutlich lesbaren

Aushangschild versehen sein , welches den vollen bürgerlichen Vor - und Zunamen oder

die Firma , sowie den Wohnnngsort des Inhabers augibt .
8 8 . Der Gebrauch von Kohlenpfannen und von offenem Licht , sowie das Kochen

mit Spiritus und Petroleum in den Buden ist untersagt . Buden mit Fcucrungscin -

richtung dürfen nicht unmittelbar an andere anschließen ; dieselben müssen einen feuer¬

sicheren Herd haben und dessen nächste Umgebung muß mit Blech beschlagen sein .

8 9 . Es ist verboten in den Verkaufsbuden zu übernachten . Sämtliche Buden

sind spätestens um 9 ' /- Uhr abends zu schließen .

8 10 . Fuhrwerke jeder Art , insbesondere auch Handwagen und Kinderwagen ,
sowie Reiter , Führer von Pferde - und Viehtransporten sind während der Dauer der

Messe von den Meßplätzen ausgeschlossen .
Eine Ausnahme von diesem Verbot ist nur für solche Fuhrwerke zugelassen , welche

den Bndcninhabern Waren zu - oder abführen , jrdoch haben auch diese die kürzeste Zu¬

fahrtsstraße einzuhnlten .
8 11 . Die Bewachung der Buden während der Nachtzeit geschieht für die Dauer

der Messen auf Kosten der Stadt .
Die hiezu ausgestellten Wächter haben ihren Dienst rechtzeitig anzutrcten und dür¬

fen den ihnen zugewicsenen Bezirk vor Ablauf der Wachcstundcn nicht verlassen . Bei

Versäumung ihrer Obliegenheiten , insbesondere bei Trunkenheit oder Schlafen wäh¬
rend der Dienststuuden werden dieselben nach tz 12 bestraft .

Eine Gewähr für Sicherheit , wie gegen Beschädigung während der Dauer der

Messe wird seitens der Stadtgcmeinde nicht übernommen .

8 12 . Ucbertretnngen dieser Meßordnung werden nach 8 149 Ziff . 6 der Gewerbe¬

ordnung , 8 366 Ziffer 10 des R .-St . - G .-B . und 8 57 des P .- St .-G .-B . bestraft .

0 . Ordnung für drn Wcihnachtsnmrlrt.

Ortspolizciliche Vorschrift vom 10 . Dezember 1875 .

8 1 . Der Wcibnachtsmarkt beginnt jeweils 14 Tage vor den Weihnachtsfeicr -

tagcn und dauert bis zum Vorabend des ersten Wcihnachtstagcs , d . h . vom 11 . bis

(einschließlich ) zum 24 . Dezember . Nach den Feiertagen sind alle Buden und Stände

sofort wieder zu entfernen .
8 2 . Der Beginn des Weihnachtsmarktcs wird jedes Jahr durch das Bürger¬

meisterei m t bekannt gemacht .
8 3 . Der Wcihnachtsmarkt findet ausschließlich nur aus dem Karlsplatz statt und

wird die Mcßkoinmission die Verteilung der Plätze und Aufstellung der Buden und

Stände auordnen .
8 4 . Eine etwa nötig fallende Bewachung hat nur durch den städtischen Meß¬

wächter zu geschehen .
8 5 . Die Tarife sind dieselben , wie bei den Messen und haben diejenigen Gewerbe¬

treibenden , welche Buden oder Plätze zur Beziehung des Weihnachtsmarktes wünschen ,
sich an die Kommission zu wende » .

8 6 . Kein Verkäufer darf seine Waren so aushäugen , daß dadurch die Aussicht

auf die Bude oder den Stand des neben ihm Verkaufenden gehindert ist . Auch dürfen

in den Gängen keine Kisten , Fässer u . dcrgl . ausgestellt werden , damit sich die Käufer

ungehindert bewegen können .
8 7 . Buden , in welchen Waffeln gebacken werden , dürfen nur auf einem abgeson¬

derten Platz aufgestellt werden .
8 8 . Die Bezahlung der Miete und Platzgelder hat im Voraus an den Kom¬

missär zu geschehen , bei welchem stets Einsicht von dem Tarife dieser Gebühren genom¬
men werden kann .

8 9 . Das Auf - und Abschlagen der städtischen Buden geschieht durch das städ¬

tische Personal , von welchem keine besondere Belohnung oder Trinkgeld angesprochcn
werden darf .

8 10. Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen werden gemäß § 149 Z . 6

der deutschen Gewerbe -Ordnung bestraft .
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v . Grbührenkarif für Tebensmilkel -Nntersnchung durch das
chemische Taboralorimn der Stadt Heidelberg .

Erlassen ans Grund der Landesverordnung vom 22 . Mai 1890 .

G e g e n st ä n d e Einzuliefernde
Menge

Ge¬
bühr

Nahrungs - und Gcnußmittcl .
1 . Bier . a . Bestimmung von spezifischem Gewicht , Alkohol ,

Extrakt , Asche, Säure , Glycerin , Salicylsäure . 2 Liter 8
b . Vollständige Analyse (Bitterstoffe ) . 5 „ 20

2 . Branntwein (Liköre ) . Spezifisches Gewicht , Alkohol ,
Extrakt , Asche , Säure , Fuselöl . 750 ar 6

,3 . Brod . Wasser , Asche, Sand , mikroskopische Prüfung . . 250 ,. 4
4 . Butter und Butterschmalz .

a . Nichtfctt , Asche, mikroskopische Prüfung . 50 „ 3
I>. Bestimmung der fremden Fette , Nichtfett , Asche,

Säure . 100 „ 8
5 . Buttcrcrsatzmittel , Margarine . 100 „ 8
6 . Chokoladc (Kakao ) . Wasser , Fett , Zucker , organische

und mineralische Verunreinigungen . 100 er 10
7 . Essig . Extrakt , Asche , Säure , Metallsalze . 1 Liter 5
8 . Frucht säftc . Wasser , Extrakt , Asche , Farbstoffe , Ver -

250 srunrcinigungen . 5
9 . Gewürze , a . Asche , Sand , mikroskopische Prüfung . . 50 ,. 3

I>. Asche, Sand , mikroskopische Prüfung , Ex¬
trakt . 50 „ 3

10 . Hefe . Wasser , Asche, mikroskopische Prüfung . . . . 50 „ 4
Bestimmung der Gährkraft . 50 „ 3

11 . Honig . Wasser , Asche , Zucker , mikroskopische Prüfung . 100 „ 5
12 . Käse . Wasser , Asche, mikroskopische Prüfung . 50 „ 5

Bestimmung des Fettes und Stickstoffs . 50 ,. 10
13 . Kaffee und Kaffeesurrogate .

a . Prüfung auf künstliche Färbung . 100 „ 3
I». Bestimmung der Asche , mikroskopische Prüfung . . 100 „ 5
e . Bestimmung des Koffüingehalts . 250 „ 15

Cichorien . Wasser , Asche, mikroskopische Prüfung . . 100 „ 5
14 . Konditorciwaren . Prüfung auf Reinheit , Vernnreiui -

gnng durch giftige Farben . 50 „ 5
15 . Mehl . a . Feuchtigkeit , Asche , Saud , Mikroskop . Prüfung 250 „ 5

I>. Bestimmung der Backfähigkeit und des Klebers 250 „ 3
10 . Milch . Spezifisches Gewicht , Trockensubstanz , Fett . . ' / - Liter 3
17 . Rahm . Chemische und mikroskopische Prüfung auf fremde

Beimengungen . 50 gr 3
18 . Schweinefett ( Schmalz ) . Wasser , Asche , Säure ,

Schmelzpunkt , Beimengung von Pflanzenölen . . . 100 „ 6
19 . Senf . Chemische und Mikroskopische Prüfung auf fremde

3Zusähc . 100 ,.
20 . Speiseöl . Prüfung auf Reinheit . 200 4
21 . Stärke . Wasser , Asche, mikroskopische Prüfung . . . 100 „ 5
22 . Thee . Chemische und mikroskopische Prüfung ans Ver -

fälschuugen . 100 „ 5
23 . Trinkwasscr . a . Chemische und mikroskopische Prüfnng 1 Liter 7

l>. Bakteriologische Untersuchung . . . 2 Flaschen 6
o. Vollständige Wasseranalyse . . . . 20 Liter 20 bis

24 . Wein . Prüfung nach den im Kaiserlichen Gesuudheits -
1 Liter

50
amte zusammeligcstelltcn Beschlüssen . 10

Obstwein , vergleiche Wein .
23
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G e g e n st ä n d e
Einzulieferndenzui

Mienge
Ge¬
bühr

25 . Wur st- und Fleisch waren . Chemische und mikroskopische
Untersuchung auf einen Zusatz fremder Stärke . . .

26 . Zucker , a . Wasser , Asche, organische Beimengungen . .
b . Polarimetrische Untersuchung .

1 Stück
100 gr
100 ..

2
3
5

6 . Gebrauchsgcgenstände .

1 . Metall - Legierungen für Etz - , Trink - und Koch¬
geschirre , Konservenbüchsen , Druckvorrichtungen zum
Ausschank von Bier , Syphons für kohlensäurehaltige
Getränke , Metallteile für Kindersaugflaschen , Metall¬

folien zur Verpackung von Schnupf - , Kautabak und Käse

2 . Kautschuk zur Herstellung von Mundstücken für Saug¬
flaschen , Saugringen und Warzenhütchen , Trinkbecher ,
Spielwaren , Kautschukschläuche .

3 . Glasuren irdener Kochgeschirre .
4 . Farben , u . Für Gefäße zur Aufbewahrung von Nah¬

rungsmitteln , Umhüllungen , Schutzbedeck¬
ungen ,

b . für kosmetische Mittel (Mittel zur Pflege
oder Färbung der Haut und der Haare ) ,

o. für Spielwaren , Bilderbogen , Tuschfarben ,
Buch - und Steiudruckfarben ,

ä . für Tapeten , Möbelstoffe , Teppiche , Beklei¬
dungsgegenstände , künstliche Blumen , Blät¬
ter , Früchte .

Wasser - und Leinfarben , quantitative Be -

stimmnng des giftigen Stoffes .

5 . Petroleum . Bestimmung des Entflammungspunktes .

1 Stück oder
50 gr

1 St . od . lOOgr
1 Stück

1 Stück

250 gr

6

6
2

5

10
2

Das städtische Laboratorium steht dem Publikum vom 1 . Februar 1885 an zur

Benützung offen und können bei demselben Untersuchungen der in dem oben auf -

geführtcn Tarif bczeichneten Art beantragt werden , für deren Vornahme die in

demselben bczeichneten Gebührenbeträge zu entrichten sind .
Zur Entgegennahme von Untersuchungs -Gegenständen ist das Laboratorium ,

welches sich im II . Stockwerke des Männerarmenhauses (Eingang von der Plöck aus )

befindet , an sämtlichen Wochentagen vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet .

L . Den gewerbsmäßigen Verkauf von Vackwarrn (Brot ) .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . Juni 1869 .

8 I . Wer gewerbsmäßig Brot verkauft , ist verpflichtet , die Preise für dasselbe
alle 14 Tage fest zu bestimmen , an seinem Verkaufslokal anzuschlagcn und dem

Bezirksamte anzuzeigen .
Letzteres mutz von jedem Gewerbetreibenden besonders geschehen .

8 2 . Innerhalb dieser vierzehntägigen Periode darf der Preis nicht erhöht
werden .

8 3 . Alle Brotsorten mit Ausnahme der Ein - und Zweikreuzer - Brote *)

dürfen nur mit Angabe eines bestimmten Gewichtes , als Ein -, Zwei -, Vier -Pfund -

Laibe u . s. w . verkauft werden und hat der Verkäufer dafür einzustehen , daß das

Brot das angegebene Gewicht auch wirklich hat .
8 4 . In jedem Verkaufslokal muß eine Wage ausgestellt sein , damit das Brot

auf Verlangen vorgewogen werden kann .
Außerdem wird aber auch von der Polizeibehörde von Zeit zu Zeit das Nach¬

wiegen dieser Ware angeordnet werden .

"> Drei- und Sechipfennigbrote.
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Z 5 . Bäcker und Verkäufer von Backwaren werden gemäß § 134d P .-Str .-G .-B .
bestraft :

». wenn sie der Vorschrift unter Z 1, 3 u . 4 zuwiderhandeln , an Geld bis zu 30 Mk.,
b . wenn sie die Vorschrift des 8 2 übertreten , an Geld bis zu 60 Mark .

Die Anschläge über die Preise sind gemäß 8 73 der Gewerbeordnung mit dem
polizeilichen Stempel zu versehen.

Den Verkauf von Blumen , Obst und Backwaren auf Strassen
und öffentlichen Plätzen .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 21 . November 1879.

Auf Grund des 8 366 Ziff . 10 R . - St . - G .-B . wird das Feilbieten von Blumen ,
Obst und Backwaren auf den Straßen und öffentlichen Plätzen durch Kinder unter
14 Jahren verboten .

Eltern und Vormünder sind für Ilebertretungen dieses Verbots durch ihre
Kinder mit verantwortlich .

6 . Der Verkauf von Holz , Heu und Stroh irr den Strassen der Stadt .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 4 . Dezember 1893.

8 1 . Alles Holz , welches in Scheiterform und in ganzen Wagenladungen , Heu
und Stroh , welches zum Verkauf in hiesiger Stadt eingesührt wird und nicht für den
städtischen Lauer bestimmt ist, muß auf den Platz bei der Hcuscheuer verbracht werden .
Das Herumfahren und Feilbieten in den Straßen ist verboten .

Holz kann außerdem auf den Holzlauer gebracht werden . Holz , Heu und Stroh ,
welches auf Bestellung eingebracht wird , darf direkt nach dem vom Besteller be¬
zeichnet« : Ort verbracht werden , sofern der Kaufpreis mit dem Besteller vorher
fest vereinbart ist oder nur noch durch Ausmessung , Abwägung oder Zuzählung be¬
stimmt zu werden braucht .

8 2 . Als Platzgeld sind an den Verbrauchssteuer -Erheberstellen an den Stadt¬
eingängen zu entrichten .

1) Für einen Schiebkarren . 10 Pfg .
2) Für einen zweirädrigen Handkarren . . 20 „
3) Für einen Einspännerwagen . . . 25 „
4) Für einen Zweispännerwagen . . . 35 „

Die über das bezahlte Platzgeld empfangene Quittung hat der Verkäufer bei sich
zu tragen und dem Kontrolpcrsonale auf Verlangen vorzuzcigen .

8 3. Die Aufsicht iiber den Markt führt der Marktmeister und haben die Markt -
bcsucher den Anordnungen desselben Folge zu leisten.

8 4 . Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden geniäß 8 149
Ziff . 6 der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 50 Mark und im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu 8 Tagen bestraft .

H . Drofchkenordmmg für die Stadt und Tarif .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 16. Februar 1892 , mit Aenderung durch die orts¬

polizeiliche Vorschrift vom 13. Mai 1893.

Droschken-Ordnung .
8 1 . Die Aufstellung und Inbetriebsetzung von Droschken zu Jedermanns

Gebrauch an öffentlichen Orten in hiesiger Stadt ist nur solchen Personen gestattet ,
welche den beabsichtigten Gewerbebetrieb beim Bezirksamt angemeldet und von diesem
die erforderliche Zulassuugsurkunde erhalten haben .

Die Zulassuugsurkunde , in welche die Zahl der nach vorheriger Prüfung zum
Betrieb zugelassenen Droschken, sowie die ihnen zugeteilten Nummern eingetragen
werden , ist allen denjenigen zu versagen , bezw. wieder zu entziehen , in deren Ver¬
halten und persönlichen Verhältnissen begründete Besorgnis zu finden ist, daß sie
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diesen Gewerbebetrieb zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

mißbrauchen werden .
Für Ergänzung , bezw . Berichtigung der Zulaffungsurkiinde bei cintretcndcn

Veränderungen hat der Betriebsunternehmer binnen drei Tagen Sorge zu tragen .

Von den Droschkenbesitzern .

§ 2 . Jeder Droschkenbesitzer ist verpflichtet , die in der Zulassungsurkunde vcr -

zcichneten Droschken täglich nach einem vom Bezirksamt (Polizeikommissär ) auf¬

zustellenden Turnus in tadellosem Zustande auf den gemäß 8 12 bestimmten Halte¬

plätzen zum Gebrauche des Publikums bereit zu halten , und zwar in den Monaten

Oktober bis einschließlich April von Morgens 8 Uhr bis Abends 6 Uhr , in den

übrigen Monaten von Morgens 7 Uhr bis Abends 8 Uhr .
Die Droschkenbesitzer dürfen sich zum Betriebe nur solcher Droschkenkutscher

bedienen , welche einen giltigen Fahrschein besitzen . (Vergl . 8 7 der Vorschrift .)

Jede Annahme und Entlastung eines Droschkenkutschers ist dem Bezirksamt
binnen drei Tagen anzuzcigen .

Diejenigen Droschkcnbcsitzer , welche die Leitung ihrer Fahrzeuge in eigener Person

übernehmen , müssen neben dcr Znlassungsurkunde noch einen Fahrschein erwirken und

sind allen hinsichtlich der Droschkenkutscher erlassenen Vorschriften unterworfen .

8 3 . Die Droschkenbesitzer sind dafür verantwortlich , daß die Fuhrwerke und

Pferde sich stets in vorschriftsmäßiger Beschaffenheit befinden und daß die Droschken¬

kutscher im Dienste stets die vorgeschriebene Dienstkleidung tragen . Dieselbe bat zu

bestehen in dunkelblauem Rock mit rotem Kragen und zwei Reihen gelber Metall¬

knöpfe , dunkler Weste , ebensolchen (im Sommer auch grauen oder weißleinenen ) Hosen
und einem mit Metallknöpfen versehenen Mantel , sowie in einem runden schwarzen
Lederhut mit der Nummer der betreffenden Droschke in Neusilber .

Statt des Glanzhutes kann im Sommer ein schwarzer Strohhut mit Silber¬

borde , im Winter eine Pelzmütze getragen werden .
Die Dienstkleidung muß stets in sauberem , nicht zerrissenem und nicht auffällig

geflicktem Zustand erhalten werden .

Von den Droschken und Gespannen .

Z 4 . Die Droschken müssen mit zwei Pferden bespannt sein . Die Pferde müssen

hinreichend stark sein , anständig aussehen und sicher gehen ; auch müssen sie gleich
wie das Geschirr reinlich gehalten werden .

Z 5 . Die aufzustellenden Wagen müssen solid gebaut , von gefälligem Aeußern ,
von hinreichender Breite und Höhe , sowie bequem sein . Die Wagcntrilte müssen

so beschaffen sein , daß das Einsteigen unbeschwerlich ist , auch muß der Wagenschlag
von innen geöffnet werden können . Zu beiden Seiten des Bocks sind Laternen

anzubringen , welche während der Dunkelheit erleuchtet sein müssen . Ferner müssen
die Wagen sauber lackiert , mit gutem , nicht geflicktem Lederzeug , ini Innern mit

reinem Ausschlag und mit guter Polsterung versehen sein , auch immer reinlich ge¬
halten werden . Der Fußböden jeder Droschke muß mit einer reinlichen Fußdecke

belegt sein .
Jeder Wagen muß mit seiner Bespannung im Verhältnis stehen . Uebrigeus

können die Wagen von verschiedener Bauart sein . Es kann jedoch kein Wagen ,
dessen Form nnt dem Zwecke der Droschkenfuhrwerke nach den hiesigen Ortsver¬

hältnissen im Widerspruch stände , zugelassen werden .
Etwaigen Mängeln an Wagen oder Geschirr ist unverzüglich abzuhelfen .

8 6 . Die Droschken müssen an der Rückwand mit arabischen , mindestens 10 om

hohen , Ziffern , weiß oder rot und an den Laternen mit arabischen , mindestens
6em hohen , Ziffern rot bezeichnet sein . Die Nummer teilt das Bezirksamt zu .

Endlich ist in jeder Droschke an geeigneter , dem Fahrgast deutlich sichtbarer
Stelle ein auf Pappdeckel aufgezogener , mit der Droschkennummer und dem Stempel
des Bezirksamts versehener , stets sauber und lesbar zu erhaltender Abdruck dieser

Droschkenordnung nebst Tarif anzubringcn .

Von den Droschkenkutschern .
8 7 . Kein Kutscher darf die Führung einer Droschke eher übernehmen , als bis

ihm ein auf das Kalenderjahr lautender Fahrschein erteilt worden ist , welchen er

im Dienst stets bei sich zu fuhren hat . (Vergl . 8 2 der Vorschrift .)
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Der Fahrschein wird jeweils auf 1 . Januar und nur solchen Personen erteilt ,
welche frei von Gebrechen , des Fahrens und der Oertlichkeit kundig sind , und nach
ihrem Lebensalter und ihrer bisherigen Führung die Gewähr für ein ordnungs¬
mäßiges Verhalten bieten . — Personen unter 18 Jahren darf ein Fahrschein nur
ausnahmsweise mit Zustimmung des Stadtrats erteilt werden .

Die Entziehung des Fahrscheines erfolgt durch das Bezirksamt .
Ist der Droschkenkutscher nicht gleichzeitig Droschkenbesitzer , so wird der letztere

von der Entziehung des Fahrscheins benachrichtigt , und darf von dem Zeitpunkt
dieser Benachrichtigung ab der von der Entziehung

'
des Fahrscheins betroffene Kutscher

nicht mehr als Dröschkenführer verwendet werden .
ß 8 . Der Droschkenkutscher hat während des Dienstes die vorgeschriebene Dienst¬

kleidung lK 3 der Vorschrift ) zu tragen , eine richtig gehende Taschenuhr und den
ihm ausgestellten Fahrschein mit sich zu führen und diese Gegenstände den Polizei¬
bedienstelen auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen .

Die Droschkenkirtscher müssen stets nüchtern sein , jedermann höflich und anständig
begegnen und sich genau an den Tarif halten . Auf Verlangen müssen sie beim Ein -
uud Ausstcigcn ihre Uhr Vorwehen . Es liegt ihnen die Pflicht ob , nach jeder Fahrt
den Wagen zu durchsuchen und etwa darin zurückgebliebene Gegenstände alsbald bei
der Polizeibehörde abzuliefern .

8 9 . Den Droschkenkutschern ist untersagt :
1 . die Lenkung der Pferde während des Dienstes einem Fahrgast oder über¬

haupt einem Anderen zu überlassen ;
2 . gegen den Willen des Fahrgastes , welcher die Droschke zuerst angenommen

hat , noch andere Personen mit auf den Wagen zu nehmen ;
3 . zu rauchen , während Fahrgäste in der Droschke sitzen ;
4 . Personen zu dem Zwecke anzusprechen , um dieselben zur Fahrt oder zur Wahl

eines Wagens zu bestimmen , oder in den Straßen hin und her zu fahren , um Bestel¬
lungen zu suchen ;

5 . Trinkgelder zu fordern , absichtlich an unrichtige Orte zu fahren oder unberech¬
tigter Weise jemand die Fahrt zu verweigern ;

6 . auf den Halteplätzen in die Droschken zu sitzen ;
7 . das Fuhrwerk ohne Aufsicht stehen zu lassen , namentlich dasselbe behufs Be¬

suchs von Wirtschaften zu verlassen .

Von den Fahrgästen .
8 10 . Die Fahrgäste dürfen Gegenstände , welche geeignet sind , das Innere des

Wagens zu beschädigen oder zu verunreinigen , nicht in die Droschke mitnehmen .
Handgepäck im Gewicht bis zu 10 Kg darf der Fahrgast unentgeltlich mit in die

Droschke nehnien . Größere Gepäckstücke sind gegen Entrichtung einer Gebühr von
20 Pfg . per Stück auf dem Kutscherbock untcrzubringen .

Das Mitnehmen von Hunden in die Droschke ist den Fahrgästen nur mit Zu¬
stimmung des Kutschers gestattet .

Fahrgäste , welche vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandeln oder sich sonst un¬
gehörig benehmen , können nach wiederholter fruchtloser Verwarnung seitens des
Kutschers zum Aussteigen genötigt werden und müssen , falls die Fahrt schon begonnen
war , gleichwohl die ganze Taxe für die vereinbarte Fahrt bezahlen .

8 11 . Mehr .als vier Personen , wobei zwei Kinder unter zehn Jahren einer er¬
wachsenen Person gleichgcrechnct werden , ist der Kutscher nicht verpflichtet , in den
Wagen aufzunchmcn . Hat er dies dennoch gethnn , so ist er doch nicht berechtigt ,
mehr als das taxmäßige Fahrgeld für vier Personen zu fordern .

Mehr als sechs Personen auszunehmcn , ist dem Droschkenkutscher nicht gestattet .
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener sind taxfrei mitzuuehmen .

Von den Halteplätzen .
8 12 . Die Halteplätze (8 2) werden von der Polizeibehörde mit Zustimmung

des Stadtrats bestimmt ; cs muß jedoch eine verhältnismäßige Verteilung der Fuhr¬
werke auf den verschiedenen Plätzen stattfindcn . Dies , sowie die Art und Weise der
Aufstellung zu bewerkstelligen ist Sache der Polizeibehörde . Das Anhalten der
Droschken an andern als den bestimmten Wartplätzen ist untersagt . Das Verzeich¬
nis der Halteplätze wird von Zeit zu Zeit im Amtsblatt veröffentlicht .
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8 13 . Das Tränken und Füttern der Pferde darf innerhalb der Stadt nur

auf den Halteplätzen , niemals während der Fahrt geschehen .
Die Reinigung der Droschkenhalteplätze wird auf Rechnung der Sladtkassc

durch städtische
'
Bedienstete vorgcnommen , wofür von dem Eigentümer jeder Droschke

an die Stadtkasse die jeweils festgesetzten Gebühren zu bezahlen sind .
Vom Bahndroschkendienst .

8 14 . Die Zahl der Droschken , welche bei Ankunft der Bahnzüge an sämt¬

lichen Bahnhöfen anwesend sein müssen , wird von der Polizeibehörde nach vorhe¬

rigem Benehmen mit den Eisenbahnbehörden und dem Stadtrat bestimmt ; ebenso
der jeweilige Aufstcllungsplatz daselbst .

Die Droschkenführer haben innerhalb des Bahnhofgebictes allen auf ihre Auf¬

stellung und ihr Verweilen daselbst bezüglichen Anordnungen der Beamten und

Bediensteten der Betriebsverwaltung unweigerlich Folge zu leisten .
Die einzelnen Droschkcnführer werden zu diesen : Dienst nach einem Turnus

von dem am Bahnhof stationierten Schutzmann angewiesen , dessen Anordnungen
unbedingt nachzukommen ist .

Sie haben mindestens 5 Minuten vor Ankunft der Züge ans dem Platze zu sein .
Die Aufstellung der Droschken daselbst geschieht der Reihe nach , wie sie ankommen .
Beim Bestellen der Droschen ist manjedoch an diese Reihenfolge nicht gebunden .

8 16 . Die Uebertragung des Bahndienstes auf einen andern Kutscher ist ge¬
stattet , jedoch nur , wenn dem am Bahnhof stationierten Schutzmann hievon recht¬

zeitig vorher Anzeige gemacht worden ist .
Wer den Bahndienst versäumt , wird bestraft . Wenn ein Droschkenführer , dem

dieser Dienst obliegt , auf längere Zeit bestellt wird , so daß er zum nächsten Zuge
noch nicht zurück sein kann , so hat er hievon vor dem Abfahren den dicnstthucnden
Schutzmann in Kenntnis zu setzen.

Wer ohne diesen Dienst zu haben oder vorher bestellt zu sein , sin letzterem Fall
mutz der Bestellschild — 8 17 Absatz II — aufgestellt seinch in den Bahnhof ein¬

fährt , um unkommende Passagiere in Empfang zu nehmen , verfällt in Strafe .
8 16 . Sobald die Ankunft der Züge signalisiert ist , haben die niit dem Bahn¬

dienst betrauten Kutscher sich zur Aufnahme von Fahrgästen fertig zu halten .
Kutscher , welche Reisende zum Bahnhof bringen , haben am Haupteingang an -

zusahren und nach dem Anssteigen der Fahrgäste und Abladcn des Gepäcks ohne
Aufenthalt den Platz zu verlassen .

Für die Zeit zwischen der Ankunft derjenigen Züge , zu welchen sie befohlen
sind , brauchen die Eisenbahndroschkenkutscher Fahrten nicht anzunehmen .

Bestellung der Droschken .
8 17 . Jedem Besteller steht die Wahl der Droschke frei und sobald jemand

die Droschke genommen oder bestellt hat , mutz unverzüglich abgefahren werden .
Wegen bereits anderweit erfolgter Bestellung darf die Uebcrnahme einer Fahrt

nur dann abgelchnt werden , wenn die Bestellung durch Anfstccken eines Blechschildes
mit der beiderseits deutlich lesbaren Aufschrift „ Bestellt " ans der rechten Seite des

Kutschersitzes erkennbar gemacht ist . Wird ein Kutscher vom Halteplatz zur Ab¬

holung von Fahrgästen bestellt , so hat er sofort im Trab nach dem Ort der Be¬

stellung zu fahren
'
und den Besteller in der Droschke dahin mitzunchmen .

8 18 . Auf den Halteplätzen und während der in 8 2 Abs . I bezeichnet « ! Zeiten
darf die Uebernahme einer Fahrt von keinem Droschkenkutscher verweigert werden .
Außer dieser Zeit hat der Kutscher bei Strafvermeiden aber auch dann zu fahren ,
wenn er zuvor eine desfallsige Bestellung erhalten und angenommen hat .

Leere Droschken können von den Halteplätzen und von der Straße aus zum
Vorfahren an einen gewissen Punkt , wo der Fahrgast entsteigen will , gerufen wer¬
den . Die erfolgte Bestellung ist alsbald auf die in 8 17 Abs . II oben vorgeschriebene
Weise erkennbar zu machen .

Bestellungen einer Droschke nicht zu sofortiger Benützung , sondern ans einen

späteren Zeitpunkt , gleichviel ob eine solche Bestellung auf dem Halteplatz oder
anderswo erfolgt , ist der im Dienst befindliche Kutscher anzunehmen nicht verpflichtet .
Nimmt er sie aber an , ohne etwas anderes über den Fahrpreis zu verabreden , so hat
er weder Anspruch auf Bezahlung für die Zwischenzeit , noch darf er für die Fahrt
mehr als die im Tarif festgesetzte Taxe fordern , ist aber seinerseits bei Straf¬
vermeiden verpflichtet , die Bestellzeit genau einzuhalten .
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8 19 . Wenn ein Droschkenkutscher eine etwa erfolgte Bestellung seines Fahr¬
zeugs nicht durch den Bestellschild (8 17 Absatz II dieser Vorschrift ) erkenntlich ge¬
macht hat und infolge dessen in der Zwischenzeit eine andere Fahrt annehmen muß ,
deren Dauer ihn an Erfüllung der früheren Verpflichtung verhindert , so hat er
abgesehen von der Straffolge dem ersten Besteller gegenüber für entsprechenden
Ersatz zu sorgen .

Droschken , welche zum Bahndienst befohlen sind , dürfen Vorausbestellungen
nur nach vorheriger Anzeige an den dienstthuenden Schutzmann und nur von bezw .
für solche Reisende annehmen , welche längstens innerhalb einer Viertelstunde nach
Aufstcckung des Bestellschlldcs mit einem Zuge ankommen werden .

Fahrweise . Zeit - und Nachtfahrten .
8 20 . Während der Fahrt sind die Pferde besetzter Droschken stets in kurzem

Trabe zu halten , ausgenommen wenn der Fahrgast das Schrittfahren ausdrücklich
verlangt , bei besonders langen Touren und an Stellen , wo aus straßenpolizeilichen
Gründen das Schrittfahren erforderlich oder angeordnet ist .

Der Droschkenführer ist verpflichtet , bei allen Fahrten den kürzesten Weg ein¬
zuschlagen , wenn nicht bei Zeitfahrten (Ziffer VI des Tarifs ) der Fahrgast einen
anderen , für die Droschke fahrbaren Weg selbst bestimmt .

Dem Verlangen des Fahrgastes , langsam gefahren zu werden , ist der Kutscher
nur bei Zeitfahrten zu entsprechen verbunden .

Die Zeitberechnung des Kutschers bei Zeitfahrten ist der Fahrgast dann anzu -
crkcnncn verpflichtet , wenn der Kutscher ihm vor Beginn der Fahrt die Uhr vor -
gczeigt hat . Im Unterlassungsfälle hat der Kutscher die Zeitangabe des Fahrgastes
anzuerkennen .

8 21 . Die Zeitbercchnnng für die Zeit führten beginnt mit dem Augenblick
des Abfahrens vom Halteplatz , bezw . wenn die Bestellung nicht auf einem Halte¬
platz erfolgt ist, mit dem Augenblick des Vorfahrens am Einsteigeort .

Bei anderen als Zcitfahrten ist der Kutscher verpflichtet , am Einsteigeort fünf
Minuten unentgeltlich zu warten ; für jede weiteren angefangencn fünf Minuten
kann er ein Wartegeld von 20 Pfg . beanspruchen .

8 22 . Tritt der Fahrgast ohne Verschulden des Kutschers eine bestellte Fahrt
nicht an , so hat der Kutscher 50 Pfg . oder wenn er länger als 20 Minuten warten
mußte , Bezahlung nach der Zeit zu fordern .

Tritt der Fahrgast die Fahrt an , setzt sie aber nicht fort , so hat er die volle
tarifmäßige Taxe bis zum Aufhören der vereinbarten Fahrt zu befahlen .

Hält der Kutscher bei solchen Fahrten , für welche im Tarif eine besondere
Taxe nicht festgesetzt ist , ausnahmsweise die Pergütung nach der Zeit nicht für
angemessen , so ist es seine Sache , sofort bei Annahme des Auftrags dafür zu sorgen ,
daß eine ausdrückliche Uebereinkuuft geschlossen wird , andernfalls kann er nie mehr ,
als die in Ziffer VI des Tarifs festgesetzte Zeittaxe verlangen .

8 23 . Nachtfahrten beginnen während des ganzen Jahres abends 10 Uhr und
endigen morgens 6 Uhr .

Für dieselben ist die doppelte Personentaxe zu entrichten , vorbehaltlich der Be¬
stimmungen in Ziffer II und V des Tarifs .

Wird die Fahrt vor 10 Uhr abends begonnen , so ist nur für denjenigen Teil der
Fahrt die doppelte Taxe zu entrichten , welcher nach 11 Uhr ausgeführt wird . Für
Fahrten , welche vor 6 Uhr morgens begonnen werden , aber über diese Zeit hinaus
dauern , findet für die Zeit nach 6 Uhr nur die Berechnung der einfachen Taxe statt .

Beaufsichtigung .
8 24 . In der ersten Hälfte des Monats Mai wird alljährlich durch einen von

dem Bezirksamt beauftragten Polizeibcamten unter Anwesenheit des Großh . Bezirks¬
tierarztes eine Besichtigung der Fahrzeuge , der Pferde und der Bekleidung der
Droschkenkutscher vorgcnommen . Zu der von dem Bezirksamt anberaumten Besich¬
tigung haben sich die Droschkenführer in Dienstkleidung unter Mitführung der Mäntel ,
sowie sämtliche Droschkeubcsitzcr eiuznfinden . Das Ausbleiben oder verspätete Er¬
scheinen wird nach 8 27 dieser Vorschrift bestraft .

8 25 . Fahrzeuge , welche den bei der Zulassung zum öffentlichen Dienst zu
stellenden Anforderungen nicht mehr entsprechen und deren Ausbesserung nicht mehr
möglich ist , werden durch Abnahme der Zulassungsurkunde außer Betrieb gesetzt.
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Pferde , welche sich nach dem Gutachten des Großh . Bezirkstierarztes nicht mehr
zur Verwendung im öffentlichen Fahrwesen eignen , dürfen nach Ablauf einer von
dein Bezirksamt zu stellenden Frist nicht mehr verwendet werden . Aus Verlangen
wird schriftliche Ausfertigung des Gutachtens erteilt . Wird den auf Grund der
regelmäßigen Besichtigung gemachten Auflagen bezüglich der Beschaffenheit der Fahr¬
zeuge und Geschirre , sowie der Bekleidung der Droschkenkutscher nicht innerhalb der
gesetzten Frist entsprochen , so erfolgt neben Bestrafung gemäß 8 27 der Vorschrift
Entziehung der Zulassungsurkunde bczw . des Fahrscheins , sowie Außerdienststcllung
des Fahrzeugs .

8 26 . Die besondere Aufsicht über das Droschkenwesen wird durch die Schutz¬
mannschaft geführt , deren Anordnungen sämtliche Droschkenkutscher bei Vermeiden
der Außerbetriebssctznng ihres Fahrzeugs und von Bestrafung unweigerlich Folge
zu leisten haben .

8 27 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden auf Grund des
8 134 a P .- St .- G .- B . mit Geld bis zu 150 Mark und im Unbeibringlichkeitsfalle
mit Haft bestraft , sofern nicht 8 147 Ziff . 1 und 147 Ziff . 8 der Gew .-Ordn . An¬
wendung zu finden haben . Daneben bleibt dem Bezirksamt als Strafmittel gegen
Droschkenbesitzer und Droschkenkutscher die Entziehung der Zulaffungsurkunde (8 1
der Vorschrift ) und des Fahrscheins (8 7 der Vorschrift ) sowie die Außerbetriebs -
setzung der Fahrzeuge Vorbehalten .

L . Droschken - Tarif.
I . Innerhalb der Stadt (mit den Grenzpnnkten : Karlsthor , Eingang zur

Hirschgasse , Handschuhsheimer Gemarkungsgrenze , Hans No . 80 der Ladenburger -
straße , Gaswerk , Mühlstraße , Nlleestraße , Diemer '

sche Brauerei und Klingenteich bis
zum Eingang zum alten israelitischen Friedhof ) zahlen für eine direkte Fahrt von
einem Punkte zum andern :

1 Person . . . — 60
2 Personen . „ — 90
3 .. . 1 . 5

Diese Taxe erhöht sich bei Fahrten bis zum Weißgerbcr 'schen Hanse und bis
zum Wirtshaus in der Hirschgasse :

für 1 Person auf . »L — 80
für 2 Personen auf . „ 1 . 20
sür 3 und 4 Personen auf . . . . „ 1 . 50

II . Für Fahrten auf Bälle , ins Theater , zu Gesellschaften und Konzerten
zahlen innerhalb der Stadt (vgl . Ziff . I ) :

I und 2 Personen . 1 . 20
3 „ 4 1 . 50

Ebensoviel kostet das Abholen . Nach Mitternacht erhöhen sich die Taxen um je 40 Z .
III . Für die einfache Fahrt zu den Friedhöfen (mit Ausnahme des Schlicr -

bncher Friedhofs ) zahlen :

1 und 2 Personen . ^ I . —
3 „ 4 „ . „ 1 . 50

Für die Hin - und Rückfahrt findet Vergütung nach Zeit (Ziff . VI ) statt .
IV . Für die einfache Fahrt nach dem Schloßthor oder Schloß zahlen :

1 und 2 Personen . 2 . 50
3 „ 4 . 3 -

Für die Hin - und Rückfahrt beträgt die Taxe ohne Rücksicht auf die Personcn -
zahl 4 ^ !, wobei eine Stunde Aufenthalt mit eingerechnet ist .

IV a . Zur Besichtigung von Schloßbeleuchtnngen beträgt die Troschkentaxe ein¬
schließlich der Abholung und Rückfahrt ohne Rücksicht auf die Zahl der Personen 8
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V . Für folgende Fahrten zahlt man , gleichviel
ob eine oder mehrere Personen fahre » , als feste
Taxe :

! Einfache
! Fahrt hin
oder zurück

Hin -
und Rückfahrt

I ^
1. Kreuznngsstelle der Schloßstraße und des alten

Schloßbergwegs .
2 . Schloßhotel (Bezüglich des Gepäcks findet Z 10 der

Droschkenordnung Anwendung )
3 . Molkenkur über Schloß oder Klingenteich .
4 . Molkenknr über Kanzel (Riesenstein ) .
5 . Schloß , Molkenkur , Neuhof (Speyererhof )
6 . Königstuhl .
7 . Wolfsbrnnnen über Hausacker
8 . Wolfsbrunucn , Schloß .
9 . Wolfsbrunnen , Schloß , Molkenkur

10 . Wolfsbrunnen , Schloß , Molkenkur , Königstuhl
11 . Uebcr den Wolfsbrunnen , Aukopf , Drachcnhöhle ,

Kohlhof , drei Eichen , Molkenkur nach der Stadt zurück
12 . Neuhof ( Speyererhof ) .
13 . Neuhof , Köuigstuhl .
14 . Neuhof , Kohlhof .
15 . Klingenteich , Molkcukur , Blockhaus , Kohlhof .
16 . Klingenteich , Molkenkur , Blockhaus über die 3 Eichen

nach dem Kohlhof .
17 . lieber Klingenteich oder Steigerweg zum Fußpfad

nach dem Aussichtsturm auf dem Gaisberg (mit
1 Stunde Aufenthalt bei Hin - und Rückfahrt )

18 . Ncuhof , Kohlhof , Königstuhl .
19 . Terrasse über dem Riesenstein , (Kanzel ) .
20 . Philosophenweg , Hirschgasse .
21 . Philosophenweg , Engelswiese , Harlaß .
22 . Zum Wirtschaftsgebäude Philosopbenhöhe (mit 1

Stunde Aufenthalt bei Hin - und Rückfahrt ) .
23 . Hirschgasse , Aussichtsturm auf dem Michelsberg ,

Philosophenweg , alte oder neue Brücke (mit */ -—-1
Stunde Aufenthalt ) Hin - und Rückfahrt

24 . Stift Nenburg .
25 . Zieaclhausen .
26 . Stiftsmühle .
27 . Schwetzingen , für den ganzen Tag

„ „ „ halben „
28 . Neckargemünd , für den ganzen Tag

„ „ „ halben „
Erfolgt die Fahrt über die Neckargemnndcr Eisen¬
bahnbrücke und Ziegelhausen , so erhöht sich die Taxe
für die ununterhrochene Fahrt (ohne Aufenthalt ) auf

29 . Kümmelbacher Hof .
wenn die Fahrt über die Neckargemünder Eisen¬
bahnbrücke und Ziegelhausen geht

3
5
5
7
9
3
4
6

13

5
13
13
12

6
14
3

.7

2
2
2

30

50

70
50

50

50
50

50

40
60

50

50

40
50
50

4
6
7
9

12
3
5
8

16

18
6

16
17
15

16

8
18

4
5
8

12
3
3
3

12
8

12
8

9
14
9
3
4
4

50

50
50

50

50
25

50

80

s. I Tag
/ ' / - Tag
1 ITag
1 - /2 Tag

> Tag
/ - Tag

30 . Neckarsteinach , für den ganzen Tag
„ „ „ halben „

31 . Handschuhsheim .
32 . Rohrbach .
33 . Wieblingen .

Bei den Fahrten unter Ziffer 28 und 30 erhöht fi
die Hin - oder Rückfahrt , und um 3 wenn beide
Wolfsbrunnen gehen .

Bei Fahrten mit Rückfahrt ist , soweit nichts Besonderes bestimmt ist , eine
halbe Stunde Aufenthalt an jedem der genannten Orte mit eingerechnet . Wo

die Taxe um 2 wenn
ährten über Schloß und
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mehrere Halteplätze genannt sind , kann die Aufenthaltszeit auch auf einen Halteplatz
vereinigt werden . Bei längerem Aufenthalte sind für jede angcfangene Viertelstunde
50 ^ weiter zu entrichten .

In der Zeit von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens erhöhen sich die obengenann¬
ten Taxen vorbehaltlich der Bestimmungen in 8 23 Abs . III Droschkenordnung , welche
auch hier sinngemäße Anwendung finden , um die Hälfte .

VI . Alle übrigen Fahrten werden nach der Länge der Zeit bezahlt , und zwar :
1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen- /« Stunde - 60 ^ - 90 ^ 1 . 05 1 . 20

1 Person 2 Personen
^ 1 — 1 . 40
„ 1 . 50 „ 1 . 80
.. 2 . - ,. 2 . 20

3 und 4 Personen
^ 1. 70
„ 2 . 20

2 . 60
Jede weitere Viertelstunde kostet :

für 1 und 2 Personen zusammen . . . . 50 ^
für 3 „ 4 „ „ . . . . 65 „

Be : Zcitfahrtcn außerhalb der Stadt , und zwar weiter als eine Viertelstunde
von derselben entfernt , muß , wenn die Droschke leer zurückgcht , die Hälfte der Taxe
vergütet werden .

ck Dienstmanns -Grdnnng .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 24 . April bezw . 21 . November 1872 .

Z 1 . Wer als Lohndiener , Dienstmann u . dgl ., sei cs selbstständig , für eigene
Rechnung oder als Gehilfe eines solchen , oder als Angestellter , oder als Teilhaber
eines sog . Dicnstmanns -Jnstitnts seine Arbeiten und Leistungen auf öffentlichen
Plätzen und Straßen anbieten will , hat hiervon dem Bezirksamt «: Anzeige zu erstatten
(8 3 der V .-V . zur G .-O .)

Zulassung zum Gewerbebetrieb ist allen denjenigen zu versagen , in deren Ver¬
halten und persönlichen Verhältnissen begründete Besorgnis zu finden ist , daß sie diesen
Gewerbebetrieb zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mißbrauchen
werden (8 4 Abs . 2 der V .-V . zur G .-O .)

Die Lohndiener (Fremdenführer ) haben sich auch über ihre Befähigung auszu¬
weisen , insbesondere ist auf einige Kenntnis der französischen Sprache zu sehen .

8 2 . Wer das Dienstmanns - oder Lohudieuer - Gewerbe re . selbst und für eigene
Rechnung betreiben will , hat zugleich durch bare Einlegung in die hiesige Sparkasse
und Hinterlegung des Sparkassenbuches in der Gemeinde -Depositur eine Kaution von
200 fl .*) zu stellen .

Die Unternehmer eines Instituts haben ebenfalls eine Kaution zu entrichten ,
deren Größe jeweils nach Anhörung des Stadtrates vom Bezirksamte bestimmt wird .

Dieselben haben mit der Kautionsbestellung zugleich eine Urkunde auszustellcn ,
in welcher sie für allen Schaden , welchen ihre Gehilfen , Angestellten oder Teilhaber
verursachen und für welchen nach dem Gesetze die letzteren zu haften habe », sich per¬
sönlich haftbar erklären .

8 3 . Wer das Gewerbe eines Dienstmauns oder Lohndicners in Person betreibt ,
erhält von : Bezirksamte eine Nummer angewiesen und hat einen damit versehenen
Metallschild auf der linken Seite der Brust zu tragen .

Zugleich ist nach näherer Vorschrift des Bezirksamts an der Kopfbedeckung
die Bezeichnung „ Dienstmann " bezw . „ Lohndiener " anzubringen .

Den Dienstmanns -Jnstituten kann von dem Bezirksamt der ausschließliche Ge¬
brauch besonderer , näher zu bestimmender Abzeichen gestattet werden , und ist dann das
Tragen derselben allen Dienstmännern , welche nicht zu dem Institut gehören ,
untersagt .

8 4 . Die Dienstmänuer re . haben sich gegen das Publikum willig und anständig
zu benehmen und sich jeder Zudringlichkeit zu enthalten .

8 5 . Den Dicnstmänuern re ., bezw . ihren Vorstehern , ist im allgemeinen die Wahl
des Standortes freigcstellt , vorbehaltlich der Befugnis der Polizeibehörde , ihnen die
zur Verhütung von Kollisionen und Störungen erforderlichen Weisungen zu erteilen ,
welchen sie unweigerlich Folge zu leisten haben .

') jetzt 400 Mark.
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Den Bahndienst haben die Dienstmänner ec . nach den zwischen der Ortspolizei -

behörde und den Bahnpolizcibeamten vereinbarten , oder von Großh . Handels¬
ministerium *) gegebenen besonderen Anordnungen zu besorgen .

8 6 . Von jedem Dienstmann wird angenommen , daß er allen in dem amtlich
genehmigten Tarif bezeichneten Arten von Arbeiten und Diensten uni die dort aufge¬
stellten Gebühren sich unterziehe .

Er hat jeder hierauf bezüglichen Aufforderung alsbald Folge zu leisten , wenn
er nicht bereits anderwärts bestellt ist .

Das Anbieten von Führerdiensten an Fremde , welche die hiesige Gegend oder

hiesigen Sehenswürdigkeiten betrachten wollen , ist nur den Lohndienern (Fremden¬
führern ) gestattet .

Z 7 . Jeder Dienstmann re . hat ein Exemplar dieser Ordnung , sowie des Ge¬

bührentarifs stets bei sich zu führen und auf Verlangen den Bestellern , sowie dem

Polizeipersonal vorzuzeigcn .
8 8 . Uebertretungen dieser Bestimmungen werden an Geld bis zu 150 Mark

bestraft .
Oeftcre Bestrafungen der Art oder ein fortgesetztes , zuchtloses und unwürdiges

Verhalten können die Untersagung und nötigenfalls polizeiliche Einstellung des Ge¬
werbebetriebes zur Folge haben (8 61 der V .-V . zur G .-O .) .

2 . Tarif der Gebühren für die Leistungen der Lohndiener und Dienstmänner .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 14 . Dezember 1874 .
I . Für bestimmte Gänge . bis mit

25 Kilo -
1) Im Innern der Stadt mit dem Hanptbahnhofe , dem neuen gramm gramm

akademischen Spital , der Diemer '
schcn Brauerei , dem vorm . Hand - Hand -

Jäger ' schcn Bierkeller (Klingenteich ) und der Metz ' fchen Kunst - — racr geplick

sammlnng **) als Grenzpunkten , sowie vom Bahnhof bis znm S
Professor Hofman ' schen Haus (Bergheimerstraßc ) und der
Keller ' schen Fabrik . — 20 — 35

2) Vom Innern der Stadt bis zu den zwei letztgenannten Punk -
ten , sowie dem Schloßberg (oberhalb der Diemerei ) . — 35 — 50

3) Vom Innern der Stadt nach der Gasfabrik und dem Friedhofe — 45 — 60
4 ) Vom Bahnhof nach den zwei letztgenannten Punkten . — 30 — 40
5 ) Vom Innern der Stadt nach Neuenheim , Hirschyasse und

Hetzdweilers Haus . — 50 — 70
6) Vom Bahnhof nach den letztgenannten Punkten , sowie nach

dem Schloßberg . — 60 — 80
7 ) Nach dem Schlosse . — 70 1 —

8 ) Nach Albcrts -Hotcl ***) oder dem Schießhause . . . . — 80 1 10
9) Nach der Molkenkur oder dein Wolfsbrunnen . . . . 1 — 1 40

10 ) Nach dem Ncnhof über die Kanzel . 1 40 1 70
11 ) Nach dem Königstuhl oder Heiliqcnberg . 2 40 3 —

12 ) Nach Handschuhshcim , Kirchheim , Ziegelhausen , Wieblingen
oder Rohrbach . 1 — 1 40

Wird Nückverbringung , Rückantwort oder Rückbegleitung verlangt , so ist die
Hälfte der Taxe und zwar wenn das Gepäck nicht zurückgebracht wird , der einfachen
Taxe von Kolonne I . mehr zu entrichten ; für etwaige Wartezeit ist Abschnitt IV . Ziff . 3
maßgebend .

Beträgt das Gewicht des Gepäcks über 25 Kilogramm , so ist die Hälfte der in
Kolonne II . angegebenen Taxe mehr zu bezahlen ; für Lasten von über 50 Kilogramm
ist , wenn sie im Handkarren gefahren werden , die doppelte Taxe zu bezahlen ; mehr
kann bei bedeutenden Lasten nur auf Grund ansdrücklichcr vorheriger UeVer¬
ein kn n ft verlangt werden (Abschnitt IV Z . 1) .

Ist das Gepäck Stockwerke hinauf - oder hinuntcrzutragen , so kommen per Stück
und Stockwerk 5 Pfg . in Ansatz ; Handgepäck bis zu 25 Kilogramm ist ohne besondere
Vergütung hinauf - und hinabzutragen .

») jetzt Ministerium des Großh . Hauses und der auswiirtigen Angelegenheiten .
" ) jetzt Schlierbacher Landstraße Li . — «»») jetzt Schloßhotel .
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Wird der Dienstmann zu den Gängen unter Z . 5 , 7— 12 als Führer benützt , so
hat er , einen einstündigen Aufenthalt an Ort und Stelle eingerechnet , 30 Pfg . weiter
zu beziehen .

Bei längerem Aufenthalte sind für jede angefangene halbe Stunde weitere 30 Pfg .
zu entrichten .

II . Für bestimmte Zeiten .

1) Für einen Tag (zu 10 Stunden gerechnet )
2 ) „ einen halben Tag (zu 5 Stunden gerechnet )
3 ) „ eine Stunde .
4 ) „ eine halbe Stunde .

ohne !! mit
Gerät - !! Gerät¬
schaften ! schäften

3 - !! 3 8o
1 80 2 30

— 40 - 50
— 25 - 30

III . Für bestimmte Dienstleistungen .
1 ) Wasserpnmpen oder Wassertragen , per Stunde . — 45
2 ) Holztragen :

1 Ster ungemachtes Holz von der Straße in das Hans zu tragen
und aufzusetzen . — 25

1 Ster gespaltenes Holz : ^ ^
g.) in das untere Stockwerk zu tragen . — 35
d ) für ein Stockwerk hinauf oder hinunter . — 50
o) für jedes weitere Stockwerk hinauf oder hinunter . . . — 20
cl) Auffetzen . — 20

3) Kohlcntragen :
in den unteren Stock , per Centner . — 5
für jede Treppe hinauf oder hinunter , per Centner weiter . . . — 3
Kohlen von der Straße in den Keller werfen , per Centner . . . — 2
in den Hof tragen und von da in den Keller werfen , per Centner . — 5

wobei stets dem Dienstmann die Verpflichtung erwächst , die Straße und
den Hof , wo die Kohlen gelegen , zu schwenken und zu kehren .

4 ) Transport :
a ) eines Flügels . 3 45
d ) eines Klaviers oder Pianinos . 2 60

5) Kranke zu fahren :
in besonders hierzu eingerichteten Wagen , die Stunde . — 50
eine halbe Stunde weiter . — 20
eine Stunde weiter , je . — 35
einen einzelnen Weg in der Stadt , im Umkreise von Abteilung 1,1 . . — 30

6) Geschäftsreisende zu führen mit Mustern :
eine Stunde . — 70
zwei Stunden . 1 —
drei und mehr Stunden , per Stunde . — 45

IV . Bemerkungen .
1 . Verrichtungen , für welche eine Gebühr im Tarife nicht festgesetzt ist , sind in der

Regel nach der Zeit (Äbschn . II ) zu vergüten . Hält der Dieustmann in einem einzelnen
Falle diese Vergütung nicht für angemessen , so hat er sofort bei Annahme des Auftrags
dafür zu sorgen , daß ein ausdrückliches Uebereinkommen abgeschlossen wird ; andern¬
falls kann er nicht mehr , als die Gebühr nach der Zeit beanspruchen .

Hierbei wird der Bruchteil einer Stunde unter 30 Minuten für eine halbe Stunde ,
über 30 Minuten für eine ganze Stunde gerechnet .

2 . Wird ein Dienstmann zur Uebernahme einer Bestellung zu dem Besteller in
dessen Wohnung oder sonst wohin geholt , so ist hierfür eine Taxe von 10 Pfg . zu
entrichten .

Erfolgt sodann eine Bestellung nicht , so hat der Dienstmann weitere 10 Pfg .
anzusprcchen .

3 . Auf einen Auftrag , welcher nicht sogleich erteilt wird (2) , haben die Dienst¬
männer 5 Minuten lang unentgeltlich zu warten , ebensolang auf Rückantwort . Wer¬
den sie länger aufgehalten , so sind ihnen von >/« zu >/4 Stunde weitere 10 Pfg . zu ent¬
richten ; die begonnene Viertelstunde wird für voll gerechnet .
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4 . Die Dienste der Dienstmänner können in den Monaten April bis einschließlich
September nur von morgens 7 Uhr bis abends 8 Uhr und in den Monaten Oktober
bis einschließlich März nur von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr zur einfachen Taxe
in Anspruch genommen werden ; außer dieser Zeit ist in den Monaten April bis Sep¬
tember bis abends 10 Uhr , in den Monaten Oktober bis März bis abends 9 Uhr die
Hälfte der Taxe mehr , von da an die doppelte Taxe zu entrichten .

5 . Anforderungen von Trinkgeldern sind den Dienstmännern strengstens untersagt .

L . Der Geschäftsbetrieb der Fremdenführer , Lohndiener etr .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 30 . Januar 1874 .

8 1 . Den Fremdenführern , Lohndienern , Hcrrendienern , Hotelwerbern , Portiers ,
und allen Personen ähnlichen Gewerbebetriebes ist es unbedingt untersagt , zur Aus¬
übung ihres Gewerbes das Gebiet der Bahnhöfe zu betreten . Alle früher an einzelne
dieser Personen erteilte Berechtigungen treten außer Kraft .

Z 2 . Die Omnibus -Kondukteure dürfen sich bei Ankunft der Züge nicht mehr
von ihren Schlägen entfernen und überhaupt die den Omnibussen gestellte Linie
nicht überschreiten .

83 . Uebertretungen werden an Geld bis zu 150 Mark bestraft .
Bei Wiederholungen erfolgt Untersagung und nötigenfalls polizeiliche Einstel¬

lung des Gewerbebetriebs .
8 4 . Bezüglich der Dienstmänner und Droschkenkutscher bleiben die geltenden

Bestimmungen m Kraft .

I- . Taxordmmg für die geprüften Fremdenführer .
Ortspolizeiliche Vorschrift vom 15 . Januar 1875 .

I . Taxen für die Umgebung der Stadt :
Auf das Schloß . . I Mk . 40Pfg .

„ Schloß und Molkentur . 2 „ 30 „
„ Rondell , Riesenstein , Kanzel , Molkenkur und Schloß . . . 3 „ 10 „
„ Schloß und Wolssbrunnen . 2 „ 30 „
» den Königstuhl . 3 „ — „
„ Philosophenweg . 1 „ 75 „
„ Speyererhof (Neuhof ) . 2 „ 30 „
„ Schloß , Molkenkur , Königstuhl , Felscnmeer , Wolfsbrunnen . . 6 „ — „

II . Taxen für die Stadt selbst :
Fiir den ganzen Tag (10 Stunden ) . 3 «̂ ! — ^

„ .halben Tag (bis zu 5 Stunden ) . 1 „ 80 „
„ eine Stunde . — „ 70 „
„ volle zwei Stunden bis zu einem halben Tag . I „ 40 „

Bei den Taxen unter I . ist eine angemessene Wartezeit und der Rückweg inbegriffen .
Leichtes Handgepäck hat der Fremdenführer ohne besondere Vergütung zu tragen .
Diese Taxen sind bei Vermeidung von Geldstrafe bis zu 150 Mark von den

Fremdenführern strenge einzuhalten ; ebenso sind die letzteren verpflichtet , einen Ab¬
druck des Tarifes immer bei sich zu führen und auf Verlangen den Fremden , sowie
dem Polizeipersonale vorzuzeigen .

dck. Taxordrurng für Efelsvermieler
Ortspolizeilichc Vorschrift von : 25 . Juni 1884

1 ) Nach dem Schlosse über die neue Schlvßstraße
2) Dahin und zurück . . . .
3 ) Nach dem Schlosse über den Schloßbergweg
4) Nach der Molkenkur durch Las Klingenteich
5) Dahin und zurück . . . .
6 ) Nach der Molkenkur über das Schloß .
7) Denselben Weg mit halbstündigem Aufenthalt auf dem Schlosse
8) Nach der Molkenkur über das Schloß und zurück .

1 . —
1. 50

— . 70
1 . 50
2 . 50
2. —
2 . 50
3 . -
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9 ) Durch das Klingenteich nach der Molkenkur und zurück bis auf das ^
Schloß . 2. 50

10) Nach der Kanzel beim Riesenstein . 1 . —
11 ) Dahin und zurück . 1 . 50
12 ) Nach dem Speyererhof . 2 . 50
13) Dahin und zurück . 3 . 50
14) Nach dem Königstuhl . 3. —
15) Dahin und zurück . 4. —
16) Nach dem Königstuhl u . zurück über das Felsenmeer, Wolfsbrunnen

und Schloß zur Stadt . 6 . —
17 ) Nach dem Gaisbergturm . 3 . —
18) Dahin und zurück . 4 . —
19 ) Nach dem Wolfsbrunnen über das Schloß . 2. 50
20 ) Dahin und zurück . 3 . 50
21 ) Ueber die Hirschgasse und Philosophenweg bis zur Philosophenhöhe . 3. —
22 ) Ueber die Hirschgasse und Philosophenweg nach Neuenheim . . 3. 50
23 ) Nach dem Heiligenberg bis zur Klosterruine . 4. —
24 ) Dahin unv zurück . 6 . —
25 ) Nach dem Kohlhof . 4 . 50
26 ) Dahin und zurück . ' 6 . 50
Bei den Hin - und Rückwegen ist eine halbstündige Wartezeit inbegriffen ; für

längere Wartezeit können als Vergütung 20 Pfg . per Viertelstunde beansprucht werden .
Bei sämtlichen Touren bildet das Klingenthor den Abgangspunkt .
Für andere Wege als die oben verzeichnet» ! ist besondere Uebereinkunft zu treffen .
Uebertretungen dieser Vorschrift werden auf Grund des Z 134 a des P .-Str .- G .-B .

mit Geld bis zu 50 Mark bestraft .

idk. Orksübliche Preise für das Nvlzmachen.
Für 4 Schnitt (in 5 Stücke) mit Spalten , für den Ster 2 Mk . 57 Pfg .

„ 3 „ ( in 4 Stücke) „ „ „ „ 2 „ 15 „
„ 4 „ (in 5 Stücke) ohne „ „ „ 2 „ 29 „
„ 3 „ ( in 4 Stücke ) „ „ „ „ 1 „ 85 „

o . Weltliche Feier der Sonn - und Fefltage.
Landesherrliche Verordnung vom 18 . Juni 1892.

Allgemeine Bestimmung .
8 1 . Es ist untersagt :
1 . an den Sonntagen und an folgenden gebotenen Festtagen : nämlich am Neu¬

jahrstag , Osterinontac ;, Himmelsfahrtstag , Pfingstmontag , Christtag und Stephans¬
tag , ferner in Gemeinden , in welchen die katholische Konfession Pfarrrechte hat ,
ani Fronleichnamstag und in Gemeinden , in welchen die evangelische Konfession
Pfarrrechte hat , am Charfreitag öffentlich zu arbeiten oder Handlungen vorzunehmen ,
welche geeignet sind, durch ihre Vornahme an solchen Tagen öffentliches Aergernis
zu erregen , oder durch welche der Gottesdienst oder andere religiöse Feierlichkeiten
einer christlichen Konfession gestört werden können ;

2 . an folgenden Festtagen : nämlich am Dreikönigstag , Mariä Lichtmeß ,
Josepffstag , Mariä Verkündigung , Gründonnerstag , Charfreitag , Peter und Paul ,
Mariä Himmelfahrt , Mariä Geburt , Allerheiligen , Mariä Empfängnis geräusch¬
volle Handlungen vorzunehmen , welche geeignet sind, den Gottesdienst oder andere
religiöse Feierlichkeiten einer in der Gemeinde Pfarrrechte besitzenden christlichen
Konfession zu stören .

Arbeiten und Handlungen , welche in Notfällen oder im öffentlichen Interesse
unverzüglich vorgenommen werden müssen, fallen nicht unter dieses Verbot .

Die im ersten Absatz Ziffer 1 bezeichnet» ! gebotenen Festtage gelten auch als
Festtage im Sinne der deutschen Gewerbeordnung (vergl . H 105 a Absatz 2 daselbst).

§ 2 . Arbeiten in Bergwerken , Fabriken , Werkstätten , bei Bau¬
ten und dergleichen . Oeffentliche Arbeiten im Betriebe von Bergwerken , Sa¬
linen , Aufbereitungsanstalten , Brüchen und Gruben , von Hüttenwerken , Fabriken



361

und Werkstätten , von Zimmcrplätzcn und anderen Bauhöfen , von Werften und
Ziegeleien , sowie bei Bauten aller Art sind ausnahmsweise auch an Sonntagen
und gebotenen Festtagen in folgenden Fällen zulässig :

1 . soweit die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn - und Festtagen nach 8 105b
Absatz 1 der Gewerbeordnung gestattet ist ;

2 . wenn die Arbeiten den in 8 105 o Absatz 1 Ziffer 3 bis 5 der Gewerbe¬
ordnung bezeichnctcn Zwecken dienen , oder

3 . wenn sie zu denjenigen Arbeiten gehören , bei welchen gemäß 8 105 ck bis
105 k der Gewerbeordnung durch Beschluß des Bundesrats oder durch Verfügung
der höheren oder unteren Verwaltungsbehörde die Beschäftigung von Arbeitern an
Sonn - und Festtagen zugclassen ist .

Jedoch darf die Vornahme solcher Arbeiten eine Störung des Gottesdienstesoder anderer religiöser Feierlichkeiten einer christlichen Konfession nicht herbeige-
führt werden .

8 3 . Arbeiten im Handelsgewerbe . Unter das Verbot der öffentlichen
Arbeiten im Handelsgewerbe (8 1 Ziffer 1 dieser Verordnung ) fällt außer dem
nach 8 41 s. der Gewerbeordnung untersagten Gewerbebetriebe in offenen Verkaufs¬
stellen und dem nach 8 55a der Gewerbeordnung verbotenen Wandcrgewcrbebetriebe
(8 55 Abs. 1 Ziff . I bis 3 der Gewerbeordnung ) und dem am Wohn - und Nieder¬
lassungsorte aus öffentlichen Wegen , Straßen/Plätzen oder an anderen öffentlichen
Orten oder von Haus zu Haus stattfindenden Gewerbebetriebe (Z 42 b der Ge¬
werbeordnung , ambulantes Gewerbe ) ;

1 . die Abhaltung von Messen und Märkten ; jedoch kann das Bezirksamt für
Sonntage und gebotene Festtage die Abhaltung einer Messe, eines Jahr - oder
Spezialmarktes vom Schluffe des vormittägigen Hauptgottesdienstes an gestatten ;2 . die Vornahme von öffentlichen Versteigerungen und Verpachtungen ;

3 . das öffentliche Auslegen und Aushängen von Waren an Verkaufsstellen , so¬
lange der Gewerbebetrieb in denselben nach H 41a der Gewerbeordnung untersagt
ist und außerdem auch während des vormittägigen Hanptgottesdienstes .

'

Ausnahmsweise sind an Sonntagen und gebotenen Festtagen nachstehende öffent¬
liche Arbeiten und Verrichtungen im Handelsgewerbe gestattet :

a) während des ganzen Tages der Verkauf von Arzneimitteln in Apotheken ;
b) frühestens vom Schluffe des vormittägigen Hauptgottesdienstes an das nach

8 55a der Gewerbeordnung durch die untere Verwaltungsbehörde zugelassene Feil¬
bieten und Ankäufen von Gegenständen , insbesondere von Obst und anderen Eß -
warcn , auf öffentlichen Wegen , Straßen und Plätzen oder an anderen öffentlichen
Orten und von Haus zu Haus ;

c) bei der Durchfahrt von Zügen das Feilbieten frischer Lebensmittel auf den
Eisenbahnstationen ;

6) das öffentliche Arbeiten in denjenigen Handelsgewerbcu , deren vollständige
oder teilweise Ausübung an Sonn - und Festtagen zur Befriedigung täglicher oder
an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich
ist (8 105 o Absatz 1 der Gewerbeordnung ), insbesondere das Herumträgen der be¬
treffenden Lebensbedürfnisse in die Häuser der Kunden , während derjenigen Stunden
der Sonntage und gelwtenen Festtage , für welche nach 8 105 o Absatz 1 der Ge¬
werbeordnung Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung von Gehilfen , Lehr¬
lingen und Arbeitern zugelaffen sind.

8 4 . Arbeiten des öffentlichen Verkehrs . Unter das Verbot der
öffentlichen Arbeiten und Handlungen im öffentlichen Verkehr (8 1 Ziffer 1 dieser
Verordnung ) fällt auch die auf öffentlichen Straßen stattfindende gewerbsmäßige
Beförderung von Gütern mittelst Fuhrwerken und von Vieh , sowie das Beladen und
Entladen von Schiffen , Kähnen und Flößen . Jedoch sind von dem Verbote solche
Arbeiten ausgenommen , welche ihrer Natur nach überhauvt nicht oder doch nicht
ohne sehr erhebliche wirtschaftliche Nachteile unterbrochen oder aufgeschoben werden
können . Auch kann die Ortspolizcibehördc für sonstige unverschrehllche Arbeiten
und Handlungen des öffentlichen Verkehrs Nachsicht erteilen , wenn die Notwendig¬
keit der Sonntagsarbeit nicht von dem Unternehmer absichtlich herbeigeführt oder
durch Fahrlässigkeit verschuldet ist .

Das Verbot des § 1 Ziffer 1 erstreckt sich nicht auf :
1 . den Betrieb der Eisenbahnen , der Post , der Schifffahrt und Flößerei ;
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2 . das Anbieten und Verrichten von Diensten auf öffentlichen Wegen, Straßen
und Plätzen ;

8 . die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mittelst Fuhrwerken und
sonstigen Fahrzeugen .

Jedoch bleibt es hinsichtlich des Eisenbahnverkehrs der Verfügung des zustän¬
digen Ministeriums , hinsichtlich der in Ziffer 2 und 3 bezeichneten Gewerbe der
ortspolizeilichcn Vorschrift Vorbehalten , die Vornahme von Arbeiten und Hand¬
lungen im öffentlichen Verkehr an bestimmten Zeiten der Sonntage und der ge¬
botenen Festtage einzuschränken oder zu untersagen .

Der von Privatunternehmern vermittelte Brief - und Packetverkehr ist an den
Sonntagen und gebotenen Festtagen nur während den Stunden zulässig , an denen
ein gleicher Betrieb durch die Reichspost stattfindct .

8 5 . Arbeiten und Handlungen in der Land - und Forstwirt¬
schaft und bei der Jagdausübung . Unter das Verbot der öffentlichen
Arbeiten in der Landwirtschaft (H 1 Ziffer 1 dieser Verordnung ) fällt auch das
Austreiben der Viehheerden auf die Weide ; jedoch kann dasselbe für die Zeit vor
oder nach dem vormittägigen Hauptgottesdienst durch ortspolizeiliche Vorschrift
gestattet werde».

Ausgenommen von dem Verbote des 8 1 Ziffer 1 dieser Verordnung sind die
in Folge der Witterungsverhältnisse unverschieblichen Arbeiten der Ernte und der
Weinlese . Auch kann die Ortspolizeibehörde für sonstige unverschiebliche Arbeiten
in der Land - und Forstwirtschaft Nachsicht erteilen , wenn die Notwendigkeit der
Sonntagsarbeit nicht von dem Unternehmer absichtlich herbeigeführt oder durch
Fahrlässigkeit verschuldet ist.

Unter das Verbot des § 1 Ziffer 1 dieser Verordnung füllt stets das Abhalten
von Treib - und ähnlichen Jagden .

8 6. Verkehr in Wirtschaften . In Gast - und Schankwirtschaften dürfen
an den in § 1 Ziffer 1 dieser Verordnung bezeichneten Tagen vor Schluß des
vormittägigen Hauptgottesdicnstes und während des Nachmittagsgottesdienstes keine
geräuschvollen Belustigungen und kein lärmendes Zechen und Spielen stattfinden .

8 7 . Aufzüge , Musikaufführungen , Schau - und Vorstellungen
und sonstige Lustbarkeiten . Die Veranstaltung von öffentlichen Aufzügen ,
Musikaufführungen , Schaustellungen , theatralischen Vorstellungen oder sonstigen
Lustbarkeiten ist untersagt :

1 . für den ganzen Tag : am Christtage , an sämtlichen Tagen der Charwoche,
am Oster - und Pfingstsonntage , ferner in Gemeinden , in welchen die katholische
Konfession Pfarrrechte hat , am Fronleichnamstage und in Gemeinden , in welchen
die evangelische Konfession Pfarrrechte hat , an dem Sonntage , auf welchen der
Buß - und Bcttag fällt ;

2 . für die Dauer des vormittägigen Hauptgottesdienstes : an den übrigen in
§ 1 Absatz 1 Ziffer 1 dieser Verordnung bezeichneten Sonn - und Festtagen .

Jedoch dürfen außerhalb der dem vormittägigen Hauptgottesdicnste gewidmeten
Zeit an den letzten drei Tagen der Charwoche Aufführungen ernster Musik und
an den übrigen unter Ziffer 1 bezeichneten Tagen Musikaufführungen , welche
einem höheren Interesse der Kunst dienen (Konzerte ), sowie Theatervorstellungen
ernsten Inhalts stattfinden , vorbehaltlich der nach 8 68 des P .-St .-G .-B . der Poli¬
zeibehörde zustehenden Untersagungsbefugnis .

8 8 . Bekanntmachung der Zeit des Gottesdienstes . Die Zeit
des vormittägigen Hauptgottesdienstes heziehungsweise (8 6) auch des Nachmittags¬
gottesdienstes , für welche obige Verbote Platz greifen , wird unter Berücksichtigung
der von den kirchlichen Organen getroffenen Bestimmung durch die Ortspolizei¬
behörde bekannt gemacht.

8 9 . Schlußbestimmung . Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1892 in
Kraft , für die in ß 2 bezeichneten Betriebe jedoch erst von dem späteren Zeitpunkte
an , auf welchen für diese Betriebe die Bestimmungen der 88 105 a ff. der Gewerbe¬
ordnung durch Kaiser ! . Verordnung (Art . 9 Abs. 1 des Gesetzes vom 1 . Juni 1891,
betreffend Abänderung der Gewerbeordnung , Reichsgesetzblatt Seite 261 ) in Kraft
gesetzt werden .

Von dieser Zeit treten die Verordnungen vom 28 . Januar 1869 und 20 . No¬
vember 1879, die weltliche Feier der Sonn - und Festtage betreffend, außer Wirk¬
samkeit.
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l? . Die Sonniagsruhr im Wandelsgewerbe .
Bczirksamtliche Anordnungen für den Amtsbezirk vom 24 . Mai 1893.

I .
Im Handelsgewerbc dürfen an Sonn - und Festtagen (vergl . Ziffer V)

Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter vorbehaltlich der nachstehend verzeichnten Aus¬
nahmen nur während höchstens fünf Stunden beschäftigt werden, und zwar :

1 ) In den Städten Heidelberg , Neckargemünd und Schönau :
a . Im Gewerbebetrieb der Kolonialwaren -, Delikatessen - , Wildpret -

und Geflügelhändler
während der Monate März bis einschließlich Oktober

von 7—9 Uhr Vormittags und von 11—2 Uhr Nachmittags ,
während der Monate November bis Februar

von 8— 9 Uhr Vormittags und von 11 —3 Uhr Nachmittags ,b . in den andern handelsgewerblichen Betrieben während des ganzen Jahres
von 8—9 Uhr Vormittags und von 11—3 Uhr Nachmittags .

2) In allen übrigen Gemeinden des Amtsbezirks allgemein von
7—8 Uhr Vormittags und von 11—3 Uhr Nachmittags .

U . Ausnahme «
hievon werden auf Grund des 8 105 b Gewerbe -Ordnung insofern hiermit

zugelassen, als die Beschäftigung von Gehilfen , Lehrlingen und Arbeitern im
Handelsgewerbe

von 7—9 Uhr Vormittags und 11—7 Uhr Abends
gestattet wird ,

1) in den Städten Heidelberg (ausschließlich Schlierbach und Neucnhcim)
und Neckargemünd :

a . an den Meß - bezw. Marktsonntagen ,
d . an den vier letzten Sonntagen vor Weihnachten ,
c . am Sonntag vor Ostern ;
2) An allen übrigen Gemeinden des Amtsbezirks (einschließlich Schlier¬

bach und Ncuenbeim ) :
a . an den Kirchweihsonntagen ,
b . an den vier letzten Sonntagen vor Weihnachten,
o. am Sonntag vor Ostern ;

II .
Der Gewerbebetrieb im Umherziehen , soweit er unter H 55 Abs. 1 Z . 1—3

Gew . -Ord . fällt , sowie der Gewerbebetrieb der in Z 42b Gew .-Ord . bezeichneten
Personen an Sonn - und Festtagen ist verboten .

8 . Ausnahmen .
1) Es dürfen in sämtlichen Gemeinden des Amtsbezirks an allen Sonn - und

Festtagen (mit Ausnahme des ersten Oster -, Pfingst - und Weihnachtsfeicrtags )
aus öffentlichen Straßen und Plätzen (nicht aber an andern öffentlichen
Orten oder von Haus zu Hans ) feilgeboten und verkauft werden :

a . Brod , Bretzeln und andere Backwaren , Obst , Eis und Blumen
vom Schluß des vormittägigen Hauptgottesdienstes an bis abends 7 Uhr,b . geröstete Kastanien und Mineralwasser vom Schluß des vormit¬
tägigen Hauptgottesdienstes an bis abends 10 Uhr .

2) In der Stadt Heidelberg dürfen überdies
a . die sog . Trinkhallen auch am Pfingstsonntag vom Schluß des vormittägigen

Hauhtgottesdienstcs ab bis abends 10 Uhr offen gehalten und darin Mineralwasser zu
unmittelbarem Genuß an das Publikum abgegeben,

b . photographische und sonstige Ansichten von Heidelberg und Umgebung an allen
Sonn - und Festtagen der Monate Mai bis einschließlich Oktober auf Straßen und
öffentlichen Plätzen von: Schluß des vormittägigen Hauptgottesdienstes bis abends
10 Uhr feilgehalten und verkauft werden .

3) Der Verkauf von Zeitungen und Büchern am Hauptbahnhof der Stadt Heidel¬
berg unterliegt keinerlei Beschränkungen .

24
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III .
Durch Beschluß des Bezirksrats wurde auf Grund des Z 105 o Gew .-Ordnung

folgendes bestimmt :

a) Den nachstehend verzeichneten Gewerbetreibenden ist der Verkauf ihrer Waren
an allen Sonn - und Festtagen (mit Ausnahme des ersten Oster -, Pfingst - und Weih¬
nachtsfeiertags ) länger als fünf Stunden gestattet und zwar

1 . Den Milchhandlern unbeschränkt ,
unbeschränkt
mit Ausnahme

der Stunden des
vormittägigen

2. Den Bäckern
3 . Den Zuckerbäckern (Konditoren )
4 . Den Obsthändlern
5 . Den Kunst - und Handelsgärtnern
6 . Denjenigen Personen , welche gewerbsmäßig Mineralwasser Hauptgottes -

zu unmittelbarem Genuß an das Publikum abgeben dienstcs.
7 . Den Metzgern und Wurstlern von 6—12 Uhr vormittags und von 6—8 Uhr

nachmittags ,
8 . Denjenigen Personen , welche ausschließlich oder doch Won 11 Uhr vor¬

weit überwiegend mit Cigarren und Tabak handeln , > mittags bis
der Verkauf dieser Waren i 5 Uhr nachmitt .

d) Die unter s. Ziffer 1—7 verzeichneten Gewerbetreibenden dürfen auch an
den drei höchsten Feiertagen (Ostersonntag , Pfingstsonntag , Christ¬
tag ) Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter beschäftigen bezw. ihre Verkaufsstellen offen
halten , aber nur während der Stunden von 6—9 Uhr Vormittags .

8 .
Die sämtlichen unter III 4 . verzeichneten Ausnahmen werden an die Bedingung

geknüpft , daß im handelsgewerblichen Teil der betr . Betriebe Gehilfen , Lehrlinge
und Arbeiter über die in I 4. oben festgesetzten Stunden hinaus nur dann beschäf¬
tigt werden dürfen , wenn jeder derselben

1 . entweder an jedem zweiten Sonntag von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr ,
2 . oder in jeder zweiten Woche an einem Werktag volle 24 Stunden von der

Arbeit freigelassen wird .
IV .

Am Oster - und Pfingstsonntage , sowie am ersten Weihnachtsfeiertage dürfen ,
abgesehen von den Ausnahmen unter II 6 Ziff . 2 und III 4. b Gehilfen , Lehrlinge
und Arbeiter im Handelsgewcrbe überhaupt nicht beschäftigt werden .

Insoweit eine Beschäftigung von Gehrlfen , Lehrlingen und
Arbeitern im Handelsgewerbe nicht zulässig ist , darf ein Gewerbe¬
betrieb in offenen Verkaufsstellen überhaupt nicht stattfinden .

Die Läden und sonstigen Verkaufsstellen sind außer der zuge¬
lassenen Verkaufszeit geschlossen zu halten .

V.
Festtage im Sinne obiger Anordnungen sind : Neujahr , Ostermontag , Himmel -

fahrtstag , Pfingstmontag , Christtag und Stephanstag , ferner in Gemeinden , in
welchen die katholische Konfession Pfarrrcchte hat , der Fronleichnamstag und in
Gemeinden , in welchen die evangelische Konfession Pfarrrcchte hat , der Charfreitag .

IX . Rechtsverhältnisse der gewerblichen Arbeiter und der
Dienstboten .

L . Gewerbliche Arbeiter .
1 . Auszug aus der Gewerbeordnung .

u) Allgemeine Verhältnisse .
(Bestimmungen über die Sonntagsruhe vgl . oben S . 353 u . 354 .)

Z 107 . Minderjährige Personen dürfen , soweit reichsgesetzlich nicht ein An¬
deres zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden , wenn sie mit einem
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Arbeitsbuchs versehen sind . Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber
das Arbeitsbuch einzufordern . Er ist verpflichtet , dasselbe zu verwahren , auf amt¬
liches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses
wieder auszuhändigen . Die Aushändigung erfolgt an den Vater oder Vormund ,
sofern diese es verlangen , oder der Arbeiter das sechszehntc Lebensjahr noch nicht
vollendet hat , andernfalls an den Arbeiter selbst . Mit Genehmigung der Gemeinde¬
behörde des im 8 108 bezeichnet !!» Ortes kann die Aushändigung des Arbeits¬
buches auch an die Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an
den Arbeiter erfolgen .

Auf Kinder , welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind , finden vor¬
stehende Bestimmungen keine Anwendung .

8 108 . Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde des¬
jenigen Ortes , an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat , wenn
aber ein solcher im Gebiete des deutschen Reichs nicht stattgefunden hat , von der
Polizeibehörde des von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes kosten - und
stempelfrei ausgestellt . Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung
des Vaters oder Vormundes ; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen , oder
verweigert der Vater die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachteile
des Arbeiters , so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen .
Vor der Ausstellung ist nachzuweiscn , daß der Arbeiter zum Besuche der Volks¬
schule nicht mehr verpflichtet ist , und glaubhaft zu machen , daß bisher ein Arbeits¬
buch für ihn noch nicht ausgestellt war .

8 111 . Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Ar¬
beitgeber an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes
und die Art der Beschäftigung , am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Aus¬
trittes und , wenn die Beschäftigung Aendcrungen erfahren hat , die Art der letzten Be¬
schäftigung des Arbeiters einzutragen .

Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber zu
unterzeichnen . Sie dürfen nicht mit einem Merkmale versehen sein , welches den In¬
haber des Arbeitsbuches günstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt .

Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des Arbeiters
und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in oder
an dem Arbeitsbuche sind unzulässig .

8 113 . Beim Abgänge können die Arbeiter ein Zeugnis über die Art und Dauer
ihrer Beschäftigung fordern . Dieses Zeugnis ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf
ihre Führung auszudehnen .

8 114 . Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragung in
das Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugnis kosten - und stempel¬
frei zu beglaubigen .

8 115 . Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet , die Löhne ihrer Arbeiter bar in
Neichswährung auszuzahlen .

Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren . Die Verabfolgung von Lebens¬
mitteln an die Arbeiter fällt , sofern sie zu einem die Anschaffungskosten nicht über¬
steigenden Preise erfolgt , unter die vorstehende Bestimmung nicht ; auch können den
Arbeitern Wohnung , Feuerung , Landnutzuug , regelmäßige Beköstigung , Arzneien und
ärztliche Hilfe , sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen übertragenen Arbeiten unter
Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden .

8 115 a . Lohn - und Abschlagszahlungen dürfen in Gast - und Schankwirt¬
schaften oder Verkaufsstellen nicht ohne Genehmigung der unteren Verwaltungs¬
behörde erfolgen ; sie dürfen an Dritte nicht erfolgen ans Grund von Rechts¬
geschäften oder Urkunden über Rechtsgeschäfte , welche nach 8 2 des Gesetzes , be¬
treffend die Beschlagnahme des Arbeits - oder Dienstlohnes , vom 21 . Juni 1869
(Bundcs - Gesctzbl . S . 242 ) rechtlich unwirksam sind .

b) Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen .
8 121 . Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet , den Anordnungen der Arbeit¬

geber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen
Einrichtungen Folge zu leisten ; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden .

8 122 . Das Arbeitsverhältnis zwischen den Gesellen oder Gehilfen und ihren
Arbeitgebern kann , wenn nicht ein anderes verabredet ist , durch eine jedem Teile
freistehende , vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung gelöst werden .
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Werden andere Aufkündignngsfristen vereinbart , so müssen sie für beide Teile

gleich sein . Vereinbarungen , welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen , sind nichtig .

8 123 . Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können

Gesellen und Gehilfen entlassen werden :
1 . wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigung

falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangcn oder ihn
über das Bestehen eines anderen , sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsver¬

hältnisses in einen Irrtum versetzt haben ;
2 . wenn sie eines Diebstahls , einer Entwendung , einer Unterschlagung , eines

Betruges oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen ;
3 . wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Ar -

beitsvcrtrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich ver¬

weigern ;
4 . wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht unvorsichtig um¬

gehen ;
5. wenn sie sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber

oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers
oder seiner Vertreter zu Schulden kommen lassen ;

6 . wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum Nach¬
teile des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen ;

7 . wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder
Mitarbeiter zu Handlungen verleiten oder mit Familienangehörigen des Ar¬
beitgebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen , welche Wider die Ge¬

setze oder die guten Sitten verstoßen ;
8 . wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden

Krankheit behaftet sind .
In den unter Nr . 1— 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr zulässig ,

wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeitgeber länger als eine Woche
bekannt sind .

Inwiefern in den unter Nr . 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch
auf Entschädigung zustehe , ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den allge¬
meinen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen .

tz 124 . Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können
Gesellen und Gehilfen die Arbeit verlassen :

1 . wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden ;
2 . wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Thätlichkeiten oder grobe Be¬

leidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zu
Schulden kommen lassen ;

3 . wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige derselben -
die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder
mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen begehen , welche wider
die Gesetze oder die guten Sitten laufen ;

4 . wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der be¬
dungenen Weise auszahlt , bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäf¬
tigung sorgt , oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervorteilnngen gegen sie
schuldig gemacht ;

5 . wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter
einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde , welche bei Eingehung des
Arbeitsvertraas nicht zu erkennen war .

In den unter Nr . 2 und 3 gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit
nicht mehr zulässig , wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeiter länger
als eine Woche bekannt sind .

8 124 a . Außer den in 123 und 124 bezeichnetcn Fällen kann jeder der
beiden Teile aus wichtigen Gründen vor Ablauf der vertragsmäßigen Heit und

ohne Jnnehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses
verlangen , wenn dasselbe mindestens auf vier Wochen oder wenn eine längere als

vierzehntägige Kündigungsfrist vereinbart ist .
124 b . Hat ein Geselle oder Gehilfe rechtswidrig die Arbeit verlassen , so kann

der Arbeitgeber als Entschädigung für den Tag des Vertragsbruchs und jeden
folgendeu Tag der vertragsmäßigen oder gesetzlichen Arbeitszeit , höchstens aber für
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eine Woche , den Betrag des ortsüblichen Tagelohncs (Z 8 des Krankenversicherungs -

gesctzes vom 15 . Juni 1883 , Reichs -Gesctzbl
'
. S . 73 ) fordern . Diese Forderung ist

an den Nachweis eines Schadens nicht gebunden . Durch ihre Geltendmachung
wird der Anspruch auf Erfüllung des Vertrages und auf weiteren Schadensersatz
ausgeschlossen . Dasselbe Recht steht dem Gesellen oder Gehilfen gegen den Arbeit¬

geber zu , wenn er von diesem vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsvcrhält -

nisses entlassen worden ist .
8 126 . Ein Arbeitgeber , welcher einen Gesellen oder Gehilfen verleitet , vor

rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen , ist dem

früheren Arbeitgeber für den entstandenen Schaden oder den nach 8 124 b an die
Stelle des Schadensersatzes tretenden Betrag als Selbstschuldner mitverhaftet . In
gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber , welcher einen Gesellen oder einen Gehilfen an¬
nimmt , von dem er weiß , daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch
verpflichtet ist .

In dem im vorstehenden Absätze bezeichnten Umfang ist auch derjenige Ar¬

beitgeber mitvcrhaftet , welcher einen Gesellen oder Gehilfen , von dem er weip , daß
derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist , während der
Dauer dieser Verpflichtung in der Beschäftigung behält , sofern nicht seit der un¬
rechtmäßigen Lösung des Arbeitsvcrhältnisses bereits vierzehn Tage verflossen sind .

o) Lehrlingsverhältnisse .
§ 126 . Der Lehrherr ist verpflichtet , den Lehrling in den bei seinem Betriebe vor¬

kommenden Arbeiten des Gewerbes in der durch den Zweck der Ausbildung gebotenen
Reihenfolge und Ausdehnung zu unterweisen . Er muß entweder selbst oder durch
einen geeigneten , ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter die Ausbildung des Lehr¬
lings leiten . Er darf dem Lehrling die zu seiner Ausbildung und zum Besuche des
Gottesdienstes an Soun - und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Ver¬

wendung zu anderen Dienstleistungen nicht entziehen . Er hat den Lehrling zur Arbeit¬
samkeit und zu guten Sitten anzuhalteu und vor Ausschweifungen zu bewahren .

Z 127 . Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen . Dem¬

jenigen gegenüber , welcher an Stelle des Lehrherrn seine Ausbildung zu leiten hat , ist
er zur Folgsamkeit verpflichtet .

§ 128 . Das Lehrverhältnis kann , wenn eine längere Frist nicht vereinbart ist ,
während der ersten vier Wochen nach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen Rücktritt

aufgelöst werden . Eine Vereinbarung , wonach diese Probezeit mehr als drei Monate
betragen soll , ist nichtig .

Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrling vor Beendigung der verabredeten
Lehrzeit entlassen werden , wenn einer der im 8 123 vorgesehenen Fälle auf ihn An¬

wendung findet .
Von seiten des Lehrlings kann das Lehrverhältnis nach Ablauf der Probezeit

aufgelöst werden :
1 . wenn einer der in Z 124 unter Nr . 1 , 3 bis 5 vorgesehenen Fälle vorliegt ;
2 . wenn der Lehrherr seinen gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehrling in

einer die Gesundheit , die Sittlichkeit oder die Ausbildung des Lehrlings ge¬
fährdenden Weise vernachlässigt , oder das Recht der väterlichen Zucht miß¬
braucht , oder zur Erfüllung der ihm vertragsmäßig obliegenden Verpflich¬
tungen unfähig wird .

Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben . Durch den
Tod des Lehrherrn gilt der Lehrvertrag als aufgehoben , sofern die Aufhebung inner¬
halb vier Wochen geltend gemacht wird .

Z 129 . Bei Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem Lehrling
unter Angabe des Gewerbes , in welchem der Lehrling unterwiesen worden ist, über
die Dauer der Lehrzeit und die während derselben erworbenen Kenntnisse und Fer¬
tigkeiten , sowie über sein Betragen ein Zeugnis auszustcllen , welches von der Ge¬

meindebehörde kosten - und stempelfrei zu beglaubigen ist .
An Stelle dieser Zeugnisse können , wo Innungen oder andere Vertretungen

der Gewerbetreibenden bestehen , die von diesen ausgestellten Lehrbriefe treten .
8 130 . Verläßt der Lehrling in einem durch dies Gesetz nicht vorgesehenen Falle

ohne Zustimmung des Lchrherrn die Lehre , so kann letzterer den Anspruch auf Rückkehr
des Lehrlings nur geltend machen , wenn der Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist . Die
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Polizeibehörde kann in diesem Falle auf Antrag des Lehrherrn den Lehrling anhaltcn
so lange m der Lehre zu verbleiben , als durch gerichtliches Urteil das Lehrverhältnis
nicht für aufgelöst erklärt ist . Der Antrag ist nur zulässig , wenn er binnen einer Woche
nach dem Austritte des Lehrlings gestellt ist . Im Falle der Weigerung kann die Poli¬
zeibehörde den Lehrling zwangsweise zurückführen lassen , oder durch Androhung von
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis zu fünf Tagen zur Rückkehr ihn anhalten .

8 131 . Wird von dem Bater oder Vormund für den Lehrling , oder , sofern der
letztere großjährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Erklärung abge¬
geben , daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder anderen Berufe übergehen
werde , so gilt das Lchrverhältnis , wenn der Lehrling nicht früher entlassen wird , nach
Ablauf von vier Wochen als aufgelöst . Den Grund der Auflösung hat der Lchrherr
in dein Arbeitsbuche zu vermerken .

Binnen neun Monaten nach der Auflösung darf der Lehrling in demselben Ge¬
werbe von einem anderen Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren Lchrherrn nicht
beschäftigt werden .

8 132 . Erreicht das Lchrverhältnis vor Ablauf der verabredeten Lehrzeit sein
Ende , so kann von dem Lehrherrn oder von dem Lehrling ein Anspruch auf Entschädi¬
gung nur geltend gemacht werden , wenn der Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist . In
den Fällen des 8 128 Absatz 1 und 4 kann der Anspruch nur geltend gemacht Iverdcn ,
wenn dieses in dem Lehrvertrag unter Festsetzung der Art und Höhe der Entschädigung
vereinbart ist .

Der Anspruch auf Entschädigung erlischt , wenn er nicht innerhalb 4 Wochen nach
Auflösung des Lehrverhältnisses rm Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist .

8 133 . Ist von dem Lehrherrn das Lehrverhältnis aufgelöst worden , weil der
Lehrling die Lehre unbefugt verlassen hat , so ist die von dem Lehrherrn beanspruchte
Entschädigung , wenn in dem Lehrvertrage ein anderes nicht ausbcdungen ist , auf einen
Betrag feftzusetzen , welcher für jeden auf den Tag des Vertragsbruches folgenden Tag
der Lehrzeit , höchstens aber für sechs Monate , bis auf die Hälfte des in dem Ge¬
werbe des Lehrherrn den Gesellen oder Gehilfen ortsühlich gezahlten Lohnes sich be¬
laufen darf .

Für die Zahlung der Entschädigung sind als Selbstschuldner mitvcrhaftet der
Vater des Lehrlings sowie derjenige Arbeitgeber , welcher den Lehrling zum Verlassen
der Lehre verleitet oder welcher ihn in Arbeit genommen hat , obwohl er wußte , daß
der Lehrling zur Fortsetzung eines Lehrverhältnisses noch verpflichtet war . Hat der
Entschädigungsberechtigte erst nach Auflösung des Lehrvcrhältnisscs von der Person
des Arbeitgebers , welcher den Lehrling verleitet oder in Arbeit genommen hat , Kennt¬
nis erhalten , so erlischt gegen diese der Entschädigungsanspruch erst , wenn derselbe
nicht innerhalb vier Wochen nach erhaltener Kenntnis geltend gemacht ist .

2 . Der Besuch der Gewerbeschule .
Ortsstatut vom 14 . Juni 1886 .

Auf Grund der 88 120 , Absatz 2 und 142 der Gewerbe -Ordnung und im Hin¬
blick auf 88 134 und 161 der had . Vollzugsvcrordnung zur Gewerbe -Ordnung , sowie
nach Ansicht des 8 7 8 der Städte -Ordnung wird festgesetzt :

8 1 . Die Arbeiter jeder Art — Gesellen , Gehilfen , Lehrlinge — , welche aus der
Volksschule entlassen und in Gewerbebetrieben der in 8 2 gedachten Art beschäftigt sind ,
sind bis zur Erreichung des 18 . Lebensjahres verpflichtet , die Gewerbeschule zu be¬
suchen , sofern sic nicht schon vorher die vorgcschriebenen drei Jahresklassen ordnungs¬
mäßig durchlaufen und ein Abgangszeugnis erhalten haben . Absolviert ein Schüler
die drei Jahresklassen schon vor Erreichung des 18 . Lebensjahres , so hat er aber wäh¬
rend der Restzeit noch den Zeichen -, rcsp . Modcllicr - Unterricht zu besuchen .

8 2 . Die Vorschrift des 8 1 findet auf alle Arbeiter Anwendung , welche in den
Betrieben folgender Gewerbeuntcrnchmcr beschäftigt sind :

Bautechniker ,
Bildhauer ,
Buchbinder ,
Drechsler ,
Flaschner ,
Glaser ,
Goldarbeitcr ,
Graveure ,

Gürtler ,
Gypser ,
Hafner ,
Installateure ,
Küfer ,
Kupferschmiede ,
Lithographen ,

Maler ,
Maschinenbauer ,
Maurer ,
Mechaniker ,
Ofensetzer ,
Schlosser ,
Schmiede ,

Schreiner
Stcinhaucr ,
Tapezierer ,
Tüncher ,
Vergolder ,
Wagner und
Zimmerleute .
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8 3 . Arbeiter der in Z 2 gedachten Art können vom Gewerbeschulrat aus der
Gewerbeschule ausgewiesen , bezw . der Fortbildungsschule überwiesen werden , wenn sich
im Laufe ihres Schulbesuches herausstcllt , daß sie die erforderlichen Vorkenntnisse nicht
besitzen .

8 4 . Solchen Arbeitern , welche nicht in einem Gewerbebetriebe nach 8 2 beschäf¬
tigt , aber aus der Volksschule entlassen sind und das 18 . Lebensjahr noch nicht erreicht
haben , sowie allen fortbildungsschnlpflichtigen Schülern steht , sofern diese Arbeiter ,
bezw . Schüler die zum Besuche der Gewerbeschule erforderlichen , durch eine Prüfung
nachzuweisendcn Vorkenntnisse besitzen , der Eintritt in die Gewerbeschule beim Be¬

ginn eines Semesters frei . Sie haben den Stundenplan der Anstalt pünktlich zu
beachten .

Der Austritt vor Vollendung des jeweiligen Jahreskurses ist nicht gestattet .
8 8 . Solange ein Arbeiter die Gewerbeschule besucht , ist er vom Besuche des

gesetzlichen Fortbitdungsunterrichts entbunden .
8 6 . In außerordentlichen Fällen kann der Gewerbeschulrat auf ein gut begrün¬

detes schriftliches Gesuch vom Besuche der Gewerbeschule oder einzelner Fächer der¬

selben dispensieren .
8 7 . Alle Schüler der Gewerbeschule haben die durch den Gewerbeschulrat auf¬

zustellende Schulordnung pünktlich zu beobachten .
8 8 . Jeder Schüler hat für jedes Jahr des Besuches der Gewerbeschule 7 Mark

Schulgeld zu bezahlen .
Das Schulgeld wird in Halbjahrcsraten jeweils am Anfang des Semesters oder

im Falle des Eintritts in die Schule während des Semesters sofort beim Eintritt zum
voraus erhoben .

8 9 . Ist ein Schüler dürftig und würdig , so kann ihm der Gewerbeschulrat auf
entsprechenden Nachweis das Schulgeld Nachlassen . Ebenso werden ihm erforderlichen¬
falls die nötigen Schulmittel aus der Kasse der Anstalt oder einer Stiftung ange¬
schafft .

8 10 . Die Arbeitgeber und Lehrmeister sind verpflichtet , ihren in die Anstalt
— wenn auch freiwillig — eingetretenen Arbeitern den Besuch der Schule nach Maß¬
gabe dieses Statuts zu gestattest und ihnen die hiezu nötige Zeit zu gewähren .

8 11 . Zuwiderhandlungen gegen das Statut seitens der Arbeitgeber oder der

Gewerbeschule ! werden , soweit nicht gegen letztere auf Grund der landesherrlichen Ver¬

ordnung vom 16 . Juli 1869 disciplinär eingeschritten wird , nach Maßgabe der be¬

stehenden Gesetzesbestimmungen <8 147 § G .-O . 8 71a P .- Str .-G .- B .) geahndet .
Dieses Statut trat mit Ostern 1886 in Kraft . Der durch dasselbe eingeführte

Zwang zum Besuche der Gewerbeschule erstreckt sich jedoch blos auf diejenigen jungen
Leute , welche an Ostern d . I . oder in der Folge aus der Volksschule entlassen werden ,
und nicht auf diejenigen , welche bereits in den letzten Jahren aus der Volksschule ent¬

lassen wurden , zur Zeit aber das 18 . Lebensjahr noch nicht erreicht haben .

R . NechksverlMkniste der Dienstboten.
Gesetz vom 3 . Februar 1868 .

8 1 . Der Vertrag zwischen dem Dienstboten und der Dienstherrschaft , wodurch
der eine Teil zur Leistung häuslicher oder landwirtschaftlicher Dienste während eines

längeren Zeitraums , der andere Teil zur Zahlung eines bestimmten Lohnes , sowie zur
Leistung eines angemessenen Unterhalts sich verpflichtet , ist verbindlich abgeschlossen , so¬
bald über die Art der zu übernehmenden Dienste im allgemeinen und über den Betrag
des Dicnstlohnes Einigung erfolgt ist . Insofern der Inhalt des abgeschlossenen Ver¬

trages nicht abweichende Bestimmungen fcstsetzt, richten sich die Rechte und Verbindlich¬
keiten der Vertragspersonen nach den folgenden Vorschriften .

8 2 . Die Einhändigung und Annahme eines Haftgeldes gilt als ein Beweis des

abgeschlossenen Vertrages . Einseitige Zurückgabe oder Ueberlassung des Haftgeldes löst
den Vertrag nicht auf . Das den Dienstboten etwa gegebene Haftgcld wird auf den

Lohn abgerechnet .
8 3 . Für die zu häuslichen Diensten gemieteten Dienstboten beginnt die Dienstzeit

am 2 . Weihnachtstag , 2 . Ostertag , Johannistag , Michaelistag und dauert bis zu dem

jeweils nächstfolgenden dieser Tage . Bei der Miete zu Dienstleistungen in der Land¬

wirtschaft gilt der Vertrag für 1 Jahr abgeschlossen und beginnt am 2 . Weihnachtstag .
Dasselbe gilt bei den Dienstboten , welche sowohl zu landwirtschaftlichen als zu häus -
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liehen Diensten gemietet werden . Bei dein Gedinge monatlicher Zahlung gilt der Ver¬
trag auf die Dauer eines Monats geschlossen .

8 4 . Der Vertrag , welcher bei den auf ein Jahr gemieteten Dienstboten nicht sechs
Wochen , bei den auf ein Vierteljahr gemieteten nicht vier Wochen oder bei monatsweise
gemieteten Dienstboten nicht 14 Tage vor Ablauf der Dienstzeit gekündigt wird , ist als
für die gesetzlich unterstellte Dauer der Dienstzeit stillschweigend erneuert anzusehen .

8 5 . Die Vorschriften der 88 3 und 4 finden keine Anwendung , wenn abweichende
Bestimmungen durch Ortsgebrauch hergebracht sind und dessen Bestehen durch einen
Beschluß des Gcmcinderats festgestellt und öffentlich bekannt gemacht wurde .

8 6 . Dienstboten haben sich allen , ihren Kräften und dem Inhalte des Dienst -
Vertrages entsprechenden Verrichtungen nach Anordnung der Dienstherrschaft zu unter¬
ziehen und sich der Ordnung des Hauses zu unterwerfen . Die Dienstboten sind nicht
berechtigt , sich in den ihnen aufgetragenen Verrichtungen vertreten zu lassen . Sic
müssen , selbst wenn sie nur zu gewissen Diensten angenommen sind , nötigenfalls und
vorübergehend auch anderweite , ihren Verhältnissen nicht unangemessene Verrichtungen
nach Anordnung der Dienstherrschaft übernehmen . Für Schaden , welchen der Dienst¬
bare der Herrschaft zufügt , hat er nach Maßgabe der allgemeinen landrcchtlichen Be¬
stimmungen über Schadenersatzpflicht Ersatz zu leisten .

8 7 . Die Dienstherrschaft ist verpflichtet zur Leistung des Lohnes und Unterhalts
des Dienstboten in Kost und Wohnung , wie solche für Dienstboten der gleichen Art üb¬
lich sind . Die Ausbczahlung des Lohnes erfolgt am Ende der Dienstzeit . Wird nach
Ablauf der Dienstzeit der Vertrag fortgesetzt , so darf die Zahlung der Hälfte des ver¬
fallenen Lohnes um vier Wochen verschoben werden . Das auf die Dauer eines Jahres
gemietete Gesinde kann verlangen , daß ihm nach 4 Monaten der Dienstzeit ein Viertel ,
nach 8 Monaten ein weiteres Viertel des Jahreslohnes ausbezahlt werde .

8 8 . Wird ein Dienstbote ohne eigenes grobes Verschulden krank , so hat die Dienst -
Herrschaft ihn acht Tage lang zu verpflegen und die Kosten für den Arzt und die Arz¬
neien zu übernehmen . Sie ist indessen berechtigt , den Kranken in öffentlichen Kranken¬
anstalten unterzubringen .

8 9 . Stirbt ein Dienstbote , so können seine Erben den Lohn nur für die Zeit bis
zum Eintritte der Erkrankung fordern . Die Begräbniskosten fallen dem Dicnstherrn
nicht zur Last .

8 10 . Die Dienstherrschaft ist berechtigt , das Gesinde ohne Aufkündigung sofort
zu entlassen :

wegen völliger Unfähigkeit zu den übernommenen Dienstleistungen , sowie wegen
Verhinderung an deren Besorgung , insoferne solches durch eigenes Verschulden des
Dienstboten veranlaßt wurde , oder bei zufälliger Entstehung über 14 Tage andauertc ,
wegen Untreue , hartnäckigen Ungehorsams , wegen Unsittlichkeit , überhaupt wegen
solcher Handlungen , welche nach ihrem Wesen mit dem für das Dienstbotenverhältnis
erforderlichen Vertrauen oder mit der häuslichen Ordnung unvcreinbarlich sind .

8 11 . Das Gesinde ist befugt , den Dienst ohne Aufkündigung sofort zu verlassen :
wenn der Dienstbote durch schwere Erkrankung zur Fortsetzung des Dienstes un -

vermögend ist , wenn die Dienstherrschaft in . Gant gerät , wenn sie den Wohnort
bleibend verändert oder den Dienstboten nötigen will , längere Reisen in entfernte
Gegenden mitzumachen ;

wenn sic den Dienstboten mißhandelt , ihm Unsittliches ansinnt oder ihn vor sol¬
chen Zumutungen Anderer , die zur Familie gehören oder im Hause regelmäßigen
Zutritt haben , nicht schützen konnte oder wollte ;

wenn sie dem Dienstboten den Lohn über die Vcrfallzeit vorcnthält oder ihm den
nötigen Unterhalt verweigert , sowie überhaupt wegen solcher Handlungen der Dienst -
Herrschaft , welche wie die angeführten , mit den vom Gesinde gegenüber der Herrschaft
nach den : Dienstbotenverhältnisse zustehenden Anforderungen unvcreinbarlich sind .

8 12 . Der auf länger als ein Vierteljahr abgeschlossene Vertrag kann vor Ablauf
der Dienstzeit mit Frist von sechs Wochen aufgckiindet werden , wenn das Haupt der
Familie oder das Mitglied derselben stirbt , für dessen besondere Bedienung das Gesinde
gemietet worden ist .

§ 13 . Wenn der Dieustbote während der Dienstzeit gemäß 8 10 entlassen wird
oder austritt , so kann er nur nach Maßgabe der Dauer des Vertragsverhältnisses An¬
spruch auf die Gegenleistungen des Dienstherrn erheben .

Das Gleiche gilt in den Fällen des 8 12 .
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8 14 . Wenn ein Dienstbote vertragswidrig den Dienst nicht antritt , unbefugt aus -
tritt , oder gemäß 8 10 , und zwar in Folge eigenen Verschuldens entlassen wird , so
kann der Dienstherr , ohne daß eine gerichtliche Auflösung des Vertrags , eine Verzugs¬
setzung oder der Beweis des Eintritts und Betrags des Schadens nötig fällt , statt der
Erfüllung des Vertrags eine Entschädigung verlangen oder in Aufrechnung bringen ,
welche sich ans die Hälfte des Viertcljahreslohnes beläuft . Wenn Dienstboten für
landwirtschaftliche Geschäfte in der Zeit vom Juni bis einschließlich Oktober vertrags¬
brüchig oder entlassen werden , so erhöht sich die Entschädigung auf den vierten Teil
des Jahreslohncs .

8 15 . Dem Dicnstherrn steht zur Sicherung seiner Eiitschädigungsfordernng gegen
den Dienstboten an der in seiner Wohnung eingebrachten Habe desselben , mit Aus¬
nahme der zum täglichen Gebrauch unentbehrlichen Kleidungsstücke , ein Rückbehaltungs¬
recht zu . Wenn der Dienstherr nicht innerhalb sechs Tagen seine Entschädigungsklage
gegen den Dienstboten bei dem zuständigen Richter anhängig macht , oder nicht inner¬
halb acht Tagen nach Erwirkung eines rechtskräftigen obsiegenden Urteils den Zugriff
auf die rückbehaltene Habe beantragt , so erlischt das Rückbehaltungsrecht .

§ 16 . Wird ein Dienstbote von der vertragsschließenden Herrschaft unbefugter
Weise nicht angenommen oder vertragswidrig entlassen , oder nimmt er aus Verschulden
des Dienstherrn » ach 8 11 seinen Austritt , so kann er , außer dem Lohne für die abvcr -
diente Zeit , ohne daß eine gerichtliche Auflösung des Vertrages , eine Verzugssctzuiig
oder der Beweis des Eintritts und des Betrags des Schadens nötig fällt , statt der Ver¬
tragserfüllung eine Entschädigung verlangen , welche die Hälfte des Vierteljahrcslohns
beträgt . Wenn Dienstboten für landwirtschaftliche Geschäfte in der Zeit vom Oktober
bis einschließlich Februar nicht angenommen , entlassen werden oder austrctcn , so erhöht
sich die Entschädigung ans den vierten Teil des Jahreslohns .

8 17 . Bei monatwcise vermietetem Gesinde beläuft sich die Entschädigung auf den
Betrag des Lohns für einen halben Monat .

8 18 . Sowohl den Dienstherren als den Dienstboten bleibt in den Fällen der vor¬
hergehenden 88 Vorbehalten , einen höheren Schaden gerichtlich geltend zu machen .

8 19 . Wer einen Dienstboten , der unbefugter Weise den Dienst nicht angctreten
hat oder unbefugter Weise aus dem Dienste ausgetreten ist , wissentlich vor Bereinigung
seiner früher cingegangencn Verbindlichkeiten in ein neues Dienstverhältnis anfnimmt ,
kann von dem beschädigten Dienstherrn gerichtlich zum Ersatz des durch den Vertrags¬
bruch entstandenen Schadens , soweit solcher nachgcwiesen wird , angehalten werden .

8 20 . In Streitigkeiten zwischen Dienstboten und Dienstherrschaft ist die Tagfahrt
zur Verhandlung über die Klage mit thunlichster Beschleunigung abzuhalten . Die Tag¬
fahrt darf nur einmal und unter der Voraussetzung , daß ein unabwendbares Hindernis
angeführt und bescheinigt sei, verlegt werden . Die Vollstreckung des Urteils wird , un¬
geachtet eingelegter Rechtsmittel , bei Sicherheitsleistung ohne Aufschub vollzogen .

Gegeben zu Karlsruhe in Unserem Staatsministerium , den 3 . Februar 1868 .
Friedrich .

Stabel . Iolly . Ans Sr . König ! . Hoheit höchsten Befehl
Schreiber .

o . Krankenversicherung der Nrvriter und Dienstboten .
Neichsgesetz vom 15 . Juni 1883 in der Fassung vom 10 . April 1892 .

1) Umfang der Krankenversicherungspflicht .
Die Krankenversichernngspslicht tritt hierorts kraft reichs - und landesgcsetzlicher

sowie ortsstatutarischer Vorschrift ein :
1 . Für alle in Fabriken ec . , im Handelsgewerbe , im Handwerk und in

sonstigen stehenden Gewerbebetrieben , bei Bauten , ans Werften , in Brüchen und
Gruben , sowie in solchen Betrieben beschäftigten Personen , in denen Dampfkessel
oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke zur Anwendung kommen .

2 . Für die Geschäftsbetriebe der Anwälte , Notare , Gerichtsvollzieher ec .
3 . Für in den Betrieben der Post - , Telegraphen - und Eisenbahnverwaltungen ec .,

beim gewerbsmäßigen Fuhrwerks -, Tchisffahrts - , Flößerei - und Fährbetrieb ,
dem gewerbsmäßigen Speditionsbetrieb ec . , sowie :

4 . Für die in der Land - n . Forstwirtschaft und deren Nebenbetriebcn beschäf¬
tigten Personen (einschließlich der in solchen Betrieben beschäftigten Dienstboten ) .

5 . Für die häuslichen Dienstboten .
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Eine Ausnahme von der Versicherungspflicht greift Platz u . A . :
Für Personen , deren Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes

oder durch Arbeitsvcrtrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als
eine Woche beschränkt ist .

Für Betriebsbeamte und Angestellte , deren Gehalt rc . 6^ Mark für den
Arbeitstag übersteigt .

Ferner können auf Antrag befreit werden :
Personen , welche nur teilweise oder zeitweise erwerbsfähig sind und Per¬
sonen , welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der Erkrankung ein Rechts¬
anspruch auf eine den Bestimmungen des 8 6 entsprechende oder gleichwertige
Unterstützung zusteht .

2 ) Organisation der Krankenversicherung .
Die mit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15 . Juni 1883 ins

Leben getretenen drei Ortskrankenkassen haben sich mit 1 . Januar 1889 zu einer
gemeinsamen Kasse vereinigt unter dem Namen :

Ortskrankenkaffe Heidelberg .
Unter dieselbe fallen sämtliche unter 1— 3 oben aufgeführten Personenklasscn ,

falls sie gegen Gehalt oder Loh »» (wozu auch Tantismen oder Naturalbezüge
gehören , wie Genuß freier Kost rc.) in hiesiger Stadt beschäftigt sind , und nicht
einer Fabrikkrankcnkasse , einer Jnnungskrankcnkasse oder einer den Anforderungen
des 8 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden eingeschriebenen oder
freien Hilfskasse als Mitglied angehören .

Die ohne Gehalt oder Lohn beschäftigten Gesellen , Gehilfen und Lehrlinge
(Volontäre ) sowie sämtliche

hauswirtschaftlicheu Dienstbotrn
werden versichert durch die

Gemeindekrankenvtrsicherung .
Die Ortskrankenkasse gewährt als Unterstützung :

1 . für die Dauer eines Jahres : freie ärztliche Behandlung , freie Arznei und bei

Erwerbsunfähigkeit ein Krankengeld ,
2 . eine Wöchnerinnenunterstützung für die Dauer von 6 Wochen ,
3 . ein Sterbegeld .

Die Gemcindekrankenversicherung gewährt den Dienstboten und Volon¬
tären nur Anspruch auf freie ärztliche Behandlung , freie Arznei oder freie Ver¬
pflegung im akademischen Krankenhause .

Das Recht zum Beitritt zur Ortskrankenkasse steht nach 8 5 des
Kasscnstatuts neben anderen Personenklassen besonders den in der sogen . Gäns¬
in d u st r i e thätigcn Personen sowie auch den Besitzer »» von Gewerbebetrieben
und Handlnngsgeschästen zu , deren nicht reduzierter Einkommenssteucranschlag
2000 Mark nicht übersteigt .

3 ) Pflichten der Arbeitgeber (Dienstherrschaften ) und Folgen
etwaiger Versäumnis derselben ,

a . Der 8 49 des Krankenversicherungsgesetzes bestimmt :
„ Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versichcrungspflichtige Per¬

son , welche weder einer Bctricbs - (Fabrik ) - Krankenkasse (8 59 ) , Bau -Krankenkasse
(8 69 ) , Innungs -Krankenkasse ( 8 73 ) , Knappschaftskasse (8 angehört , noch ge¬
mäß 8 75 von der Verpflichtung , der Gemeinde - Krankenversicherung oder einer Orts -
Krankenkasse anzngehören , befreit ist , spätestens am dritten Tage nach Beginn der
Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung der¬
selben wieder abznmelden .

Veränderungen , durch welche während der Dauer der Beschäftigung die Vcr -
sicherungspflicht für solche Personen begründet wird , die der Versichernngspflicht auf
Grund ihrer Beschäftigung bisher nicht unterlagen , sind spätestens am dritten Tage
nach ihrem Eintritt gleichfalls anzumelden ."

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Versäumung der Anmeldung ist der
Arbeitgeber nach 8 50 des Gesetzes verpflichtet , der Ortskrankenkassc oder der Ge¬
meindekrankenversicherung alle Aufwendungen zu erstatte »», welche dieselben auf
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Grund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift in einem vor der Anmeldung durch die
nicht angemeldete Person veranlaßten Unterstützungsfalle gemacht haben . Außerdem
trifft den Säumigen nach § 81 des Gesetzes eine Geldstrafe bis zu 20 Mark .

Die Meldestelle befindet sich für die Orts kranken lasse sowie für die
Gemeindekrankeuversichcrung im Rathausneubau (Ging . Hirschstraße ) .

b . Die 88 51 — 53 , 53 a , 55 und 56 des Gesetzes bestimmen :
ß 51 . Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei versicherungspslich -

tigen Personen zu zwei Dritteln auf diese , zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber .
Eintrittsgelder belasten nur die Versicherten .

8 52 . Die Arbeitgeber sind verpflichtet , die Beiträge und Eintrittsgelder , welche
für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeinde -Krankenversicherung oder zu
einer Orts -Krankenkasse zu entrichten sind , einzuzahlen . Die Beiträge sind an die
Gemeinde -Krankenversicherung , sofern nicht durch Gcmeindebeschluß andere Zahlungs¬
termine festgesetzt sind , wöchentlich im voraus , an die Orts - Krankenkasse zu den
durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen . Das Eintrittsgeld ist mit
dem ersten fälligen Beitrag einzuzahlen . Die Beiträge sind so lange fort¬
zuzahlen , bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (8 49 ) erfolgt ist ,
und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten , wenn die rechtzeitig nbgcmeldete
Person innerhalb der Zahlungsperiode aus der bisherigen Beschäftigung ausscheidct .

Wenn der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspflicht begrün¬
denden Arbeitsverhältnissen steht , so haften die sämtlichen Arbeitgeber als Gesamt¬
schuldner für die vollen Beiträge und Eintrittsgelder .

8 53 . Die Versicherten sind verpflichtet , die Eintrittsgelder und Beiträge ,
letztere nach Abzug des auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels (8 51 ) , bei den
Lohnzahlungen sich cinbchalten zu lassen . Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem
Wege den auf die Versicherten entfallenden Betrag wieder einziehen . Die Abzüge
für

'
Beiträge sind auf die Lohnzahlungsperioden , auf welche sic entfallen , gleich¬

mäßig zu verteilen . Diese Teilbeträge dürfen , ohne daß dadurch Mehrbelastungen
der Versicherten herbcigcführt werden , auf volle zehn Pfennig abgerundet werden .
Sind Abzüge für eine Lohnzahlungspcriode unterblieben , so dürfen sie nur noch
bei der Lohnzahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungsperiode nachgeholt werden .

8 54 a . Im Fälle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Kranken¬
unterstützung Beiträge nicht entrichtet . Die Mitgliedschaft dauert während des
Bezuges von Krankenunterstützung fort .

8 55 . Der Anspruch auf Eintrittsgelder und Beiträge verjährt in einem Jahre
nach Ablauf des Kalenderjahres , in welchem er entstanden ist .

8 56 . Die Unterstützungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes verjähren in zwei
Jahren vom Tage ihrer Entstehung an .

Nach 8 80 des Gesetzes ist den Arbeitgebern untersagt , die Anwendung der Bestim¬
mungen des Krankenversicherungsgesctzes zum Nachteil der Versicherten durch Verträge
(Reglements oder besondere Uebereinkunft ) auszuschließen und zu beschränken .

Arbeitgeber , welche den von ihnen beschäftigten , dem Krankenvcrsicherungszwang
unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere als die nach 8 53
zulässigen Beträge in Anrechnung bringen oder dem Verbote des 8 80 zuwidcr -
handeln , werden , sofern nicht nach andern Gesetzen eine härtere Strafe eintcitt , mit
Geldstrafe bis zu 300 Mark bestraft .

4 ) Aufsichtsbehörden .
a . Die Aufsicht über die Ortskrankenkasse steht dem Stadtrate bezw . der

Arbciterversicherungskominission zu .
d . Die über die Gemeindekrankeuversichcrung dem Großh . Bezirksamt .

Deren Verwaltung besorgt die Gemeinde (Stadtrat , Gcmeindcversichcrungskasse ) .

5) Verwaltung der Ortskrankcnkasse .
Dienstraum : Rathansneubau (Eingang von der Hirschstraße ) zu ebener Erde .
Geschäftsstunden : Vormittags 9 — 12 und Nachmittags 3 — 5 Uhr .
Vorstand der Kasse : I . Vorsitzender : Friedrich Ritzhaupt ; II . Vorsitzender :

Peter Roth ; Schriftführer : E . Edel .
Außerdem die Herren : F . A . Lcupold , Mich . Hohl , L . Schlotthaucr , M . Weiher ,

A . Ortlieb , A . Beckenbach , M . Weber , G . Reiher , W . Scherer .
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Als Kassenärzte sind thätig für die Stadt Heidelberg mit Schlierbach
nnd Neuenheim : Die Vorstände und Assistenten der akademischen Krankenanstalten ,
insbesondere der Großh . Poliklinik .

Sprechstunden im akademischen Krankenhaus : Vormittags 10 >/z- 12 Uhr , an
Sonn - nnd Feiertagen non 10—11 Uhr . Außerdem : Hauptstraße 95 im Winter¬
halbjahr von 8—9 Uhr , im Sommerhalbjahr von 7— 8 Uhr Vormittags . Krämer¬
gasse Nr . 24 von 2 >/s- 3sts Uhr Nachmittags .

Kassenbeamter : Friedrich Ege . Gehilfen : Karl Jost , L . Adam , I . Bundschu ,
V . Probst . Meldcbeamter : Julius Strehlow . Kassendiener : Wilhelm Werner .

I>. Invalidität -, - und Altersversicherung .
Reichsgesetz vom 22 . Juni 1889.

I . Nach Maßgabe dieses Gesetzes sind verpflichtet ,
vom vollendeten 16 . Lebensjahre ab

1) Personen , welche als Arbeiter , Gehilfen , Gesellen, Lehrlinge oder Dienst¬
boten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden.

2) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen und -Lehrlinge (aus¬
schließlich der in Apotheken beschäftigten Gehilfen nnd Lehrlinge ), welche Lohn oder
Gehalt beziehen, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt aber
2000 Mark nicht übersteigt (vergl . Gesetz § 1 Ziffer 1 und 2).

(Der Versichcrungszwang kann durch Vorschrift des Bnndesrates für bestimmte
Berufszweige auch ausgedehnt werden auf Betriebsunternehmer , welche nicht regel¬
mäßig einen Lohnarbeiter beschäftigen (Kleinmcister ) und auf die sogen. Haus¬
gewerbetreibenden . So lange ein solcher Beschluß des Bundesrates nicht er¬
gangen , können sich diese Mitglieder freiwillig versichern. W 2 , 8 des Ges.)

Die Form , in welcher der Lohn ausgezahlt wird (Zeitlohn , Stücklohn , Tantiome ,
Gebühr , Trinkgeld ) ist glcichgiltig, nur gilt die bloße Gewährung von freiem Unter¬
halt nicht als Lohn im Sinne dieses Gesetzes , auch nicht, wenn ein kleines Taschengeld
damit verbunden ist . (Anders im Krankenversicherungsgesetz .) Die Beschäfti¬
gung braucht keine länger andauernde zu sein , cs genügt z . B . Arbeit einer Kunden¬
näherin , Waschfrau . Personen , welche bei wechselnden Arbeitgebern beschäftigt sind,
sind jedoch dann nicht versicherungspflichtig , wenn sie als selbstständig , d . h . als
gewerbliche Unternehmer anznsehen sind (z . B . Friseusen , Diensimänner , Lohndiencr ).
Das Gesetz erstreckt sich auch auf Ausländer , die in Deutschland arbeiten . Vcr -
sicherungspflichtig als Gehilfen sind insbesondere auch die sog . Privatbeamtcn ,
Büreanbeamte der Rechtsanwälte , Notare , der Korporationen , Äercine rc .

Befreit von der Versicherungspflicht sind (H 4 Abs. 1 des Ges.) :
Beamte des Reiches, der Bundesstaaten und Kommunalbeamte , die mit Pen¬

sionsberechtigung angestellt sind.
Auf ihren Antrag können befreit werden Personen , welche vom Reich, Staat ,

Pensionen , Wartegclder oder eine Unfallrente beziehen.
Ausgeschlossen von dem Eintritt in das Versicherungsvcrhältnis sind solche

Personen , welche nicht einmal ein Drittel des gewöhnlichen ortsüblichen Tagelohns
verdienen können .
II . Gegenstand der Versicherung ist :

eine Invalidenrente im Falle einer dauernden oder länger als ein Jahr an¬
haltenden Erwerbsunfähigkeit (d . h . wenn der Versicherte nicht mehr ein Drittel
des gewöhnlichen Tagelohns verdienen kann) ;

eineAlters reute , wenn der Versicherte 70 Jahre alt geworden ist, ohne erwerbs¬
unfähig zu sein. (Dieselbe erscheint als Zulage zu dem

'
sonst noch zu erwerbenden

Einkommen ).
III . Voraussetzung des Anspruches ans die Rente ist :

Die Zahlung von Beiträgen während einer gewissen Wartezeit . Letztere bei
der Invalidenrente 5 Jahre , bei der Altersrente 30 Jahre , das Jahr jeweils nur
zu 47 Wochen berechnet. (Unverschuldete Krankheiten werden miteingercchnet , wenn
sie gehörig bescheinigt sind, ebenso militärische Dienstleistung .)

Die Beiträge für die hiesige Stadt betragen für
männliche Personen wöchentlich 24 Pfg . (III . Klasse)
weibliche „ „ 20 Pfg . (II . Klasse) .



Deren Entrichtung erfolgt durch Einklebcn von Beitragsmarken in beson¬
dere (vom Bürgermeistcramte ansznstellende ) Quittnngskarten .

Das Einkleben besorgt mit wenigen Ausnahmen die Gemeindeversiche¬
rungskasse (Dienstbotenkrankenkasse ) und die Ortskrankenkasse . Diese erheben
die Beiträge für die Jnvaliditätsversicherung gemeinschaftlich mit den Krankenversiche -
rnnasbeiträgen . Die Arbeitgeber müssen die Beiträge ganz vorschießen , können jedoch
die Hälfte wieder den Versicherten in Anrechnung bringe » . Bei wechselnden Arbeit¬
gebern hat derjenige , welcher den Versicherten zuerst in der Woche beschäftigt , den Bei¬
trag zu entrichten , und da bei derartigen Versicherten gewöhnlich der Einzug der Bei¬
träge nicht durch die Krankenkasse besorgt wird , auch das Einkleben der Wochenmarke
zu übernehmen . Personen , welche sich freiwillig versichern , haben außer dem vollen
Beitrab von 20 Pfg . für die II . Klasse noch 8 Pfg . Zuschlag zu bezahlen .

Die Quittungskarte ist nur zum Einkleben der Marken bestimmt . Besondere
Vermerke auf derselben sind bei Strafe verboten . Ausgefüllte Karten werden vom
Bürgermeisteramt durch neue ersetzt , ebenso verloren gegangene . Um Verluste zu
vermeiden , werden die Quittungskarten am besten der gemeinsamen Meldestelle zur
Aufbewahrung sofort mit der Anmeldung übergeben .

Die Invalidenrente beträgt nach 5 jähriger Wartezeit :
in der II . Klasse : 124 Mk . 10 Pfg . Dieselbe kann 1 II . Klasse 262 Mk .

III . Klasse : 131 Mk . 15 Pfg . ansteigen bis s III . Klasse 338 Alk . 42 .
Die Altersrente : II . Klasse : 134 Mk . 60 Pfg . ; III . Klasse : 162 Mk . 80 Pfg .
(Durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann die Versiche¬

rung in einer Hähern Klasse erfolgen , als gesetzlich vorgeschrieben ist . Die höchste Klasse
ist die IV . Klasse mit Wochenbeitrag von 80 Pfg .)

Für die Uebergangszeit sind zu Gunsten der Versicherten Bestimmungen getroffen ,
welche eine Abkürzung der Wartezeit ermöglichen (wenn die Arbeitszeit gehörig
bescheinigt ist ) und eine höhere Berechnung der Altersrente (bei Personen über 60 Jahre )
gestatten .

IV . Geltendmachung des Rentenanspruches .
Personen , welche einen Rentenanspruch geltend machen wollen , haben sich an das

Großh . Bezirksamt zu wenden .
Ueber den Anspruch entscheidet der Vorstand der Versicherungsanstalt

(Landesversicherungsanstalt Baden in Karlsruhe ) . Gegen einen ungünstigen Bescheid
findet die Berufung an das Schiedsgericht der Anstalt und eventuell die Revision
an das Reichsversicherungsamt (in Berlin ) statt .

V . Erlöschen des Anspruches au die Versicherung tritt ein , wenn der
Rentenempfänger nicht mehr erwerbsunfähig ist . Die Anwartschaft aus dem Ver¬
sicherungsverhältnis erlischt , wenn innerhalb

'
4 Jahren nicht für mindestens 47 Wochen

Beiträge entrichtet sind . Dieselbe kann jedoch unter Umstanden wieder aufleben .
VI . Eine Rückvergütung der gezahlten Beiträge greift Platz ,

a . gegenüber weiblichen Personen , die , ohne in den Bezug einer Rente gelangt
zu sein , eine Ehe eingehen , nachdem für sie mindestens 5 Jahre Beiträge gezahlt sind
(8 30 Ges .) ;

b . gegenüber einer hinterlassenen Witwe oder hinterlassenen Kindern unter 15
Jahren , wenn der Verstorbene selbst keine Rente erhalten hatte , und für ihn während
mindestens 5 Jahren Beiträge bezahlt worden waren (8 31 Ges .)

X . Lrtsgebrauch beim Wohnungswechsel .
Bekanntmachung des Bürgermeisteramts .

I . Bei den gegen vierteljährige Mietezahlung vermieteten Wohnungen gelten als
übliche Zieltage zum Wohnungswechsel :

der 1 . Januar , 1 . April , 1 . Juli und 1 . Oktober .
Beginnt das Mietsverhältnis im Einzelfalle an einen : andern Tage als den soeben

angeführten , so gilt dasselbe auf V« Jahr vom Tage des Bcbinnes ab eingegangen .
II . Die ortsübliche Kündigungsfrist beträgt dre : Monate .
Bei den an den üblichen Zieltagen beginnenden Mietsverhältnissen kann die

Kündigung nur auf ein solches Ziel und muß vor Ablauf des dem letzteren voraus -
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gehenden Zieltages erfolgen . Ist der Mieter mit der Mietzinszahlnng im Rück¬
stände , so kann die Kündigung noch innerhalb 10 Tagen nach letztgenantem Tage
erfolgen . Beträgt die Miete nur 70 Mark per Jahr oder darunter , so kann die
Kündigung aufs Ziel noch vier Wochen vor dem Eintritt des letzteren vorgenommen
werden .

III . Sowohl die Vermieter als auch die abgehenden Mieter haben dafür besorgt
zu sein , das ; die Wohnungen jeweils an dem betreffenden Zicltage , bezw .
an dem zunächst darauf folgenden Werktag geräumt werden , damit die neuen Mieter
rechtzeitig cinziehen können .

IV . Ist bei den auf unbestimmte Zeit vermieteten Wohnungen monatliche Zah¬
lung verabredet , so kann der Auszug nur auf Schluß eines Kalcndermonats
geschehen , und hat die Kündigung mindestens 14 Tage vor Ablauf desjenigen Monats
zu erfolgen , an dessen Schluß der Auszug stattfinden soll , andernfalls die Miete
für einen weiteren Monat gültig erscheint . Ist jedoch die Miete auf eine bestimmte
Zahl von Monaten abgeschlossen , so fällt eine besondere Kündigung nicht mehr nötig ,
sondern die Miete endigt von selbst auf den voraus bestimmten Termin .

V . Wohnungen , welche von Studierenden der hiesigen Hochschule ge¬
mietet werden , gelten mangels anderer Verabredung immer als auf ein Semester
gemietet . Soll die Miete auf ein weiteres Semester ausgedehnt werden , so hat eine
neue Vereinbarung vor Schluß des begonnenen zu geschehen . Beim Sommer -Semester
sind die Studierenden berechtigt , ihre Wohnungen vom 8 . April bis Ende August zu
benützen und beim Winter -Semester vom 1 . Oktober bis Ende März . Mietet ein
Studierender eine Wohnung für mehrere Semester , so steht es ihm zu , dieselbe auch
während der ganzen dazwischen liegenden Ferien zu benützen .

VI . Im allgemeinen ist bei Mietangelegenheitcn den billig erscheinenden An¬
sprüchen der Beteiligten Rechnung zu tragen .

XI . Verbrauchssteuer -Ordnung und Verbrauchssteuer - Tarif
für die Stadt Heidelberg .

Beschlossen vom Bürgerausschuß unterm 13 . November 1891 . Ortspolizeiliche Vor¬
schrift vom 28 . Dezember 1891 , mit Aenderung durch ortspolizeiliche Vorschrift

vom 22 . Juni 1893 ( tz 30 ) .

4 . Verbrauchssteuerordnung .

a . Allgemeines .

^ 1 . Zn Gunsten der Stadtkasse wird in hiesiger Stadt eine Verbrauchssteuer
nach Maßgabe des angeschlosscnen Tarifs , sowie nachstehender Bestimmungen erhoben .

8 2 . Der Verbrauchsstenerbezirk umfaßt die ganze städtische Gemarkung .
Die Grenzen desselben sind an geeigneten Orten durch Pfähle kenntlich zu machen ,

welche die Inschrift „ Verbrauchssteuer -Bezirk Heidelberg " und die Bezeichnung der
nächsten Erhebungsstelle tragen .

8 3 . Die verbrauchsstcuerpflichtigen Gegenstände dürfen nur auf solchen Straßen
in die Stadt eingebracht werden , welche an Erhebungsstellen vorüberführen .

Die Erhebungsstellen , deren Zahl mindestens fünf betragen muß , werden durch
den Stadtrat bestimmt . Die Straßen , welche für die Beförderung verbrauchssteuer¬
pflichtiger Gegenstände gesperrt sind , müssen durch Vcrbottafeln kenntlich gemacht
werden , welche die nächste Erhebungsstelle angeben .

So lange keine Erhebungsstelle in der Nähe des Klingenthors errichtet ist, ist
es zwar gestattet , die von den Bergen südlich der Stadt herunterkommenden steuerpflich¬
tigen Gegenstände durch den Klingenteich nach der Stadt eiuzuführen ; dieselben müssen
aber sofort bei der Stadtkasse vorgezeigt und versteuert werden .

An sämtlichen Erhebungsstellen sind die Verbrauchssteuer -Ordnung und der Ver¬
brauchssteuer -Tarif anzuschlagen .

8 4 . Die Zahlung der Verbrauchssteuer liegt demjenigen ob , welcher einen der¬
selben unterworfenen Gegenstand thatsächlich in den Verbrauchssteuerbezirk einbringt .
Daneben haftet auch der Auftraggeber des Einbringers und der Empfänger . Hinsicht -
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lich der Post - und Expreßgutsendungen , sowie jener Sendungen , welche an Personen
außerhalb einer Erhebungsstellc gerichtet sind , haftet nur der Empfänger .

Z 5 . Von der Verbrauchssteuer sind befreit :
1 . Wein , Obstwein , totes Wild , totes Geflügel aller Art , sowie Seekrebse , so¬

fern diese Gegenstände aus dem Auslande eingegangen sind und die zollamt¬
liche Behandlung bereits bestanden haben oder derselben noch unterliegen .

Auf Wein findet dieser Befreiungsgrund nur bei der erstmaligen Ein¬
lage Anwendung .

2 . Gegenstände , welche nur durch die Stadt hindurch geführt werden .
3 . Gegenstände , welche zur Verarbeitung im Gewerbebetrieb einer Fabrik ein¬

geführt werden , sofern sie nicht den Stoff zur Fabrikation verbrauchssteuer -
pflichtiger Gegenstände abgeben .

Gebraucht aber der Fabrikinhaber die eingcführten Gegenstände auch
zum eigenen Gebrauch , so hat er dafür einen Aversalbeitrag in die Stadt¬
kasse zu bezahlen .

4 . Sendungen und Transporte , für welche die Verbrauchssteuer im Falle der
Erhebung unter 5 Pfennig betragen würde .

5 . Gegenstände , welche von der Königlichen Militär - Verwaltung zum Unter¬
halt der Mannschaften eingeführt oder bezogen werden nach Maßgabe des
Gesetzes vom 16 . Mai 1888 .

Werden Gegenstände , von welchen nachweislich Verbrauchssteuer erhoben wurde ,
im ursprünglichen oder verarbeiteten Zustande im Wege des Handels aus der Stadt
ausgeführt , so hat gleichfalls auf Verlangen bei der Ausfuhr eine entsprechende Rück¬
vergütung der Verbrauchssteuer zu erfolgen .

8 6 . Streitigkeiten über die Verpflichtung zur Zahlung der Verbrauchssteuer , über
die Befreiung von derselben und über das Recht auf Rückvergütung , sowie über die
Aversalbeiträge der Fabrikanten , entscheiden die Verwaltungsgerichte .

b . Verfahren bei der Erhebung und Kontrole .

8 7 . Wer einen verbrauchssteuerpflichtigen Gegenstand in die Stadt verbringt ,
hat denselben bei dem Erheber der Eingangsstelle anzumelden und zu versteuern .

Der Erheber stellt über die entrichtete Verbrauchssteuer dem Einbringer eine
Empfangsbescheinigung aus , welche von letzterem aufzubewahren und dem Aufsichts -
Personal auf Verlangen vorzuweisen ist .

8 8 . Personen , welche außerhalb einer Erhebungsstclle wohnen , haben derselben
oder der Stadtkasse längstens innerhalb 24 Stunden von jedem Bezüge einer steuer¬
pflichtigen Sache , welche an einer Erhebungsstelle nicht vorbeigekommen , Anzeige zn
erstatten und die Steuer zn entrichten . In geeigneten Fällen kann der Stadtrat ,
anstatt der jeweiligen Versteuerung jedes einzelnen Gegenstandes , eine Jahres - Pausch -
summe festsetzen .

8 9 . Wer verbranchssteuerpflichtige Gegenstände durch die Post oder als Expreß¬
gut empfängt , hat dieselben spätestens am darauffolgenden zweiten Werktage zn den
üblichen Gcschäftsstundcn und zwar bei Postsendungen unter Vorzeigung der betreffen¬
den Postbealeitpapierc , bei der nächsten Erhebungsstelle oder bei der Stadtkassc anzu -
meldcn und zu versteuern . Dabei wird angenommen , daß 5 "/» des Bruttogewichts
auf die Verpackung kommen .

8 10 . Wer anläßlich einer Einfuhr den in 8 0 , Ziffer 1 erwähnten Bcfreiungs -
grund geltend machen will , hat die Sendung samt dazu gehörigem Frachtbrief und
Zollquittung bei dem Erheber der Eingangsstelle anzumelden .

Ergiebt sich aus diesen Papieren die Richtigkeit des Befreiungsgrundes , so sind
dieselben von dem Erheber zum Zeichen der stattgehabten Kontrole mit dem Tagstempel
zu versehen .

8 11 . Die Führer von verpackten Gegenständen sind bei deren Einbringen ver¬
pflichtet , auf Verlangen des Anfstchtspersonals jederzeit anzngeben , ob und welche ver¬
brauchssteuerpflichtige Gegenstände in der Verpackung enthalten sind . Das Aufsichts¬
personal ist berechtigt , sich von der Wahrheit der Angabe durch Augenschein zu über¬
zeugen und zu diesem Behufe die erforderliche Mithilfe der Führer zu beanspruchen .
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Werden bei derartigen Untersuchungen durch Schuld des Anfsichtspersonals Be¬
schädigungen verursacht , so haftet Hierwegen die Stadtkasse , vorbehaltlich des Rückgriffs
aus den Schuldigen .

8 12 . Ist der Pflichtige nicht Willens oder nicht im Stande , die vorgeschricbene
Verbrauchssteuer zu bezahlen und steht er vom Einbringen der zu versteuernden Gegen¬
stände nicht ab , so können die letzteren ganz oder teilweise bis zum Austrag der Sache
zurückbehalten und , wenn sie dem Verderben ausgesctzt sind , vor Eintritt dieses durch
öffentliche Versteigerung veräußert werden .

Auch hier hastet die Stadtkasse , vorbehaltlich des Rückgriffs auf den Schuldigen ,
für etwaigen , durch die Schuld des Aufsichtspersonals verursachten Schaden .

Im Falle der Versteigerung ist der Mehrerlös nach Abzug der Kosten dem Pflich¬
tigen auszufolgen .

8 13 . Bei der Einfuhr verpackter Gegenstände , welche mit der Eisenbahn als Eil¬
oder Frachtgut angekommen sind , kann der Erheber nach Einsicht des Frachtbriefes von
weiterer Untersuchung der Sendung Umgang nehmen , wenn der Führer bereit ist, die
Verbrauchssteuer unter Zugrundelegung des im Frachtbrief angegebenen Bruttogewichts
mit

'20 pCt . Abzug zu bezahlen .
8 14 . Für verbrauchssteuerpflichtige Gegenstände , welche den städt . Verbrauchs¬

steuerbezirk nur durchlaufen , ist bei der Eingangsstelle unter Angabe der Menge , bezw .
des Gewichts der Steuerobjckte , des Namens und Wohnorts des Absenders und Empfän¬
gers sowie des Führers ein Dnrchfuhrschein zu lösen . Eine von der Entrichtung der Ver¬
brauchssteuer befreiende Durchfuhr wird nur angenommen , wenn die Ausfuhr inner¬
halb 24 Stunden nach der Einfuhr stattfindet , und nur , wenn sich dieselbe auf sämt¬
liche ini Durchfuhrschein bezeichnet « : Gegenstände und Mengen bezieht . Bei der
Ansgangsstelle muß dieser Schein dem Verbrauchsstcuererheber abgeliefert werden .

c . Rückvergütungen .

8 15 . Wer die Rückvergütung bezahlter Verbrauchssteuern wegen des in 8 5 ,
letzter Absatz , erwähnten Grundes beansprucht , hat sich unter Vorzeigung der auszn -
führenden Gegenstände beim Erheber der Ausgangsstelle einen Ausfuhrschein geben zu
lassen . Dieser Schein muß enthalten :

1 . Eine Vermerknng über Art und Menge der ausgeführten Gegenstände .
2 . Namen und Wohnort des Führers und seines Auftraggebers .
3 . Namen und Wohnort des Empfängers oder die Vermerkung , daß die betref¬

fenden Gegenstände zum Verkauf an unbestimmte Personen ausgeführt werden .
4 . Den Tag der Ausfuhr .
5 . Die Bezeichnung der Erhebungsstelle mit der Unterschrift des Erhebers .

Der Antrag auf Rückvergütung ist sodann unter Anschluß der betreffenden Ver -
brauchssteuerqnittungen und des Ausfuhrscheines schriftlich beim Stadtrat einzureichen .

8 16 . Wird Rückvergütung bezüglich solcher Gegenstände in Anspruch genommen ,
welche mit der Eisenbahn ausgeführt werden , so ist der Ausfuhrschein (8 15 ) bei der
dem Bahnhof nächst gelegenen Erhebnngsstelle ausfcrtigen zu lassen und dem Antrag
auf Rückvergütung auch eine von der Bahnbehörde beglaubigte Doppelschrift des be¬
treffenden Frachtbriefes bcizufügen .

An die Stelle der letzteren tritt bei Expreßgut - Sendungen die Abstempelung des
Ausfuhrscheins durch die Bahnbehörde .

8 17 . Wer Gegenstände , welche außerhalb der städtischen Erhebungsstellcn ge¬
lagert sind , auf anderem Wege als durch die Eisenbahn ausführt und Verbrauchssteuer -
Rückvergütung beanspruchen will , hat außer den : bei der nächsten Erhebnngsstelle zu
lösenden Ausfuhrscheine und den betreffenden Verbrauchssteuer - Quittungen auch eine
bürgermeisteramtlich beglaubigte Bescheinigung des auswärtigen Empfängers über Art
und Menge der empfangenen Gegenstände , den Tag des Empfangs und die Persönlich¬
keit des Absenders , sowie des Führers vorznlegen .

8 18 . Eine handelsmäßige und darum zum Anspruch von Verbrauchssteuer -Rück¬
vergütung berechtigende Ausfuhr wird nur dann angenommen , wenn es sich um einen
Verbrauchssteuerbetrag von mindestens 20 Pfg . bei jeder Ausfuhr handelt , und wird
nicht angenommen , wenn die Ausfuhr durch die Post erfolgt .
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8 19 . Zur Erlangung von Verbrauchssteuer -Rückvergütungen wegen des in § 5 ,
letzter Absatz erwähnten Grundes ist ferner erforderlich :

daß der Antrag auf Rückvergütung spätestens 6 Wochen nach der Ausfuhr
beim Stadtrat eingereicht wird , und

datz die Zwischenzeit zwischen der Fälligkeit der Verbrauchssteuer und der
Ausfuhr nicht mehr als sechs Monate beträgt .

8 20 . In jedem Falle können die nach den 88 15 , 16,17 und 19 zu leistenden
Rückvergütungen verweigert werden , wenn nachweisbar das Erfordernis der Haudcls -
mäßigkeit bei der Ausfuhr nicht zutrifft .

ä . BesondereBe st im mungen über einzelne Verbrauchs steuerpflichtige
Gegenstände .

« . Bier .
8 21 . Die Verbrauchssteuer von Bier , welches auf städtischer Gemarkung gebrautwird , wird zugleich mit der staatlichen Biersteuer unter Anwendung der für diese gel¬

tenden Grundsätze erhoben .
8 22 . Bei handelsmäßiger Ausfuhr hier gebrauten Bieres beträgt die Rückver¬

gütung 33 Pfennig vom Hektoliter .
Wird Bier in ungeaichten Flaschen ausgeführt , so wird jede Flasche als >/e Ltr .

haltend berechnet , und jede halbe Flasche als >/ < Liter haltend .

/? . Wein .
8 23 . Die städtische Verbrauchssteuer von Wein wird mit der staatlichen Wein -

accise unter Anwendung der Grundsätze erhoben , wie sie das Weinsteuergesetz v . 19ten
Mai 1882 bezw . das Gesetz vom 27 . Juli 1888 in Bezug auf Abgabepslicht , Fälligkeitder Steuer und Steuerbefreiung festsetzett. In den Fällen des Art . 28 , Ziff . 4 und
Ziff . 13 des Gesetzes tritt jedoch eine Befreiung von der Verbrauchssteuer nur daun
ein , wenn es sich um bereits in der Gemarkung Heidelberg eingekellerte Weine handelt .

Erhebt die Staatsverwaltung in den Fällen des Art . 10 letzter Absatz und Art . 21
des Weinsteuergesetzes die Weiusteuer in Gestalt eines Avcrsums , so wird für die
Verbrauchssteuer ebenfalls ein nach Verhältnis zu berechnendes Aversum vereinbart .

Bei Feststellung der verbrauchssteuerpflichtigeu Weinnienge ist jede Flasche von
geringerem Inhalt als ein Liter wie eine Literslasche zu behandeln .

7 - Mehl und Brot .
8 24 . Wenn Mehl in Beträgen von über 100 Kilogramm eingebracht wird , so

hat der Führer beim Erheber der Eingangsstclle dasselbe vorzuweisen und anzugeben :
a . den Namen und Wohnort des Absenders und des Führers ;b . den Namen und die Wohnung des Empfängers ;
e . das Gesamtgewicht der Sendung und die Zahl der Säcke ;
(I . Tag und Stunde der Einfuhr .

Der Erheber prüft diese Angaben und stellt über dieselben einen Schein Wehlcin -
fuhrschein ) aus , mit welchem sich der Führer sofort nach der Stadtkasse zu begeben hat ,
wo nach wiederholter Prüfung der Menge des Mehls die Verbrauchssteuer gegen Quit¬
tung zu entrichten ist .

8 26 . Wird Mehl mittels der Eisenbahn Angeführt , so hat der Führer bei
dem Erheber der dem Bahnhof zunächst gelegenen Eingangsstelle die Sendung samt dem
dazu gehörigen Frachtbrief vorzuweisen .

Der Erheber versieht den Frachtbrief mit dem Tagstcmpcl und stellt einen Schein
mit den in z 24 bezeichneteu Angaben aus .

Der Verbrauchssteuerpflichtige hat spätestens am nächsten , der Einfuhr folgenden
Werktage die Verbrauchssteuer unter Vorweisung des Frachtbriefes und des Scheines
auf der Stadtkasse zu entrichten .

8 26 . Der Stadtrat kann zu Gunsten solcher Geschäftsleute , welche regelmäßig
Mehl beziehen , auf deren Ansuchen in widerruflicher Weise die Anordnung treffen , daß
von der sofortigen Zahlung der Mehlverbranchssteuer Umgang genommen und diese
periodisch durch einen städtischen Bediensteten beim Empfänger erhoben wird .

25
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8 27 . Bei der Berechnung der Verbrauchssteuer von Mehl wird angenommen ,
daß die Säcke 2 pCt . des Bruttogewichts ausmachen .

8 28 . Wird versteuertes Mehl zu Brot verarbeitet , und letzteres handelsmäßig
ausgeführt , so erfolgt die Rückvergütung der Verbrauchssteuer mit 45 Pfennig pro 50
Kilo Brot .

8 29 . Die Versteilerung des in dem Steuerbezirk gemahlenen und daselbst zuni
Verbrauch kommenden Mehls findet nach besonderer Uebereinkunft mit dem Mühlen¬
besitzer statt . Das Gebiet der Mühle ist als außerhalb des städtischen Verbrauchssteuer¬
bezirks liegend anzusehen .

<?. Schlachtvieh .

8 30 . Die Verbrauchssteuer von Schlachtvieh wird bei der Schlachtung nach
der Stückzahl desselben erhoben .

8 31 . Von der Verbrauchssteuer befreit sind :
1 . Schlachtvieh , das wegen einer äußerlich erkennbaren Beschädigung oder wegen

Erkrankung geschlachtet werden muß , sofern der Eigentümer kein Metzger ist .
2 . Schlachtvieh , das auf Anordnung der Polizeibehörde geschlachtet , oder dessen

Fleisch bei oder alsbald nach der Schlachtung von der Polizeibehörde für ungenießbar
erkannt wird .

Die bereits bezahlte Verbrauchssteuer von solchem Schlachtvieh wird zurück¬
erstattet .

8 32 . Als Rindvieh erster Schwere gilt jedes Stück im Schlachtgewicht von
250 kg und mehr , ausschließlich der Kühe und Farren ; als Rindvieh zweiter Schwere
jedes Stück von 200 bis 250kg einschließlich der schwereren Kühe und Farren ; als

Rindvieh dritter Schwere jedes Stück von weniger als 200 kg mit Ausnahme der
Kälber .

Den Kühen werden die Kalbinnen , d . h . die zum ersten Male trächtigen Rinder ,
gleich gerechnet . Als Ferkel gilt jedes Schwein unter 8 Kilo .

Kopf , Füße , Eingeweide , Unschlitt und Haut bleiben bei der Bestimmung des

Schlachtgewichts außer Betracht ; hinsichtlich der übrigen Tiergattungen findet ein

solcher Abzug nicht statt .
8 33 . Wenn infolge von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Steuerpflichtigen

und dem Aufsichtspersonal über das Gewicht eines Tieres dessen Abwätznngerforderlich
wird und zu Ungunsten des Steuerpflichtigen ausfällt , so hat dieser eme Waaggebühr
zu bezahlen , welche der Stadtrat im voraus festsetzt . Diese Waaggebühr darf nicht
über 40 Pfennig betragen .

- - Fleisch .

8 34 . Die bei handelsmäßiger Ausfuhr von Fleischwaren aller Art zu leistende
Rückvergütung der Verbrauchssteuer beträgt 1 Pfg . pro Kilogramm , gleichgiltig , ob die
Steuer bei der Einfuhr von lebendem Vieh oder von Fleisch bezahlt worden ist .

o . Strafen .

8 35 . Wer die Entrichtung von Verbrauchssteuern unterläßt , verfällt — abge¬
sehen von der Pflicht der Nachzahlung der Abgabe — in eine Geldstrafe , welche dem
vierfachen und im Wiederholungsfälle dem achtfachen Betrage der geschuldeten Abgabe
gleichkommt .

Weist der Angezeigte nach , daß die Entrichtung der Abgabe nur aus Versehen
unterblieh , so kann auf eine geringere Ordnungsstrafe bis zu höchstens zehn Mark
erkannt oder je nach Umständen die Ordnungsstrafe gänzlich erlassen werden .

Wer den zur Ueberwachung und Sicherung der Abgabe - Entrichtung erlassenen
Vorschriften zuwiderhandelt , wird von einer Geldstrafe bis zu 10 Mark getroffen .

Auch der Versuch , die Beihilfe und die Begünstigung sind strafbar .
Die absichtliche oder fahrlässige Vorenthaltung der auf Wein und hier gebrautem

Bier beruhenden Verbrauchssteuern wird auf gleiche Weise , wie die Vorenthaltung
der betreffenden Staatssteuern verfolgt und abgewandclt .
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k. Vollzug .
8 36 . Die zum Vollzug der gegenwärtigen Verbrauchssteuer -Ordnung nötigen An¬

ordnungen , insbesondere die Bestimmungen über Errichtung etwaiger neuer Erhebuugs -
stellen und über die Dienstweisungen der die Erhebung und Kontrole der Verbrauchs¬steuer besorgenden Bediensteten hat der Stadtrat zu erlassen . Auf die Verbrauchs¬
steuern bezügliche Dienstweisnngen an die Schutzmannschaft hat er bei Großherzog -
lichem Bezirksamt zu beantragen .

8 37 . Ferner steht dem Stadtrat zu , die den Beamten und Bediensteten der
Steucrverwaltnng , der Eisenbahn und der Schutzmannschaft für Mitwirkung bei der
Kontrole und Erhebung der Verbrauchssteuer zu leistenden Vergütungen mit den zu¬
ständigen Staatsbehörden zu vereinbaren und für Anzeigen von Uebertretungen der
Verbrauchssteuer -Ordnung Belohnungen zu gewähren .

8 38 . Endlich bleibt dem Stadtrat überlassen , mit einzelnen Verbrauchssteuer¬
pflichtigen Aversen oder eine von der Verbrauchssteuer -Ordnung abweichende Kontrole
zu vereinbaren .

li . Verbrauchssteuer -Tarif .

Gegenstand Maßstab
der Besteuerung

Verbrauchs¬
steuersätze

I . Getränke .
1 . Bier :

a . hier gebrautes . v . Hektoliter Kesselinhalt — 25
b . cingeführtes . vom Hektoliter — 40

2 . Wein .-
n . Traubenwein . vom Hektoliter 1 20
b . Obstwein . » — 60

II . Mehl und Brot .
1 . Mehl , mit Ausschluß des zur Verwen¬

dung im landwirtschaftlichen Betriebe
bestimmten Futtermehles von 50 Kilo — 60

2 . Brot . von 1 Kilo — 1
3 . Weiße Backwaren aller Art . » — 2

III . Schlachtvieh .
1 . Rindvieh erster Schwere . . . . vom Stück 5 —
2 . „ zweiter „ . . . . desgl . 3 —
3 . dritter „ . . . . 2 —
4 . Kälber . — 60
8 . Schweine . „ 1 —
6 . Ferkel . — 10
7 . Hämmel . „ — 60
8 . Schafe . „ — 60
9 . Lämmer . „ — 10

10 . Ziegen . — 20
11 . Kitzlein . " — 10

IV . Wildpret .
1 . Hasen . — 20
2 . Hirsche und Alttiere . „ 2 50
3 . Rehe und Gemsen . „ 1 50
4 . Dammwild . „ 2 —
5 . Wildschweine . » 2 —

V . Fleisch .
1 . Frisches Fleisch von Schlachtvieh aller

von 1 KiloArt . — 2



2.

3 .

1 .
2.
3 .

4 .
5.
6.
7 .
8.
9 .

10.

Gegenstand
Maßstab

der Besteuerung

Verbrauchs¬
steuersätze

Gesalzenes , gedörrtes und geräuchertes
Fleisch , sowie Fleischkonserven und

Wurstwaren aller Art . . . .
Fleisch von zerlegtem Wildpret oder

Geflügel .

von 1 Kilo

von 1 Kilo

6

6

VI . Geslügel .

Gänse , Schneegänse .
Enten .
Gewöhnliche Hahnen , Hühner und

Hähnchen .
Poularden und Kapaunen .
Welsche Hahnen .
Auerhahnen und Birkhühner
Wilde Enten aller Art .
Fasanen .
Feldhühner , Haselhühner , Schnepfen

und Schneehühner .
Bekasinen und Wachteln , sowie sonstiges

jagdbares Geflügel . . . .

vom Stück
desgl .

20
IS

10
20
60
60
20
60

20

5

VII . Frische Fische , Seekrebse .

1 . Salm , Forellen .
2 . Steinbutten (Turbots ) , Seezungen ,

Soles , Fluß - und Seekrebse
3 . Sonstige frische Seefische , mit Aus¬

nahme der Schellfische . . . .

von 1 Kilo

desgl .

60

20

5

XII . Beerdigungswesen .
I . Die Leichen - und Friedhof - Ordnung .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 15 . November 1889 .

fDie 88 10—18 dieser Vorschrift haben für den Stadtteil Neuenheim
keine Geltung .)

I . Aufsichtsbehörde , Personal , allgemeine Bestimmungen .

§ 1 . Die Ueberwachung des Vollzugs der Leichen - und Friedhof -Ordnung ist

der durch Ortsstatut eingesetzten Friedhofs -Kommission übertragen . Dieselbe hat mit

Ausnahme der Leichenschau alles zu einer geregelten , würdigen Bestattung Erfor¬

derliche anzuordncn .
tz 2 . Auf Antrag der Friedhofs -Kommission werden vom Stadtrat angcstellt

und vom Bezirksamt verpflichtet :
1) Der Leichenordner .
2) Die Leichenwärter und -Wärterinnen .
3) Die Leichenträger .
4 ) Der Leichenhausaufseher .
5 ) Der Friedhofaufseher .
6 ) Der Totengräber .

8 3 . Das gesamte Leichenpersonal hat den in der betreffenden Dienstweisung

gegebenen Vorschriften genau nachzukommen ; in Fällen , welche in der Dienstweisung

nicht vorgesehen sind , hat dasselbe die Anordnung der Friedhofs - Kommission ein¬

zuholen .
Dasselbe hat bei allen Dienstleistungen ein anständiges , ruhiges , ernstes Be¬

nehmen einzuhalten . Unordnungen , Nachlässigkeit oder Widersetzlichkeit werden strenge
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bestraft ; Trunkenheit im Dienst zieht sofortige Entlassung nach sich. Es ist dem

Leichenpersonal bei Strafe der Dienstentlassung verboten , Anforderungen an Geld
oder anderen Dingen an die Hinterbliebenen zu machen ; ebensowenig darf dasselbe
weder vor noch nach der Beerdigung Essen oder Trinken beanspruchen , noch darf
demselben solches verabreicht werden .

Annahme von Gewinnanteilen bei Lieferungen in irgend einer Form wird außer
der etwaigen strafrechtlichen Verfolgung mit sofortiger Entlassung geahndet .

Beschwerden gegen das Personal sind bei der Friedhofs - Kommission anzubringen .

H 4 . Bezüglich der Kosten für sämtliche Beerdigungen ist die vom Stadtrat aus¬
gestellte , dieser Vorschrift als Anlage beigefiigte Taxordnung maßgebend .

Nach derselben werden für die Art des Begräbnisses 5 Klassen bestimmt .
Die Wahl der Klasse und der etwa weiter gewünschten außergewöhnlichen

Leistungen ist von den Hinterbliebenen zu treffen , zu welchem Zweck der Leichen¬
ordner denselben einen Bestellbogen , auf welchem die Taxen verzeichnet sind , zur
Ausfüllung vorlegt .

Bei Leichen , die nach auswärts verbracht werden , kommen die für den einzelnen
Fall von der Friedhofs -Kommission festgesetzten Gebühren in Anwendung .

Nach der Beerdigung erhebt der Leichenordner unter Vorlage der Rechnung die

sämtlichen Gebühren und Taxen und bescheinigt deren Empfang .
§ 5 . Die Rechnung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Friedhofs -

Kommission wird unter der Bezeichnung „Friedhofs - Kasse " von der Stadtkasse
geführt .

II . Leichen - und Leichenhaus - Ordnung .

K 6 . Jeder Todesfall muß unverzüglich nach dem Eintritt des Todes dem Lcichen -

schauer * ) und alsdann dem Leichenordner **) angezeigt werden . Zu diesen Anzeigen
verpflichtet ist das Familienhaupt und , wenn ein solches nicht vorhanden oder an der

Anzeige verhindert ist , derjenige , in dessen Wohnung oder Behausung der Sterbefall
sich ereignet hat .

Die Pflicht zur Anzeige erstreckt sich auch auf Totgeburten . Vor Ankunft des

Leichenschauers darf mit der Leiche keine Veränderung vorgenommen werden .
8 7 . Die nach den Bestimmungen des Z6 zur Anzeige verpflichteten Personen

müssen den vom Leichenschauer ausgestellten Sterbeschein spätestens 20 Stunden nach
cingetretenem Tod dem bürgerlichen Standesbeamten mit der Anzeige des Todesfalls
vorlegen , welcher nach Vollendung des Eintrags in das Sterberegrstcr den vorschrifts¬
mäßig ausgestellten Erlaubnisschein zur Beerdigung den Erschienenen übergibt ; auf
demselben soll gleichzeitig bemerkt werden , ob der Tod infolge ansteckender Krankheit
eingetrcten ist .

Als ansteckende Krankheiten im Sinne dieser ortspolizeilichen Vorschrift sind zu
betrachten : Blattern , Cholera , Diphtheritis , Masern , Scharlach , Typhus .

8 8 . Die zweite Leichenschau findet nach Maßgabe der Dienstweisung für Leichen -

schauer und der ZK 7,8 u . 12 der Ministcrial -Verordnung vom 16 . Dezember 1875 in
dem Lcichenhaus und nur in den Fällen des Z 20 in der Wohnung statt ; der Leichcn -

schauer bezeichnet auf dem Erlaubnisschein die Zeit , mit deren Eintritt die Beerdigung
vorgenommen werden darf .

Keine Beerdigung darf vorgenommen werden , bevor der Erlaubnisschein vor¬

schriftsmäßig ausgestellt wurde .
Ist bezüglich des Todesfalles eine gerichtliche oder polizeiliche Untersuchung

anhängig , so ist zur Beerdigung überdies die Erlaubnis der untersuchenden Behörde
erforderlich .

Die Geistlichen und die mit der Leitung der Beerdigung beauftragten Personen
sind verpflichtet , vor der Beerdigung von dem Erlaubnisschein Einsicht zu nehmen .

§ 9 . Zur Aufnahme aller für den hiesigen Friedhof bestimmten Leichen dürfen
mit Ausnahme der in Grüften beizusetzenden (siehe Z 32 ) nur Särge aus weichem

Holze , welche innen sorgfältig verflicht sein müssen , verwendet werden .

Bezüglich der nach auswärts zu verbringenden Leichen finden die besonderen ge¬

setzlichen Bestimmungen Anwendung .
Die Särge , deren innere Ausstattung und das Beschlag derselben müssen immer

aus dem städtischen Sargmagazin entnommen werden .

») Eiehe im Adreßbuch unter „BerufSgeschiiften " : Leichsnschauer .
Etitdt. Leichenordner , z. Zt . Martin Becker, Grabengasie S.



8 10 . Die Leichen sämtlicher hier verstorbener Personen sind , sofern sie nicht zum
Transport nach auswärts bestimmt sind , alsbald nach Vornahme der ersten Leichen¬
schau , spätestens aber vor Ablauf von 24 Stunden nach Eintritt des Todes in das
Leichenhaus zu verbringen .

Die Ueberführung der Leichen in das städtische Leicheuhaus darf , ganz dringende
Fälle ausgenommen , nur in den frühen Morgen - und späten Abendstunden und nur
auf dem kürzesten Wege stattfinden .

Von auswärts hierhergebrachte Leichen sind direkt in das städtische Leichenhaus
zu verbringen .

Für die Leichenhalle des akademischen Krankenhauses gelten die besonderen ver¬
einbarten Bestimmungen .

8 11 . Die Ueberführung einer Leiche in das Leichenhaus geschieht durch den
Leichenwagen der betreffenden Klasse .

Die Aufsicht und Begleitung übernehmen bei Erwachsenen 4 , bei Kindern von
6 — 15 Jahren 2 Leichenträger . Leichen von Kindern unter 6 Jahren werden mrr
von einem Leicheuwärter bezw . einer Leichenwärterin begleitet . Leichen von Kindern
unter 1 Jahr können auch , sofern nicht eine ansteckende Krankheit den Tod herbei -
gesührt hat , vom Leichenwärtcrpersonal in das Leichenhaus getragen werden . Aus¬
nahmsweise kann von den Angehörigen die Begleitung des Lcichenordners gegen
Entrichtung der hiefür vorgesehenen Gebühr verlangt werden .

ß 12 . Während der Ueberführung darf der Sargdeckel nur lose aufliegcn .
8 13 . Die Aufnahme der Leiche in das Leicheuhaus geschieht auf Vorzeigen

und Abgabe des Erlaubnisscheines an den Leichenhausaufseher .
Die Obsorge für die Leiche in dem Leichenhaus ist für Alle ohne jegliche Aus¬

nahme gleich und liegt ausschließlich dem Leichenhausaufscher ob .
Z 14 . Für jede Leiche ist eine Zelle — für die an ansteckenden Krankheiten

Gestorbenen die im östlichen Teil gelegenen — bestimmt . Jede Zelle muß mit
einer ausreichenden Ventilationsvornchtung versehen sein . Eine etwa erforderliche
Desinfektion wird der Leichenhausaufseher nach Anweisung des Großh . Bezirksarztes
vornehmen .

In jeder Zelle muß eine Leitung zu dem im Wächterzimmcr befindlichen
elektrischen Läutewerk angebracht sein , deren Enden so an der Hand der Leiche zu
befestigen sind , daß bei der geringsten Veränderung der Lage das Läutewerk in Be¬
wegung gesetzt wird .

Der Sarg bleibt bis eine Stunde vor der Beerdigung offen , vorausgesetzt , daß
nicht eine ansteckende Krankheit die Todesursache war oder starke Spuren eintre¬
tender Zersetzung sich zeigen , in welchen Fällen der Sarg sofort nach der zweiten
Leichenschau geschlossen werden muß .

8 15 . Den Angehörigen der Verstorbenen ist der Zutritt zu den Zellen wäh¬
rend des Tages gestattet , mit Ausnahme der am Schluß des vorhergehenden Para¬
graphen genannten Fälle , wo der Zutritt erst » ach Schluß des Sarges erlaubt
werden kann .

Andere Personen haben keinen Zutritt , ebenso wenig darf der Leichnam der
öffentlichen Besichtigung ausgesetzt werden .

8 16 . Den Angehörigen ist es gestattet , die Zelle und den Sarg mit Blumen
zu schmücken .

8 17 . Alle Beerdigungen müssen , dringende Fälle ausgenommen , morgens vor
10 Uhr , nachmittags im Winter nach 3 Uhr , im Sommer nach 5 Uhr stattfindcn .

8 18 . Die Leichenbegleitung versammelt sich in der Halle des Leichenhauscs ,
wo bei geöffneter Thür der betreffenden Zelle die kirchlichen Feierlichkeiten und An¬
sprachen gehalten werden .

Von da wird der Sarg durch die Lcichcnträger zum Grab gebracht . Aus¬
nahmsweise kann dies mit Genehmigung der Friedhofs -Kommisston durch andere
Personen geschehen , jedoch ohne daß deswegen von dem bezüglichen klassenmäßigen
Kostenbetrag ein Abzug eintritt .

8 19 . Auf dem Weg zum Grabe , sowie an diesem selbst kann Trauermusik
und Trauergesang stattfinden , doch ist hierzu die Genehmigung der Friedhofs -Kom¬
mission cinzuholen .
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8 20 . Aus besonders erheblichen Gründen und nur , wo die Wohnungsver -

hältnissc eine vollständige Isolierung der Leiche ermöglichen , kann das Bezirksamt
gestatten , daß eine Leiche bis zur Beerdigung im Sterbehause verbleibt .

Die Erlaubnis ist jedenfalls zu versagen , wenn der Tod infolge einer an¬
steckenden Krankheit eingetreten oder wenn die sofortige Verbringung der Leiche in
die Leichenhalle im sanitätspolizcilichen Interesse geböten ist .

Die Vorschriften der 88 6, 7 und 8 sind jedoch auch in diesen Ausnahmefällen
genau zu befolgen .

8 21 . Die Ueberführung dieser Leichen findet auf dem kürzesten Wege unter
thunlichster Vermeidung der Hauptstraße zu den in 8 >7 festgesetzten Zeiten statt ;
die näheren Anordnungen erläßt die Friedhofs - Kommission .

Z 22 . Leichen , welche aus irgend einem Grunde länger als vier Tage in dem

städtischen Leichenhause aufbewahrt werden sollen , müssen in einem luftdicht verschlos¬
senen eisernen Sarge beigesetzt werden .

IH . Friedhof -Ordnung .

§ 23 . Der Friedhof ist die regelmäßige Begräbnisstätte aller in hiesiger Ge¬
meinde Verstorbenen .

Den Israeliten ist gestattet , Leichen von Angehörigen ihres Bekenntnisses auf
dem israelitischen Friedhof zu beerdigen .

Bezüglich des letzteren und der Beerdigung auf demselben finden die Bestim¬
mungen dieser Leichen - und Friedhof -Ordnung , für die aus dem israelitischen Fried¬
hof errichtete Leichenhalle insbesondere die Bestimmungen der 88 11 , 12 , 13 , 14 ,
15 und 16 gleichmäßig Anwendung .

Zur Beerdigung auswärts Gestorbener auf dem hiesigen Friedhof ist die Er¬
laubnis der Friedhofs -Kommission und , wenn der Tote nicht hiesiger Einwohner
bezw . das Kind eines solchen war , die Entrichtung der hierfür vorgesehenen beson¬
deren Taxen erforderlich .

§ 24 . Die unmittelbare Aufsicht über den Friedhof führt der Friedhofauf¬
seher , dessen Anordnungen auf dem Friedhof das übrige Leichenpersonal unbedingt
Folge zu leisten hat .

8 25 . Der Friedhof ist in allgem eine Leichenfelder für Erwachsene und solche
für Kinder nach fortlaufenden römischen Zahlen eingeteilt ; die Gräber werden in

Reihen , welche mit fortlaufenden arabischen Zahlen zu bezeichnen sind , angelegt .
Außerdem sind bestimmte Plätze des Friedhofs für Familiengräber , bisher

sogenannte Kaufgräbcr , vorgesehen ; die Plätze sind nach Buchstaben und die ein¬

zelnen Gräber nach fortlaufenden Zahlen geordnet . Auskunft über sämtliche Gräber
erteilt der Friedhofaufseher .

8 26 . Ueber die allgemeinen Leichenfeldcr , sowie über die Familiengräber führt
der Friedhofaufseher getrennte Bücher , in deren elfterem die Nummer des Leichcn -

feldes , die Zahl der Gräberrcihe , die Nummer des Grabes , Namen , Geschlecht und
Alter des Gestorbenen , sowie Tag , Monat und Jahr der Beerdigung angegeben ist ;
in dem Buch über die Familiengräber werden außer den obengenannten Aufzeich¬
nungen der Buchstabe der Plätze und die Nummer des Grabes eingetragen .

Diese Bücher werden doppelt geführt und je ein Exemplar auf dem Bureau der

Friedhofskommission , das andere bei dem Friedhofaufseher aufbewahrt .
Einsicht in diese Bücher ist jedermann gestattet .
8 27 . Jedes Grab für Erwachsene muß 2,10 m lang , 0,75 m breit und 1,50 m

tief , sür Kinder unter 10 Jahren 1,50 m lang , 0,60 m breit und 1,00 m tief sein .
Zwischen allen Gräbern muß ein Zwischenraum von mindestens 0,30m bleiben .
8 28 . Unmittelbar nach der Beerdigung müssen die Gräber von dem Toten¬

gräber ausgefüllt werden .
Die Hinterbliebenen müssen , sofern sie das Grab einfassen , bepflanzen oder mit

einem Grabstein versehen lassen wollen , die Ausführung dieser Arbeiten binnen vier

Wochen anordnen .
8 29 . Es bleibt den Hinterbliebenen anheimgestcllt , die Bepflanzung der Gräber

selbst zu besorgen oder durch einen Gärtner besorgen zu lassen .
Für die Handlungen der Beauftragten , soweit sic nicht zu strafrechtlicher Verfol¬

gung Veranlassung geben , bleiben die Hinterbliebenen mitverantwortlich .
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Die Gräber auf den allgemeinen Leichenfeldern dürfen nur mit niedrigen Blumen
und Gesträuchen , welche die Höhe von 1 m nicht überschreiten und die Grundfläche des
Grabes nicht Überhängen , bepflanzt werden ; dasselbe gilt für die Familiengräber in
den vorderen Reihen ; in den Hinteren Reihen und wo nur eine Reihe vorhanden ist,
dürfen amt Genehmigung der Friedhofs-Kommission auch höhere Pflanzen eingesetzt
werden .

Die Anpflanzung von Bäumen oder Gesträuchen , welche genießbare Früchte
tragen, ist untersagt und es ist ferner untersagt, Bäume oder Sträucher außerhalb der
Grabstätten zu pflanzen , zu versetzen und zu entfernen.

Bänke oder Stühle dürfen dauernd nur auf dem zu Familiengräbern gehörigen
Gelände aufgestellt werden .

Z 30 . Es ist gestattet, die Gräber auf den allgemeinen Leichcnfeldern mit hölzer¬
nen Kreuzen , deren Breite jedoch diejenige des Grabes nicht überschreiten darf , zu
versehen ; dieselben müssen durch den Friedhofaufscher gegen die hicfür vorgesehene
Gebühr gesetzt werden .

Einfassungen dürfen nur aus Steinen und nur innerhalb der Grundfläche des
Grabes hcrgestcllt werden.

Ebendaselbst dürfen mit Genehmigung der Friedhofs-Kommission — siehe ß 33
— Denkmale von Stein oder Metall gegen Entrichtung einer besonderen Taxe auf¬
gestellt werden ; die Breite derselben darf jedoch die Grundfläche des Grabes ebenfalls
nicht überschreiten . Jedes Denkmal muß eine Unterlage von starken Schwellen aus
Eichenholz und einer Steinplatte erhalten; gemauerte Fundamente sind untersagt.

Die Zeit der Vornahme dieser Arbeiten ist dem Friedhofaufseher vorher anzu-
zeigen . Sechs Wochen vor Inangriffnahme der Umgrabung eines Leichenfeldcs wer¬
den die Eigentümer der dort hefindlichen Grabsteine wiederholt öffentlich aufgefordert,
dieselben zu entfernen ; Grabsteine , welche innerhalb dieser Frist nicht entfernt sind,
fallen der Stadt anheim .

8 31 . An den von der Friedhofs-Kommission bestimmten Plätzen werden sowohl
einzelne als auch Familiengrabstättcn, bisher sogen. Kaufgräbcr, gegen die festgesetzte
Taxe und unter den in der Anlage enthaltenenBedingungen abgegeben.

Die Fläche einer solchen Grabstätte ist 2,40 m lang und 1,20 in breit .
Der Friedhofaufseher hat über die Grabstätten jede Auskunft zu erteilen , unter

thunlichster Rücksichtnahme auf die Wünsche der Beteiligten die Plätze anzuwcisen , die
Aufträge entgegenzunehmcn und dieselben behnfs weiterer Behandlung der Friedhofs-
Kommission zu übermitteln.

tz 32 . Die Familiengräber dürfen ausnahmsweise auch als Grüften hergerichtet
werden . Bezüglich derselben wird bestimmt :

1. Sie dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofs-Kommission nach Anhörung
des Stadtbanamtcs errichtet werden .

Die erforderlichen Pläne sind zur Genehmigung vor Inangriffnahme der Arbeit
der Friedhofs-Kommission vorzulegen .

Die Umfassungswände der Grüften sind ans hartgebrannten Backsteinen in der
Stärke von mindestens 1 ' /- Normalsteinen— 38cm und mit Cement gemauert her¬
zustellen.

Das abschließende Gewölbe ist ebenfalls aus hartgebrannten Backsteinen in der
Stärke eines gestrecktenSteines — Wem mit Cement ausznführcn.

Behufs Perhinderung des Eindringens von Wasser ist das Gewölbe mit Asphalt
abzudecken .

Der Boden der Gruft ist aus Cementboden von 20em Stärke herzustellcn und
ebenfalls mit einer Lage Asphalt abzudecken .

Das Gewölbe , sowie die Umfassungswände des Innern sind mit 2 am starkem
Verputz von Cement zu versehen.

Der Verschluß der Gruft hat mittelst einer 12 am starken Steinplatte , welche
in einer Umrahmung mit Falz liegt , zu geschehen Diese Steinplatte ist mit zwei
eisernen Ringen zu versehen und nach jeder Beisetzung wieder gut in Cement zu
verlegen .

2 . Grüften müssen nach jeder Beisetzung einer Leiche wieder vollständig dicht
verschlossen und dürfen nur zur Beisetzung einer weiteren Leiche wieder geöffnet
werden .
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3 . Bei jeder Wiedereröffnung einer Gruft ist eine Reinigung und Desinfizie¬
rung der Luft nach Anleitung des Bezirksarztes vorzunehmen , ehe sich jemand
hinein begiebt ; zu diesem Zweck ist vorher stets rechtzeitige Anzeige an das Groß -

herzogliche Bezirksamt zu machen .
4 . In Grüften dürfen Leichen nur in luftdicht verschlossenen eisernen -Ueber -

särgen eingesetzt werden .
5 . Dunstrohren oder sonstige Ventilationsvorrichtmigen dürfen an Grüften

nicht angebracht sein .
6 . Ist eine Gruft zur normalen Beerdigungszeit einer Leiche noch nicht fertig¬

gestellt , so darf die Leiche vorerst in dem Leichenhaus jedoch nur in dem vorge -

schriebencn eisernen Sarg aufbewahrt werden .
Diese Aufbewahrung darf aber die Frist von vier Wochen nickt übersteigen .
Eine Wiedereröffnung des eisernen Sarges nach Aufnahme der Leiche darf nicht

stattfinden .
§ 33 . Die Errichtung von Grabdenkmalen samt Inschriften sowie Grabein¬

fassungen , welch letztere aus Stein oder Metall hergestellt sein müssen , bedarf der

Genehmigung der Friedhofs -Kommission . Zu dem Zweck ist derselben vor dem Setzen
eines Grabsteins Zeichnung , Maß nebst Buchstaben , Nummer des Grabes und In¬
schrift des Steines einzureichen .

Die Grabdenkmale auf Familiengräbern müssen fundamcntiert sein ; sie sind auf
die Grabstätte zu setzen und muß das

'
Fundament derselben mindestens 1,50 m unter

und 0,30 m über der Bodenfläche in Cemcnt hergestellt werden .
Ist das Grabdenkmal von solcher Größe , daß dasselbe auf Pfeiler gesetzt werden

muß , so sind diese mit eiserne » Schienen von genügender Stärke zu überdecken .

Grabeinfassuugcn von kleinen unbehauenen Steinen bedürfen einer Funda¬
mentierung nicht ; für solche aus behauenen Stemm oder Metall sind die Fundamente
1,50 m tief aus Backsteinen mit Cemcnt oder aus Cementbeton herzustellen .

Das Ausgraben aller Fundamente wird gegen die vorgesehene Taxe durch den

Totengräber besorgt .
Grabsteine sind in der Regel auf Rollwagen au ihren Bestimmungsort zu ver¬

bringen ; bei Steinen , welche über 500 Kg schwer sind , ist auch die Benützung eines

bespannten Wagens gestattet .
In jedem Fall ist der Unternehmer für jede Beschädigung in dem Friedhof

haftbar .
Z 34 . Die Familiengräber sowie deren Denkmale , Einfassungen und Anpflan¬

zungen müssen von den Angehörigen in gutem Stand gehalten werden .
8 35 . Blumen oder Kränze dürfen ans allen Gräbern niedergelegt werden , sind

jedoch von dem Friedhof zu entfernen , sobald sie in Zersetzung übergehen und dadurch
einen unangenehmen Anblick gewähren .

Von den allgemeinen Leichcnfelderu entfernt diese Reste der Friedhofaufseher ,
während die Inhaber von Familiengräbern gehalten sind , sie entfernen zu lassen ;
geschieht letzteres nicht rechtzeitig , so erfolgt die Abräumung durch den Friedhofaufseher
auf Kosten der Inhaber .

8 36 . Gräber von Erwachsenen dürfen nicht vor Abfluß von 25 Jahren , Gräber
von Kindern nicht vor Abfluß von 15 Jahren geöffnet werden . Behufs Uebertragung
einer Leiche in ein Familiengrab oder nach auswärts kann aus Antrag der Friedhofs -

Kommission unter Begutachtung des Bezirksarztes vom Bezirksamt eine Ausnahme
gestattet werden .

Ein Familiengrab darf auch vor der Umgrabungsfrist zur Ausnahme der Leiche
eines Kindes von nicht über 1 Jahr geöffnet werden .

8 37 . Für den Besuch des Friedhofs gelten folgende Vorschriften :
1) Der untere Eingang des Friedhofs am Steigerweg ist im Sommer von 6 Uhr

morgens , im Winter von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang geöffnet .
Eine Viertelstunde vor dem Schließen des Thores wird ein Zeichen mit der Glocke

gegeben , worauf dann jedermann den Friedhof zu verlassen hat .
2 ) Jeder Besucher hat ein anständiges , ruhiges , der Würde des Orts angemessenes

Benehmen zu bewahren .
3 ) Das Betreten der Leichenfelder ist nur den Beamten des Friedhofs , der Leichen¬

begleitung , den Angehörigen der dort Ruhenden oder den mit der Pflege der Gräber

Beauftragten gestattet .
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4 ) Kindern ohne Begleitung Erwachsener ist der Besuch des Friedhofs untersagt ,
auch dürfen keine Kinderwagen in denselben gebracht werden ; dagegen haben Fahr¬
stühle , in welchen einzelne kranke Personen gefahren werden , Einlaß .

'

5 ) Es ist verboten , Hunde auf den Friedhof mitznbringen oder auf dem Friedhof
zn rauchen ; ebenso ist untersagt , in den Anlagen oder auf fremden Gräbern Blumen
und Pflanzen zu pflücken .

6 ) Die Vornahme gärtnerischer Arbeiten auf dem Friedhof ist im Sommer
nur von morgens 6 Uhr bis abends znm Schluß des Friedhofs gestattet . An den
Sonn - und gesetzlichen Feiertagen darf im Friedhof nicht gearbeitet werden .

Wer gewerbsmäßig Gärtnerarbeiten auf dem Friedhofe vornehmen will , bedarf
hiezu einer besonderen Zulassung seitens der Friedhofs - Kommission .

7) Die Brunnenhahnen sind sofort nach dem Gebrauch wieder sorgfältig zu
schließen .

8 ) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich den Anordnungen des Friedhofauf¬
sehers zn fügen .

8 38 . Uebertretungen dieser Leichen - und Friedhof -Ordnung werden nach 8 96
Z . 2 des P .-Str .-G .-B . mit Geldstrafen bis zu 50 Mark geahndet .

8 39 . Die frühere Leichen - und Friedhof -Ordnung vom 13 . November 1884
bezw . 20 . April 1885 , sowie die ortspolizeiliche Vorschrift , die Anlage und Be¬
nützung von Grüften auf dem hiesigen Friedhof betr . vom 8 . Juli 1887 wird auf¬
gehoben .

Die gegenwärtige Leichen - und Friedhof -Ordnung tritt am 1 . Dezember 1889
in Kraft .

2. Die fakultative Feuerbestattung .

Ortspolizeiliche Vorschrift vom 22 . Dezember 1891 .

8 1 . Zur Vornahme von Feuerbestattungen Verstorbener ist ausschließlich die auf
dem städtischen Friedhofe errichtete Feuerbestattungsanstalt bestimmt .

8 2 . Die Feuerbestattung einer Leiche darf unbeschadet der auf die erste Besichti¬
gung der Leiche durch den Leichenschauer und den Leichentransport bezüglichen all¬
gemeinen Vorschriften nur mit schriftlicher Genehmigung des Bezirksamts als Orts -

polizeibchörde erfolgen .
Zu dem Genehmigungsgesuch , das bcini Vorsitzenden der Friedhofs - Kommission

einzureichen bezw . mündlich anznbringcn ist , sind folgende Belege erforderlich :
1 . eine von der zuständigen Behörde ausgestellte Beurkundung , daß der Ein¬

trag in das standesamtliche Sterbcregister (8 56 ff . des Reichsgesetzes vom 6 . Februar
1875 ) erfolgt ist ( für außerhalb des deutschen Reichs Verstorbene ein amtlich be¬

glaubigter Slerbeschcin ) ,
2 a ) eine behördlich beglaubigte , von einem approbierten Arzte angefertigte

Krankengeschichte des betreffenden Falles ,
b ) ein Zeugnis des staatlichen Sanitätsbeamtcn des Sterbcortes bez . des Groß -

herzoglichen Bezirksarztes zu Heidelberg darüber , daß nach dem Ergebnisse der von
ihm vorgenommenen Besichtigung der Leiche jeder Verdacht des Vorliegcns einer
gewaltsamen Todesursache ausgeschlossen ist und

o) wenn eine Sektion der Leiche vorgenommen wurde , überdies ein in gleicher
Weise angefertigter und beglaubigter Leichenbefund .

In sämtlichen Schriftstücken (a , b und o) ist die Todesursache möglichst deut¬
lich anzugeben .

3 . Eine behördlich beglaubigte Urkunde , welche den Nachweis enthält , daß ent¬
weder

a ) der Verstorbene selbst seine Feuerbestattung zweifellos gewollt hat oder
b ) beim Tode Willensunfähiger oder von Personen unter acht¬

zehn Jahren , daß die Bestattungspflichtigen die Einäscherung verlangen .
In den unter Ziffer 3b genannten Fällen darf indessen die Verbrcnnungs -

erlaubnis nur dann erteilt werden , wenn auf Grund vorheriger Leichenöffnung
durch einen Staatsarzt ein Zeugnis dieses letzteren beigebracht wird , cs sei jeder
Verdacht eines gewaltsamen Todes ausgeschlossen .

4 . Bei auswärts Verstorbenen außerdem eine Beurkundung darüber , daß
der für den Stcrbeort zuständigen Polizeibehörde die beabsichtigte Feuerbestattung
der Leiche angezeigt wurde .
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8 3 . Tie Friedhofs -Kommission teilt das Gesuch mit sämtlichen Belegen unter
Beifügung ihrer eigenen Aeußerung dem Bezirksamt mit , welches erforderlichen¬
falls vor Abgabe seiner Entschließung den Großh . Bezirksarzt darüber zu hören
hat , ob inhaltlich der Belege die Todesursache als eine natürliche vollkommen klar¬
gestellt ist .

Bestehen nach dem Gutachten des Großh . Bezirksarztes Zweifel hierüber , so
kann das Bezirksamt den Angehörigen des Verstorbenen anheimgeben , zur Hebung
der Zweifel die Leichenöffnung durch den beamteten Arzt vornehmen zu lassen und
den Befund vorzulegen .

Werden auch durch das Ergebnis der Sektion nach Ansicht des Großh . Bczirks -
arztes hier die Zweifel über die Todesursache nicht vollständig beseitigt , so ist die
Erlaubnis zur Vornahme der Feuerbestattung vom Bezirksamt zu versagen .

8 4 . Beim Bestehen des Verdachts einer gewaltsamen Todesursache (einschließ¬
lich Selbstmord und Unglücksfälle ) richtet sich das Weitere nach den Vorschriften
über das Verfahren bei gewaltsamen Todesfällen . Die Verbrennung ist in diesen
Fällen unstatthaft .

8 5 . Wird die Genehmigung erteilt , so stellt das Bezirksamt den nachsuchenden
Angehörigen einen schriftlichen Genehmigungsbescheid zu und setzt hievon den Groß¬
herzoglichen Bezirksarzt und die Friedhofs -Kommission in Kenntnis .

8 6 . Leichen von auswärts verstorbenen Personen , welche hier zur Verbrennung
kommen sollen , dürfen erst dann hierher gebracht werden , wenn die nach K 2 ff.
dieser Vorschrift erforderliche bezirksamtliche Genehmigung zur Feuerbestattung er¬
teilt ist .

Solche Leichen sind unmittelbar nach der Ankunft in die Feuerbestattungsanstalt ,
bezw . wenn deren Einäscherung ausnahmsweise nicht sofort erfolgen kann , zunächst
in die Leichenhalle zu verbringen und hat deren Verbrennung , wenn möglich , noch
am gleichen , spätestens aber am folgenden Tage stattzufinden .

§ 7 . Die Einsegnungsfcicrlichkeiteii für hier Verstorbene finden in der Regel
in der Leichenhalle statt , worauf die Leiche im Zug nach der Feuerbestattungsanstalt
verbracht wird .

Auf Wunsch der Hinterbliebenen können die Feierlichkeiten auch in der Feucr -
bestattungsanstalt , wohin in diesem Falle die Leiche vorher zu verbringen ist , ab¬
gehalten werden .

88 . Hinsichtlich der Feuerbestattung selbst wird Folgendes bestimmt :
a) Die Größe des Sarges , welcher aus weichem Holze hergcstellt sein muß und

nicht mit metallenen Zierraten versehen sein soll , darf folgende Dimensionen nicht
überschreiten : Länge 2,25m , Breite 0,75m , Höhe 0,72m .

l>) Nach Ankunft der Leiche in der Feucrbestattnngsanstalt wird der Sarg auf den
dort befindlichen Sarkophag gestellt und mit diesem nach Beendigung der Einscgnungs -
feierlichkeitcn in den unteren Raum der Fenerbestattungsanstalt durch hydraulische
Vorrichtung versenkt , während sich gleichzeitig die Einsenkungsöffnung geräuschlos
wieder schließt ; im unteren Raum wird der Sarg von dem Personal aus den eisernen
Verbrennungswagen verbracht und sodann mittels Schienen in den Verbrcnnnngs -
raum geschoben , worauf unmittelbar der eigentliche Verbrennungsakt beginnt .

o) Der Verbrennungsakt muß so geleitet werden , daß während des ganzen Vor¬
gangs weder gefärbter Rauch dem Kamin entsteigt , noch irgend welcher Geruch wahr¬
nehmbar wird .

8 9 . Während des FeuerbestattnngSvorgangs dürfen sich außer den mit der Aus¬
führung und Ueberwachnng beauftragten Personen nur die (nächsten ) erwachsenen An¬
gehörigen des Verstorbenen im Vorraum des Verbrennungsofens aufhalte » .

Die Beobachtung des Verbrennungsaktes selbst ist in der Regel nur dem oben¬
genannten Dienstpersonal und für diejenigen Fälle , in welchen die fragliche Beobach¬
tung durch einen Sanitätsbeamten aus besonderem Anlaß dringend geboten ist, dem
Großh . Bezirksarzt gestattet .

Ausnahmsweise kann die Erlaubnis hierzu von der Friedhofkommission auch den
nächsten Leidtragenden , sowie mit Zustimmung der letzteren solchen Personen erteilt
werden , welche an der Beobachtung ein wissenschaftliches oder technisches Interesse
haben .
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in geschlossenen Holzkistchen oder Gefäßen von gebranntem Thon oder in zngelötheten
Blechbüchsen übergeben werden , können entweder auf dem Friedhof beerdigt oder eben¬
daselbst oberirdisch anfbewahrt oder auch von den Hinterbliebenen in eigene Verwah¬
rung genommen werden .

Maßgebend ist in dieser Hinsicht in erster Linie der Wunsch oder die Anordnung
des Verstorbenen , in Ermangelung solcher der Wunsch derjenigen Personen , welche für
die Bestattung sorgen .

Sämtliche Arten von Behältern im Sinne des Absatzes 1 dieses Paragraphen
werden in vorschriftsmäßiger Beschaffenheit von der Friedhofkommission stets vorrätig
gehalten .

Z 11 . Im Einzelnen gelten hinsichtlich der Verwahrung der Aschenreste folgende
Bestimmungen :

1 . Soweit durch den Verstorbenen oder dessen Hinterbliebene nichts anderes be¬
stimmt ist, werden die Aschenreste auf dem hiesigen Friedhof in den hiezu vom Stadt¬
rat besonders zu bestimmenden Leichenfeldern 0,60 m lief unter der Bodenfläche bei -

gcsetzt und zwar mit einer Ruhezeit von 15 Jahren .
Jeder Grabplatz ist 70 em lang und 60 em breit .
Im Uebrigen finden bezüglich derartiger Gräber die W 28 , 29 , 30 der Fricdhof -

ordnung sinrmemäße Anwendung .
2 . Auf Wunsch können unter den vom Stadtrat festzusetzendcn näheren Bedin¬

gungen besondere Familiengrabstättcn für Beisetzung von Äschenresten abgegeben
werden .

Die Beisetzung der Asche in einer solchen Familienbrabstätte , deren Fläche 1,20m
lang und 0,80 m breit sein soll , kann auch in der Werse erfolgen , daß unterirdische
gemauerte Grüften dafür hcrgestcllt werden , auf welche indessen 8 32 der Leichen -
und Friedhofordnung keine Anwendung findet .

Für die oberirdische Aufstellung von Aschcnbehältern (Urnen ) in solchen Fa¬
miliengrabstätten bedarf es der besonderen Genehmigung der Friedhofs -Kommission ,
welcher vorher Zeichnungen mit genauer Maßangabe einzurcichen sind .

3 . In Familiengrabstätten , welche bereits für die Bestattung von Leichen in
Gebrauch genommen sind , ist die Beisetzung von Aschenresten ebenfalls gestattet ; zu
diesem Zweck darf die Ocffnung des Grabes auch schon vor Ablauf von 25 Jahren ,
jedoch nur bis zu einer Tiefe von 60 Centimeter stattfinden .

4 . Endlich kann die Beisetzung der Aschenreste in besonders dazu bestimmten und
von der Friedhofs - Kommission stets vorrätig gehaltenen Gefäßen von gebranntem
Thon (Urnen ) auch in der Halle der Feuerbestattungsanstalt stattstndcn , soweit
dortselbst Nischen zu diesem Zwecke vorhanden sind .

Die näheren Bestimmungen über die für Abgabe dieser Nischen zu erhebenden
Taxen und über die Art der Urnenbeisetzung in demselben trifft der Stadtrat .

8 12 . Die Aufsicht über die Feuerbestattungsanstalt liegt dem Friedhofaufsehcr
ob , dessen Anordnungen sich das übrige Personal nach Maßgabe der vom Stadtrat zu
erlassenden besonderen Dienstweisung zu fügen hat .

8 13 . Ueber die zur Ausnahme der Aschenreste bestimmten Leichenfelder , sowie
über die in Familiengräbern und Nischen beigesetzten und die an die Angehörigen ab¬
gegebenen Aschenreste hat der Friedhofaufseher getrennte Bücher zu führen . Auf diese
Bücher findet der 8 26 der Friedhofordnung mit der Maßgabe Anwendung , daß in
dieselben außer den dort vorgeschriebenen Angaben noch für jeden einzelnen Aschen¬
rest Tag , Monat und Jahr der Verbrennung einzutragen ist .

8 14 . Soweit diese Vorschrift nichts anderes bestimmt , ist die Leichen - und Fried¬
hofordnung für die Stadt Heidelberg vom 15 . November 1889 auch für die Vornahme
der Feuerbestattungen maßgebend .

Im Falle der Feuerbestattung kann die zweite Besichtigung der Leiche durch
den Leichenschauer (8 6 ff. der Verordnung vom 16 . Dezember 1875 , Ges .- u . V .-Blatt
S . 369 ) unterbleiben und finden die 88 Uff - der genannten Verordnung entsprechende
Anwendung .
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Tax - Ordnung zu O .-Ziff . 21 und 22,
genehmigt durch den Beschluß des Bürgerausschusses vom 25. Januar 1892 .

Beerdigungs -Taxen .

I . Klasse II . KlasseIII. KlasseIV. KlasseV . Klasse

Für Erwachsene über 15
Jahren . 120 80 50 25 16

Für Kinder von 6—15 I . . 80 60 35 20 12
„ „ 1—6 „ - 60 40 20 12 5

„ „ unter 1 Jahr . 40 30 15 8 5

Gegen die Bezahlung dieser Taxen an die Friedhofkasse werden folgende Gegen¬
leistungen übernommen :

1 . Die Geschäfte des Leichenordners nach seiner Dienstweisung ; in I . Klasse sind
dabei 50 , in It . Klasse 30 Ansagen inbegriffen ;

2 . die Dienstleistungen sämtlicher übrigen Bediensteten nach den betreffenden
Dienstweisungen ;

3. der Sara der gewählten Klaffe samt Verbringen desselben m das Sterbehaus ;
4 . das Leichentuch über den Sarg ;
5 . die Ueberführung der Leiche in das Leichenhaus und die Aufbewahrung und

Bewachung daselbst ;
6 . ein Trauerwagen .
Wird nach H 11 der Leichen- und Friedhof-Ordnung eine Kinderleiche von dem

Leichenwärter bezw. von der Leichenwärterin in das Leichenhaus getragen , so fallen
die Kosten für den Trauerwagen in III . Klasse mit 4 »F , in IV. Klasse mit 3 „F, in
V . Klasse mit 2 ^ weg ; es treten an deren Stelle die für diese Dienstleistung festge¬
setzten Gebühren.

7 . Die Beerdigung .
Den Bediensteten ist strengstens untersagt, Trinkgelder in irgend einer Form zu

verlangen.
Die Gebühr der Leichenschau mit 2 ^ ist in obiger Taxe nicht inbegriffen .

8 . liebliche Gebühren für die Begleitung durch Geistliche.
(Unterliegt nicht der Genehmigung der städtischen Behörden .)

0. Für außergewöhnliche Leistungen .
1 . Jede weitere Ansage über die klassenmäßige Zahl . — ^ 10
2. Wachen des Leichcnwärters oder der Leichcnwärterin ,

für 12 Stunden . . . . . . . . . 2 „
3. VollständigesVerpichen des Sarges im Innern . 2 „
4. Ein Sarg der nächsthöheren Klasse

für Erwachsene über 15 Jahren, Aufzahlung . 12 „
für Kinder von 6—15 Jahren „ 8 „
für Kinder unter 6 Jahren „ - 6 „

5 . Ein Zinksarg
für Erwachsene über 15 Jahren . . . . 60 „
für Kinder von 6—15 Jahren . 45 „
für Kinder von 1—6 Jahren . 30 „
für Kinder unter 1 Jahr . . . . . . 20 „

6 . Ein eiserner Sarg nebst Zubehör 180
7 . Besondere Beschläge an den Sarg :

in I . Klasse in II . Klasse versilbert
Handhaben ^ 2.— 1 .60 ^ 3 .50 und ^ 8.—
Deckelschrauben „ —.60 „ — -40 „ — .70
Rosetten „ — - 5 „ — - 4 „ — . 9 und ^ — .80
Hauptschilder „ — .60 „ — 50 „ 1 .10
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8 . Ausschlagen des Sargs mit Glanzperkal mit entsprechenden Kissen
für Erwachsene über 15 Jahren . . . 20 °^l
für Kinder von 6—15 Jahren . . . 10 „für Kinder unter 6 Jahren . . . . 6 „

9. Ausschlagen eines Sargs mit Atlas und feiner Spitzenverzierungsamt ent¬
sprechenden Kissen

für Erwachsene über 1b Jahren . . . 100 ^
für Kinder von 6—15 Jahren . . . . 80 „für Kinder unter 6 Jahren . . . . 60 „

10 . Matraze und Kissen für Erwachsene über 15 Jahren
für Kinder von 6—15 Jahren .
für Kinder unter 6 Jahren .

11 . Ein einfaches Kissen für jedes Alter .
12 . Ein Sterbcmantel für Erwachsene über 15 Jahren .

für Kinder von 6—15 Jahren . . . . . .
für Kinder unter 6 Jahren

13 . Jeder weitere Trauerwagen
in 1. Klasse II. Klasse

6 °^ 5 ^ !

20
16 „
12 „
2

15 „10
' 7 „

III . Klasse
4 ^ l

IV. Klasse
3 ^ l

14. Verdoppelung der Leichcnwagenpferde
in I . Klasse in II . Klasse

12 10 ^
in III. und IV. Klasse ist eine solche nicht zulässig.

15 . Die Uebcrführnng einer Leiche nach der Kapelle des akademischenKrankenhausesin I. Klasse . . . . . 8
in allen übrigen Klassen . 6 „

16. Werden Leichen von Kindern unter einem Jahr von dem Leichenwärter bezw.von der Leichenwärterin in das Leichenhaus getragen ,
in 111. Klasse IV. Klasse V. Klasse

2 1 ^ 50 ^ 1
17. Die Verbringung einer Leiche vom Bahnhof auf den Friedhof und sofortige

Beerdigung 40 ^ l Wird die Leiche zuerst für längere oder kürzere Zeit in das städtische
Leichenhans gebracht, so erhöht sich die Taxe um 25

18. Wird eine Leiche nach auswärts zur Bahn gebracht
Jeder Trauerwagen . . . . . . . . . . .
Leichenschau . .
Uebersarg . .

19. Grabkreuz . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „ 50 ^
20 . Die Verbringung einer Leiche vom Bahnhof in die Feuerbestattungs¬anstalt . 30 ^
Wird die Leiche zuerst für kürzere oder längere Zeit in das städtische Leichenhaus

gebracht, so erhöht sich diese Taxe um 20
21 . Die Einäscherung einer Leiche mit allen zu diesem Zweck notwendigen Vor¬

richtungen bis zur Ablieferung bezw. einschließlich der Beerdigung der Asche in den zuderen Aufnahme besonders bestimmten allgemeinen Leichenfeldern . . . 25 ^
jede unmittelbar daraus folgende . 10,^!

Finden mehrere Einäscherungen unmittelbar nacheinander statt, so werden die
Gesamtkosten auf die einzelnen Bestattungen verteilt .

22 . Ein Kästchen von Holz . . . . 1 50 ^
23. Eine Kapsel von Blech . 1 „ 50 „
24. Ein verzierter Sarkophag aus Thon . 10 „Ein gleicher in Majolika-Ausführung . 15 „
25 . Für alle Leistungen , für welche eine Gebühr in dieser Taxordnung nicht auf¬

geführt ist, wird besondere Rechnung ausgestellt , welche vor ihrer Anforderung von der
Friedhof-Kommission geprüft und dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt wird .
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D . Friedhof - Taxen .
1 . Die in tz 31 der Leichen - und Friedhof -Ordnung bezcichneten Gräber werden

unter folgenden Bedingungen abgegeben :
Die Fläche eines Familiengrabs mißt 2,40 m in der Länge und 1,20 m in der

Breite ; werden zwei oder mehrere Gräber nebeneinander abgegeben , so fällt der in

Z 27 der Leichen - und Friedhof -Ordnung vorgeschriebene Zwischenraum weg ; werden

jedoch zwei oder mehrere hinter einander liegende Gräber abgegeben , so muß der vor¬

geschriebene Zwischenraum dazu genommen werden und wird besonders berechnet .
b . Soll das Grab eine fundamenüerte Einfassung erhalten , so muß der ganzen

Länge nach ein Streifen von 0,60m Breite dazu übernommen werden .
e . Das Recht auf ein solches Grab dauert 40 Jahre vom Tag der Ucbernahme ;

nach Ablauf dieser Frist fallen die Gräber der Stadt anheim , wenn nicht die Fortdauer
des Rechts auf weitere 40 Jahre durch jeweilige Erlegung der festgesetzten Taxe er¬
worben wird .

ä . Der Stadtrat kann die Verlängerung des Rechts versagen , wenn eine ander¬
weite Verwendung des Platzes für angemessen erachtet wird .

e . Diese Gräber dürfen nur für die Glieder der Familie des Uebernehmers oder

dessen Abkömmlinge , sowie deren nächste Verwandte benützt werden ; Abgabe oder

Tausch eines unbelegten Grabes an andere darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der Friedhof - Kommission erfolgen , in welchem Fall sich die Benützungsdauer vom Tag
der ersten Ucbernahme berechnet ; wird die Genehmigung nicht eingeholt , so hat der
neue Uebernehmer die volle Taxe nachzuzahlen .

k. Werden die Gräber oder Grüften , sowie deren Denkmale , Einfassungen und

Anpflanzungen nicht ordnungsgemäß unterhalten , so fallen diese samt Zubehör drei

Jahre nach der den Angehörigen oder deren Bevollmächtigten ober , wenn diese nicht
zu ermitteln sind , auf öffentlichem Weg zugestellten Mahnung an die Stadt zurück ,
wenn die Angehörigen nicht innerhalb dieser drei Jahre ihren Verpflichtungen Nach¬
kommen und inzwischen von der Friedhof - Kommission für die Unterhaltung aufge¬
wendeten Kosten ersetzen .

g . Bei Heinifall oder anderweitiger Verfügung über die Gräber werden die vor¬

handenen Grabsteine auf Kosten der Stadt an andere geeignete Plätze versetzt .
b . Die Abgabe erfolgt gegen Erlegung der festgesetzten Taxe und unter Zustellung

einer vom Stadtrat gefertigten Urkunde .
Es sind folgende Taxen bestimmt :

a . in erster Reihe ein Grab . 125
jedes weitere Grab . 100 „

b . in zweiter und dritter Reihe ein Grab . 90 „
jedes weitere Grab . 70 „

Kleinere Geländcabschnitte werden nach dem Flächengehalt und nach der für ein¬
zelne Gräber ausgeworfenen Taxe berechnet .

Für Verlängerung des Beniitzungsrechtes auf weitere 40 Jahre ist für je ein
Grab die Hälfte der erstmaligen Taxe zu entrichten .

t . Zur Aufnahme von Aschenresten werden Familiengrabstätten abgegeben von
1,20m Länge und 0,80m Breite gegen folgende Taxen :

» . in erster und zweiter Reihe ein Grab . . 50 ^ 5
jedes weitere Grab . 40 „

b . in den übrigen Reihen ein Grab . . . 40 „
jedes weitere Grab . 30 „

Im klebrigen gelten für die Aschengräbcr die Bestimmungen a bis K .
Ir. In je eine Familiengrabstätte i dürfen innerhalb der 40 Jahre unter den in

a benannten Bedingungen 4 Aschcnreste beigesetzt werden , in eine Familiengrabstätte a
deren 10 .

In je einem schon belegten Familiengrab a dürfen in demselben Zeitraum noch
8 Aschenreste beigesetzt werden , die Benützung zu einer zweiten Erdbestattung wird da¬

durch nicht aufgehoben .
Auch für die Aschengräber in Familiengrabstätten gilt die Dauer der Umgra¬

bungsperiode von 15 Jahren .
2 . Benützung des Friedhofes .

a . zur Beerdigung Auswärtiger (siche 8 23 Abs . 3 der Leichen - und

Friedhof -Ordnung )
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für Erwachsene . . . . 50
für Kinder unter 15 Jahre » . 25 »

d . zur Beisetzung von Aschenresten Auswärtiger
für je eine Asche . . . . 25 -^ .

Bei der Beisetzung der Asche eines auswärtigen Zeichners von Anteilscheinen oder
dessen Frau oder Kinder in einer Urnennische der Feuerbestattungshalle wird dieser
Betrag nicht erhoben .

3 . Erlaubnis zum Aufstellen von Grabdenkmalen auf den allgemeinen Leichen¬
feldern

a . für Denkmale von Metall bis zu 200 Icg 1 ^
über 200 Kg 20 „

b . für Denkmale von Stein bis zu 0,15 obm 1 „
über 0,15 obm 20 „

Außerdem hat der Bildhauer zu entrichten für jedes Denkmal von Stein oder
Metall

a . auf den allgemeinen Leichenseldern für Kinder . 1
d . „ ,, „ „ für Erwachsene 2 .,
o. auf Familiengräbern . 3 „4 . Das Setzen von Holzkreuzen auf den allgemeinen Leichenseldern 50

5 . Ausgraben von Fundamenten sowohl für Grabsteine als für Einfassungen oder
Grüften , einschließlich der Entfernung der Erde wird mit 4 ^ für den Kubikmeter
berechnet .

6. Das Entfernen der bei dem Ausheben eines Grabes in einem Familiengrab
sich ergebenden Erde . 1 ^ 50 ^

7 . Jedes Ausgraben einer Leiche . 40 „8 . Die Wiederbeerdigung in einer Familiengrabstätte . . . . 20 „
Finden diese Arbeiten 10 Jahre nach der Beerdigung statt , so ermäßigen sich diese

Taxen auf die Hälfte .
9 . Die Beisetzung einer Asche in einer Familiengrabstätte 5 ^
10 . Für alle außergewöhnlichen Leistungen , für welche in dieser Taxordnung eine

Gebühr nicht aufgeführt ist , wird besondere Rechnung ausgestellt , welche vor ihrer
Anforderung von der Friedhofs - Kommission geprüft und dem Stadtrat zur Geneh¬
migung vorgelegt wird .

L . Beiträge zur Amortisation derBaukosten der Feuer¬
bestattungsanstalt .

Die folgenden Beträge fliehen nicht in die Friedhofkasse , sondern in den Amorti¬
sationsfond , aus welchem alljährlich nach Maßgabe der aus diesen Einnahmen zur
Verfügung stehenden Summe die entsprechende Anzahl der durch das Loos zu bestim¬
menden Anteilscheine zurückbezahlt wird . Nach vollendeter Amortisation fällt die Er¬
hebung dieser Beträge weg .

1 . Für je eine Feuerbestattung
a . von Einheimischen . . 20
b . von Auswärtigen . . 40 „

Auswärtige Zeichner von Anteilscheinen haben nur den für Einheimische an¬
gesetzten Betrag zu entrichten .

Der Stadtrat kann bei Minderbemittelten auf begründetes Ansuchen von Er¬
hebung dieser Beträge Umgang nehmen .

2 . Für das Benützungsrecht einer Urnennischc für 20 Jahre . . . 40 ^ !
In einer Nische können zwei Aschenrestc beigesetzt werden .
An Zeichner von Anteilscheinen oder deren Frauen oder Kinder werden die¬

selben , der Zahl der genommenen Anteilscheine entsprechend , so lange unbesetzte Nischen
vorhanden sind , unentgeltlich abgegeben .

3 . Für eine Marmortafel mit Schrauben 15

k '
. Besondere Bestimmungen bezüglich der Fcuerbcstattnng

Auswärtiger .
l . Von Auswärtigen , welche hier eine Leiche durch Feuer bestatten lassen wollen ,

ist ein Kostenvorschuß zu leisten , der , wenn eine Leichenfeierlichkeit verlangt wird .
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110 und , wenn eine solche nicht gewünscht wird , 100 ^ beträgt und an den Leichen¬ordner einzusenden ist . Der nicht verwendete Teil geht mit der Kostenberechnung in
möglichst kurzer Zeit an die Person zurück , welche die Einzahlung geleistet hat .

2 . Wird von Auswärtigen die Zustellung des Genehmigungsbescheides auf tele¬
graphischem Wege gewünscht , so sind dem Gesuch 1 20 Z für das Telegramm bei¬
zulegen .

3 . Die Zeit der Ankunft der Leiche hier ist dem Leichenordner (Telegramm -
Adresse : Leichenordner Heidelberg ) durch Einschreibebrief oder telegraphisch so recht¬
zeitig anzumelden , daß die nötigen Anordnungen zur sofortigen Empfangnahme der
Leiche noch getroffen werden können .

4 . Soll aus Orten der näheren oder ferneren Umgebung der Transport der
Leiche im Leichenwagen geschehen , so wird dieselbe auf Verlangen durch den hiesigen
Leichenwagen abgeholt und ist die zur Abholung im Leichcnhause bestimmte Stunde
und die Wohnung sowie die Zeit des Eintreffens des Wagens im Weichbild der Stadt
dem hiesigen Leichenordner rechtzeitig mitzutcilen .

5 . Uebersärge werden nicht zurückgeliefert , sondern bleiben auf dem Friedhofe .
M . Von den oben abgedruckten ortspolizeilichen Vorschriften für die Stadt

Heidelberg gelten gemäß der ortspolizeil . Vorschrift vom 2 . Jan . 18SI
die unter O .-Z . IXI , L , I ) , bl , O 5 , II X , U , O , bl - b, , III X , bl . I? (I , IV v , bl,V , 0 , ? , tz , VX , VI 6 , V , 6 , VII0 , VIII L , V , II , .1 , I, , Ll , XII I aufgeführtenin vollem Umfang , bezw . mit den oben bei einzelnen Vorschriften besonders beige¬
setzten Aenderungen auch für den Stadtteil Neuenheim .

XIII . Gebühren -Taris
für das Vorzeigen der Sehenswürdigkeiten des Heidelberger Schlosses .

X . Für die Vorzeigung des Innern der Schloßruine einschl . des großen Fasses :
Für eine Person , die allein geführt wird .
Für zwei oder drei Personen , die gleichzeitig geführt werden ,

I Mk . - Pfg .

zusammen .
Für vier oder mehr Personen , die gleichzeitig geführt werden ,

1 „ 50 »

für jede Person .
S . Für die Vorzeigung des großen Fasses allein :

- 50 "

Für eine Person , der dasselbe allein vorgezeigt wird .
Für zwei und drei Personen , denen dasselbe gleichzeitig borge -

- Mk . 20 Pfg .

zeigt wird , zusammen .
Für vier und mehr Personen , denen dasselbe gleichzeitig gezeigt

- „ 30 »

wird , für jede Person . - „ 10 „
Dabei werden nur solche Personen , welche über zehn Jahre alt sind , in Berechnung

gezogen .

XIV . Städtische Kunst - und Altertümer - Sammlung
im Friedrichsbau des Schlaffes .

Eintrittskarten an der Kasse im Schloßhof .
» . Einzelkarte . 0,40 Mk .d . Gesellschaften (Vereine ) von mehr als 10 Personen , je 2 Teilnehmer auf

eine Karte .
e . Schulen und Erziehungsanstalten , je 4 Teilnehmer auf eine Karte .

Ist bei b und o die Zahl der Besucher nicht durch 2 bezw . 4
ohne Rest teilbar , so haben die Ucbrigbleibenden gleichfalls eine
Karte zu lösen .

ä . Abonnementskarten mit 20 Abschnitten . 2,00 Mk .
Die Sammlung ist täglich geöffnet und zwar vom 1 . November bis 1 . März

von morgens 10 Uhr ab ; in den übrigen Monaten von morgens 8 Uhr ab , bis
zu einbrechendcr Dämmerung , jedoch spätestens bis 7 Uhr Abends .

26
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XV . Mitteilungen über :
1. Das Nb - und Zufchreiben der Grund - , Häuser - , Gewerb - und

Einkommensteuer .
2. Die Feststellung der Kapitnlrentensteuer .

L . Das Ab - und Huschreiben der Grund - , Häuser -, Gewerb - und Einkommen¬

steuer findet alljährlich m einer vom Schatzungsrat zu bestimmenden , in der Regel in
den Monat Mai fallenden Zeit , die jeweils in den Lokalblättern besonders bekannt ge¬
macht wird , auf dem Geschäftszimmer des Schatznngsrates im Rathause dahier statt .
Ueber dieses Ab - und Zuschrciben ist zu bemerken :

I . In Bezug auf die Grund - und Häusersteuer : Wer wegen Wechsels
in der Person des Pflichtigen ab - und zugeschrieben haben will oder ans einer andern

Ursache die Berichtigung oder den Strich seines Grund - oder Häuserstenerkapitals ver¬

langt , hat selbst oder durch einen Bevollmächtigten zu erscheinen , und sofern es sich um
das Zuschreiben an eine dritte Person handelt , diese letztere zum gleichzeitigen Erscheinen
zu veranlassen . Alle Veränderungen , welche im Grundbnche eingetragen sind , wer¬
den übrigens von Amtswegen ab - und zugeschrieben .

II . In Bezug auf die Gewerb st euer : Der Gewerbsteuer unterliegt das
Betriebskapital der im Großherzogtum betriebenen gewerblichen Unternehmungen aus¬

schließlich der Land - und Forstwirtschaft , vorausgesetzt , daß das steuerbare Betriebs¬

kapital mindestens den Betrag von 706 Mark erreicht .
Die gewerbsteuerpflichtigen Personen , männliche und weibliche . Inländer oder

Ausländer , auch gewerbsteuerpflichtige Korporationen , Vereine , Gesellschaften haben
schriftliche oder mündliche Steuererklärungen abzugeben :

a . wenn sie eine der Gewerbsteuer unterliegende Unternehmung begonnen
haben , aber noch nicht zur Gewerbsteuer angelegt sind ;

b . wenn sich ihr Betriebskapital nach dem Stand der maßgebenden Verhältnisse
am 1 . April des Jahres über den bereits besteuerten Betrag um mindestens
5 Prozent und mindestens um 700 Mark erhöht hat .

III . In Bezug auf die Einkommensteuer : Der Einkommensteuer unter¬
liegt — vorbehaltlich der im Gesetze vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen —

das gesamte in Geld , Geldeswert oder in Selbstbenützung bestehende Einkommen , wel¬

ches einer Person aus im Großherzogtum gelegenen Grundstücken und Gebäuden , aus

auf solchen Liegenschaften ruhenden Grundrechten und Grundgefällen , aus im Groß -

herzogtum betriebener Land - und Forstwirtschaft und den daselbst betriebenen Ge¬
werben , aus öffentlichem oder privatem Dienstverhältnis , aus wissenschaftlichem oder

künstlerischem Beruf oder irgend anderer gewinnbringenden Beschäftigung , sowie aus

Kapitalvermögen , Renten und anderen derartigen Bezügen in : Laufe eines Jahres zu¬
fließt und zwar ohne Rücksicht darauf , ob es von anderen Steuern bereits getroffen
wird oder nicht .

Steuerpflichtig sind :
1 . Landes - und sonstige Rcichsangehörige , welche ihren Wohnsitz (Aufenthalt ) im

Großherzogtum haben , desgleichen Reichsausländer , welche des Erwerbs wegen ihren
Wohnsitz im Großherzogtum haben : mit ihrem gesamten steuerbaren Einkommen .

2 . Reichsausländer , welche nicht des Erwerbs wegen ihren Wohnsitz im Großher¬
zogtum haben : mit ihrem aus reichsinländischen Bezugsquellen fließenden steuerbaren
Einkommen .

3 . Personen , welche nicht im Großherzogtum wohnen : nur mit ihrem Einkommen
aus im Großherzogtum gelegenem Grundbesitz (einschließlich von Gebäuden ) und den

daselbst betriebenen Gewerben sowie mit ihren Gehalts - , Pensions - und Wartegeld¬
bezügen aus einer badischen Staatskasse .

4 . Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien , Konsumvereine
mit offenem Laden , eingetragene Genossenschaften mit bankähnlichem Betrieb und auf
Gegenseitigkeit gegründete , unter Verwendung von Agenten betriebene Versicherungs¬

gesellschaften : mit demjenigen Teil ihres steuerbaren Einkommens , welcher dem Umfang
ihres Geschäftsbetriebs innerhalb des Großherzogtums entspricht .

Personen , deren Einkommen (nach Abzug der zum Erwerb und zur Erhaltung des¬

selben zu bestreitenden Auslagen , der auf dem Einkommen ruhenden Lasten und der
von ihnen etwa zu entrichtenden Schuldzinsen ) den Betrag von 500 Mark jährlich nicht
erreicht , unterliegen der Einkommensteuer nicht . Auch sind Gehalte , Pensionen und
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Wartcgelder , welche aus einer nichtbadischcu Staatskasse bezogen werden , ferner die
Dienstbezüge (einschließlich der Militärpensionen ) der Militärpersonen aus der Klasse
der Unteroffiziere und Gemeinen , die Dienstbczüge der aktiven Gendarmen vom Ober -
Wachtmeister abwärts , sowie alle Sterbquartalbezüge steuerfrei .

Eine Einkommenstenererklärung haben alle Personen einzureichen , welche am
1 . April des betreffenden Jahres sich nn Besitz eines steuerbaren Einkommens befanden ,
für welches die Steuerpflicht in hiesiger Gemarkung begründet war . Die Steuerpflicht
ist in derjenigen Gemarkung ( Steuerdistrikt ) begründet , in welcher der Pflichtige seine
Hauptniederlassung hat oder , beim Mangel eines Wohnsitzes im Großherzogtum , den
größten Teil seines steuerbaren Einkommens bezieht . Jedoch sind diejenigen Steuer¬
pflichtigen von Abgabe einer Erklärung entbunden , welche in dem Steuerdistrikt , in
welchem am 1 . April ihre Stenerpflicht begründet war , bereits zur Einkommensteuer
veranlagt und nach dem Stande ihrer Einkommensverhältnisse am genannten Tage
mit keinem höhern Steueranschlag als dem angesetztcn , zu besteuern sind .

IV . Im Allgemeinen : Gewerb - oder Einkommensteucrpflichtige , welche zur
Abgabe einer Steuererklärung keine Verpflichtung haben , sind gleichwohl befugt , eine
solche abzugebcn , wenn sie eine Stenerminderung ansprechen zu können glauben oder
aus irgend einem besondern Grunde eine Berichtigung ihrer Steueranlage bewirken
wollen . Ebenso sind die Gesuche um gänzliche Entfernung aus dem Kataster , des¬
gleichen um Berechnung von Steucrabgängcn und Steuerrückvergütungen unter ent¬
sprechender Begründung vorzubringen .

Druckformulare zu den Gewerb - wie zu den Einkommensteuererklärungen nebst
Anleitungen zu den letzteren werden beim Schatzungsrat unentgeltlich verabreicht .

Wer die ihm obliegenden Steuererklärungen nicht rechtzeitig oder in wahrheits¬
widriger Weise erstattet , unterliegt der gesetzlichen Strafe .

L . Für die Einreichung der Kapitalrentenstcuererklärnngen wird all¬
jährlich vom Schatznngsrat eine Frist bestimmt , welche in der Regel mit der Zeit
zusammentrifft , in der

'
das Ab - und Zuschreiben der Grund - , Häuser -, Gewerb - und

Einkommensteuer stattfindet , und die jeweils in den Lokalblättern besonders bekannt
gemacht wird . In Bezug auf die Feststellung der Kapitalrentensteuer ist zu bemerken :

1 . Die Abgabe der Steuererklärungen hat beim Schatzungsrate zu erfolgen .
2 . Die Aufstellung der Steuererklärungen geschieht nach dem Stande der Ver -

mögcnsverhältniffe vom 1 . April .
3 . In der festgesetzten Frist haben alle jene Pflichtigen Steuererklärungen einzu¬

reichen :
a) welche nach dem Stande ihrer Vermögensverhältnisse vom 1 . April des betref¬

fenden Jahres ein in hiesiger Gemeinde zu veranlagendes Zinsen - und Renteneinkommen
von mehr als 60 Mark jährlich beziehen und hier noch nicht zur Kapitalrentensteuer
veranlagt sind :

b ) welche hier zur Rcntensteuer zwar veranlagt sind , aber nach dem Stande ihrer
Vcrmögensverhältmsse vom 1 . April ein steuerbares Zinsen - und Renteneinkommen
beziehen , welches den veranlagten Jahresbetrag um mehr als 60 Mark übersteigt .

4 . Steuerpflichtig sind :
a ) Landes - und sonstige Reichsangehörige , wenn sie im Sinne des

Reichsgesetzes vom 13 . Mai 1870 , die Beseitigung der Doppelbesteuerung betreffend ,
ihren Wohnsitz (Aufenthalt ) im Großherzogtnm haben , desgleichen Reichsauslän¬
der , welche des Erwerbs wegen ihren Wohnsitz im Großherzogtnm haben : mit dem
ganzen Betrag ihres nach Art . 2 des Gesetzes steuerbaren Zinsen - und Rentenbezuges ,
ohne Rücksicht darauf , ob das gedachte Einkommen von im Jnlande , im übrigen
Reichsgebiete oder im Auslande angelegten Kapitalien oder von inländischen oder von
fremden Bezugsorten herstammt ;

b ) Reichsausländer , welche nicht des Erwerbes wegen ihren Wohnsitz im
Großherzogtum haben : nur insoweit , als die bezüglichen Kapitalien im Reichsgebiete
angelegt sind oder die Bezüge aus letzterem Herkommen .

5 . Kapitalrentensteuerpflichtige , welche zur Abgabe einer Steuererklärung keine
Verpflichtung haben , sind gleichwohl befugt , eine solche innerhalb der bestimmten Frist
abzugeben , wenn sie eine Steuerverminderung beanspruchen zu können glauben oder
aus irgend einem Grund eine Berichtigung ihrer Steueranlage bewirken wollen .
Ebenso sind Gesuche um Strich im Steuerregister , desgleichen um Berechnung von
Stcuerabgängen und Steuerrückvergütungen unter entsprechender Begründung inner¬
halb jener Frist vorzubringcn .
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6 . Formulare zu deu Steuererklärungen samt Anleitung zu deren Aufstellung
werden auf dem Geschäftszimmer des Schatzungsrates unentgeltlich verabreicht .

7 . Wer die ihm obliegenden Steuererklärungen nicht rechtzeitig oder in wahrheits¬
widriger Weise erstattet , unterliegt der gesetzlichen Strafe.

Tie unter und 8 erwähnten Vorgänge bezwecken zunächst nur die Aufstellung
und Berichtigung derstaatlichenStcuerkataster . Die letzteren bilden aber auch
die Grundlage der Gemeindebesteuerung , weshalb behufs Beizuges zu den Ge¬
meindesteuern kein besonderes Veranlagungsverfahren stattfindet .

XVI. Fahrplan der Pferdebahn.
Vom 1 . Mai bis 30 . September .

Hauptstraße und Bergheimerlinie von 7°° Vorm, bis 9 "" Abds. alle 6 Min . ein Wagen
Rohrbacherlinie „ „ 7" „ „ 8^

„ „ 12 „ „ „
Vom 1 . Oktober bis 30 . April .

Hauptstraße und Bergheimerlinie von 7 »° Vorm, bis Abds. alle 6 Min . ein Wagen
Rohrbachcrlinie „ „ 7-° „ „ 8°°

„ „ 12 „ „ „
Tarif der Pferdebahn.

Hauptbahnhof—Theaterstraße
Bismarckplatz —Ludwigsplatz
Märzgasse - Markt
Theaterstraße—Friesenberg
Ludwigsplatz —Karlsthor
Steigerwea—Bismarckplatz
Luisenstraße —Akademiestraße
Römerstraße—Bismarckplatz

außerdem werden Familien-Abonnementskartenzu ^ l , 2 und 3 für bezw. 10,20 und
30 Fahrten , welche zur Benützung der ganzen Strecke berechtigen, ausgcgeben .

Einzelnfahrscheine kosten
für Teilstrecken 10 ^

„ die ganze Linie 15 ^ ;

XVII. Vrrgbahn-Fahrplan.
Die Züge verkehren auf- und abwärts :

b) Vom 16. April bis 13. Mai : Von vorm . 8 Uhr bis nachm . 1 Uhr
halbstündlich ; von da ab bis abends 8 Uhr halbstündlich .

a) Vom 16 . Mai bis 31. August : Von vorm . 7 >/s Uhr bis nachm . 1 Uhr
halbstündlich ; von 1 Uhr bis 6 Uhr viertelstündlich und von da ab bis abends 8 >/e Uhr
halbstündlich .

c) Vom 1. September bis 30 . September r Von vorm . 8 Uhr bis nachm.
1 Uhr halbstündlich ; von 1— 6 Uhr viertelstündlich ; von 6—7 Uhr halbstündlich .

ä) Vom I . Oktober bis 31. Oktober : Von vorm . 9
Uhr bis nachm . 1 Uhr stündlich ; von da ab bis abends 6 Uhr
halbstündlich .

e) Vom I . November bis 30 . November : Von vor¬
mittags s s10 Uhr bis nachm . 1 Uhr stündlich ; von da ab bis 5 Uhr
halbstündlich .

k) Vom l .sDezember bis Ende Februar : Von vorm .
lOUHr bis nachm. 1 Uhr stündlich ; von da ab bis 3>/s Uhr halbstdl .

g) Vom 1. März bis 13 April : Von vorm . 9 Uhr bis
nachm . 1 Uhr stündlich ; von da ab bis abends 6 Uhr halbstündl.

Sonderzüge. Zwischen den fahrplanmäßigen Zügen werden Sondcrzüge ab-
gclassen, wenn dies von 10 anwesenden Fahrgästen verlangt oder der Fahrpreis für
10 Personen bezahlt wird und wenn die Abtastungdes Sonderzuges mindestens 10 Mi¬
nuten vor Abgang des fahrplanmäßigen Zuges geschehen kann.

Sofern nicht durch
Frost od . Schnee¬
fall Betriebs-Ein¬
stellung notwendig

wird .

Fahrzeit.
a) Von der Station Kornmarkt bis Schloß oder umgekehrt , sowie von Station

Schloß bis Station Molkenkur oder umgekehrt beträgt die Fahrzeit 2 ' /r Minuten.
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b) Von Station Kornmarkt bis Station Molkenkur oder umgekehrt beträgt die
Fahrzeit 6 Minuten , wobei 1 Minute Aufenthalt cm der Station Schloß einbegriffen ist .

Bemerkung : Die Station Kornmarkt kann von den Bahnhöfen der Badischen
und der Main - Neckarbahn, sowie von der Station Bismarckplatz der Mannheimer und
Weinheimer Nebenbahn mittelst der Pferdebahn in circa 12 Minuten erreicht werden.

Fahrpreise. Für Für Kinder von
Erwachsene 4 - io Jahren

Station Kornmarkt bis Station Schloß . . . . 85 ^ 20 ^
„ Kornmarkt „ „ Schloß und zurück . . 50 „ 30 „
„ Kornmarkt „ „ Molkenknr . . . 70 „ 35 „
„ Kornmarkt „ „ Molkenkur und zurück . 1 ^ 50 „
Station Schloß bis Station Kornmarkt . . . 25 ^ 15 „

„ Schloß „ „ Kornmarkt und zurück . 50 „ 30 „
„ Schloß „ „ Molkenkur . . . 3520 „
„ Schloß „ „ Molkenkur und zurück . 60 „ 25 „

Station Molkenknr bis Station Schloß . . . . 20 A 10 „
„ Molkenkur „ „ Schloß und zurück . . 50 „ 25 „
„ Molkenkur „ „ Kornmarkt . . . . 40 „ 20 „
„ Molkcnkur „ „ Kornmarkt und zurück . 1 ^ 50 „

Abonnements - Karten zur beliebigen Auf - oder Abwärtsfahrt werden
nach Maßgabe der auf der Karte anfgcdrnckten Bestimmungen abgegeben. Preis 5

Kinder unter 4 Jahren , sofern sie in Begleitung Erwachsener sind und keinen be -
sondern Platz in Anspruch nehmen , haben freie Fahrt .

Handgepäck bis zu 15 Kilo wird frei befördert , wenn für dasselbe kein besonderer
Platz beansprucht wird .

XVIII . Perfonrnkarif der Hridrlbrrg -Wrinheim-
Wannheimer Lokalbahn.

L Fahrpreise in Mark Kepäck-
fracht
für

5 Kilo
Mark

8 L
r--rL

s;
Von Einfach

II . Kl.

e Fahrt
III . Kl.

Hin - und
Rückfahrt

II . Kl . III . Kl.

Mili¬
tär Hunde

34

Heidelberg
Bismarckplatz

nach
Mannheim 1 .90 1 .20 2 .80 1 .90 — .50 - .56 — .10

30 Käferthal Bhf . od .Haltcpunkt 1 .60 1 .10 2.40 1 .60 — .50 - .45 - .09
24 Viernheim 1 .30 — .85 2 .- 1 .30 —.40 - .40 —.07

Stahlbad 1 .10 — .65 1 .60 1 .10 — .30 — .30 — .06
17 Weinheim Bahnhof - .95 - .60 1 .40 - .95 — .30 — .30 — .05
14 Lützelfachsen — .76 - .50 1 .20 —.75 - .20 - .25 - .04
13 Großsachsen - .70 — .45 1 . 10 — .70 — .20 —.20 - .04
11 Leutershausen - .60 — .40 - .90 - .60 - .20 - .20 - .04

8 Schriesheim — .45 — .30 — .65 - .45 — .10 —.15 — .03
6 Dossenheim - .30 - .20 —.40 — .30 - .10 — .10 - .02
3

3

6

Handschuchsh. Station oder
Haltepunkt od . Neuenheim
(Luther - oder Römerstr .)

Heidelberg Botan . Garten
oder Schlachthaus

Wieblingen

- .15

- .15
— .30

— .10

- .10
— .20 — .40 —.30

- .10

—.10
— .10 - . 10

9 Edingen — .50 — .35 — .75 — .50 — .10 — . 15 - .03
12 Neckarhausen — .65 — .45 1 .— - .65 - .20 — .20 — .04
15 Seckenheim - .80 - .55 1 .20 — .80 — .20 — .25 - - .05
18 Feudenheim 1 -- — .65 1 .60 1 .— — .30 — .30 — .06
23 Mannheim Stadt 1 .10 - .65 1 .60 1 .10 — .30 - .35 — .07



XIX . Personeu - Tarife der Staalsbahnril
1. Badische Bahn .

890

Von Heidelberg nach :

Gewöhnliche
Züge .

^

Schnell,

.-

Ll
-

ZuschlagVon Heidelberg nach :

Gewöhnliche
Züge .

^

Schnell,

.-

Ll
.

Zuschlag
IlKU' II. AU III . Kl . I . Kl. Isll. KI.M ! . Kl.

Achern 8 60 , 570 ! 3 !70 1 !20 Mosbach 4 40 2 90 1 90 60
Adelsheim 6 40 , 420 2 70 Müllheim 17 60 11 70 7 50 2 50
Aglasterhausen 3 20 210 1 40 Neckarau viaSchwetz . 1 70 1 20 — 75
Appenweier 9 60 ! 640 ! 4 10 1 40 Neckarelz 4 10 , 2 80 1 80 — 60
Babstadt 3 60 ! 2M 1 60 Neckargemünd — 80 — 55 ! — 35 >— 15
Baden 7 70 , 5 !15 ! 3 20 1 — Neckaraerach 3 60 ! 2 40 1 50
Bammcnthal 1 20 !— 80 — 55 Neckarhansen 1 60 1 10 — 70
Basel 20 20 13 40 , 8 60 2 80 Neckarsteinach 1 30 — 85 — 55 ^— 20
Binau 3M 2 60 1 70 Neckarzimmern 4 50 3 — 2 —
Breiten 390 ! 2 60 1 70 — 55 Neidenstein 2 >20 1 50 — 95
Bruchsal 2 !? 0 1 8(^ 1 20 — 40 Offenburg 10 20 6 80 4 40 1 40
Bühl 8 — 5 30 3 40 1 10 Osterburken 6 60 ! 4 40 2 80 — 95
Dallau 4 80 ! 3 20 ! 2 10 Pforzheim 6 10 4 10 ! 2 60 — 85
Donaueschingen 18 20 12 10 , 7 80 250 Philippsburg via
Dnrlach 4 — 2 70 , 1 70 — 55 Schwetzingen 3 60 2 40 1 60
Eberbach 2 50 1 70 1 10 — 35 Plankstadt — 65 45 >— 30
Emmendingen 14 — 9 30 ! 6 — 2 — Rappenau 3 90j 2 60 ! 1 70
Eppelheim — 50 — 35 !— 25 Rastatt 6 40 4 20 ! 2 70 — 90
Eppingen 9 80 3 90 2 50 Renchen 9 20 6 10 3 90
Eschelbronn 2 — 1 40 — 85 Roth -Malsch 1 60 1 10 , — 65
Ettlingen 5 — 3 30 2 20 — 70 St . Ilgen — 65 45 — 30
Freiburg 15 20 10 10 6 50 2 10 Schaffhausen via
Friedrichsfeld — 80 — 55 !— 35 — 15 Singen 23 70 15 70 10 10
Gernsbach 7 90 5 40j 3 45 Schefflenz 5 50 3 70 2 40
Gronibach 3 20 2 20 , 1 40 Schlierbach — 50 — 35 — 25
Haßmersheim 4 70 3 io , 2 — Schopfheim via Weil 21 50 ,14 30 9 20
Hausach 12 80 8 50j 5 50 1 80 Schwetzingen — 80 — 55 — 35
Helmstadt 2 80 1 90 1 20 Seckenheim 1 io!— 70 — 45
Hirschhorn 1 90 1 30 — 80 — 30 Sinsheim 2 40 1 60 1 10
Hockenheim 1 50 ' 1 — — 65 Steinsfnrth 2 70 1 80 1 20
Hoffenheim 2 10 1 40 — 90 Tauberbischofsheim 10 — 6 60 4 30
Zagstfeld via Wim - Triberg 14 70 9 70 6 30 2 10

pfen 4 60 3 10 2 — Ubstadt 230 1 50 1 —

Karlsruhe , Bahnhof 4 40 3 — 1 90 — 65 Villingen 17 >10 , 11 30 7 30 2 40
Kehl 10 70 7 10 4 60 150 Waqhausel 2 >20 ' 1 50 — 95 ,
Kirchheim b . Heidelb . — 35 — 25 — 15 Waibstadt 240 1 60 1 lO
Konstanz via Hausach 24 60 16 30 10 50 Weingarten 3 40 2 30 1 50
Lahr 12 20 8 05 5 20 Wertheim 11 90 7 90 5 10
Langenbrücken 2 - 1 30 — 85 Wieblingen — 35 — 25 15
Ladua 940 6 30 4 — 1,30 Wiesloch 1 20 >— 75 — 50
Lörrach via Weil 20 40 13 60 8 70 Wimpfen 4 40 2 90 1 90
Mannheim 1 >60 1 10 — 65 25 Würzburg 12 80 8 50 5 50 1 80
Mauer 150 1 — — 65 Zuzenhausen 1 90 1 30 — 80
Mcckesheim 1P0 1 10 — 70 Zwingenberg 3 30 ! 2 20 1 40 — 50

1 . Die vorstehend angegebenen Fahrkartenpreise verstehen sich für eine Fahrt
in einer Richtung mittelst eines Personen - oder gemischten Zuges .

2 . Für die Fahrt in Schnellzügen erhöht sich die Beförderungsgebühr für gewöhn¬
liche Züge in jeder Klasse um den Betrag der Taxe für eine Schncllzugs -Zuschlag -Fahrkarte .
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Die Erhebung dieser erhöhten Taxen für Schnellzüge findet entweder gegen Ver¬
ausgabung wirklicher Schnellzugs -Fahrkarten oder gegen Fahrkarten für gewöhnliche
Züge in Verbindung mit Schnellzugs -Zuschlag-Fahrkarten statt .

3 . Für die Hin - und Rückfahrt innerhalb der hierfür durch das Betriebs -
Reglement festgesetzten Zeit wird für gewöhnliche Züge eine Ermäßigung des Fahr¬
preises in der Art gewährt , daß

L. für Hin - und Rückfahrt in I . Wagenklasse eine Fahrkarte erster Klasse zu¬
sammen mit einer Fahrkarte dritter Klasse;

b . für Hin - und Rückfahrt in II . Wagenklasse eine Fahrkarte I . Klasse;
o. für Hin - und Rückfahrt in III . Wagenklasse eine Fahrkarte II . Klasse Giltig¬

keit erhält , wenn die Fahrkarten zur einfachen Fahrt bei der Ausgabe durch
Aufdrücknng eines besonderen Stempels mit der Bezeichnung : „Zurück"

versehen werden .
4 . Eine Benützung der Schnellzüge mit derartigen Hin - und Rückfahrts -Fahr¬

karten ist nur in dem Falle gestattet , wenn zu diesen Fahrkarten für diejenigen Strecken ,
welche bei der Hin - oder Rückfahrt in einem Schnellzuge zurückgelegt werden wollen ,
für jede Richtung Schnellzugs -Zuschlag-Fahrkarten gelöst werden.

Lokalzüge :
Heidelberg Bahnhof —Peterskirche >

—Karlsthor ! .
—Schlierbach j
—Kümmelbacherhof 1
—Neckargemünd /
—Kirchheim b . H . .
—Leimen
—St . Ilgen .
—Walldorf .
—Wiesloch .

Neckargemünd—Bammenthal .
„ —Mauer . . . .
„ —Meckesheim .

10 ^

. 20

. 10

. 15

. 20

. 25

. 30

. 10

. 15

. 20

Nach autzerbadischen Stationen .

Einfache Fahrt Zß Hin - u . Rückfahrt - Z
Von Heidelberg Gewöhnl . Zug Schnellzug

« 'L Gewöhnl . Zug
nach: I . Cl . II . CI. !m . Cl . I. Cl . II . Cl . ZL I . Cl . II . Cl . III . Cl .

<Z Tage A Tage

Augsburg 3 40 24 15 90 10 30 3
Dürkheim rin Neu-

stadt — 60 6 10 4 10 2 70 2 8 80 610 4 10 10
Heilbronn — 95 6 10 4 05 2 65 2 8 75 610 4 05 10
Ludwigshafen 2 10, 1 40 — 85 2 3 2 10 1 40 10
München *) 4 10 19 20 12 40 33 — 23 30 3
Neustadt — 60 4 50, 3 — 2 — 2 6 50 4 50 3 — 10
Nürnberg via Würz -

bürg 20 40 13 60 8 80 3 20 40 13 60 10
Speyer vi» Mannh . 3 90 2 60 1 60 2 5 60 3,90 2 60 10
Speyer Bahnhof via

Schwetzingen 2 50 1 70 1 10 2 3 60 250 1 70 10
StraßburgvinKehl ' *) 11 90 7,90 5 10 13 60 9 60 2 17 _ 11 PO 7 90 10
Stuttgart vin Bruchs . 1,35 9,60 6,30 4 10 10 95 765 2 13 70 9,60 630 10
Worms vis. Ludwigs -

Hafen — 55 4 1̂0 ^ 80 1 70 4,60 3 3̂0 2 5 80 4 ^ 0 2,80 3
*1 München . Schnellzugs -Rückfahrt : I . Klasse Ml . S2.SV, II . Klasse Ml . S7.lv . PersonenzngS-

Rückfahrt : II . Klasse Mk. 2S.SV, III . Klasse Ml . iv .Sv. Giltigkeitsdauer: lv Tage.
»») Straßburg via Kehl : Schnellzug III . Klasse, einfache Fahrt , Ml . v .ijv.
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2 . Main -Neckar-Bahn.
Im inneren Verkehr der Main -Neckar-Bahn werden folgende Fahrkarten ausge¬

geben:
1) Einfache Fahrkarten für gewöhnliche Züge I ., II . und III . Klasse, welche

nur an dem Tage der Ausgabe gelten .
2) Schnellzugsfahrkarten I . und II . Klasse und zu einzelnen Zügen auch

solche III . Klasse, für Schnellzüge sämtlich mit höheren Preisen , ebenfalls nur für den
Tag der Ausgabe giltig .

3) Rückfahrkarten I . , II . u . III . Klasse nur für gewöhnliche Züge , drei Tage
giltig . Folgen jedoch auf den Tag der Ausgabe zwei Feiertage oder ein Sonntag mit
einem oder zwei Feiertagen , oder erfolgt die Ausgabe an einem — Feiertagen unmittel¬
bar vorausgehenden — Sonntage oder an einem ersten Feiertage , so bleiben die auf
den Tag der Ausgabe folgenden Sonn - oder Feiertage bei Bemessung der Giltigkeits -
dauer außer Betracht .

4) Sonntagsfahrkarten nach Darmstadt u . Frankfurt zu sehr ermäßigten
Preisen , giltig einen Tag und nur für Personenzüge ; dabei kann die Reise nicht unter¬
brochen werden . Bei Lösung einer entsprechenden Znschlagskarte kann die Rückreise
auch mit einem Schnellzuge erfolgen .

Personeri -Tarif bei der Main -Neckar -Bahn .

Einfache Fahrt Hin - und Rückfahrt

Gewöhnt . Züge IGewöhnl . Züge Schnellzuge Schnellzuge
I . KI . II . Kl. III -Kl I . Kl. !II . Kl.-III .KI III .KII . Kl. II .KI.

— 372 «
30371081747

10 3
1901 125
180 1201 30 ! 2 2

561041 —8880 90382 (1
270 ! 195 535 ' 355

550104090 8 20
234016801170 6016501

90!4118034802980
>6880618050801
2550184013222016

156010
23 —16

35 60263017801
26 3019201290181- 1280 890

- ,630 .19 — 1320
01410 990 ! 68012101 8

425 2 680 450
67 90609051

521—38
3180! 2

173012
620 4

10.26
'

1
10! 8
10 265
90'— 60
902390
40169
35 -
60 1

5 250
01199014

745 ! 4 990 655 ! 410
215 1

. 55204030 .2840
039 50287020 20

325 215
3.90 255

Von Heidelberg
nach :

Amsterdam
Antwerpen *)
Aschaffenburg
Auerbach
Bensheim
Berlin A»h. Bhs .,

Potsd . Bahnhof
oder Stadtbahn

Bickenbach
Bingen
Bonn
Brüssel
Calais *)
Cassel
Coblenz
Cöln
Creuznach
Darmstadt
Dover *)
Dresden Alt - u .

Neustadt
Eberstadt
Ems
Frankfurt
Großsachsen
Hamburg
Hannover
Hemsbach
Heppenheim

") II . Klaffe berechtigt ab Köln zur Fahrt in I . Klaffe , während dis in III . Klaffe angegebenen
Preise solche für durchaus II . Klasse darftellen.
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Von Heidelberg

nach :

Homburg v. d . H .
Isenburg
Ladenburg
Laudenbach
Leipzig
London via Cal .»)

„ via Ostend .*)
„ via Rotterd .
„ viaVlißing
„ via Antw .

Louisa
Lüttich *)
Mainz
Nürnberg via

Aschaffeuburg
Offenbach
Ostende *)
Rotterdam
Schwetzingen
Weinheim
Wieblingen
WienviaAschaff .-

bnrg -Paffau
Wiesbaden
Worms Bahnhof

Zwingcnberg

Einfache Fahrt Hrn - und Rückfahrt

Gewohnl . Zuge Schnellzuge Gewöhn ! . Züge
I . Kl ^ II . Kl .̂ III .KI

Schnellzüge
I . Kl . ill . Kl . III .Kl I . Kl . II . KI.UII .Kl I . KI . II . Kl . III .Kl

80 53 « 3501
7« ! 3 7Ä 2 45

90298020 70

930 ' 630 450

350 ! 230
20307021
8092M3
40814065
205050
805260
505340

lvl
90 .77 !>0
108040

.8470
45 ! 6251

29 .3026201
620 450 1190 8 80 990 !

232015
690 4 20 560 30 . 460

135
75 ' 185
50 — 35

71 - 4890

40 450

95 3 25

XX . Tarife für die Güterbestatterei.
1 . Gr . Vad . Staats -Eisenbahnen .

Mit Ermächtigung Großh . Generaldirektion der Staatseisenbahnen sind die Ge¬
bühren für den Transport von Gütern durch den diess . Güterbestätter , Herren Henk
und Nieverheiscr , wie folgt festgesetzt .

Mlnimaltäxe nach

Gattung der Güter

Gebühr
für

50 üg

der Neuenh .
Straße vom

Haus Nr . 50
bis zur

Hirschgasse

dem
übrigen

Bestätterei¬
gebiet

I . Vom Bad . Bahnhof nach der Stadt Heidelberg
nebst dem Stadtteil Neuenheim bezw . umgekehrt :

für Eilgüter . 18 40 20
„ Frachtgut und zwar :

a . Gewöhnliches Gut . . 10 40 20
d . Kaufnrannsgnt 0 10 10

II . Von der Eilguthalle in die Frachtguthallen (auch
Zollhalle ) oder umgekehrt und von den Bad .
Frachtguthallen nach jenen der Main -Neckarbahn
oder umgekehrt für Eil - und Frachtgüter jeder Art 6 20
»> II . Klasse berechtigt ab Köln zur Fahrt in I . Klasse, während dis in III . Klasse angegebenen

Preise solche siir durchaus II - Klasse darstellen .
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Vorstehende Gebührensätze werden für Stückgüter von ungcwSbnlichcm Umfang und Ge¬
wicht , wie große Maschinen , massive oder mit Hausrat re . bepackte große Möbel , Klaviere ,
schwere Baumaterialien und ähnliche Gegenstände auf den anderthalbfachen Betrag erhöht .

Unter Kaufmannsgnt sind solche Güter verstanden , welche zum kaufmännischen
Vertrieb oder zur Fabrikation bestimmt , an Mitglieder des Handelsstandes in Heidel¬
berg adressiert sind oder von diesen zum Transport aufgegeben werden . Welche Per¬
sonen als Mitglieder des Handelsstandes zu betrachten sind , entscheidet die Gr . Güter¬
verwaltung Heidelberg .

Gewichte unter 50 Kilo werden überall für volle 60 Kilo berechnet .
Die Bestättereitaxc wird für jede einzelne Frachtbriefsendung bezw . das darin

verzeichnet «: Gewicht besonders angesetzt .

2 . Main -Neckar -Vahn .
Für Eilgüter : 20 Psg . für 80 Kilo mit einer Minimalerhebung von 20 Pfg .

„ Frachtgüter : a . an Kausleute : für 50 Kilo . . 8 Pfg . Minimaltaxe 40 Pfg .
„ weitere 50 Kilo 8 „ mehr .

b . an Private : „ 50 Kilo . . 10 „ Minimaltaxe 20 Pfg .
„ weitere 50 Kilo 10 ,, mehr .

Angefangene 50 kg werden für volle 50 kg berechnet .

XXI . Gebührcn-Tarif für die GePäckbestätterei
am Bad . Hauptbahnhof in Heidelberg (auch giltig für die Main -Neckar-Bahn ).

Die Gebühren , welche die Gepäckbestätterci für die Bestellung des Reisegepäcks rc.
und des Expreßgutes erheben darf , sind für das gesamte Gebiet der Stadt Heidelberg
wie folgt festgesetzt :

I . Zlür das Werkringen des Gepäcks
vom Aussteige -Perron oder von der Gepäckniederlage nach der Stadt und umgekehrt :

1 . für einen Koffer . . . . . 30 ^
2 . für mehrere Koffer , das Stück 20 I
3 . für sonstiges Gepäck „ „ 10 I

Für ein einzelnes Stück darf eine Minimaltaxe von 20 ^ erhoben werden .
Für das Abladen und Abtragen des Gepäcks von dem Omnibus , Hotelfuhrwcrken

und Droschken nach dem Gepäckbureau , sowie für das Abtragen des Gepäcks von den
Zügen zu den Omnibus , Hotelfuhrwerken und Droschken und Ausladen derselben ,
ferner für das Verbringen des Handgepäcks von einem Zuge zum andern re ., darf für
jedes Stück eine Gebühr von 5 ^ erhoben werden .

XXII . Erpreßgut-Verkrhr der Großh . Badischen Sahn.
Packete und kleinere Giiterstücke bis zu einem Gewicht von 100 kg können nach

den Stationen der Großh . Bad . Bahnen (ausgenommen die Haltestelle Scheuern ),den Bodenseeuferstationen Mainau , Meersburg , Ueberlingen und Uhldingen , der
Haltestelle Ettlingen Stadt , sowie nach den bedeutenderen Stationen der Lokalbahn
Zell i . W .—Todtnau , der Bregthalbahn , der WiirttembergischenStaatsbahnen , der
Bayerischen Staatsbahnen , der Elfaß -Lothringischen Bahnen , der Pfälzischen Bahnen ,
der Hessischen Ludwigsbahn und der Main -Neckarbahn als Expreßgut versendet
werden . Sodann kann Expreßgut noch abgefertigt werden zwischen den im Kanton
Schaffhausen gelegenen Badischen Stationen und Stationen der Schweizer . Nordost¬
bahn über Schaffhausen , ferner zwischen verschiedenen Badischen Stationen und der
Station Rielasingen der Schweizer . Nordostbahn über Singen und endlich zwischender Badischen Station Basel und Stationen der Central - und Westschweiz über die
Verbindungsbahn .

Für diese Versendungsart , bei welcher ein einfaches Annahme - und Ab¬
fertigungsverfahren stattfindet und welche bei mäßigen Frachtsätzen die
rascheste Beförderung bietet , gelten folgende Hauptbestimmungen :

1 . Die Aufgabe des Expreßguts hat bei den Gepäckabfertigungsstellen zu ge¬
schehen . Die Sendungen müssen mit deutlicher Adresse versehen sein . Die Beigabe
eines Frachtbriefs ist nicht erforderlich . Für Sendungen mit Versicherung des
Interesses an der Lieferung wird dem Aufgeber ein Empfangschein erteilt . Dre Ex -
prcßgutfracht , welche 0,35 Pfg . für 10kg und 1km , mindestens jedoch 25 Pfg . für die
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Sendung beträgt , ist vorauszubezahlen , was durch Barzahlung bei Aufgabe der
Sendung oder durch Aufkleben von Expreßgutfreimarken auf die Adresse der Sendung
geschehen kann . Solche Marken sind bei den Stationen erhältlich .

2 . Die Beförderung findet stets mit dem nächsten der Personenbeförderung
dienenden Zuge statt , unter Ausschluß der Orientexpreßzüge .

3 . Die Empfangnahme seitens der Empfänger kann sofort nach Ankunft
des betreffenden Zuges erfolgen . Meldet der Empfänger sich nicht selbst sofort
nach Ankunft des Zuges zur Empfangnahme des Gutes , und ist das letztere nicht laut
Adresse „ Bahnhoslagcrnd " gestellt, bezw. ist nicht Selbstabholung durch den Em¬
pfänger vorgeschrieben, so werden die Sendungen den Empfängern , je nachdem die
Ankunft zur Tageszeit oder zur Nachtzeit erfolgt , alsbald nach Ankunft des
Zuges oder am andern Morgen gegen Erlegung der üblichen Bestättereigebühr bezw.
einer Zustellungsgebühr zugeführt : letztere betragt für Sendungen im Gewicht bis
zu büg durchweg 10 Pfg . und bei schwereren Sendungen für rede auch nur ange¬
fangenen 50 Ks 15 Pfg ., mindestens aber 20 Pfg . Ueber die Auslieferung wird Be¬
scheinigung erhoben . Auf einigen wenigen Stationen tritt an Stelle der Zuführung
durch die Verwaltung die schriftliche Benachrichtigung der Empfänger .

Durch diese Einrichtung der Expreßgut -Beförderung ist dem reisenden Publikum
zugleich die Gelegenheit geboten , für Reisegepäck nach den bedeutenderen Stationen ,
wie Mannheim , Heidelberg , Würzburg , Karlsruhe , Pforzheim , Baden , Freiburg ,
Konstanz u . A . , bei der Aufgabe die Bestimmung zu treffen , daß die betreffenden
Gegenstände nach der Ankunft auf der Adreßstation ohne weiteres Zuthun des Auf¬
gebers in dessen Wohnung oder in den Gasthof , in dem er abzustergen gedenkt, ge¬
bracht werden . Die Anbringung der Adresse auf den Gepäckstücken erfolgt auf
Wunsch der Reisenden durch die Gepäckabfertigungsstcllen .
Stadtaniurhmestclle für Expreßgut: Hauptstr. 138, Eingang Augustinergasse.

Geschäftsstunden : an Werktagen : im Sommer : vom 1. Mai bis 30 . Septbr .
von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends , im Winter : vom I . Oktober bis 30. April von
8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ; an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen : von 8 bis
9 Uhr vormittags und von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags .

Tarif für Expreßgut auf deu Badischen Bahnen. *)
Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für Expreßgut-Taxe für

Entfernungen«je 10 Entfernungen je 10 Ks Entfernungen«je 10 Lx Entfernungen^je 10 kg
vonKilometer Pfg - von Kilometer Pfg - von Kilometer Pfg - von Kilometer Pfg .

1 - 2 1 43—45 16 86—88 31 129- 131 46
3- 5 2 46—48 17 89- 91 32 132 - 134 47
6- 8 3 49—51 18 92- 94 33 135—137 48

9 - 11 4 52—64 19 95- 97 34 138 - 140 49
12- 14 5 55—57 20 98—100 35 141—142 50
15- 17 6 58 - 60 21 101- 102 36 143- 145 51
18 - 20 7 61—62 22 103—105 37 146 - 148 52
21- 22 8 63 - 65 23 106 - 108 38 149- 151 53
23 - 25 9 66- 68 24 109 - 111 39 152—154 64
26- 28 10 69- 71 25 112- 114 40 155—157 55
29 - 31 11 72—74 26 115—117 41 158- 160 56
32—34 12 75—77 27 118- 120 42 161- 162 57
35 - 37 13 78 - 80 28 121- 122 43 163—165 58
38—40 14 81- 82 29 123—125 44 166- 168 59
41- 42 15 83- 85 30 126- 128 45 169—171 60

u . s. w.
Lrpreßgut-Vrrkehr der Main-Neckarbahn

findet unter ähnlichen Bestimmungen und Taxen wie bei der Badischen Bahn statt
und zwar nach den eigenen Stationen , sowie nach solchen der hessischen Ludwigsbahn ,
mehreren Stationen der Bayerischen Staatsbahn über Aschaffenburg und der Mann -
heim -Weinheimer Bahn .

*) Emvfangsbefcheinigungs -Bücher über aufgegebene Expreßgüter sind bei I . Hörning , Universitäts -
Buchdruckerei , Hauptstraße 55 zu haben .
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XXlli . Kutscher -, Fahr - und Fußboteu-Gelegenheiten .
Nach Baierthal , im Gasthaus zum goldenen Schwanen

„ Bammenthal , bei Kaufmann Franz Popp
„ Bargen , ebendaselbst und Philipp Knell
„ Beerfelden , im Gasthaus zum goldenen Schwanen
„ Dilsberg , im Eisernen Kreuz
„ Dühren , bei Kaufmann I . Schweikert , Kornmarkt
, Elsenz , bei Bäcker Hatz , Halpelgaffe
, Epfenbach , bei Kaufmann Franz Popp
„ Eschelbronn , bei Kaufmann I . Schweikert , Kornmarkt
„ Flinsbach , bei Kaufmann PH . Knell
„ Gaiberg , bei Kaufm . I . Schweikert , Kornmarkt u . Joh . Bauer Nachf ., Steingaffe
„ Handschuchsheim , im Gasthaus zum Goldenen Schwanen
„ Helmstadt , bei Kaufmann Philipp Knell
„ Heiligkreuzsteinach , bei Kfm . I . Schweikert , Kornmarkt , im goldenen Schwanen und

Joh . Bauer Nachf .
„ Hirschhorn , im Gasthaus zum Großen Faß , Kaufm . Franz Popp und PH . Knell
„ Hockenheim, im Gasthaus zum Goldenen Schwanen
„ Hofsenheim , im Gasthaus zum goldenen Schwanen
„ Horrenberg , ebendaselbst
„ Ladenburg , bei Bäcker Hatz , Haspelgasse
« Leimen , im Gasthaus zum Weinberg
„ St . Leon , im Gasthaus zur Karlsburg .
„ Lobenfeld , bei Kaufmann Franz Popp
„ Mauer , bei Kaufmann Franz Popp
„ Meckesheim , bei Kaufmann I . Schweikert , Kornmarkt
„ Michelbach , im Gasthaus zum goldenen Schwanen , Kaufmann Franz Popp und

Joh . Bauer Nachf .
„ Mingolsheim , im Gasthaus zur Karlsburg
« Mühlhausen , im Gasthaus zum Weinberg
» Neckargemünd , bei Thomas Nachfolger , Franz Popp am Markt und im Gasthaus

zum Weinberg
„ Neckarhausen , bei Kaufmann Franz Popp
, Neckarsteinach , im Gasthaus zum Weinberg und Kaufmann Franz Popp
» Neidenstein , bei Kaufmann Franz Popp
„ Nußloch , im Gasthaus zum Weinberg und Kaufmann Franz Popp
„ Petersthal , ebendaselbst und Joh . Bauer Nachf ., Steingasse
. Reichartshausen , im Gasthaus zum goldenen Schwanen und Kaufm . Franz Popp
. Reilingen , im Gasthaus zum Pfalzgrafen
„ Reilsheim , bei Kaufmann Franz Popp
. Rieaen b . Eppingen , bei Joh . Bauer Nachf .
, Roth , im Gasthaus zum goldenen Schwanen
» Schönau , im Gasthaus zum Weinberg , Joh . Bauer Nachf ., Steingasse , und Kauf¬

mann Franz Popp
„ Schönmattenwag , zum Weinberg und Joh . Bauer Nachf .
„ Schriesheim , im Gasthaus zum Goldenen Schwanen
» Schwetzingen : Kutscher Schwaiger . Abfahrt täglich am Gasthaus zum Ritter

nachmittags 3 Uhr
„ Spechbach , bei Kaufmann Franz Popp
» Waibstadt , bei Kaufmann I . Schweikert , Kornmarkt
» Waldangelloch , im Gasthaus zum Weinberg
» Walldorf , im Gasthaus zum goldenen Schwanen
„ Weinheim , bei Bäcker Walz an der alten Brücke und Gebrüder Wißler
. Wiesenbach , bei Kaufmann Franz Popp
„ Wiesloch , (Filfinger ) , im Gasthaus zum Ritter
, Wilhelmsfeld , bei Joh . Bauer Nachf .
» Wollenberg , bei Kaufmann Franz Popp
» Ziegelhausen bei Jos . Stauch Nachf ., im Gasth . z. gold . Schwanen u . I . Bauer Nchf.
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